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Motionen und Postulate der 
gesetzgebenden Räte im Jahr 2013 

Bericht des Bundesrates vom 7. März 2014 
 
 
Sehr geehrter Herr Nationalratspräsident  
Sehr geehrter Herr Ständeratspräsident  
Sehr geehrte Damen und Herren Kommissionspräsidentinnen und -präsidenten 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Dieser Bericht gibt einen Gesamtüberblick über das Geschehen aller vom Parlament 
überwiesenen Motionen und Postulate (Stand: 31.12.2013). Sämtliche Vorstösse werden 
nur mit Titel aufgeführt, auch die erstmals erscheinenden. Die vollständigen Texte befin-
den sich auf der Datenbank Curia Vista. 
 
Kapitel I enthält alle Vorstösse, die der Bundesrat zur Abschreibung beantragt. Dieser 
Berichtsteil richtet sich gemäss den Artikeln 122 Absatz 2 und 124 Absatz 5 des Parla-
mentsgesetzes vom 13. Dezember 20021 an die Bundesversammlung und erscheint des-
halb gemäss den geltenden Publikationsvorschriften auch im Bundesblatt, in identischem 
Wortlaut.  
 
Kapitel II enthält all jene Vorstösse, die der Bundesrat zwei Jahre nach ihrer Überweisung 
durch die eidgenössischen Räte noch nicht erfüllt hat. Von diesem Zeitpunkt an hat der 
Bundesrat gemäss den Artikeln 122 Absätze 1 und 3 und 124 Absatz 4 des Parlamentsge-
setzes jährlich zu berichten, was er zur Erfüllung der Aufträge unternommen hat und wie 
er sie zu erfüllen beabsichtigt. Dieser Berichtsteil richtet sich gemäss dem Parlamentsge-
setz an die zuständigen Kommissionen. 
 
Anhang 1 listet alle Motionen und Postulate auf, die im Berichtsjahr 2013 abgeschrieben 
worden sind aufgrund von: 

– Anträgen im Bericht über Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im Jahr 
2012; 

– Anträgen in Botschaften und Berichten. 
 

  

1 SR 171.10 
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Anhang 2 gibt eine vollständige Übersicht über alle Ende 2013 hängigen Motionen und 
Postulate: Vorstösse, die vom Parlament überwiesen, vom Bundesrat jedoch noch nicht 
erfüllt oder vom Parlament noch nicht abgeschrieben worden sind. 
 
 
 
7. März 2014 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 
 
 Der Bundespräsident: Didier Burkhalter 
 Die Bundeskanzlerin: Corina Casanova 
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Kapitel I 
An die Bundesversammlung: Anträge auf Abschreibung von Motionen und Postulaten 
Dieses Kapitel ist auch im Bundesblatt publiziert: BBl 2014, Heft Nr. 14 vom 15. April 2014  
Bundeskanzlei   
2010 M 10.3393 Die Behörden unter dem Druck der Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA 

(3) (S 14.9.10, Geschäftsprüfungskommission NR 10.054; N 17.12.10) 
2010 M 10.3632 Die Behörden unter dem Druck der Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA 

(3) (S 14.9.10, Geschäftsprüfungskommission SR 10.054;   N 17.12.10) 
Die Motionen beauftragen den Bundesrat, das Instrument des Dreier-Ausschusses im Regierungs- und Verwaltungsorganisati-
onsgesetz vom 21. März 1997 (RVOG; SR 172.010) zu regeln, damit diese Ausschüsse bei wichtigen und übergreifenden Ge-
schäften einen Ausgleich zwischen dem Departemental- und dem Kollegialprinzip schaffen und die Entscheidgrundlagen des 
Bundesrates verbessert werden.  
Mit der Zusatzbotschaft vom 13. Oktober 2010 zur Regierungsreform (BBl 2010 7811) unterbreitete der Bundesrat der Bundes-
versammlung eine Änderung von Artikel 23 RVOG. Diese sah die Einführung einer Pflicht für die Ausschüsse vor, den Bundes-
rat zu informieren. Zudem sollte jeder Ausschuss neu über ein Sekretariat verfügen, das beim zuständigen Departement angeglie-
dert ist. Diese Änderungen setzte der Bundesrat bereits vor der Behandlung im Parlament um. Überdies reduzierte er die Anzahl 
der Ausschüsse von siebzehn auf neun. Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen übernahm das Parlament im Wesentlichen 
den Vorschlag des Bundesrates. Im Unterschied zum Entwurf des Bundesrates sieht die von National- und Ständerat beschlosse-
ne Änderung allerdings vor, dass die Bundeskanzlei das Sekretariat der Ausschüsse führt. Die Änderung des RVOG wurde am 
28. September 2012 verabschiedet (BBl 2012 8199). Im Hinblick auf das Inkrafttreten der geänderten Bestimmung am 1. Januar 
2014 (AS 2013 4549) beauftragte der Bundesrat am 15. Mai 2013 die Bundeskanzlei, per 1. Januar 2014 ein Sekretariat für die 
Ausschüsse des Bundesrates einzurichten. Das Sekretariat ist zuständig für den Versand der Einladungen und der Protokolle an 
die Ausschussmitglieder sowie an die übrigen Bundesratsmitglieder, die Information des Bundesrates über das Sitzungsgesche-
hen und den Sitzungskalender, die Koordination für die Ausschüsse des Bundesrates und die Aktenführung und Archivierung der 
Einladungen, Protokolle und Sitzungsbeilagen.  
Der Bundesrat hat bereits mit dem Bericht des Bundesrates über Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im Jahr 2012 
die Abschreibung der beiden Motionen verlangt. Die Räte haben die Abschreibung der Motionen abgelehnt mit dem Argument, 
die Ergebnisse der Nachkontrolle der Arbeitsgruppe «Finanzmarkaufsicht» der beiden GPK abzuwarten (AB 2013 S 470; AB 
2013 N 935). Die Nachkontrolle wurde in der Zwischenzeit durchgeführt. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motionen als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2010 M 10.3394 Die Behörden unter dem Druck der Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA 

(4) (S 14.9.10, Geschäftsprüfungskommission NR 10.054; N 17.12.10) 

2010 M 10.3633 Die Behörden unter dem Druck der Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA 
(4) (S 14.9.10, Geschäftsprüfungskommission SR 10.054; N 17.12.10) 

Die Motionen verlangen vom Bundesrat, im Rahmen der Regierungsreform konkrete Massnahmen zu beschliessen bzw. vorzu-
schlagen, damit er bei wichtigen Geschäften eine effektive Führung wahrnehmen kann, die im Einklang mit seiner Gesamtver-
antwortung als Kollegial- und oberste Exekutivbehörde steht. 
Im Rahmen der Zusatzbotschaft vom 13. Oktober 2010 zur Regierungsreform (BBl 2010 7811) schlug der Bundesrat zwei neue 
Bestimmungen im Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (RVOG; SR 172.010) vor, die zur 
Stärkung der effektiven Führung beitragen sollen. Zum einen legte der Bundesrat eine Änderung von Artikel 10a RVOG vor. 
Dieser präzisiert im Interesse einer kohärenten Informationstätigkeit die Aufgaben, welche die Bundesratssprecherin oder der 
Bundesratssprecher für den Bundesrat wahrnimmt. Zum anderen schlug der Bundesrat vor, in einem neuen Artikel 12a RVOG 
die Informationspflicht der Mitglieder des Bundesrates sowie der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers bzw. die Informati-
onsrechte des Bundesrates als Kollegium gegenüber seinen Mitgliedern und der Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler zu 
verankern. Die gesetzliche Regelung der Informationspflicht soll zur Stärkung des Kollegiums beitragen. Beide Bestimmungen 
wurden von National- und Ständerat im Wesentlichen unverändert übernommen und im Rahmen der Änderung des RVOG am 
28. September 2012 verabschiedet (BBl 2012 8199). Der Bundesrat befand am 29. November 2013, dass die neuen Gesetzesbe-
stimmungen keiner Präzisierung auf Verordnungsstufe bedürfen. Er hat die Änderung des RVOG und damit auch die Artikel 10a 
und 12a RVOG auf den 1. Januar 2014 in Kraft gesetzt (AS 2013 4549).  
Weiter hat der Bundesrat bereits am 30. November 2011 eine Änderung der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverord-
nung (RVOV; SR 172.010.1) verabschiedet, welche die Übernahme von besonderen Mandaten (Art. 1a RVOV) und die Abgabe 
der Federführung bei wichtigen Geschäften in ausserordentlichen Lagen (Art. 1b RVOV) durch die Bundespräsidentin oder den 
Bundespräsidenten vorsieht. Auch diese beiden Verordnungsänderungen tragen dazu bei, die effektive Führung zu stärken. Die 
Änderung der RVOV ist am 1. Januar 2012 in Kraft getreten (AS 2011 6089). Der Bundesrat hat die beiden Bestimmungen in die 
Organisationsverordnung für den Bundesrat vom 29. November 2013 (SR 172.111) überführt.  
Der Bundesrat hat bereits mit dem Bericht des Bundesrates über Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im Jahr 2012 
die Abschreibung der beiden Motionen verlangt. Die Räte haben die Abschreibung der Motionen abgelehnt mit dem Argument, 
die Ergebnisse der Nachkontrolle der Arbeitsgruppe «Finanzmarkaufsicht» der beiden GPK abzuwarten (AB 2013 S 470; AB 
2013 N 935). Die Nachkontrolle wurde in der Zwischenzeit durchgeführt.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motionen als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
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2011 M 10.3392 Die Behörden unter dem Druck der Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA 
(2) (Geschäftsprüfungskommission NR 10.054; N 2.3.11) 

2011 M 10.3631 Die Behörden unter dem Druck der Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA 
(2) (S 1.12.10, Geschäftsprüfungskommission SR 10.054; N 2.3.11) 

Die Motionen verlangen vom Bundesrat die Unterbreitung eines Entwurfs zur Änderung des Regierungs- und Verwaltungsorga-
nisationsgesetzes vom 21. März 1997 (RVOG; SR 172.010), welcher den Bundesrat zur durchgehenden Schriftlichkeit seiner 
Beratungen und Beschlüsse verpflichtet. 
Der Bundesrat schlug mit der Zusatzbotschaft vom 13. Oktober 2010 zur Regierungsreform (BBl 2010 7811) vor, die Verantwor-
tung der Bundeskanzlei für die Protokollierung und die Ausfertigung der Beschlüsse in Artikel 32 Buchstabe c RVOG auf Geset-
zesstufe zu verankern. Diese Bestimmung wurde von National- und Ständerrat unverändert übernommen. Im Verlaufe der parla-
mentarischen Beratungen wurde zudem dem bestehenden Artikel 13 RVOG ein neuer Absatz 3 beigefügt. Dieser sieht vor, dass 
der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse des Bundesrates durchgehend schriftlich festzuhalten sind; das 
Bundesratsprotokoll soll die Nachvollziehbarkeit der Verhandlungen und Beschlüsse gewährleisten und dem Bundesrat als 
Führungsinstrument dienen. National- und Ständerat verabschiedeten die beiden Bestimmungen im Rahmen der Änderung des 
RVOG am 28. September 2012 (BBl 2012 8199). Der Bundesrat hat die Änderung des RVOG und damit auch die Artikel 13 
Absatz 3 und 32 Buchstabe c RVOG auf den 1. Januar 2014 in Kraft gesetzt (AS 2013 4549). Im Weiteren hat der Bundesrat in 
Ausführung der beiden erwähnten Gesetzesbestimmungen Artikel 5 über die Protokollierung der Sitzungen in die Organisations-
verordnung für den Bundesrat vom 29. November 2013 (SR 172.111) aufgenommen, welcher ebenfalls am 1. Januar 2014 in 
Kraft treten wird. 
Der Bundesrat erachtet die Anliegen der Motionen als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2011 P 11.3322  Überprüfung des Informationskonzepts für Katastrophenfälle (N 11.04.2011, Schelbert) 
Das Postulat verlangt vom Bundesrat das Informationskonzept für Katastrophenfälle zu überprüfen. Es soll gewährleisten, dass 
die Bevölkerung offen und korrekt, wahrheitsgetreu und objektiv informiert wird. Diese Arbeiten wurden in den betroffenen 
Departementen und Ämtern des Bundes durchgeführt. 
Seitens des Bundes existieren zahlreiche Konzepte, welche im Krisenfall umgesetzt und laufend überprüft werden. Im Zug von 
unabdingbaren Vereinfachungen und der Klärung von Schnittstellen sind zudem neue Konzepte entstanden, welche die Kommu-
nikation im Krisenfall und die entsprechenden Prozeduren und Rollen klar definieren: 2012 hat die Bundeskanzlei ein umfassen-
des Krisenkommunikationskonzept erarbeitet. Es legt die konzeptionellen Grundlagen für die Kommunikation des Bundesrates in 
speziellen Lagen fest und hält unabhängig von Szenarien Hilfsmittel wie Check- und Adresslisten bereit. Die für Krisenlagen 
notwendigen Prozesse und Abläufe sind definiert. Dieses Konzept wurde bei den Informationsdiensten der Departemente und 
den zuständigen Stellen der Kantone konsultiert. Die Vereinbarung von 2004 für die Informationszentrale Bund (Infopool) wurde 
im Rahmen einer Aktualisierung durch eine Übereinkunft mit schlankeren und schnelleren Prozessen ersetzt.  
Im Falle eines nuklearen Unfalls sind der Bundesstab ABCN (BST ABCN), die Nationale Alarmzentrale (NAZ), das kantonale 
Führungsorgan des Standortkantons der betroffenen Kernanlage, die Betreibergesellschaft der Kernanlage sowie das Eidgenössi-
sche Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) mit der Bewältigung der Krise befasst. In der ersten Phase leitet die NAZ die Einsatz-
organisation und ordnet wenn nötig Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung an. Sie informiert laufend die Bevölkerung und 
die Behörden im In- und Ausland. Das ENSI beurteilt die Situation sowie die getroffenen Massnahmen in der betroffenen Kern-
anlage und berät die NAZ hinsichtlich möglicher Entwicklungen und notwendiger Schutzmassnahmen. In einer zweiten Phase 
übernimmt der BST ABCN, in welchem die Direktoren der zugeteilten Bundesämter vertreten sind, die Führung. Der BST 
ABCN trifft Massnahmen für die mittel- und langfristige Bewältigung und berät den Bundesrat. 
Die Arbeiten rund um die Definition der Informationskoordination während Krisen und Katastrophen wurden in der Gesamtnot-
fallübung 2013 (GNU 13) überprüft, die Arbeiten am Krisenkommunikationskonzept der Bundeskanzlei Ende 2013 abgeschlos-
sen. Dieses Konzept wird künftigen Anforderungen und Bedürfnissen laufend angepasst. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2012 P 11.3495 Zutritt zum Rütli für alle Parteien (N 15.6.12, Glanzmann) 
Das Postulat bittet den Bundesrat, zu prüfen, ob der Zugang zum Rütli für alle Parteien gewährleistet werden kann.  
Gemäss bisheriger Praxis der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG), die das Rütli im Auftrag des Bundes ver-
waltet, wurden bisher keine Veranstaltungen politischer Parteien zugelassen. Die SGG hat in der Zwischenzeit die Benutzungs-
ordnung für das Rütli überarbeitet. Die Bundeskanzlei und das Bundesamt für Justiz haben diese Arbeiten begleitet. Die neue 
Benutzungsordnung von 2014 hält klar fest, unter welchen Voraussetzungen Veranstaltungen auf dem Rütli nicht bewilligt 
werden können. Politische Veranstaltungen sind nicht per se unzulässig. Eine Bewilligung für Veranstaltungen kann aber unter 
bestimmten Voraussetzungen verweigert werden. Dies etwa dann, wenn die Sicherheit einer Veranstaltung nicht gewährleistet 
werden kann, wenn eine Veranstaltung politischen Inhalten gewidmet ist, über die in den folgenden drei Monaten abgestimmt 
wird oder wenn sechs Monate vor eidgenössischen oder kantonalen Wahlen für bestimmte Gruppen geworben wird. Grundsätz-
lich werden Parteien und andere politische Vereinigungen jedoch Veranstaltungen auf dem Rütli durchführen können. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung. 
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Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten   
2009 P 09.3720 Kampf gegen die Piraterie, vor allem in Somalia (S 8.9.09, Recordon) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat, eine Evaluation nichtmilitärischer Interventionen vorzulegen, an denen sich die Schweiz 
beteiligen kann, um das derzeitige Problem der Piraterie, insbesondere vor Somalias Küste, anzugehen.  
Das EDA hat in der Folge eine «Strategie Horn von Afrika» mit eben dieser Zielsetzung erarbeitet, welche der Bundesrat am 
30. November 2012 zur Kenntnis genommen hat. Grundannahme der Strategie ist, dass die Bekämpfung der Piraterie vor der 
Küste Somalias langfristig nur mittels einer verbesserten Kontrolle der Rückzugsgebiete zu Land und der Verbesserung der 
Lebenssituation der Menschen in der Region zu bewerkstelligen ist. Eine Überwindung der Piraterie zu Wasser bleibt sehr kos-
tenintensiv und erfordert für einen langfristigen Erfolg die Bekämpfung ihrer eigentlichen Ursachen. Zur unmittelbaren Piraten-
abwehr greifen die Schiffseigner mittlerweile auf bewaffnetes Schutzpersonal an Bord ihrer Schiffe zurück. In der Strategie 
werden Mittel stipuliert, welche die Schweiz ergreifen kann, um einen nichtmilitärischen Beitrag an die Bewältigung der regiona-
len Herausforderungen – darunter Piraterie – zu leisten. Die Strategie befindet sich zurzeit in Umsetzung. Der Bundesrat hat 
ferner einen Sonderbotschafter für die Region ernannt, und es wurde ein Steuerungsausschuss eingesetzt, der die Umsetzung der 
Strategie überwacht.  
Die Schweiz beteiligt sich in diesem Zusammenhang am Partnerforum der «Intergouvernemental Authority on Development» 
(IGAD), in welchem die internationalen Aktivitäten mit Bezug zu Somalia/Horn von Afrika konzertiert werden. Dem Aspekt der 
Terrorismusbekämpfung wird ferner durch die Teilnahme der Schweiz in der Arbeitsgruppe zum Horn von Afrika des «Global 
Counterterrorism Forum» (GCTF) Rechnung getragen. 
In der Umsetzung koordinieren sich die Akteure des Bundes (EDA, EJPD und VBS). Sie steuern über ein gemeinsames Gremi-
um die Ausrichtung der Kooperationsstrategien Sudan, Südsudan, kleines Horn von Afrika (Somalia, Äthiopien, Kenia) sowie 
die Aktivitäten, welche im Rahmen des Konzeptionspapiers «Migration im Horn von Afrika und Jemen» vorgesehen sind. Dies 
ermöglicht der Schweiz ein kohärentes, wirkungsorientiertes Auftreten vor Ort, sowohl in den einzelnen Ländern, als auch in 
regionalen multilateralen Gremien, wie dem Partnerforum IGAD.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2011 M 09.3694 Entwicklungszusammenarbeit und MSC-Zertifizierung. Unterstützung lokaler Fischer (N 24.11.09, 

Rechsteiner Rudolf; S 15.9.11) 
Mit der Motion wird der Bundesrat beauftragt, in ausgewählten Entwicklungsländern zum Stopp der illegalen Fischerei beizutra-
gen und lokale Fischer in Bezug auf nachhaltige Fischerei und MSC-Zertifizierung des «Marine Stewartship Council» (MSC) zu 
unterstützen. 
Der Bund fördert im Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit u.a. den Handel mit nachhaltig zertifizierten 
Fischereiprodukten aus Entwicklungsländern. Dabei bietet das vom SECO finanzierte «Swiss Import Promotion Programme» 
(SIPPO) ausgewählten Partnerländern und KMU im Fischereisektor gezielte Unterstützung im Umgang mit zertifizierten Produk-
ten und beim Marktauftritt in Europa.  
2013 konnten 10 KMU aus Peru, Albanien und Südafrika unterstützt werden, die hauptsächlich die folgenden Produkte exportier-
ten: Sardellen (Engraulis ringens), Riesenkalmar (Dosidiucus gigas), Goldmakrele (Coryphaena hippurus), Krake (Octopus 
mimus), Jakobsmuscheln (Argopecten purpuratus) und Garnelen (Penaeus vannamei). Im Auswahlprozess der unterstützten 
Firmen sind neben der Einhaltung der gesetzlichen nationalen Fischereibestimmungen auch die verschiedenen Aspekte der 
Nachhaltigkeit (insbesondere MSC) wichtige Kriterien. Neben der direkten Unterstützung von KMU arbeitet SIPPO mit Busi-
ness-Support-Organisationen in den Partnerländern (z. B. «PromPeru» in Peru) zusammen und publiziert Informationen zu Öko-
Labels im Fischerei-Sektor und zu den Anforderungen betreffend Importerfordernissen in Europa. 
In Indonesien fördert das SECO zudem seit Ende 2013 ein Fischereientwicklungsprogramm, das von der Organisation der Ver-
einten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) durchgeführt und implementiert wird. Mit einem Gesamtvolumen von 
4 Millionen Franken und einer Laufzeit von fünf Jahren leistet das Programm einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der 
nachhaltigen Fischereiproduktion in Indonesien, was vom lokalen Partner, dem Ministerium für Maritime Angelegenheiten und 
Fischerei (MMAF), sehr geschätzt und hoch priorisiert wird. Das Ziel des entlang der gesamten Wertschöpfungskette ausgerich-
teten Programms ist, Indonesien als Exportland nachhaltig produzierter Fischereiprodukte besser in den internationalen Märkten 
zu positionieren. Eine Komponente des Programms legt den Schwerpunkt daher auf den Aufbau nationaler Zertifizierungsstellen 
für Nachhaltigkeitsstandards wie MSC oder «Aquaculture Stewardship Council» (ASC), einNachhaltigkeitslabel für Zuchtfische.  
Im Rahmen des Fischereiprogramms sollen dabei auch zwanzig Fischereiproduzenten für nachhaltig produzierte Produkte zertifi-
ziert und durch gezielte Handelsförderung mit Geschäftspartnern in internationalen Märkten zusammengebracht werden.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2011 M 10.3231 Unterstützung des Europäischen Jahres der Freiwilligenarbeit 2011 durch den Bund (N 28.2.11, Mark-

walder; S 15.9.11) 
In seiner Antwort hat der Bundesrat bekräftigt, dass der Bund Freiwilligenarbeit weiterhin fördern wird, jedoch ohne spezifische 
finanzielle Unterstützung für das Europäische Jahr der Freiwilligenarbeit zu gewähren. Deshalb hat der Bundesrat 2011 Initiati-
ven von privaten, ehrenamtlich arbeitenden Akteuren und Organisationen in diesem Bereich unterstützt, jedoch ohne zusätzliche 
finanzielle Verpflichtungen des Bundes.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.  
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2012 P 12.3000 Verstärktes Engagement der Schweiz in der Demokratischen Republik Kongo (S 8.3.12, Aussenpolitische 
Kommission SR) 

Die Aussenpolitische Kommission des Ständerates fordert den Bundesrat mit dem Postulat auf, Bericht zu erstatten über die 
Massnahmen, die in Absprache mit anderen Ländern und internationalen Organisationen zu treffen sind, um das Engagement der 
Schweiz zur Erhaltung des zivilen Friedens, zur Einhaltung der Menschenrechte sowie zur Aufrechterhaltung der Demokratie 
und zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) weiterzuverfolgen und zu 
verstärken. 
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 18. Dezember 2013 den Bericht «Intensivierung des Engagements der Schweiz in der 
Demokratischen Republik Kongo» in Erfüllung des Postulats  verabschiedet (www.deza.admin.ch > Aktuell > Alle Pressemittei-
lungen und Artikel).  
Seit dem Antrag des Bundesrates vom 12. Februar 2012 auf Annahme des Postulats haben die zuständigen Dienste des Bundes 
die Wichtigkeit eines verstärkten Engagements in der DRK mitgetragen. Die EDA-Strategie 2013–2016 zur Region der Grossen 
Seen bildet die aktuelle Grundlage für dieses Engagement. Die Schweiz hat in der Folge das Hilfsvolumen erhöht, verschiedene 
Beraterinnen und Berater vor Ort – in der Region Kivu und in Kinshasa – stationiert und Militärbeobachterinnen und -beobachter 
entsandt. Die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit ist langfristig ausgerichtet und soll nach Möglichkeit zur Entwicklung 
wirtschaftlicher und institutioneller Perspektiven vor Ort beitragen. Die Schweiz setzt sich aktiv für die wichtigsten internationa-
len Friedensinitiativen in der Region der Grossen Seen ein und arbeitet mit diesen zusammen.  
Das EDA hat seine neue schweizerische Kooperationsstrategie «Stratégie suisse de coopération pour la région des Grands Lacs 
2013–2016» im April 2013 verabschiedet und publiziert (http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_fr_225853.pdf, nur 
französisch). 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2012 P 11.3975 Bekämpfung von Bränden. Zusammenarbeit mit Rumänien (N 16.3.12, Rossini) 
Das Postulat verlangt vom Bundesrat, aufzuzeigen wie die Schweiz Rumänien im Bereich des Bevölkerungsschutzes und der 
Brandbekämpfung unterstützen könnte, insbesondere durch das Zurverfügungstellen von redundantem Material schweizerischer 
Feuerwehren. Im Schweizer Erweiterungsbeitrag für Rumänien ist unter den sieben ausgewählten, sogenannten thematischen 
Fonds auch ein Fonds zur Unterstützung von Partnerschaften vorgesehen. Dieser Fonds bezweckt, Partnerschaften zwischen 
Gemeinden und Vereinen in der Schweiz und Rumänien zu fördern und zu stärken. Insgesamt stehen 5 Millionen Schweizerfran-
ken für Partnerschaftsprojekte zur Verfügung. Die in einem Wettbewerbsverfahren ausgewählten Projekte können mit bis zu  
250 000 Schweizerfranken unterstützt werden.  
Im Rahmen dieses Partnerschaftsfonds hat die Vereinigung «Opération Villages Roumains» (OVR) anfangs 2013 ein Projekt im 
Bereich der Brandbekämpfung eingegeben und einen Beitrag von 250 000 Schweizerfranken an die Projektkosten bewilligt 
erhalten.  
Das Projekt baut auf den Erfahrungen früherer Projekte von «Opération Villages Roumains» auf und bezweckt, regionale Feuer-
wehrzentren in Rumänien zu unterstützen, um die Brandbekämpfung in rumänischen Gemeinden zu stärken. Bestandteil des 
Projekts ist die Lieferung von Fahrzeugen sowie weiterer Ausrüstung für die Feuerwehr. Dazu wird ausgemustertes Material von 
verschiedenen Feuerwehren in der Schweiz für das Projekt verwendet und nach Rumänien geliefert. Ebenfalls soll das System 
der Milizfeuerwehr durch eine verbesserte Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr gefördert werden. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2012 P 11.4073 Förderung von Städte- und Gemeindepartnerschaften mit Gemeinden aus dem befreiten Arabien und 

Nordafrika (N 15.6.12, Wermuth) 
In Erfüllung des Postulats beauftragte der Bundesrat das EDA, alle Initiativen zur Stärkung der Beziehungen zwischen Schweizer 
Gemeinden sowie Städten oder Gemeinden in den von den arabischen Aufständen betroffenen Ländern zu erleichtern. Heute 
muss leider festgestellt werden, dass das Interesse der direkt betroffenen Parteien sehr gering ist: In den letzten zwei Jahren ist 
beim EDA kein einziges konkretes und unterstützungswürdiges Gesuch eingegangen. Ein weiteres Hindernis ist die vom Bundes-
rat bereits bei der ersten Prüfung des Postulats erwähnte fehlende Rechtsgrundlage, die es dem Bund erlauben würde, solche 
Partnerschaften aktiv und materiell zu unterstützen. Schliesslich scheint auch die immer noch instabile Situation in den arabi-
schen Ländern den Aufbau solcher Partnerschaften ernsthaft und nachhaltig zu behindern. 
Andererseits hat der Bund, der Städte und Gemeinden nicht zum Handeln verpflichten kann, seine Bemühungen, auf die seit drei 
Jahren anhaltenden Umwälzungen in der arabischen Welt zu reagieren, fortgesetzt: So hat der Bundesrat gleich zu Beginn des 
Arabischen Frühlings eine Strategie zur Begleitung des Transitionsprozesses verabschiedet, worauf zahlreiche Projekte, welche 
die Schweizer Unterstützung für einen erfolgreichen Wandel in der Region bezeugen, identifiziert werden konnten. 
Der Bundesrat beantragt die Abschreibung des Postulats.   
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Eidgenössisches Departement des Innern   
Bundesamt für Gesundheit   
2006 M 05.3591 Leistungen bei Mutterschaft (N 24.3.06, Gutzwiller; S 20.9.06) 
2007 M 05.3589 Leistungen bei Mutterschaft (N 19.3.07, Galladé; S 2.10.07) 
2007 M 05.3590 Leistungen bei Mutterschaft (N 19.3.07, Häberli-Koller; S 2.10.07) 
2007 M 05.3592 Leistungen bei Mutterschaft (N 19.3.07, Teuscher; S 2.10.07) 
Der Bundesrat hat dem Parlament 2004 eine Vorlage zur Revision des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die Krankenver-
sicherung (KVG; SR 832.10) zum Thema Kostenbeteiligung (BBl 2004 4361) unterbreitet. Der Ständerat hat sie im gleichen Jahr 
behandelt. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-N) hat entschieden, diese Vorlage 
zusammen mit der Vorlage zu Managed Care (BBl 2004 5599) und der Vorlage zur Vertragsfreiheit (BBl 2004 4293) zu beraten. 
Die Kostenbeteiligung bei Leistungen bei Mutterschaft sollte in diesem Rahmen neu geregelt werden können. Gestützt auf einen 
Bericht der Verwaltung entschied sich die SGK-N für eine Ergänzung von Artikel 64 KVG. Im Beschluss der eidgenössischen 
Räte vom 30. September 2011 zur KVG-Revision im Bereich von Managed Care wurde die Kostenbeteiligung auch für die Mut-
terschaftsleistungen in Artikel 64 KVG neu geregelt. Die Vorlage wurde jedoch in der Volksabstimmung vom 17. Juni 2012 
abgelehnt.  
Gestützt auf die parlamentarische Initiative Maury Pasquier (11.494 «Kostenbeteiligung bei Mutterschaft. Gleichbehandlung») 
hat die ständerätliche Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK-S) das Anliegen wieder aufgegriffen. In diesem 
Rahmen hat sie eine konkrete Gesetzesvorlage und den dazugehörigen Bericht auf der Grundlage der Vorbereitungsarbeiten 
(Text der Schlussabstimmung über die Vorlage zu Managed Care und den erläuternden Bericht) erstellt. Am 23. August 2012 hat 
die SGK-S beschlossen, der parlamentarischen Initiative Folge zu geben, und am 2. November 2012 hat sich die SGK-N diesem 
Entscheid angeschlossen. Am 21. Juni 2013 hat sich die Bundesversammlung für die vorgeschlagene Gesetzesänderung ausge-
sprochen (BBl 2013 4731).  
Der Bundesrat hat am 29. November 2013 die neuen Verordnungsbestimmungen gutgeheissen und die Vorlage auf den 1. März 
2014 in Kraft gesetzt. Ab diesem Zeitpunkt müssen sich Frauen ab der 13. Schwangerschaftswoche bis acht Wochen nach der 
Geburt grundsätzlich nicht mehr an den Kosten für allgemeine medizinische Leistungen bei einer Schwangerschaft beteiligen.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motionen als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2008 P 08.3238 Früherkennung von Darmkrebs (S 10.6.08, Hêche) 
Mit der am 1. Juli 2013 in Kraft getretenen Anpassung der Krankenpflege-Leistungsverordung vom 29. September 1995 (KLV; 
SR 832.112.31) werden bei Personen im Alter von 50 bis 69 Jahren folgende Leistungen für die Früherkennung eines Kolonkar-
zinoms von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung übernommen: Untersuchung auf okkultes Blut im Stuhl, alle 2 Jahre, 
Laboranalysen gemäss Analysenliste, Kolonoskopie im Falle eines positiven Befundes; oder Kolonoskopie alle 10 Jahre. Mit 
dieser Regelung werden die medizinischen Massnahmen, welche zur Früherkennung von Darmkrebs erforderlich sind, finanziell 
übernommen.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2008 P 08.3493 Schutz der Patientendaten und Schutz der Versicherten (N 19.12.08, Heim) 
Der Bundesrat hat am 18. Dezember 2013 den Bericht «Schutz der Patientendaten und Schutz der Versicherten» in Erfüllung des 
Postulats verabschiedet. Der Bericht ist veröffentlicht unter www.bag.admin.ch > Themen > Krankenversicherung > Publikatio-
nen > Berichte. Der Bundesrat hat festgestellt, dass die Krankenversicherer professioneller mit dem Datenschutz umgehen. Die 
anlässlich einer ersten Umfrage festgestellten Mängel sind grösstenteils behoben. Allerdings gibt es bei einzelnen Versicherern 
noch Verbesserungsmöglichkeiten. Die betroffenen Versicherer wurden inzwischen angewiesen, die Defizite zu beheben.  
Als Aufsichtsbehörde wird das Bundesamt für Gesundheit auch künftig dafür sorgen, dass der Schutz der Patientendaten bei den 
Krankenversicherern verbessert wird, sollten bei den regelmässig vor Ort stattfindenden Kontrollen Mängel festgestellt werden. 
Zwischen 2016 und 2018 soll die Sachlage zudem erneut bei allen Krankenversicherern überprüft und ein weiterer Bericht er-
stellt werden. 
Zudem hat der Bundesrat zwei Vorlagen dem Parlament überwiesen, welche weitere Fortschritte für den Schutz von Patientenda-
ten zur Folge haben (BBl 2012 1941 und BBl 2013 7953).  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2009 P 08.3935 Zunahme von Kaiserschnittgeburten (S 18.3.09, Maury Pasquier) 
Der Bundesrat hat am 27. Februar 2013 den Bericht «Kaiserschnittgeburten in der Schweiz» in Erfüllung des Postulats verab-
schiedet. Der Bericht ist veröffentlicht unter www.bag.admin.ch > Themen > Krankheiten und Medizin > Geburten in der 
Schweiz. Mit einer Kaiserschnittrate von einem Drittel belegt die Schweiz im Vergleich mit anderen Staaten der Organisation für 
Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) einen der vorderen Ränge. Die Kaiserschnittrate weist allerdings grosse kantonale 
und regionale Unterschiede auf. Der Bericht zeigt auf, dass die hohe Kaiserschnittrate in der Schweiz nicht mit einfachen Ursa-
che-Wirkungs-Zusammenhängen erklärt werden kann. Vielmehr spielen verschiedene Einflussfaktoren auf Seiten der Gebären-
den und der geburtsmedizinischen Versorgung eine Rolle. Nicht bei allen Kaiserschnittgeburten liegt eine Notfallsituation vor. In 
diesen Fällen muss die Art der Geburt sorgfältig abgewogen werden. Der Entscheid für oder gegen eine Kaiserschnittgeburt liegt 
aber letztendlich in der Verantwortung der medizinischen Fachpersonen. Massnahmen zur Qualitätssicherung in der Geburtshilfe 
und eine Verbesserung der Datengrundlage sollen diese medizinischen Entscheidungsprozesse unterstützen und dazu beitragen, 
die gesundheitlichen Folgen der Geburt für Mutter und Kind weiter zu minimieren. In Ergänzung dazu wird der Bund prüfen, wie 
künftig die statistischen Daten zu einer Geburt, welche bei Mutter und Kind erhoben werden, besser zusammengefügt werden 
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können. Dadurch könnten Zusammenhänge zwischen den gesundheitlichen Folgen einer Geburt für das Neugeborene, wie etwa 
eine Verlegung auf die Intensivstation, erfasst werden. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2009 P 09.3579 Gefährdungspotenzial von Internet und Online-Games (N 25.9.09, Schmid-Federer) 
Der Bundesrat hat am 15. August 2012 den Bericht «Gefährdungspotential von Internet und Online-Games» in Erfüllung des 
Postulats verabschiedet. Der Bericht ist veröffentlicht unter www.bag.admin > Themen > Alkohol, Tabak, Drogen > Drogen > 
Prävention > Früherkennung und Frühintervention F+F > Wissen und Forschung > Exzessive Internetnutzung. Die Kommission 
für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates hat den Bericht am 29. August 2013 beraten. 
Der Bundesrat beantragt die Abschreibung des Postulats.   
2010 P 09.4239 Reduktion der Anzahl Spitäler in der Schweiz (N 19.3.10, Stahl) 
2011 P 10.3753 Klare Kriterien statt kantonale Willkür bei Spitallisten (N 18.3.11, Humbel) 
Der Bundesrat hat am 18. Dezember 2013 den Bericht «Grundlagen der Spitalplanung und Ansätze zur Weiterentwicklung» in 
Erfüllung der beiden Postulate verabschiedet. Der Bericht ist veröffentlicht unter www.bag.admin.ch > Themen > Krankenversi-
cherung > Publikationen > Berichte. Der Bericht beschreibt den Stand der Umsetzung der Spitalplanung in den Kantonen, gibt 
einen Überblick über die Rechtsgrundlagen der neuen Spitalfinanzierung und formuliert die Herausforderungen in diesem Be-
reich für die nächste Zukunft.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Postulate als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2010 P 10.3701 Widerspruchsmodell bei Organentnahmen (N 17.12.10, Amherd) 
2010 P 10.3703 Für mehr Organspender (S 2.12.10, Gutzwiller) 
2010 P 10.3711 Organspende. Evaluierung der Widerspruchsregelung (N 17.12.10, Favre Laurent) 
2012 P 12.3841 Versicherungskarte als Organspendeausweis (S 3.12.12, Graber Konrad) 
Der Bundesrat hat am 8. März 2013 den Bericht «Prüfung von Massnahmen zur Erhöhung der Anzahl verfügbarer Organe zu 
Transplantationszwecken in der Schweiz» in Erfüllung der Postulate verabschiedet. Der Bericht ist veröffentlicht unter 
www.bag.admin.ch > Themen > Krankheiten und Medizin > Transplantationsmedizin > Rechtliche Grundlagen > Bericht in 
Erfüllung parlamentarischer Vorstösse. Der Bericht thematisiert Möglichkeiten zur Erhöhung der Spendebereitschaft und analy-
siert die Vor- und Nachteile. Auf Grund der Erkenntnisse des Berichts hat der Bundesrat den Aktionsplan «Mehr Organe für 
Transplantationen» lanciert, mit dem er bis 2018 die Spenderate Verstorbener von derzeit 13 auf 20 Spenderinnen und Spender 
pro Million Einwohnerinnen und Einwohner erhöhen will. Zudem hat der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft zur Änderung 
des Transplantationsgesetzes vom 8. Oktober 2004 (SR 810.21) unterbreitet (BBl 2013 2317).  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Postulate als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2011 P 10.4080 Angebot, Information und Wahl zwischen verschiedenen Dialyseverfahren in der Schweiz (N 18.3.11, 

Gilli) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat zu prüfen, was die Gründe für die einseitige Bevorzugung der teuersten Dialyseverfahren 
in der Schweiz sind und welche Massnahmen im Hinblick auf die Revision des eidgenössischen Dialysevertrages zu ergreifen 
sind, damit die Kriterien Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit berücksichtigt werden.  
Der ab 1. Januar 2012 gültige Tarifvertrag vom 14. November 2011 über Dialysebehandlungen zwischen dem Schweizerischen 
Verband für Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherer und H+ Die Spitäler der Schweiz wurde vom Bundesrat am 
13. September 2013 genehmigt. Der neue Vertrag regelt die Vergütung ambulant erbrachter Dialyseleistungen und ersetzt den 
alten, seit 1998 gültigen Vertrag. Bei der Prüfung des Vertrags stellte der Bundesrat fest, dass er auf mehreren Ebenen Anreize 
für die kostengünstigsten Dialysebehandlungen, also Heim-, Peritoneal- und Self-Care-Dialysen, enthält. Einerseits wurden 
ambitionierte verbindliche Vorlagen für die dem Vertrag angeschlossenen Leistungserbringer festgelegt. Werden die Vorgaben 
nicht erreicht, sind Strafen vorgesehen. Andererseits wurden die Höchstbeträge, welche die Dialysezentren zur Schulung der 
Patienten in diesen Behandlungen erhalten, deutlich heraufgesetzt. Die Tarifpartner müssen dem Eidgenössischen Departement 
des Innern die Ergebnisse der durchgeführten Evaluationen betreffend Erreichung der Vorgaben zustellen. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2012 M 11.3844 Revitalisierung der Schweiz als Forschungs- und Pharmastandort (N 23.12.11, Fraktion  

der Schweizerischen Volkspartei; S 14.6.12)  
2012 M 11.3910 Stärkung der Schweiz als Forschungszentrum und Pharmastandort (N 23.12.11, Barthassat; S 14.6.12) 
2012 M 11.3923 Arbeitsplätze sichern dank weltweit führendem Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandort für 

medizinische Produkte (S 19.12.11, Forster / Gutzwiller; N 30.5.12) 
Der Bundesrat hat am 18. Dezember 2013 den Masterplan «Massnahmen des Bundes zur Stärkung der biomedizinischen For-
schung und Technologie» gutgeheissen. Der Masterplan ist veröffentlicht unter www.bag.admin.ch > Themen > Krankheiten und 
Medizin > Biomedizinische Forschung und Technologie > Bericht. Der Bundesrat informiert darin über die aktuellen Rahmenbe-
dingungen der biomedizinischen Forschung und Technologie in der Schweiz. Er zeigt ebenfalls auf, wo seiner Einschätzung nach 
ein Handlungsbedarf besteht, welche Ziele er dabei im Rahmen seiner langfristigen Strategie verfolgt und mit welchen Mass-
nahmen er diese Ziele erreichen will. Das Schwergewicht der Massnahmen liegt dabei in den Bereichen Rahmenbedingungen für 
die Forschung, Marktzugang, Vergütung und geistiges Eigentum. Der Masterplan nimmt die wesentlichen Anliegen der Motio-
nen auf und setzt sie um.   
Der Bundesrat erachtet die Anliegen der Motionen als erfüllt und beantragt deren Abschreibung. 
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Bundesamt für Sozialversicherungen   
2009 P 08.3934 Gesamtbetrachtung unserer Sozialwerke (S 18.3.09, Kuprecht) 
2009 P 05.3781 Sozialversicherungen. Umfassendes Finanzierungskonzept bis ins Jahr 2025 (N 9.3.09, Fraktion der 

Schweizerischen Volkspartei) 
2012 P 12.3244 Finanzierungsperspektiven der Sozialversicherungen (N 15.6.12, Humbel) 
Der Bundesrat hat am 20. November 2013 den Bericht «Gesamtsicht über die Finanzierungsperspektiven der Sozialversicherun-
gen bis 2035» in Erfüllung der drei Postulate verabschiedet. Der Bericht ist veröffentlicht unter www.bsv.admin.ch > Dokumen-
tation > Medieninformationen > Sozialversicherungen > Altersvorsorge 2020: Bundesrat eröffnet Vernehmlassung. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Postulate als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2011 P 10.3994 Pro Juventute. Beratung und Hilfe 147 (N 17.6.11, Fiala) 
2011 P 10.4018 Pro Juventute. Beratung und Hilfe 147 (N 17.6.11, Schmid-Federer) 
Der Bundesrat hat am 3. Juli 2013 den Bericht «Pro Juventute Beratung und Hilfe 147» in Erfüllung der beiden Postulate verab-
schiedet. Der Bericht ist veröffentlicht unter www.bsv.admin.ch > Dokumentation > Medieninformationen > Familie, Generatio-
nen und Gesellschaft > Finanzhilfen des Bundes an «Pro Juventute Beratung und Hilfe 147» bleiben unverändert.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Postulate als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2011 P 11.3492 Freiwillige Elternzeit und Familienvorsorge (S 14.9.11, Fetz) 
Der Bundesrat hat am 30. Oktober 2013 den Bericht «Vaterschaftsurlaub und Elternurlaub. Auslegeordnung und Präsentation 
unterschiedlicher Modelle» in Erfüllung des Postulats verabschiedet. Der Bericht ist veröffentlicht unter www.bsv.admin.ch > 
Dokumentation > Medieninformationen > Familie, Generationen und Gesellschaft > Bericht über Vaterschaftsurlaub und Eltern-
urlaub. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2012 P 12.3602 Reform der Ergänzungsleistungen zu AHV/IV (N 28.9.12, Humbel) 
2012 P 12.3673 Ergänzungsleistungen zu AHV und IV. Perspektiven 2020 (S 3.12.12, Kuprecht) 
2012 P 12.3677 Kein Blindflug bei den Ergänzungsleistungen zu AHV/IV (N 14.12.12, FDP-Liberale Fraktion) 
Der Bundesrat hat am 20. November 2013 den Bericht «Ergänzungsleistungen zur AHV/IV: Kostenentwicklung und Reformbe-
darf» in Erfüllung der drei Postulate verabschiedet. Der Bericht ist veröffentlicht unter www.bsv.admin.ch > Dokumentation > 
Medieninformationen > Sozialversicherungen > Altersvorsorge 2020: Bundesrat eröffnet Vernehmlassung. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Postulate als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
Swissmedic   
2010 M 09.4155 Todesfälle und Millionenkosten aufgrund von Medikationsfehlern (S 3.3.10, Sommaruga Simonetta; 

N 28.9.10) 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, Massnahmen zur Reduktion der Verwechslungsgefahr von Arzneimitteln durch Ergänzung 
von Angaben auf Behälter und Packmaterial umzusetzen. Swissmedic nahm die entsprechenden Gesetzgebungsarbeiten im 
Sommer 2011 auf, der Institutsrat hat die Revisionsvorlage am 7. September 2012 verabschiedet. Die revidierte Arzneimittel-
Zulassungsverordnung vom 9. November 2001 (SR 812.212.22) trat am 1. Januar 2013 in Kraft. Sie beinhaltet eine verstärkte 
Kompetenz von Swissmedic, in Zulassungs- und Marktüberwachungsverfahren einzugreifen, wenn bei der Bezeichnung und 
Gestaltung von Etiketten und Packungselementen ein Verwechslungsrisiko besteht. Zudem werden die Anliegen der Motion 
durch entsprechend angepasste Anforderungen von Angaben und Texten auf Behältern und Packungsmaterial umgesetzt.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung. 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement  
Bundesamt für Justiz   
2007 P 07.3420 Evaluation über die Gesetzgebung zur Bundesrechtspflege und zur Justizreform (S 26.9.07, Pfisterer) 
Der Bundesrat hat am 30. Oktober 2013 der Bundesversammlung den Bericht über die Gesamtergebnisse der Evaluation der 
neuen Bundesrechtspflege zur Kenntnisnahme unterbreitet (BBl 2013 9077).  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2008 P 08.3377 Evaluation Jugendstrafrecht (N 3.10.08, Amherd) 
2008 P 08.3381 Evaluation des Tagessatzsystems im Strafgesetzbuch (N 3.10.08, Sommaruga Carlo) 
2011 P 10.4035 Voraussetzungen der Verwahrung (Art. 64 StGB) (S 10.3.11, Recordon) 
Die Evaluationen des Allgemeinen Teils (AT) des Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) und des Jugendstrafgesetzes vom 20. Juni 
2003 (JStG; SR 311.1) wurden vom Bundesamt für Justiz an die Hand genommen. Die Evaluationsarbeiten fokussierten sich 
zunächst in den Jahren 2008–2010 auf die Regelungen über den Ersatz von kurzen Freiheitsstrafen durch Geldstrafen und durch 
gemeinnützige Arbeiten. Mit der Ende 2010 erfolgten Vergabe der weiteren Evaluationsarbeiten an zwei verwaltungsexterne 
Fachorganisationen wurde die Evaluation auf die Bestimmungen des StGB über die Verwahrung gefährlicher Straftäterinnen und 
Straftäter und auf das JStG ausgeweitet. Die diesbezüglichen Schlussberichte liegen seit Frühling 2012 vor und wurden im Inter-
net publiziert (www.bj.admin.ch > Themen > Sicherheit > Gesetzgebung > Änderung des Sanktionensystems > Evaluation). Die 
Kommissionen für Rechtsfragen des Nationalrates und des Ständerates haben den Evaluationsbericht zum AT-StGB im Rahmen 
der Beratungen der Änderung des StGB und des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927 (SR 321.0; StGB und MStG. Änderung 
des Sanktionenrechts, 12.046) zur Kenntnis genommen.  
Der Bundesrat erachtet die Anliegen der Postulate als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2009 P 09.3878 Mehr Anzeigen, mehr Abschreckung (N 11.12.09, Fehr Jacqueline) 
Der Bundesrat hat am 27. Februar 2013 den Bericht in Erfüllung des Postulats verabschiedet (www.ejpd.admin.ch > Dokumenta-
tion > Medienmitteilungen > 2013 > Opfer von Straftaten stärker unterstützen). Gleichzeitig hat er das Eidgenössische Justiz- 
und Polizeidepartement beauftragt, in Zusammenarbeit mit den Kantonen insbesondere zu prüfen, wie die Rolle der Opferbera-
tungsstellen verstärkt, wie den Opfern der Zugang zu Informationen über die Opferhilfe erleichtert und wie die Unterstützung des 
Opfer im Strafverfahren verbessert werden könnte. 
Der Bundesrat beantragt die Abschreibung des Postulats.   
2010 P 09.4027 Muslime in der Schweiz. Bericht (N 3.3.10, Amacker) 
2010 P 09.4037 Mehr Informationen über die muslimischen Gemeinschaften in der Schweiz (N 3.3.10, Leuenberger-

Genève) 
2010 P 10.3018 Umfassender Bericht zu den Muslimen in der Schweiz (N 18.6.10, Malama) 
Der Bundesrat hat am 8. Mai 2013 der Bundesversammlung den Bericht in Erfüllung der Postulate unterbreitet 
(www.ejpd.admin.ch > Dokumentation > Medienmitteilungen > Medienmitteilungen 2013 > Keine spezifischen Massnahmen 
nötig, um Muslime besser zu integrieren).  
Der Bundesrat erachtet die Anliegen der Postulate als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2010 M 08.3441 Strafvollzug in den Herkunftsländern (N 3.6.09, Stamm; S 23.9.10) 
Verschiedene nationale und internationale Massnahmen haben bereits der Zielerreichung der Motion gedient und weitere werden 
folgen. Seit der Einreichung der Motion wurden neue Überstellungsverträge mit Paraguay, Peru, Kosovo (wird 2014 in Kraft 
treten) und mit der Dominikanischen Republik (Inkrafttreten für 2014 vorgesehen) abgeschlossen. Gegenwärtig laufen Vertrags-
verhandlungen mit Brasilien sowie exploratorische Gespräche für einen Vertrag mit Indien. Die Motion spricht folglich eine 
Problematik an, die einen wichtigen Bestandteil der einschlägigen und längerfristig ohnehin verfolgten schweizerischen Politik 
darstellt. Neben diesen bilateralen Projekten haben die schweizerischen Behörden jene Staaten, welche noch nicht Mitglied des 
Zusatzprotokolls vom 18. Dezember 1997 zum Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen (SR 0.343.1) sind, 
aufgefordert, diesem Protokoll beizutreten. Dafür hat sich die Schweiz in verschiedenen Gremien eingesetzt, allem voran im 
Europarat. Das Protokoll erlaubt es, unter bestimmten Voraussetzungen, eine Person ohne ihre Zustimmung dem Heimatstaat zu 
überstellen. Ausserdem sind die Schweizer Botschaften unter anderem in Afrika in die Exploration von Vertragsverhandlungen 
einbezogen. Die bisherigen Ergebnisse diesbezüglich sind jedoch eher ernüchternd, da die Menschenrechtslage und überfüllte 
Gefängnisse ein Näherkommen erschweren. Der Bundesrat wird mit geeigneten Massnahmen das Ziel, die Strafen in den jewei-
ligen Herkunftsländern der Verurteilten zu vollziehen, jedenfalls auch in Zukunft aktiv weiterverfolgen. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2010 M 08.3609 Erhöhung der Strafandrohung bei Kinderpornografie (N 3.6.09, Fiala; S 10.6.10; N 8.12.10) 
Im Rahmen der Genehmigung und Umsetzung des Übereinkommens des Europarates vom 25. Oktober 2007 zum Schutz von 
Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch (vgl. Botschaft vom 25. Januar 2012 über die Legislaturplanung 
2011–2015; BBl 2012 481, hier 614) hat das Parlament beschlossen, bei pornografischen Darstellungen von real existierenden 
Kindern und Jugendlichen unter 18 die Strafandrohungen zu erhöhen. In Artikel 197 Absätze 4 und 5 des Strafgesetzbuches 
(StGB; heute Art. 197 Ziff. 3 und 3bis) werden die Höchststrafen für die oben erwähnte Kategorie heraufgesetzt. Keine Änderung 
der Strafandrohung wurde beschlossen für diejenigen Fälle, in denen es um nicht reale pornografische Darstellungen von Minder-
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jährigen (Comics, Gemälde) geht; hingegen wird die Strafbarkeit auch in diesen Fällen durch die Erfassung des blossen Konsums 
ausgeweitet. Die Beratungen zu diesem Geschäft sind abgeschlossen und die Referendumsfrist läuft am 16. Januar 2014 ab. 
Ausserdem wird der Bundesrat mit der Motion beauftragt zu prüfen, welche weiteren Massnahmen, namentlich zur Verstärkung 
der Strafverfolgung in Bezug auf die Kinderpornografie, ergriffen werden könnten. Nach der Überweisung der Motion ist dieser 
Auftrag in mehreren Projekten aufgegriffen worden. So hat der Bundesrat in Erfüllung des Postulats Fehr 09.3878 «Mehr Anzei-
gen, mehr Abschreckung» am 27. Februar 2013 einen Bericht vorgelegt (www.ejpd.admin.ch > Themen > Gesellschaft > Opfer-
hilfe > Publikationen). Bei der Erarbeitung des Berichts wurde ein besonderes Augenmerk auf das Anzeigeverhalten bei Sexual-
delikten gerichtet. Der Bundesrat hält fest, dass auf Bundesebene zurzeit zahlreiche Massnahmen realisiert werden, die direkt 
oder indirekt einen Einfluss auf das Verhalten der Opfer haben und diese dazu veranlassen sollen, sich an die Behörden zu wen-
den. Diese Massnahmen sind darauf ausgerichtet, die strafrechtlichen Sanktionen wirksamer zu gestalten, den Opfern mehr Zeit 
für die Anzeige der Straftat einzuräumen, den Schutz der Opfer und der Zeugen vor allfälligen Vergeltungsmassnahmen auszu-
bauen oder eine Wiederholung von Gewalttaten zu verhindern (siehe Seite 52 ff. des Berichts). Auch die vom Parlament am 
13. Dezember 2013 verabschiedete Änderung des StGB, des Militärstrafgesetzes und des Jugendstrafgesetzes stellt eine Mass-
nahme gegen Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch von Minderjährigen dar (Bundesgesetz über das Tätigkeitsverbot und 
das Kontakt- und Rayonverbot; BBl 2013 9683). Sie sieht die Einführung neuer strafrechtlicher Tätigkeitsverbote und ein neues 
Kontakt- und Rayonverbot vor, die das geltende Berufsverbot stark ausweiten. Die Durchsetzung dieser neuen Verbote erfolgt 
mittels Bewährungshilfe, Electronic Monitoring und Eintrag im Strafregister. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2010 P 10.3693 Kosten des Strafvollzugs in der Schweiz (N 17.12.10, Rickli) 
Der Bundesrat hat am 3. Juli 2013 den Bericht «Kosten des Strafvollzugs in der Schweiz» (www.ejpd.admin.ch > Dokumentation 
> Medienmitteilungen > 2013) in Erfüllung des Postulats 10.3693. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2011 P 09.3518 Untersuchungshaft in Raserfällen (N 2.3.11, Segmüller) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat eine Revision der Strafprozessordnung (StPO; SR 312.0) zu prüfen, damit die Verursache-
rinnen und Verursacher schwerer Verkehrsunfälle regelmässig in Untersuchungshaft genommen werden können und nur aus-
nahmsweise von dieser Massnahme abgesehen werden kann.  
Der Bundesrat hat am 13. Februar 2013 einen Bericht verabschiedet (www.ejpd.admin.ch > Dokumentation > Medienmitteilun-
gen > 2013 > Keine zwingende Untersuchungshaft für mutmassliche Raser), den die Kommission für Rechtsfragen des National-
rates am 24. Oktober 2013 zur Kenntnis genommen hat. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2011 P 10.3857 Konsequenzen des Schengen-Anpassungszwangs (N 9.6.11, Fehr Hans) 
Der Bundesrat hat am 7. Juni 2013 der Bundesversammlung den «Bericht in Erfüllung des Postulats Hans Fehr 10.3857 vom 
1. Oktober 2010. Konsequenzen des Schengen-Anpassungszwangs» (BBl 2013 6319) unterbreitet.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2012 P 11.3982 Entbürokratisierung der Kinderbetreuung (N 15.6.12, Malama) 
Der im Postulat verlangte Überblick über die kantonale Bewilligungspraxis im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreu-
ung kann mit der Informationsplattform «Vereinbarkeit Beruf und Familie» (www.berufundfamilie.admin.ch) selber erstellt 
werden. Die Plattform informiert über die politischen Ziele und Massnahmen der Kantone und Gemeinden im Bereich der Förde-
rung «Vereinbarkeit von Beruf und Familie». Sie enthält Informationen über rechtliche Grundlagen sowie Instrumente und 
Projekte der öffentlichen Hand. Mittels eines Abfrageverfahrens können Informationen über die Vorgaben der einzelnen Kantone 
und Gemeinden für Kindertagesstätte, Horte, Tagesschulen, Mittagstische sowie Tagesfamilien eingeholt werden (vgl. z. B. 
www.berufundfamilie.admin.ch > Familienergänzende Kinderbetreuung > Vorschulalter: Kindertagesstätten > Bewilligung/ 
Aufsicht > Bewilliguns- oder Meldeverfahren). Diese Informationen werden regelmässig aktualisiert, sodass jederzeit eine aktu-
elle Abfrage gemacht werden kann. Ein Bericht mit einer Übersicht über die kantonale Bewilligungspraxis im Bereich der fami-
lienergänzenden Kinderbetreuung erübrigt sich daher und wäre rasch veraltet. Die Frage der durch die kantonalen Auflagen 
entstehenden Kosten war bereits Thema verschiedener Studien des Bundesamtes für Sozialversicherung, des Staatssekretariats 
für Wirtschaft, des Preisüberwachers sowie auch der Kantone (www.berufundfamilie.admin.ch > Studien), weshalb auch in 
dieser Hinsicht kein Klärungsbedarf mehr besteht. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2012 M 11.4147 Bewilligungspflicht für Fremdplatzierungsorganisationen, welche im Auftrag des Staates Kinder 

vermitteln (N 15.6.12, Bulliard; S 27.9.12) 
Die Motion verlangt, dass für private Organisationen, welche im Auftrag des Staates Fremdplatzierungen von Kindern in Fami-
lien vermitteln, eine Bewilligungspflicht und ein integriertes Qualitätsmanagement eingeführt werden. Des Weiteren soll festge-
legt werden, wie der Kinderschutz nach der Fremdplatzierung, also auch zu einem späteren Zeitpunkt, gewährleistet werden 
kann. Zusätzlich soll eine Kostentransparenz hergestellt werden. 
Mit der am 10. Oktober 2012 vom Bundesrat verabschiedeten Revision der Pflegekinderverordnung (PAVO; AS 2012 
5801) wurde eine Melde- und Aufsichtspflicht für Dienstleistungsangebote in der Familienpflege eingeführt. Davon erfasst 
werden die Vermittlung von Plätzen in Pflegefamilien im In- und Ausland sowie weitere Angebote wie die begleitende Unter-
stützung von Pflegefamilien, deren Aus- und Weiterbildung oder die Beratung und Therapie von Pflegekindern. Eine zentrale 
kantonale Behörde nimmt die Meldungen entgegen und beaufsichtigt die Organisationen und die Anbieterinnen und Anbieter der 
Dienstleistungen. Die beaufsichtigten Organisationen müssen jährlich Bericht erstatten über ihre Tätigkeit und über die für die 
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erbrachten Dienstleistungen in Rechnung gestellten Kosten. Stellt die Behörde Mängel in der Tätigkeit einer Organisation fest, so 
kann sie geeignete Massnahmen zu deren Behebung anordnen. In schwerwiegenden Fällen kann sie der Organisation die Aus-
übung ihrer Tätigkeit untersagen, bis die Mängel beseitigt sind. Die betreffende Revision der PAVO tritt am 1. Januar 2014 in 
Kraft. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
Bundesamt für Polizei   
2002 P 01.3009 Straffung im Sicherheitsbereich (N 20.3.02, Sicherheitspolitische Kommission NR) 
Auf Antrag des Bundesrates, der auf den notwendigen Abschluss des Projekts «Überprüfung des Systems innere Sicherheit 
Schweiz (USIS)» verwies, überwies der Nationalrat am 20. März 2002 die Motion in Form eines Postulats. Seit dem Abschluss 
von USIS im Frühling 2004 traf der Bundesrat strukturelle Massnahmen zur wirksamen Koordination und zur Zusammenarbeit 
unter den mit Sicherheitsaufgaben betrauten Dienststellen auf Stufe Bund. 
Am 4. März 2011 hat der Bundesrat beschlossen, die Lenkungsgruppe Sicherheit auf eine Kerngruppe (KGSi) zu reduzieren und 
den Stab des Sicherheitsausschusses des Bundesrates bis Ende 2011 aufzulösen. Aufgabe der KGSi ist es, für die Früherkennung 
von Herausforderungen im sicherheitspolitischen Bereich zu sorgen. Sie stellt dazu nach Absprache mit den fachlich zuständigen 
Stellen den Ausschüssen des Bundesrates (Sicherheitsausschuss, Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten und Europapolitik, 
Ausschuss für Migration und Integration, Ausschuss für internationale Finanz- und Steuerfragen) Anträge.  
Ausserdem haben Bund und Kantone im Bestreben, die sicherheitspolitischen Instrumente besser aufeinander abzustimmen, den 
Konsultations- und Koordinationsmechanismus des Sicherheitsverbunds (KKM SVS) geschaffen. Der KKM SVS verbindet die 
zuständigen Stellen, damit Bund und Kantone in der Sicherheitspolitik effizient und wirksam Lösungen erarbeiten können.  
Mit den Beschlüssen des Bundesrates vom 29. Februar 2008 und vom 21. Mai 2008, die nachrichtendienstlichen Teile des Diens-
tes für Analyse und Prävention (DAP) aus dem Bundesamt für Polizei (Fedpol) herauszulösen, wurde nicht nur eine organisatori-
sche Trennung, sondern auch eine Konzentration der nachrichtendienstlichen und der polizeilichen Aufgaben des Bundes herbei-
geführt, sodass sich das Fedpol als allgemein zuständiges Polizeiorgan des Bundes heute als reines Polizeiamt präsentiert. Diese 
Bündelung der Polizeiaufgaben strebt der Bundesrat auch in rechtsetzender Hinsicht an: In einem neuen Bundesgesetz über die 
Polizeiaufgaben des Bundes (PolAG), dessen Vorentwurf sich vom 27. November 2009 bis am 15. März 2010 in der Vernehm-
lassung befand, sollen die vom Fedpol wahrgenommenen allgemeinen Polizeiaufgaben des Bundes – heute auf zahlreiche Spe-
zialerlasse aufgesplittert – in einem einzigen Bundesgesetz zusammengefasst werden. Vom PolAG nicht erfasst werden die auf 
unterschiedlichen Verfassungsaufträgen beruhenden, schon bis anhin spezialrechtlich geregelten Aufgaben, unter anderem im 
Zoll-, Militär- und Transportbereich, was in der Vernehmlassung zum Teil kritisiert wurde. Der Bundesrat hat deshalb nach 
Kenntnisnahme der Vernehmlassungsergebnisse am 30. März 2011 das Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement beauf-
tragt, erst nach Klärung der verfassungsrechtlichen Ausgangslage einen Antrag über das weitere Vorgehen zum PolAG zu stel-
len. Diese Klärung hat der Bundesrat mit seinem Bericht vom 2. März 2012 zum Postulat 10.3045 Malama «Innere Sicherheit. 
Klärung der Kompetenzen» (BBl 2012 4459) vorgenommen. Der Bericht stellt im Sicherheitsbereich eine Reihe von Problemen 
bei der Kompetenzaufteilung zwischen Bund und Kantonen fest.  
Aufgrund des uneinheitlichen Vernehmlassungsergebnisses und den abgeschlossenen parlamentarischen Diskussionen zu den 
verfassungsrechtlichen Kompetenzen des Bundes in der inneren Sicherheit wurden die Gesetzgebungsarbeiten zum PolAG einge-
stellt. Die Parlamentsdebatten haben gezeigt, dass zurzeit weder für Änderungen auf Verfassungsstufe im Bereich der inneren 
Sicherheit, noch für eine umfassende Kodifikation der polizeilichen Aufgaben des Bundes im Sinne des PolAG eine hinreichende 
politische Unterstützung vorhanden ist. Soweit nötig, wird der Bundesrat in diesem Bereich punktuelle Anpassungen der beste-
henden Rechtsgrundlagen in anderen Gesetzgebungsprojekten vorschlagen.  
Der Bundesrat beantragt die Abschreibung des Postulats.   
2003 P 02.3742 Schaffung eines Sicherheitsdepartementes (N 20.6.03, Vaudroz René) 
Gestützt auf die Erfahrungen bei Sicherheitsvorkehrungen zu Grossereignissen prüfte der Bundesrat die Zusammenarbeit zwi-
schen den auf Stufe Bund mit Sicherheitsaufgaben betrauten Dienststellen und beschloss am 8. September 2004, die sicherheits-
politische Führungsfähigkeit durch strukturelle Massnahmen zu stärken. Er übertrug den Vorsitz seines Sicherheitsausschusses 
(SiA) dem Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) und beauftragte 
den SiA, einen departementsübergreifenden Krisenstab zu konzipieren. Am 23. Mai 2007 beauftragte der Bundesrat das Eidge-
nössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) und das VBS, gegebenenfalls unter Einbezug des Eidgenössischen Finanzde-
partements, bis im Februar 2008 eine Lösung betreffend die Schaffung eines Sicherheitsdepartements zu finden. Am 21. Mai 
2008 beschloss der Bundesrat, die nachrichtendienstlichen Teile des Dienstes für Analyse und Prävention (DAP) inklusive Bun-
deslagezentrum per 1. Januar 2009 vom Bundesamt für Polizei (Fedpol) in das VBS zu transferieren. Im Übrigen hielt er fest, die 
Regierungstätigkeit mit der geltenden Gliederung und Zusammensetzung der Departemente weiterzuführen und somit von der 
Schaffung eines Sicherheitsdepartements abzusehen, das alle mit Sicherheitsaufgaben betrauten Bundesorgane umfassen würde.  
Nachdem der Bundesrat den Transfer fristgemäss umgesetzt hatte, konnte am 1. Januar 2010 der aus der nachfolgenden Zusam-
menlegung des DAP und des Strategischen Nachrichtendienstes hervorgegangene Nachrichtendienst des Bundes im VBS seine 
Tätigkeit als ziviler In- und Auslandnachrichtendienst des Bundes aufnehmen. Der Bundesrat hat auf diesen Zeitpunkt auch das 
Bundesgesetz vom 3. Oktober 2008 über die Zuständigkeiten im Bereich des zivilen Nachrichtendienstes (ZNDG; SR 121) und 
das Verordnungsrecht im Zusammenhang mit der Neuorganisation des Nachrichtendienstes in Kraft gesetzt. 
Mit dem Ausscheiden der nachrichtendienstlichen Teile des DAP aus dem Fedpol wurde nicht nur eine organisatorische Tren-
nung, sondern auch eine Konzentration der nachrichtendienstlichen und der polizeilichen Aufgaben des Bundes herbeigeführt, 
sodass sich das Fedpol als allgemein zuständiges Polizeiorgan des Bundes heute als reines Polizeiamt präsentiert. Diese Bünde-
lung der Polizeiaufgaben strebt der Bundesrat auch in rechtsetzender Hinsicht an: Am 27. November 2009 schickte er den Ent-
wurf eines Bundesgesetzes über die Polizeiaufgaben des Bundes (PolAG) in die Vernehmlassung, die bis zum 15. März 2010 
dauerte. Das PolAG soll die vom Fedpol wahrgenommenen allgemeinen Polizeiaufgaben des Bundes, die heute auf zahlreiche 
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Spezialerlasse aufgesplittert sind, in einem einzigen Bundesgesetz zusammenfassen. Nicht in den Vorentwurf integriert wurden 
jedoch die spezialrechtlich geregelten Polizeiaufgaben aus dem Zoll-, Militär- und Transportbereich, die weitgehend auf anderen 
Verfassungsaufträgen beruhen. Dieser eingeschränkte Geltungsbereich stiess in der Vernehmlassung zum Teil auf Kritik. Der 
Bundesrat hat deshalb nach Kenntnisnahme der Vernehmlassungsergebnisse am 30. März 2011 das EJPD beauftragt, erst nach 
Klärung der verfassungsrechtlichen Ausgangslage einen Antrag über das weitere Vorgehen zum PolAG zu stellen. Diese Klärung 
hat der Bundesrat mit seinem Bericht vom 2. März 2012 zum Postulat 10.3045 Malama «Innere Sicherheit. Klärung der Kompe-
tenzen» (BBl 2012 4459) vorgenommen. Der Bericht stellt im Sicherheitsbereich eine Reihe von Problemen bei der Kompe-
tenzaufteilung zwischen Bund und Kantonen fest. Aufgrund des uneinheitlichen Vernehmlassungsergebnisses und den abge-
schlossenen parlamentarischen Diskussionen zu den verfassungsrechtlichen Kompetenzen des Bundes in der inneren Sicherheit 
wurden die Gesetzgebungsarbeiten zum PolAG eingestellt. Die Parlamentsdebatten haben gezeigt, dass zurzeit weder für Ände-
rungen auf Verfassungsstufe im Bereich der inneren Sicherheit, noch für eine umfassende Kodifikation der polizeilichen Aufga-
ben des Bundes im Sinne des PolAG eine hinreichende politische Unterstützung vorhanden ist. Soweit nötig, wird der Bundesrat 
in diesem Bereich punktuelle Anpassungen der bestehenden Rechtsgrundlagen in anderen Gesetzgebungsprojekten vorschlagen.  
Der Bundesrat beantragt die Abschreibung des Postulats.   
2011 M 10.4148 UNO-Resolution zur Bekämpfung des virtuellen Kindsmissbrauchs (N 18.3.11, Amherd; S 20.9.11)  
Anlässlich der Tagung der Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrecht der Vereinten Nationen (CCPCJ) vom 11. bis 
15. April 2011 hat die Schweiz die Erarbeitung einer entsprechenden Resolution aktiv unterstützt. Diese wurde durch den Wirt-
schafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen an seiner Tagung vom 22. bis 28. Juli 2011 angenommen. Der Resolutionstext ruft 
die Staaten unter anderem auf, entsprechende politische und rechtliche Massnahmen zu treffen, um die Rechte von Kindern auf 
Privatsphäre auch im Internet zu schützen. Des Weiteren sollen die missbräuchliche Nutzung des Internets zum Zwecke des 
Kindsmissbrauchs in all ihren Formen sowie der Besitz einschlägiger Bilder kriminalisiert werden. Auch eine engere Zusammen-
arbeit mit Internetanbietern zur Verhinderung des Missbrauchs des Internets zur sexuellen Ausbeutung von Kindern wird in der 
Resolution dringend empfohlen. Zur Umsetzung empfohlen werden zudem verschiedene weitere Massnahmen zum Kinder-
schutz, zur Prävention und zur internationalen Kooperation. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird anlässlich der vom 
12. bis 15. Mai 2014 stattfindenden Session der CCPCJ über die Umsetzung der Resolution informieren.  
Die Schweiz hat sich auch aktiv in die intergouvernementale Expertengruppe der Vereinten Nationen zur Erarbeitung einer 
umfassenden Studie über die Cybercrime-Problematik eingebracht. Der Bericht wurde der CCPCJ an ihrer Session vom 22. bis 
26. April 2013 vorgestellt. Die Studie hebt die Nutzung des Internets zum sexuellen Missbrauch von Kindern in verschiedenen 
Kapiteln hervor und erläutert die bisherigen rechtlichen Massnahmen. Die Schweiz wird auch an den weiterführenden Arbeiten 
der Expertengruppe teilnehmen und die diesbezüglichen Anliegen vertreten. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2011 P 11.3875 Gewalt an Sportveranstaltungen (N 23.12.11, Glanzmann) – vormals BJ 
Angesichts der heutigen Gesetzgebung auf Bundes- und Kantonsstufe für die Bekämpfung von Gewalt anlässlich von Sportver-
anstaltungen erweist sich eine Erweiterung der Kompetenzen des Bundes auf Verfassungsstufe in diesem Bereich im Moment als 
nicht valabel. Wird die Verschärfung des Konkordats über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen von 
allen Kantonen gutgeheissen, wäre eine neue, erweiterte Kompetenz des Bundes überflüssig. Betrachtet man weiter die bestehen-
den gesetzgeberischen Massnahmen, ist nach jetzigem Stand nicht ersichtlich, ob weitere gesetzgeberische Massnahmen wir-
kungsvoller wären als die bereits bestehenden. Insbesondere müssen die Erfahrungen, welche mit dem revidierten Konkordat in 
Zukunft gemacht werden, abgewartet werden. 
Neue Massnahmen sollten in einem Prozess entstehen, der möglichst viele betroffene Institutionen einbindet. Je breiter eine 
Massnahme abgestützt ist, umso besser wird sie akzeptiert und schliesslich auch umgesetzt. Dass dies nicht immer einfach ist und 
sich die Interessen teilweise diametral entgegenstehen, versteht sich von selbst und liegt in der Natur der Sache. Hingegen müs-
sen auch Instrumentarien geschaffen werden, welche die Verbände und Klubs klar in die Verantwortung nehmen. Diesbezüglich 
sind mit lokalen Vereinbarungen, wie sie beispielsweise in Luzern und Basel bestehen, gute Erfahrungen gemacht worden. Dem-
entsprechend sollen die bestehenden Mittel der Strafverfolgung und der Massnahmen des Konkordats ausgeschöpft werden. 
Die im Postulat geforderten Grundlagen und Massnahmen existieren grösstenteils bereits: So besteht mit dem revidierten Kon-
kordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen für die zuständigen Behörden die Möglichkeit, 
Sportveranstaltungen einer Bewilligungspflicht und Auflagen zu unterwerfen. Auch können, wie die Praxis zeigt, unbekannte 
Täter und Täterinnen nach Ausschöpfung aller Mittel im Rahmen einer sogenannten Internetfahndung der Strafverfolgung zuge-
führt werden. Im Verbandsrecht bestehen Bestimmungen, die es ermöglichen, die Klubs bei Fehlverhalten zu sanktionieren. 
Hinsichtlich einer Nichteinhaltung einer Bewilligung können zur Durchsetzung und Sanktionierung weitere Auflagen von der 
zuständigen Behörde verlangt werden. Der aufgelöste «Runde Tisch» fand seine Fortsetzung in der Koordinationsgruppe «Ge-
walt im Umfeld von Sportveranstaltungen» unter der Leitung der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und 
-direktoren. Auch auf lokaler Ebene haben «Runde Tische» und Gesprächsplattformen Einzug gehalten, die ein erfolgreiches 
Modell für die Zusammenarbeit sind. 
Der Bundesrat ist sich der Bedeutung einer reibungslosen und effizienten Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und Sport-
verbänden auf dem Gebiet der Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen bewusst. Die Schweiz ist mit ihrem Massnahmenpa-
ket insgesamt auf dem richtigen Weg. Im Vergleich zu Ländern, die länger und stärker vom Gewaltphänomen betroffen sind als 
die Schweiz, hat diese in relativ kurzer Zeit grosse Fortschritte erreicht. Daher ist es auch opportun, die bestehenden gesetzlichen 
Instrumente nicht zu verschärfen oder zu erweitern, sondern sie konsequent anzuwenden und umzusetzen. 
Der Bundesrat hat am 13. September 2013 den Bericht «Gewalt an Sportveranstaltungen» verabschiedet (www.news.admin.ch/ 
message/index.html?lang=de&msg-id=50217) und am 28. Oktober 2013 der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalra-
tes vorgestellt. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
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Bundesamt für Migration   
2011 M 10.3721 Die Zuwanderung in geordnete Bahnen lenken (S 16.12.10, Brändli; N 13.4.11) 
Der Bundesrat hat die Motion im Rahmen des Berichts vom 4. Juli 2012 über die Personenfreizügigkeit und die Zuwanderung in 
die Schweiz (www.bfm.admin.ch > Medienmitteilungen > 2012) beantwortet. 
Der Bundesrat beantragt die Abschreibung der Motion.   
2011 P 11.3047 Reisen in den Herkunftsstaat von vorläufig Aufgenommenen (N 17.6.11, Haller) 
Mit dem Postulat wird der Bundesrat gebeten, verschiedene Fragen im Zusammenhang mit Reisen in die Herkunftstaaten von 
vorläufig Aufgenommenen zu prüfen. Insbesondere soll die frühere Regelung, wonach Reisedokumente nur beim Vorliegen von 
besonders wichtigen Reisegründen erteilt werden können, wieder eingeführt werden.   
Dem mit dem Vorstoss verfolgten Anliegen wurde mit der Totalrevision der Verordnung vom 14. November 2012 über die 
Ausstellung von Reisedokumenten für ausländische Personen (SR 143.5), die seit dem 1. Dezember 2012 in Kraft ist, Rechnung 
getragen, indem für vorläufig aufgenommenen Personen die Reisegründe wieder eingeführt wurden.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.    
2011 M 10.4043 Integration von Kindern bei Härtefallprüfung berücksichtigen (N 17.6.11, Tschümperlin; S 12.9.11) 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, das Bundesamt für Migration (BFM) und die kantonalen Migrationsbehörden anzuweisen, 
dass bei Härtefallgesuchen die Integration der betroffenen Kinder auch dann zu prüfen und zu gewichten sei, wenn davon ausge-
gangen wird, dass die Eltern die Härtefallkriterien nicht erfüllen. Die Weisungen des BFM, die am 25. Oktober 2013 aktualisiert 
wurden (www.bfm.admin.ch > Dokumentation > Rechtliche Grundlagen > Weisungen und Kreisschreiben > I. Ausländerbe-
reich), weisen ausdrücklich auf den Umstand hin, dass der Integration von Kindern bei der Härtefallprüfung grosse Bedeutung 
zukommt und die Situation der Familie als Ganzes berücksichtigt werden muss (vgl. Ziff. 5.6.4.3, S. 218, der genannten Weisun-
gen). Diese Weisungen bezwecken die einheitliche Handhabung der Kriterien in der Praxis und richten sich auch an die kantona-
len Behörden. Zudem ist dem Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (SR. 0.107) besondere 
Beachtung zu schenken. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.    
2011 P 10.3064 Arbeitslosigkeit und Erneuerung der Aufenthaltsbewilligung von EU-/Efta-Staatsangehörigen (N 28.9.11, 

Fraktion CVP/EVP/GLP) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat, fünf Massnahmen zu prüfen, welche Missbräuche im Zusammenhang mit der Personen-
freizügigkeit verhindern sollen, sowie in einem Bericht darzulegen, welche Massnahmen umgesetzt werden können. In seiner 
Antwort vom 12. Mai 2010 hat der Bundesrat bereits Informationen zu diesen Vorschlägen gegeben, wovon einige in Form von 
Weisungen zuhanden der zuständigen kantonalen Behörden umgesetzt wurden (Massnahmen 1, 2 und 5). Er hat zudem darauf 
verwiesen, dass eine gesetzliche Grundlage für den Datenaustausch zwischen den regionalen Arbeitsvermittlungszentren und den 
kantonalen Migrationsbehörden geschaffen wird (Massnahmen 3 und 4). Diese Bestimmungen treten am 1. Januar 2014 in Kraft. 
Sie sehen vor, dass die Vollzugsbehörden der Arbeitslosenversicherung den kantonalen Migrationsbehörden automatisch Daten 
von arbeitslosen Personen melden, was den Migrationsbehörden erlauben soll zu prüfen, ob ein Entzug der Aufenthaltsbewilli-
gung angezeigt ist, wenn die Person arbeitslos ist. Der Bundesrat wird im Rahmen der Beantwortung des Postulats Amarelle 
(13.3597 «Personenfreizügigkeit. Monitoring und Evaluation der Massnahmen zur Umsetzung des Freizügigkeitsabkommens in 
den Bereichen Sozialleistungen und Aufenthaltsrecht») einen Bericht mit ausführlicheren Informationen erstellen. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2011 P 11.3689 Migration aus Nordafrika. Situation in der Schweiz (N 28.9.11, Hiltpold) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat, die Situation der Flüchtlinge, die nach den Revolutionen in den nordafrikanischen Län-
dern in die Schweiz eingereist sind, zu untersuchen und dem Parlament einen Bericht vorzulegen, der insbesondere folgende 
Informationen beinhaltet: die Anzahl der Personen, die tatsächlich in die Schweiz eingereist sind, sowie ihre Verteilung auf die 
verschiedenen Kantone. Ausserdem informiert der Bericht über die tatsächliche Beteiligung der Kantone, den Nutzen der Akti-
onsprogramme vor Ort in Tunesien, Ägypten, Libyen und im Jemen sowie über die Angemessenheit der Strategie, die entwickelt 
wurde, um den betroffenen Personen eine schnelle Rückkehr in ihr Herkunftsland zu ermöglichen, sobald sich die dortige Lage 
stabilisiert hat.  
Der Bundesrat hat am 21. November 2012 einen Bericht in Beantwortung des Postulats verabschiedet (www.ejpd.admin.ch > 
Dokumentation > Medienmitteilungen > 2012 > Migration aus Nordafrika – Situation in der Schweiz). Dieser Bericht zeigt auf, 
wie die Schweiz auf die Ereignisse in Nordafrika reagiert hat. Er nimmt insbesondere Stellung zur Situation der nordafrikani-
schen Migrantinnen und Migranten in der Schweiz. Der Bericht wurde von beiden Räten geprüft.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulat als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung. 
 

http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/de/home/dokumentation.html
http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/de/home/dokumentation/mi.html
http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/de/home/dokumentation/mi/2013.html
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Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport   
Verteidigung   
2012 P 10.3790 Auswirkungen und Fortbestand der Patrouille des Glaciers (N 7.6.12, Bourgeois) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat, einen Bericht über die Patrouille des Glaciers vorzulegen, in dem einerseits deren Aus-
wirkungen auf das Bild unseres Landes und andererseits die Massnahmen aufgezeigt werden, um den Fortbestand dieses interna-
tionalen Wettkampfes zu sichern.  
Am 10. Oktober 2012 hat der Bundesrat den Bericht «Auswirkungen und Fortbestand der Patrouille des Glaciers (PDG)» 
(www.vbs.admin.ch > Dokumentation > Medieninformationen) verabschiedet. Der Bundesrat ist sich der Bedeutung und positi-
ven Ausstrahlungskraft der Patrouille des Glaciers vollumfänglich bewusst. Entgegen der Forderung des Postulanten können 
jedoch keine Garantien abgegeben werden, dass der Bund die Durchführung der Patrouille des Glaciers in Zukunft gewährleistet. 
Es handelt sich grundsätzlich um einen militärischen Wettkampf, und wenn das VBS sich aufgrund eingeschränkter Mittel aus-
serstande sieht, diesen nach 2014 weiterhin im bisherigen Rahmen durchzuführen, müsste die Patrouille des Glaciers von zivilen 
Stellen organisiert werden. 
Die eidgenössischen Räte haben sich dem bundesrätlichen Antrag nicht angeschlossen, das Postulat mit dem Bericht des Bundes-
rates über Motionen und Postulate der eidgenössischen Räte im Jahr 2012 (BBl 2013 2813) abzuschreiben, weil die Kommission 
für Wissenschaft, Bildung und Kultur damals den Bericht noch nicht beraten hatte. Dies ist inzwischen erfolgt.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulates als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.     
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Eidgenössisches Finanzdepartement   
Generalsekretariat   
2010 P 09.4011 Transparenz bei den Expertenmandaten der Bundesverwaltung (N 19.3.10, Häberli) 
Der Bundesrat hat am 30. Oktober 2013 den Bericht «Transparenz bei den Expertenmandaten der Bundesverwaltung» in Erfül-
lung des Postulats verabschiedet (www.efd.admin.ch > Dokumentation > Berichte > Berichte). Der Bericht liefert Informationen 
über die finanzielle Entwicklung der Expertenmandate und Beratungsdienstleistungen der Departemente und Verwaltungseinhei-
ten der Bundesverwaltung über die Jahre 2009 bis 2012. Für das Jahr 2012 sind zudem Monatswerte ausgewiesen. Ausserdem 
schafft der Bericht Transparenz über die öffentlichen Vergaben von Dienstleistungsmandaten und liefert Angaben über die Wir-
kung von Massnahmen des Bundesrates im Bereich dieser Vergaben. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
Informatiksteuerungsorgan Bund   
2009 M 09.3266 Sicherheit des Wirtschaftsstandorts Schweiz (N 3.6.09, Büchler; S 9.12.09) 
Die Motion Büchler fordert, dass Organisationen, die im Rahmen der Bundesverwaltung für die Bewältigung der Cyberbedro-
hung zuständig sind, ihren Bestand um bis zu 50 Prozent ihres Bestandes per 1. Januar 2009 aufstocken können. Voraussetzung 
dafür war, dass der effektive Bedarf nachgewiesen werden konnte. 
Der Motionär erwähnt insbesondere die im Januar 2009 vorhandenen 750 Stellenprozente der Melde- und Analysestelle Informa-
tionssicherung (MELANI), welche er in einem Vergleich mit anderen Ländern als zu gering erachtet. 
MELANI hat daraufhin den geforderten Nachweis für die vom Motionär als Sofortmassnahme geforderte Aufstockung sowohl 
im EFD (ISB) wie auch im VBS (NDB) erbracht und beantragte beim Bundesrat die Plafond erhöhende Schaffung von vier 
Vollzeitstellen (je 2 im EFD und VBS). Diese Stellen konnten 2013 geschaffen und besetzt werden. Ebenfalls als Sofortmass-
nahme wurden die beim EJPD zur Bekämpfung der Pädokriminalität geschaffenen 6 Stellen im Jahr 2011 der Schweizerischen 
Koordinationsstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (KOBIK) zur Zusammenarbeit zugewiesen.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2011 P 11.3884 Open Government Data als strategischer Schwerpunkt im E-Government (N 23.12.11, Wasserfallen) 
Der Bundesrat wurde durch das Postulat beauftragt, diverse Fragen betreffend die Veröffentlichung von Behördendaten im 
Kontext der E-Government-Strategie und in Zusammenarbeit mit den Partnern der Organisation E-Government Schweiz (Kanto-
ne und Städte) zu klären und dem Parlament darüber einen Bericht vorzulegen. 
Der Bundesrat hat am 13. September 2013 den Bericht «Open Government Data als strategischer Schwerpunkt im E-
Government» in Erfüllung des Postulats Wasserfallen veröffentlicht (www.isb.admin.ch > Dokumentation > Medieninformatio-
nen > Bericht des Bundesrates zu Open Government Data) und dem EFD den Auftrag zur Ausarbeitung einer Open-Government-
Data-Strategie sowie zur Vorbereitung der Umsetzung dieser Strategie erteilt.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
Staatssekretariat für internationale Finanzfragen   
2000 P 00.3103 Schaffung von Schiedsverfahren zum Interessenausgleich zwischen Schuldnerländern und Gläubigern 

(N 4.10.00, Eymann) – vormals EFV 
2011 P 11.4033 Ein Insolvenzverfahren für Staaten (S 20.12.11, Gutzwiller) 
Der Bundesrat hat in Erfüllung der Postulate am 13. September 2013 den Bericht «Ein internationaler Rahmen für die Restruktu-
rierung von Staatsschulden» verabschiedet (www.sif.admin.ch > Dokumentation > Medienmitteilungen). 
Der Bericht zeigt, dass das Fehlen eines griffigen Rahmens für die Restrukturierung von Staatsschulden eine Lücke in der inter-
nationalen Finanzarchitektur darstellt: Restrukturierungen erfolgen in der Regel zu spät und fallen oft gering aus. Damit erhöht 
sich die finanzielle Last für den öffentlichen Sektor. Ein vorhersehbarer Rahmen für die Restrukturierung von Staatsschulden 
wäre ein wichtiger Bestandteil einer glaubwürdigen Krisenbekämpfung. Auch würde er zur besseren Risikobeurteilung durch die 
Märkte und damit zur effektiveren Verhinderung von Krisen beitragen. 
Die Schweiz hat Interesse an einem berechenbareren internationalen Verfahren, da damit insbesondere auch die Stabilität und 
Offenheit des Schweizer Finanzplatzes gestärkt werden kann. Sie setzt sich wie bis anhin im IWF, im Financial Stability Board 
(FSB) und im Pariser Klub wie auch in bilateralen Kontakten und in Arbeitsgruppen für Reformen ein, welche eine konsequente-
re Einbindung verschiedener Gläubiger sicherstellen. Die entsprechenden Vorschläge betreffen vor allem mögliche internationale 
Einigungen über Anpassungen von Staatsanleiheverträgen. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Postulate als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2007 P 06.3570 Benachteiligung des international tätigen Schweizer Flugpersonals (N 1.10.07, Kaufmann) 
Das Postulat lädt den Bundesrat ein, Wege aufzuzeigen, wie die Benachteiligung des in der Schweiz wohnhaften und für deut-
sche Fluggesellschaften tätigen Flugpersonals infolge des deutschen Steueränderungsgesetzes seit dem 1. Januar 2007 gemildert 
oder kompensiert werden kann. 
Der Bundesrat hat am 13. September 2013 in Erfüllung des Postulats den Bericht «Benachteiligung des international tätigen 
Schweizer Flugpersonals» verabschiedet (www.efd.admin.ch > Dokumentation > Medieninformationen). 

http://www.efd.admin.ch/
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Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2009 P 08.3244 Amts- und Rechtshilfe in Steuersachen. Gleichbehandlung 

(N 18.3.09, Sozialdemokratische Fraktion) – vormals ESTV 
Mit diesem Postulat wird der Bundesrat eingeladen, dem Parlament einen Bericht zur Amts- und Rechtshilfe in Steuersachen 
gegenüber anderen Staaten vorzulegen. Darin soll aufgezeigt werden, inwieweit die Gleichbehandlung aller Staaten gewährleistet 
ist und, gegebenenfalls, mit welchen Massnahmen eine solche Gleichbehandlung sichergestellt werden kann. Insbesondere soll in 
diesem Bericht auch die geltende Praxis der schweizerischen Amts- und Rechtshilfe gegenüber den USA dargelegt werden.  
Der Entscheid des Bundesrates vom 13. März 2009, im Bereich der Amtshilfe in Steuersachen den Standard von Artikel 26 des 
OECD-Musterabkommens zu übernehmen und den schweizerischen Vorbehalt gegenüber dieser Bestimmung zurückzuziehen, 
hat eine immer noch laufende Phase von Abkommensverhandlungen mit zahlreichen Staaten ausgelöst.  
Der Bundesrat hat in Erfüllung des Postulats den Bericht «Amts- und Rechtshilfe in Steuersachen. Gleichbehandlung» am 18. 
Dezember 2013 verabschiedet (www.efd.admin.ch > Dokumentation > Berichte > Berichte).  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2010 P 10.3629 Die Behörden unter dem Druck der Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA 

(2) (S 15.9.10, Geschäftsprüfungskommission SR 10.054) 
2010 P 10.3390 Die Behörden unter dem Druck der Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA 

(2) (N 9.12.10, Geschäftsprüfungskommission NR 10.054) 
Der Bundesrat hat am 10. Oktober 2012 in Erfüllung der Postulate den Bericht «Die Behörden unter dem Druck der Finanzkrise 
und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA» verabschiedet (www.efd.admin.ch > Dokumentation > Berichte > 
Berichte des EFD vom Oktober 1997 bis Ende 2012). 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Postulate als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2011 M 10.3517 Dringende Umsetzung von Empfehlung 19 des GPK-Berichtes vom 30. Mai 2010 (S 15.9.10, Graber 

Konrad; N 1.3.11) 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, alles im Rahmen seiner rechtlichen und politischen Möglichkeiten Stehende zu unterneh-
men, dass die vom SNB-Stabilisierungsfonds (StabFund) übernommenen UBS-Aktiven erst nach vollständiger Erfüllung von 
Empfehlung 19 des Berichts der Geschäftsprüfungskommissionen vom 30. Mai 2010 «Die Behörden unter dem Druck der Fi-
nanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA» (BBl 2011 3099) an die UBS zurückgeführt werden. Die 
UBS hat mit Kaufvertrag vom 7. November 2013 den StabFund erworben.  
Der Bundesrat beantragt die Abschreibung der Motion.    
2011 P 11.3607 Überweisung der Quellensteuer bei Grenzgängerinnen und Grenzgängern (N 30.9.11, Robbiani) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat, einen kurzen Bericht zu erstellen, in dem er synoptisch die verschiedenen Abkommen zur 
Regelung der Quellenbesteuerung der Grenzgängerinnen und Grenzgänger sowie die möglichen Entwicklungsaussichten dieser 
Abkommen aufzeigt. Zudem ist der Bundesrat eingeladen, denkbare Ausgleichsmassnahmen für die Kantone, die einen grösseren 
Teil der Steuereinnahmen übertragen müssen, vorzuschlagen 
Am 13. Dezember 2013 hat der Bundesrat in Erfüllung des Postulats den Bericht «Überweisung der Quellensteuer bei Grenzgän-
gerinnen und Grenzgängern» verabschiedet (www.efd.admin.ch > Dokumentation > Medieninformationen). 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2011 M 10.3915 Die Schweiz und die US-Gesetzgebung FATCA (S 14.3.11, Briner; N 21.12.11) 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, technische Fragen der Umsetzung der US-FATCA-Gesetzgebung mit den betroffenen 
Branchen zu koordinieren und mit den zuständigen US-Behörden mögliche Verhandlungen für Rahmenbedingungen aufzuneh-
men. Der Bundesrat soll zudem sicherstellen, dass die für die Einhaltung der FATCA-Gesetzgebung notwendigen Bestimmungen 
im internen Recht bereitgestellt werden. 
Die Schweiz hat als eines der ersten Länder mit den zuständigen US-Behörden Verhandlungen über ein FATCA-Abkommen 
aufgenommen und dieses am 14. Februar 2013 unterzeichnet. Am 10. April 2013 hat der Bundesrat dem Parlament das Abkom-
men sowie ein Umsetzungsgesetz mit einer Botschaft unterbreitet (BBl 2013 3181). Die eidgenössischen Räte haben am 27. 
September 2013 das Gesetz und den Bundesbeschluss angenommen (BBl 2013 7377 und BBl 2013 7401). 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
Eidgenössische Finanzverwaltung   
2011 P 10.4022 Bericht über die Schuldenbremse (N 18.3.11, Graber Jean-Pierre) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat, einen Bericht über die Schuldenbremse zu erarbeiten und darin insbesondere die Vor- und 
Nachteile der Fiskalregel, die Methodik zur Festlegung des Konjunkturfaktors sowie die Zweckmässigkeit einer allfälligen An-
wendung der Schuldenbremse auf bestimmte Aufgabengruppen zu beurteilen. In seiner Stelllungnahme zum Postulat hat sich der 
Bundesrat bereit erklärt, die Erfahrungen mit der Schuldenbremse zu evaluieren. 
Der Bundesrat hat den Bericht «Die Schuldenbremse des Bundes: Erfahrungen und Perspektiven» am 29. November 2013 verab-
schiedet (www.efd.admin.ch > Dokumentation > Medieninformationen). Der Bericht kommt zum Schluss, dass sich die Ausges-
taltung des Regelwerks bewährt hat. Aus Sicht des Bundesrates besteht kein Anlass zur Änderung einzelner Regelungen. Dies 
trifft insbesondere auch auf die Methodik zur Berechnung des Konjunkturfaktors zu; die Analyse zeigt, dass dieser ein realisti-
sches Abbild der konjunkturellen Entwicklung widergibt. Der durchschnittliche Prognosefehler beträgt im beobachteten Zeitraum 
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zwischen 1990 und 2012 praktisch Null. Die angeregte Verteilung des Ausgabenplafond auf die Aufgabengebiete würde wie eine 
Zweckbindung wirken. Die Haushaltssteuerung würde dadurch komplexer, weniger flexibel und weniger effizient. Der Bundesrat 
erachtet die bisherigen Zielwachstumsraten für die Aufgabengebiete als zielführender, um unerwünschte Verdrängungen im 
Bundeshaushalt zu verhindern. In Zukunft wird der Bundesrat die ausgabenpolitischen Prioritäten im Legislaturfinanzplan veröf-
fentlichen. Dadurch erhält auch das Parlament die Möglichkeit, mittels Planungs- oder Grundsatzbeschlüssen auf die ausgaben-
politischen Prioritäten einzuwirken.  
Der Bundesrat beantragt die Abschreibung des Postulats.   
2011 P 11.3547 Konsequentes antizyklisches Verhalten in der Finanzpolitik (N 19.9.11, Landolt) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat, eine Anpassung des Finanzhaushaltgesetzes zu prüfen, welche es ermöglicht, Kreditreste 
zweckgebunden für spätere Konjunkturpakete zu verwenden. In seiner Stellungnahme zum Postulat hat sich der Bundesrat bereit 
erklärt, das Anliegen im Rahmen des Berichts zum Postulat Graber (10.4022 «Bericht über die Schuldenbremse») zu prüfen.  
Der Bundesrat hat den Bericht «Die Schuldenbremse des Bundes: Erfahrungen und Perspektiven» am 29. November 2013 verab-
schiedet (www.efd.admin.ch > Dokumentation > Medieninformationen). Darin zeigt er auf, dass die Einrichtung eines Fonds für 
konjunkturpolitische Massnahmen aus verschiedenen Gründen abzulehnen ist. Einerseits ist das Instrumentarium für eine konse-
quente antizyklische Finanzpolitik bereits vorhanden. Die Schuldenbremse wirkt als automatischer Stabilisator und gewährleistet 
damit eine passiv-antizyklische Finanzpolitik. Andererseits wäre ein Fonds im Widerspruch zum Ansatz der Schuldenbremse, 
welche nur in Ausnahmefällen diskretionäre Massnahmen vorsieht (z. B. im Fall einer schweren Rezession). Der Grund liegt 
darin, dass die zielgerichtete Stimulierung der Wirtschaft in der Praxis schwierig umzusetzen ist, weil sie rechtzeitig und zielge-
richtet wirken muss und gleichzeitig befristet sein sollte. Schliesslich würde das Regelwerk zur Schuldenbremse komplexer, da – 
neben Ausgleichs- und Amortisationskonto – eine weitere Statistik geführt werden müsste. Dies wäre verbunden mit Einbussen 
bei Transparenz, Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit. 
Der Bundesrat beantragt die Abschreibung des Postulats.   
2012 P 12.3552 Bessere Wirksamkeit der Schuldenbremse und höhere Transparenz in der Rechnungslegung (N 28.9.12, 

Fischer Roland) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat, eine Umsetzung der Schuldenbremse auf Basis der Erfolgsrechnung sowie die Ausdeh-
nung ihres Geltungsbereichs auf die Sonderrechnungen zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten. In seiner Stellungnahme zum 
Postulat hat sich der Bundesrat bereit erklärt, die Vorschläge zu prüfen und im Bericht in Erfüllung des Postulats Graber 
(10.4022 «Bericht über die Schuldenbremse») darzulegen. 
Der Bundesrat hat den Bericht «Die Schuldenbremse des Bundes: Erfahrungen und Perspektiven» am 29. November 2013 verab-
schiedet (www.efd.admin.ch > Dokumentation > Medieninformationen > Medienmitteilungen ab). Aufgrund der im Bericht 
dargelegten Analysen lehnt der Bundesrat die vorgeschlagenen Änderungen ab. Neben gewissen Vorteilen wären beide Regelän-
derungen mit gewichtigen Nachteilen verbunden. Bei einem Wechsel der Steuerungsgrösse würde an Stelle der Bruttoschulden 
das Eigenkapital als Zielgrösse dienen. Dies führte tendenziell zu einer Lockerung der Schuldenbremse. Weiter würden durch die 
Umstellung Neuinvestitionen gegenüber Konsumausgaben privilegiert, da sie sich erst verzögert in der Erfolgsrechnung als 
Abschreibungen widerspiegeln. Daraus würde ein Anreiz für zusätzliche Eigeninvestitionen resultieren. Eine Schuldenbremse in 
der Erfolgssicht würde eine Lösung für diesen Fehlanreiz voraussetzen. Eine zusätzliche Regel würde aber die Komplexität des 
Regelwerks weiter erhöhen. Ein direkter Einbezug der Sonderrechnungen (insbesondere FinöV-Fonds und Infrastrukturfonds) in 
den Geltungsbereich der Schuldenbremse würde eine Konsolidierung mit der Bundesrechnung bedingen. Sowohl die Zusammen-
führung in der Erfolgssicht als auch diejenige in der Finanzierungssicht würde jedoch zu Problemen im Umgang mit Investitions-
spitzen führen. Unter den geltenden Rahmenbedingungen sind Investitionsspitzen möglich, weil nur die Einlagen in die Fonds 
der Schuldenbremse unterstehen, nicht aber Ausgaben der Fonds. 
Der Bundesrat beantragt die Abschreibung des Postulats.   
Eidgenössisches Personalamt   
2010 M 09.3066 Ausbau von Teilzeitarbeit und Jobsharing (N 15.9.09, Prelicz; S 25.11.09; N 18.3.10) 
Die Bundesverwaltung fördert flexible und für beide Geschlechter nichtdiskriminierende Arbeitszeitmodelle und Arbeitsformen. 
Sie bietet nach Möglichkeit Arbeitszeitmodelle wie Jahresarbeitszeit, Vertrauensarbeitszeit, Bandbreitenmodelle usw. und Ar-
beitsformen wie Teilzeitarbeit, Telearbeit und Stellenteilung (Job-Sharing, Topsharing) an.  
Der Bundesrat hat am 30. Juni 2010 entschieden, dass jede neu zu besetzende Vollzeitstelle grundsätzlich mit einem Beschäfti-
gungsgrad von 80 bis 100 Prozent ausgeschrieben werden soll, wenn dies betrieblich möglich ist.  
Ausserdem sind mit dem Entscheid des Bundesrates vom 1. Mai 2013 Arbeitszeitformen wie Teilzeit und Jobsharing in Arti-
kel 64 Absatz 4 der Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (BPV; SR 172.220.111.3) aufgenommen worden. Diese Be-
stimmung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft und gilt für alle Angestellten, die einen Arbeitsvertrag nach der BPV haben. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung   
2011 M 09.3315 Topsharing. Förderung der gemeinsamen Führungsverantwortung (N 7.3.11, Wyss Brigit; S 16.6.11) 
In seiner Antwort auf die Motion befürwortet der Bundesrat ausdrücklich die aktive Förderung von Arbeitsformen, die zur Chan-
cengleichheit von Mann und Frau beitragen. Am 1. Mai 2013 hat der Bundesrat eine Revision der Bundespersonalverordnung 
vom 3. Juli 2001 (BPV; SR 172.220.111.3) verabschiedet, mit der Arbeitsformen wie Teilzeit und Jobsharing auch auf höchster 
Stufe (Topsharing) in Artikel 64 Absatz 4 der BPV aufgenommen werden. Diese Bestimmung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft 
und gilt für alle Angestellten, die einen Arbeitsvertrag nach der BPV haben. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung   



Kapitel I: An die Bundesversammlung: Anträge auf Abschreibung von Motionen und Postulaten 

25 

2012 P 12.3645 Steuerung der Personalpolitik (2). Prüfung einer Anknüpfung des Vertrauensarbeitszeitmodells an die 
Funktion (N 18.9.12, Geschäftsprüfungskommission NR) 

Der Bundesrat hat in Erfüllung des Postulats am 6. Dezember 2013 den Bericht «Prüfung einer Anknüpfung des Vertrauensar-
beitszeitmodells an die Funktion» verabschiedet (www.efd.admin.ch > Dokumentation > Berichte > Berichte). 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung   
Eidgenössische Steuerverwaltung   
2009 P 09.3935 Steuerausfälle aufgrund der Steuerbefreiung von Start-up-Unternehmen (N 11.12.09, Darbellay)  
Das Postulat verlangt vom Bundesrat, den eidgenössischen Räten einen Bericht über die Bezifferung der Steuerausfälle, die bei 
einer Steuerbefreiung von Start-up-Unternehmen entstehen würden, vorzulegen. 
Der Bundesrat hat in Erfüllung des Postulats am 13. September 2013 den  Bericht «Steuererleichterungen für Start-up-
Unternehmen bergen Einnahmerisiken» verabschiedet (www.efd.admin.ch > Dokumentation > Medieninformationen). Er hält 
darin fest, dass in der Schweiz jährlich etwa 12 000 Unternehmen gegründet werden, wovon sich fünf Jahre nach der Gründung 
etwa die Hälfte noch wirtschaftlich betätigt. Eine Befreiung der Start-up-Unternehmen von den Stempelabgaben und der Kapital-
steuer sowie eine Reduktion der Gewinnsteuer auf bis zu sechs Jahre würden Mindereinnahmen in den öffentlichen Haushalten 
nach sich ziehen. Das Ausmass der finanziellen Auswirkungen hängt davon ab, ob die Massnahmen sämtlichen Start-up-
Unternehmen zu Gute kämen oder ob sie auf «innovative» Unternehmen beschränkt würden. Da keine tauglichen Abgrenzungs-
kriterien ersichtlich sind, die eine Unterscheidung zwischen innovativen und nicht innovativen Unternehmen erlauben würden, ist 
davon auszugehen, dass die Mindereinnahmen substanziell wären. Eine Quantifizierung ist mangels statistischer Daten nicht 
möglich. 
Eine Alternative könnte darin bestehen, steuerliche Fördermassnahmen sämtlichen Unternehmen zukommen zu lassen, die For-
schung und Entwicklung betreiben. Diesbezüglich wird der Bundesrat anlässlich der Beantwortung des Postulats 10.3894 
(Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates «Steuerliche Fördermassnahmen im Bereich der Forschung und 
Entwicklung») Ergebnisse präsentieren, einschliesslich der finanziellen Auswirkungen entsprechender Massnahmen. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2011 P 11.3624 Interkantonale Doppelbesteuerung. Bürgerfreundliche Lösung (N 20.9.11, Amherd)  
Das Postulat beauftragt den Bundesrat, den eidgenössischen Räten einen Bericht darüber vorzulegen, wie der in Artikel 127 
Absatz 3 der Bundesverfassung (SR 101) festgehaltene Auftrag, die interkantonale Doppelbesteuerung auszuschliessen, bürger-
freundlich umgesetzt werden kann.  
Der Bundesrat hat in Erfüllung des Postulats am 3. Juli 2013 den Bericht «Interkantonale Doppelbesteuerung. Bürgerfreundliche 
Lösung» verabschiedet (http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/31311.pdf). Bei dessen Ausarbeitung 
wurden auch die Kantone miteinbezogen, da grundsätzlich die Veranlagungsbehörden in den Kantonen zuständig sind, im inter-
kantonalen Verhältnis Doppelbesteuerungen zu vermeiden. Der Bundesrat teilt die Auffassung, dass die bürgerfreundlichste und 
radikalste Lösung zur Vermeidung von allfälligen Doppelbesteuerungsfällen darin bestehen würde, für die direkten Steuern des 
Bundes, der Kantone und Gemeinden ein Einheitsgesetz zu erlassen. Ausgenommen von einer Harmonisierung blieben dabei 
einzig die Tarife und Steuerfreibeträge der Kantone und Gemeinden. Vor dem Hintergrund der heute geltenden föderalistischen 
Steuerordnung in der Schweiz, erscheint dem Bundesrat jedoch ein solcher Lösungsansatz als chancenlos. Der Bundesrat beauf-
tragte jedoch das EJPD, in Zusammenarbeit mit dem EFD zu prüfen, ob bei Doppelbesteuerungsbeschwerden – im Sinne einer 
Ausnahme – nicht alle kantonalen Instanzen angerufen werden müssen. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
Eidgenössische Zollverwaltung   
2000 P 00.3378 Arbeitsbedingungen des Grenzwachtkorps (N 15.12.00, Baumann J. Alexander) 
Im Rahmen des Berichts des Bundesrates über Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im Jahr 2011 (BBl 2012 3713) 
hat das Parlament die Motion Schmied (99.3626 «Verstärkung des Grenzwachtkorps») abgeschrieben, da ihre Hauptanliegen in 
neueren Vorstössen aufgenommen würden. Das vorliegende Postulat wurde über zehn Jahre lang mit der gleichen Begründung 
wie die genannte Motion 99.3626 nicht abgeschrieben. Der Bundesrat hält es für folgerichtig, das vorliegende Postulat nun 
ebenfalls abzuschreiben, obwohl dies im Rahmen des Berichts über Motionen und Postulate 2012 nicht erfolgt ist.  
Der Bundesrat verabschiedete am 26. Januar 2011 seinen Bericht über die Eidgenössische Zollverwaltung (http://www. 
news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=37418). Darin erkannte er einen Mehrbedarf von 35 Stellen beim Grenz-
wachtkorps, von denen im Jahr 2011 11 Stellen bewilligt wurden. In der Wintersession 2012 entschied das Parlament, das 
Grenzwachtkorps im Rahmen des Budgets 2013 (BBl 2012 8145) um die weiteren 24 Stellen aufzustocken. 
Auch im Bereich der Entlöhnung konnten Verbesserungen erreicht werden: So werden z. B. seit 2009 eintretende Aspirantinnen 
und Aspiranten direkt in der Lohnklasse 13 angestellt. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2011 M 09.4060 Rückerstattung der Mehrwertsteuer bei der Ausfuhr im Reiseverkehr (N 19.3.10, Flückiger; S 14.3.11) 
Die Motion  verlangt eine administrativ vereinfachte Regelung des Ausfuhr-Nachweises. Die Motion wurde in beiden Räten 
angenommen. Das Eidgenössische Finanzdepartement kam dem Auftrag nach und erliess die Verordnung des EFD vom 24. März 
2011 über die Steuerbefreiung von Inlandlieferungen von Gegenständen zwecks Ausfuhr im Reiseverkehr (SR 641.202.2). Die 
Verordnung ist am 1. Mai 2011 in Kraft getreten (AS 2011 1245).  

http://www.efd.admin.ch/
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Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2011 M 11.3178 Befreiung der elektronischen Zigaretten von der Tabaksteuer (S 16.6.11, Zanetti; N 21.12.11) 
Die Motion verlangt eine entsprechende Änderung des Tabaksteuergesetzes bzw. der Tabaksteuerverordnung. Der Bundesrat 
beantragte mit seiner Stellungnahme vom 18. Mai 2011 die Ablehnung der Motion. Die beiden Räte haben diese jedoch ange-
nommen. Der Bundesrat kam dem Auftrag nach und änderte die Tabaksteuerverordnung. Die geänderte Verordnung ist am 1. 
April 2012 in Kraft getreten (AS 2012 1477); seither sind die elektronischen Zigaretten von der Tabaksteuer befreit.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
Eidgenössische Alkoholverwaltung   
2011 P 10.4000 Alkoholgesetz. Besteuerung von Spirituosen, die für die Verarbeitung in Lebensmitteln bestimmt sind (N 

18.3.11, Bourgeois) 
In Erfüllung des Postulats hat der Bundesrat am 17. August 2011 einen Bericht verabschiedet, in welchem er eingehend zu den 
im Postulat gestellten Fragen Stellung nimmt (www.efd.admin.ch > Dokumentation > Berichte > Berichte des EFD vom Oktober 
1997 bis Ende 2012 ). 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
Bundesamt für Bauten und Logistik   
2011 M 10.3638 Energieeffizienz und erneuerbare Energien bei Bundesbauten (N 1.3.11, Kommission für öffentliche 

Bauten NR; S 27.9.11; N 21.12.11) 
Der Bundesrat wird mit der Motion beauftragt, bei allen Erneuerungen und Neuerstellungen von Anlagen und Bauten zu eruie-
ren, ob diese energieeffizient und mit erneuerbaren Energien betrieben werden können. Ist dies möglich, prüft er nachweislich die 
Möglichkeit von Energieplus-Bauten. Damit sollen der Energiekonsum und der fossile Anteil sinken. 
Der Bundesrat legt bei allen Bauvorhaben grossen Wert auf nachhaltiges Bauen. Aufgrund dieser Forderung werden Gebäude 
erstellt, die über ihren gesamten Lebensweg hohen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Anforderungen genügen. 
Bei anstehenden Um- oder Neubauten wird jeweils die maximal mögliche Nutzung erneuerbarer Energie dargelegt, wobei bei 
Gesamterneuerungen und grösseren Umbauten immer eine vorbildliche energetische Sanierung angestrebt wird. 
Bei Umbauten wird der Standard MINERGIE® und bei Neubauten der Standard MINERGIE-P-ECO® angestrebt (vgl. die 
Minergie-Weisung des Bundesamtes für Bauten und Logistik). Bei den einzelnen Vorhaben werden die für die Energieeffizienz 
und erneuerbaren Energien notwendigen Kosten jeweils mit den mehrjährigen Einsparungen der Betriebskosten verglichen.  
Seit 2012 wird dem Parlament im Rahmen der Immobilienbotschaft EFD aufgezeigt, wie die von der Motion angestrebte Aus-
richtung möglich ist. Während die Immobilienbotschaft jeweils einen Überblick über die Thematik enthält, wird in den detaillier-
teren Projektdokumentationen, welche den zuständigen vorberatenden Kommissionen zur Verfügung gestellt werden, zu jedem 
einzelnen in der Immobilienbotschaft aufgeführten Projekt die nachhaltige Entwicklung dargestellt und es werden Ausführungen 
zur erneuerbaren Energie im Sinne der Motion gemacht.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
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Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung   
Preisüberwachung   
2012 P 12.3568 Kampf gegen teure Tierarzneimittel (N 28.9.12, Gschwind) 
Der Bundesrat hat die Resultate der Studie vom 19. Februar 2013 «Auslandpreisvergleich Nutztiermedikamente» über die Tier-
arzneimittelpreise in der Schweiz zur Kenntnis genommen (www.preisueberwacher.admin.ch > Dokumentation > Publikationen 
> Studien & Analysen > 2013), die neben weiteren substanziellen Deregulierungsschritten auch eine einheitliche Tarifstruktur 
empfiehlt.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
Kommission für Technologie und Innovation   
2012 P 11.3907 Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Zulieferindustrie (N 27.9.12, Fiala) 
Die Kommission für Technologie und Innovation (KTI) wird sich in Abstimmung mit ihren Partnerinnen und Partnern auf Bun-
desebene sowie mit dem Schweizerischen Nationalfonds verstärkt in internationalen Projekten engagieren. Dabei ist insbesonde-
re auf die Lancierung des 8. EU-Forschungsrahmenprogramms «Horizon 2020» sowie die von der Bundesversammlung der 
Schweizerichen Eidgenossenschaft verabschiedete Totalrevision des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 2012 über die Förde-
rung der Forschung und der Innovation (FIFG; SR 420.1) zu verweisen. Artikel 24 Absatz 5 FIFG legt neu die Möglichkeit der 
KTI fest, Kooperationen mit ausländischen Förderorganisationen bei grenzüberschreitenden Innovationsprojekten einzugehen. 
Die Vollzugsverordnung (Forschungs- und Innovationsförderungsverordnung vom 29. November 2011; SR 420.11)  konkreti-
siert in Artikel 32 diese Möglichkeit dahingehend, dass die KTI gemeinsame Ausschreibungen von Programmen und Evaluatio-
nen von Gesuchen durchführen sowie ausländische Forschungspartnerinnen und -partner für Projekte beiziehen kann.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
Staatssekretariat für Wirtschaft   
2002 P 01.3644 Bericht über den Handlungsbedarf aus dem Fall Swissair (N 21.6.02, Kommission für Wirtschaft und 

Abgaben NR) 
Die Revision des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) ist am 
21. Juni 2013 von der Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft verabschiedet worden (BBl 2013 4747); das 
geänderte Gesetz wird am 1. Januar 2014 in Kraft treten. Die Revision ist das Ergebnis der Arbeiten, die seinerzeit mit dem 
Auftrag an eine Expertengruppe als «Groupe de refléxion» begannen, den Revisionsbedarf des SchKG im Lichte der parlamenta-
rischen Vorstösse nach dem Fall Swissair zu prüfen. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung. 
 
2010 P 10.3429 Erhebung der Regulierungskosten (S 21.9.10, Fournier) 
2010 P 10.3592 Messung der Regulierungskosten (N 1.10.10, Zuppiger) 
Der Bundesrat hat in Erfüllung der Postulate den Bericht über die Regulierungskosten am 13. Dezember 2013 verabschiedet 
(www.seco.admin.ch > Wirtschaftspolitik > Regulierung > Regulierungskosten).  
Dieser Bericht umfasst erstmals eine detaillierte Schätzung der Kosten, welche staatliche Regulierungen in den wichtigsten 
Bereichen für die Unternehmen verursachen. Ausserdem hat der Bundesrat 32 Massnahmen präsentiert, welche die 
Regulierungskosten verringern, ohne den Nutzen dieser Regulierungen in Frage zu stellen. Damit soll der Wirtschaftsstandort 
Schweiz weiter gestärkt und seine Wettbewerbsfähigkeit hoch gehalten werden. 
Der Bundesrat beantragt die Abschreibung der Postulate.   
2011 P 10.3971 Mehr Nutzen aus Freihandelsabkommen durch Kreuzkumulation (N 18.3.11, Noser) 
Nach Ansicht des Bundesrates könnten die wirtschaftspolitischen Ziele der Schweiz mithilfe der Kreuzkumulation zweifelsohne 
gefördert werden. Zunächst müssten allerdings die offenen Fragen zur praktischen Anwendung der Kreuzkumulation gelöst 
werden können. Im Hinblick auf eine mögliche Nutzung des Konzepts der Kreuzkumulation für die wirtschaftspolitischen Ziele 
der Schweiz unterstützt der Bundesrat die Fortsetzung des Dialogs zu diesen Themen, den die Schweiz zusammen mit den 
EFTA-Partnern mit den Freihandelspartnern führt. 
Der Bericht «Freihandelsabkommen: Chancen, Möglichkeiten und Herausforderungen der Kreuzkumulation von 
Ursprungsregeln», welcher am 8. März 2013 vom Bundesrat verabschiedet wurde, ist auf der Internetseite des Staatssekretariates 
für Wirtschaft (SECO) zu finden (www.seco.admin.ch >Dokumentation > Publikationen und Formulare > Studien und Berichte > 
Aussenwirtschaft). 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2011 P 10.3373 Grüne Wirtschaft: (N 19.9.11, Bourgeois) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat aufzuzeigen, durch welche Massnahmen Produktion und Konsum im Hinblick auf eine 
effizientere Nutzung der natürlichen Ressourcen verbessert werden können. Es soll dargelegt werden, welche Herausforderungen 
und welcher Handlungsbedarf sich für den Staat ergeben sowie welche Chancen daraus für die Wirtschaft resultieren könnten. 

http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2012/9657.pdf
http://www.seco.admin.ch/
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Der Bundesrat hat den Bericht «Grüne Wirtschaft: Rolle des Staates hinsichtlich einer effizienten Nutzung der natürlichen Le-
bensgrundlagen» in Erfüllung des Postulats an seiner Sitzung vom 27. Februar 2013 verabschiedet. Der Bericht ist auf folgender 
Seite abrufbar: www.seco.admin.ch > Aktuell > Medienmitteilungen 2013. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2011 P 11.3710 Wirtschaftliche Zuwanderung. Untersuchung der Ursachen und Einflussfaktoren (N 28.9.11, Girod) 
Der Bundesrat wird beauftragt, eine unabhängige wissenschaftliche Studie in Auftrag zu geben, die untersucht, welche Faktoren 
die wirtschaftliche Zuwanderung in die Schweiz beeinflussen und mit welchen Massnahmen diese reduziert werden kann, ohne 
dabei die bilateralen Verträge mit der EU zu gefährden oder humanitäre Verpflichtungen zu verletzen. 
Der Bundesrat teilt die Stossrichtung des Postulats. Er hatte im Jahr 2011 das Bundesamt für Migration (BFM) beauftragt, eine 
solche Expertise zu veranlassen. Die Studie «Motivation der Zuwanderung aus dem EU25/EFTA Raum in die Schweiz» wurde 
am 6. Dezember 2013 auf der Internetseite des BFM veröffentlicht (www.bfm.admin.ch > Dokumentation > Berichte > 
Arbeitsmarkt und FZA > Motivation der Zuwanderung aus dem EU-25/EFTA-Raum in die Schweiz). 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2011 P 11.3726 Wohnen und Arbeiten wieder näher zusammen bringen (N 30.9.11, Wyss Brigit) 
Der Bundesrat hatte in seiner Stellungnahme zum vorliegenden Postulat den engen inhaltlichen Bezug zum parallel eingereichten 
Postulat Vischer (11.3702 «Reduktion des Mobilitätszwangs namentlich durch raumplanerische Massnahmen») betont und die 
Behandlung der verwandten Fragen (Umgang mit und Reduktion der Mobilität) im Rahmen einer Botschaft, z. B. zur Revision 
des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 (SR 200), vorgeschlagen. Der Nationalrat hat das Postulat 11.3702 am 
23. Dezember 2011 abgelehnt. Folgerichtig ist aus Sicht des Bundesrates, auch das Postulat 11.3726 wegen der engen inhaltli-
chen Bezüge der beiden Postulate abzuschreiben. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2011 P 11.3999 Grenzgängerinnen und Grenzgänger und starker Franken. Folgen und Begleitmassnahmen (N 21.12.11, 

Favre Laurent) 
Mit dem Postulat wird der Bundesrat beauftragt, angesichts der Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation infolge der 
Frankenstärke die Entwicklung des Arbeitsmarktes im Grenzgebiet und die Auswirkungen auf die Lohnentwicklung zu prüfen. 
Er soll die Stellensituation für einheimische Arbeitskräfte im Grenzgebiet untersuchen und nötigenfalls konkrete Vorschläge 
formulieren, wie der Arbeitslosigkeit und den potenziellen Fällen von Lohnunterbietung begegnet werden kann. 
Der Bundesrat hat den Bericht in Erfüllung des Postulats an seiner Sitzung vom 20. November 2013 verabschiedet. Der Bericht 
ist auf der Internetseite des Staatssekretariates für Wirtschaft (SECO) zu finden (www.seco.admin.ch > Dokumentation > Publi-
kationen und Formulare > Studien und Berichte « Grenzgängerinnen und Grenzgänger und starker Franken. Folgen und Begleit-
massnahmen»). 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2012 P 12.3495 Einrichten einer Tourismusbank in der Schweiz (S 17.9.12, Baumann) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat, bis Ende 2012 in einem Bericht aufzuzeigen, wie in der Schweiz eine Tourismusbank 
nach österreichischem Vorbild aufgebaut werden könnte.  
Der vom Bundesrat in seiner Sitzung vom 26. Juni 2013 verabschiedete Bericht über die strukturelle Situation des Schweizer 
Tourismus und die künftige Tourismusstrategie des Bundesrates enthält einen Exkurs, der die Möglichkeiten zum Aufbau einer 
Tourismusbank nach österreichischem Vorbild vertieft darlegt. Der Exkurs basiert weitgehend auf einer vom Staatssekretariat für 
Wirtschaft (SECO) im Zusammenhang mit dem Postulat in Auftrag gegebenen Studie von PricewaterhouseCoopers AG (PWC), 
welche den Aufbau einer Tourismusbank in der Schweiz nach österreichischem Vorbild geprüft hat. Der Bundesrat beurteilt den 
Aufbau einer Tourismusbank in der Schweiz als nicht zweckmässig. Die staatlichen Tourismusförderungen in der Schweiz und in 
Österreich sind im historischen Kontext zu betrachten und nur bedingt miteinander vergleichbar. Die historische und institutio-
nelle Pfadabhängigkeit hat zur Folge, dass der Aufbau einer Tourismusbank in der Schweiz nach österreichischem Vorbild weit-
reichende und kaum vorhersehbare Auswirkungen auf das gesamte nationale Standortförderungssystem hätte. Die Prüfung eines 
Aufbaus einer Tourismusbank in der Schweiz nach österreichischem Vorbild liefert aber auch Ansatzpunkte für die Optimierung 
der Beherbergungsförderung in der Schweiz. Diese Ansatzpunkte fliessen in das im Bericht über die strukturelle Situation des 
Schweizer Tourismus und die künftige Tourismusstrategie des Bundesrates vom 26. Juni 2013 vorgeschlagene Massnahmenpa-
ket ein. 
Der Bericht des Bundesrates und die Studie von PWC sind auf der Internetseite des SECO zu finden (www.seco.admin.ch > 
Themen > Standortförderung > Tourismuspolitik). 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2012 P 12.3467 Zweitwohnungs-Initiative. Massnahmen gegen die negativen Folgen für die regionale Wirtschaft 

 (S 25.9.12, Fournier) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat, die Folgen der Volksinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen» auf die 
davon betroffenen regionalen Wirtschaften zu untersuchen. Gestützt auf diese Untersuchung und in enger Zusammenarbeit mit 
den Kantonen soll er anschliessend rasch prüfen, ob ein Massnahmenpaket zur Unterstützung der betroffenen Sektoren geschnürt 
werden sollte.  
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat die Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative auf die touristische und regio-
nal-wirtschaftliche Entwicklung in den hauptsächlich betroffenen Regionen anhand von zwei sich ergänzenden Gutachten unter-
suchen lassen. In einem ersten Gutachten des Wirtschaftsforschungsinstituts BAKBASEL werden die volkswirtschaftlichen 
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Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative untersucht, wobei die Effekte auf die regionale Beschäftigungs- und Wertschöp-
fungsentwicklung im Vordergrund stehen. In einem zweiten Gutachten des Beratungsunternehmens BHP Hanser und Partner AG 
werden die Auswirkungen auf die Finanzierung von Beherbergungsbetrieben und auf Tourismusinfrastrukturen untersucht sowie 
Handlungsoptionen für die Tourismusakteure und die Politik aufgezeigt. Beide Studien untersuchen dabei die Auswirkungen 
anhand verschiedener Szenarien. Im Bericht über die strukturelle Situation des Schweizer Tourismus und die künftige Touris-
musstrategie des Bundesrates, den der Bundesrat am 26. Juni 2013 verabschiedet hat, wurde eine Synthese der beiden Studien 
gemacht. Der Bundesrat schlägt im erwähnten Bericht ein Massnahmenpaket vor. Erstens soll die Beherbergungsförderung 
optimiert werden. Zweitens soll ein Impulsprogramm 2016–2019 den infolge der Zweitwohnungsinitiative beschleunigten Struk-
turwandel im Schweizer Tourismus begleiten und abfedern. 
Der Bericht des Bundesrates sowie die beiden Grundlagenstudien von BAKBASEL und BHP Hanser und Partner AG sind auf 
der Internetseite des SECO zu finden (www.seco.admin.ch > Themen > Standortförderung > Tourismuspolitik). 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2012 P 12.3371 Folgen der Annahme der Volksinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen» (N 28.9.12, 

Vogler) 
Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht mögliche Szenarien aufzuzeigen, welche durch die Annahme der Volksinitiative 
«Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen» in den betroffenen Gemeinden und Regionen eintreffen können und welche 
Massnahmen angedacht sind, um die wirtschaftlichen Folgen zu mindern bzw. den betroffenen Gebieten neue wirtschaftliche 
Chancen zu eröffnen. 
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat die Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative auf die touristische und regio-
nal-wirtschaftliche Entwicklung in den hauptsächlich betroffenen Regionen anhand von zwei sich ergänzenden Gutachten unter-
suchen lassen. In einem ersten Gutachten des Wirtschaftsforschungsinstituts BAKBASEL werden die volkswirtschaftlichen 
Auswirkungen der Zweit-wohnungsinitiative untersucht, wobei die Effekte auf die regionale Beschäftigungs- und Wertschöp-
fungsentwicklung im Vordergrund stehen. In einem zweiten Gutachten des Beratungsunternehmens BHP Hanser und Partner AG 
werden die Auswirkungen auf die Finanzierung von Beherbergungsbetrieben und auf Tourismusinfrastrukturen untersucht sowie 
Handlungsoptionen für die Tourismusakteure und die Politik aufgezeigt. Beide Studien untersuchen dabei die Auswirkungen 
anhand verschiedener Szenarien. Im Bericht über die strukturelle Situation des Schweizer Tourismus und die künftige Touris-
musstrategie des Bundesrates, den der Bundesrat in seiner Sitzung vom 26. Juni 2013 verabschiedet hat, hat der Bundesrat eine 
Synthese der beiden Studien vorgenommen. Zudem schlägt er im erwähnten Bericht ein Massnahmenpaket vor. Erstens soll die 
Beherbergungsförderung optimiert werden. Zweitens soll ein Impulsprogramm 2016–2019 den infolge der Zweitwohnungsinitia-
tive beschleunigten Strukturwandel im Schweizer Tourismus begleiten und abfedern. 
Der Bericht des Bundesrates sowie die beiden Grundlagenstudien von BAKBASEL und BHP Hanser und Partner AG sind auf 
der Internetseite des SECO zu finden (www.seco.admin.ch > Themen > Standortförderung > Tourismuspolitik). 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2012 M 12.3985 Bericht über die strukturelle Situation des Schweizer Tourismus und die künftige Tourismusstrategie des 

Bundesrates (S 4.12.12, Finanzkommission NR 12.041; N 5.12.12) 
2012 M 12.3989 Bericht über die strukturelle Situation des Schweizer Tourismus und die künftige Tourismusstrategie des 

Bundesrates (S 4.12.12, Finanzkommission SR 12.041; N 5.12.12) 
Mit den beiden Motionen wird der Bundesrat beauftragt, einen Bericht über die strukturelle Situation des Schweizer Tourismus 
und die künftige Tourismusstrategie des Bundesrates zu verfassen. Der Bundesrat hat den Bericht in Erfüllung der beiden Motio-
nen an seiner Sitzung vom 26. Juni 2013 verabschiedet. Die Finanzkommissionen des Ständerates und des Nationalrates haben an 
den Sitzungen vom 19./20. August 2013 bzw. vom 17. Oktober 2013 vom Bericht Kenntnis genommen. Der Bericht ist auf der 
Internetseite des Staatssekretariates für Wirtschaft (SECO) zu finden (www.seco.admin.ch > Themen > Standortförderung > 
Tourismuspolitik). 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motionen als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
Bundesamt für Landwirtschaft   
2005 M 04.3301 Umsetzung von Artikel 182 des Landwirtschaftsgesetzes (N 8.10.04, Glasson; S 15.3.05) 
Mit der Motion wird der Bundesrat beauftragt, eine Verordnung über die Zentralstelle zur Ermittlung von Zuwiderhandlungen zu 
erlassen und in Kraft zu setzen, entsprechend Artikel 182 Absatz 2 des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998 (SR 910.1). 
Die Kennzeichnung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, die Deklaration der Herkunft und der Produktionsmethode sowie die 
Errichtung eines wirksamen Systems gegen Zuwiderhandlungen sind Themen, die in verschiedenen parlamentarischen Vorstös-
sen aufgenommen wurden, so etwa in der Interpellation Bourgeois 07.3789 «Umsetzung von Artikel 182 des Landwirtschaftsge-
setzes» und zuletzt im Postulat Savary 13.3837 «Konsumenten- und Produzentenschutz».  
Die Anliegen der Motion wurden auf mehreren Ebenen umgesetzt. So verfügt der Bundesrat heute über verschiedene Instrumen-
te, die dem Schutz vor betrügerischer oder irreführender Verwendung von Bezeichnungen bei der Lebensmittelkennzeichnung 
dienen. Auf gesetzlicher Ebene schlägt der Bundesrat mit der Botschaft zum Bundesgesetz vom 25. Mai 2011 über Lebensmittel 
und Gebrauchsgegenstände (BBl 2011 5571) vor, weitere Bestimmungen einzuführen, die den Austausch und die Übermittlung 
von Daten zwischen den zuständigen Behörden von Bund und Kantonen erleichtern. Auch die vom Parlament am 21. Juni 2013 
verabschiedete Swissness-Vorlage (BBl 2013 4777 und BBl 2013 4795) enthält genauere Kriterien, um die Herkunft von Produk-
ten und Dienstleistungen – namentlich auch von Agrarerzeugnissen – zu definieren. Ebenso bestehen heute auf organisatorischer 
Ebene wirksame Instrumente, welche die Anwendung und Kontrolle der Bestimmungen über die Kennzeichnung von Lebensmit-
teln gewährleisten. Am 1. Januar 2007 wurde die Bundeseinheit für die Lebensmittelkette errichtet. Sie überwacht den Vollzug 
der Pflanzengesundheit-, Futtermittel-, Tierseuchen-, Tierschutz- und Lebensmittelgesetzgebung durch die Kantone. Am 
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1. Januar 2014 wird zudem das neue Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), welches aus der Vereini-
gung des Bundesamtes für Veterinärwesen und der Abteilung Lebensmittelsicherheit des Bundesamtes für Gesundheit entstanden 
ist, seine Tätigkeit aufnehmen. Die neue Organisation erleichtert die Koordination des Vollzugs der Lebensmittelgesetzgebung in 
den Kantonen sowie die Aufsicht des Bundes im Bereich der Lebensmittelsicherheit. Die Ausführung und die Kontrolle der im 
Zusammenhang mit der Deklaration von Lebensmitteln stehenden Gesetzesbestimmungen funktionieren heute. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2008 P 08.3296 Ernährungssicherheit. Welche Massnahmen? (N 3.10.08, Grin) 
Mit dem Postulat wird der Bundesrat beauftragt, die Auswirkungen zu analysieren, die ein Freihandelsabkommen mit der Euro-
päischen Union (EU) auf unsere Selbstversorgung nach fünf, zehn und fünfzehn Jahren hätte, und der Erhaltung einer diversifi-
zierten und produktiven Schweizer Landwirtschaft besondere Beachtung zu schenken. 
Der Bundesrat hat sich in der Beantwortung verschiedener Vorstösse zu den Auswirkungen eines Freihandelsabkommens mit der 
EU geäussert (z. B. Interpellation Kunz 08.3098 «Agrarfreihandel mit der EU»). Die Verhandlungen sind seit dem Jahr 2010 
blockiert. Die EU macht die Fortschritte in allen Verhandlungsbereichen von Resultaten der Diskussionen über die horizontalen 
institutionellen Fragen abhängig. Solange die institutionellen Fragen mit der EU nicht geklärt sind, lässt sich jedoch nicht sagen, 
wann der Bundesrat dem Parlament eine entsprechende Botschaft vorlegen kann. Mit der Einführung der Zweckbindung von 
Zollerträgen in Artikel 19a des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998 (SR 910.1; BBl 2010 4319) hat das Parlament Mittel 
für allfällige Begleitmassnahmen vorgesehen.  
Am 7. März 2012 hat der Ständerat als Zweitrat die Motion Darbellay (10.3818 «Verhandlungen mit der EU über ein Freihan-
delsabkommen im Agar- und Lebensmittelbereich stoppen») überwiesen. Damit wurde der Bundesrat aufgefordert, Verhandlun-
gen über den Freihandel in der Landwirtschaft erst nach Abchluss der Doha-Runde der WTO wieder aufzunehmen. Es ist somit 
wenig wahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren mit der EU ein umfassendes Abkommen in der ursprünglichen Form abge-
schlossen wird. Bei einem allfälligen neuen Abkommen würde der Bundesrat die detaillierten Auswirkungen auf die Landwirt-
schaft und die Selbstversorgung im Rahmen der erforderlichen Regulierungsfolgenabschätzung auf Basis von aktuellen Zahlen 
aufzeigen. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2010 M 08.3443 Förderung des Konsums von Landwirtschaftsprodukten aus der Region (N 3.12.09, Germanier; S 10.3.10; 

N 14.9.10) 
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, ob im Rahmen des Agrarbudgets finanzielle Mittel vorzusehen sind, mit denen die 
Spezialkulturen Obst und Gemüse sowie Weinbau gefördert werden und so der Konsum von schweizerischen Produkten aus der 
Region erhöht wird. Die Mittel sollen im Rahmen der Begleitmassnahmen gewährt werden, die für den Fall eines Freihandelsab-
kommens mit der Europäischen Union im Agrarbereich ergriffen werden. Dabei soll es sich um eine ausserordentliche Mass-
nahme handeln, die sich über ein paar Jahre erstreckt; dem Prinzip, dass der Bund Produktion und Absatz nur subsidiär zur 
Branche fördert, muss also nicht Rechnung getragen werden. Die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel müssen genügend 
hoch sein, damit zusammen mit den Branchenorganisationen und dem Handel landesweite Kampagnen durchgeführt werden 
können, mit denen die Bevölkerung auf die Vorzüge von regionalen Produkten sensibilisiert wird (kurze Transportwege, authen-
tische, gesunde und schmackhafte Produkte, Vermittlung kultureller Werte). 
Der Motionstext wurde im Ständerat dahingehend angepasst, dass die Motion ein Auftrag an den Bundesrat ist, beim nächsten 
Zahlungsrahmen den Mittelfluss etwas mehr so zu steuern, dass die Förderung des Absatzes von regionalen Produkten noch 
verbessert wird. Der Ständerat wollte dem Bundesrat explizit nicht vorschreiben, welche Massnahmen dazu geeignet sind. Aus-
serdem sollte nicht mit einer Einzelmassnahme das Agrarbudget erhöht, sondern die Weichenstellung für das künftige Rahmen-
budget richtig vorgenommen werden. Der Nationalrat hat dieser Änderung in der zweiten Lesung zugestimmt. Er geht mit dem 
Ständerat einig, dass der Bundesrat nicht verpflichtet werden soll, die von der Motion genannten Massnahmen umzusetzen. 
Vielmehr sollen diese vor dem Hintergrund der bundesrätlichen Qualitätsstrategie geprüft werden. Im Übrigen sollen zur Umset-
zung derjenigen Projekte, welche der Bundesrat als effizient und geeignet erachtet, nicht neue Mittel gesprochen werden, sondern 
es soll auf Mittel aus dem bestehenden Agrarbudget zurückgegriffen werden. Diese Vorgabe hat der Bundesrat im Rahmen der 
Agrarpolitik 2014–2017 umgesetzt. Der Kredit «Absatzförderung» (A2310.0145) soll bis 2017 schrittweise auf 70 Millionen 
Franken erhöht werden. Das entspricht gegenüber der Rechnung 2008 einer Erhöhung um 16 Millionen Franken. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2011 P 10.4029 Koexistenz zwischen GUB/GGA und etablierten lokalen Herkunftsbezeichnungen zulassen (N 18.3.11, 

Hassler) 
Mit dem Postulat wurde der Bundesrat beauftragt zu prüfen, wie die Koexistenz zwischen geschützten Ursprungsbezeichnungen 
(GUB) oder geschützten geografischen Angaben (GGA) von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und lokalen geografischen Na-
men für ähnliche Erzeugnisse geregelt werden soll. Der Bundesrat hat sich bereit erklärt, nach Lösungen für das aufgeworfene 
Problem zu suchen, um eine Koexistenz zwischen GUB bzw. GGA und etablierten Bezeichnungen zu ermöglichen und hat die 
Annahme des Postulats beantragt.  
Der Bundesrat hat den Bericht, welcher in Erfüllung des Postulats verfasst wurde, am 31. Oktober 2012 verabschiedet 
(www.blw.admin.ch > Dokumentation > Berichte). Im Bericht wurden der rechtliche Rahmen und dessen bisherige Auslegung 
geschildert sowie mögliche Ansätze für eine Koexistenz zwischen GUB bzw. GGA und etablierten lokalen Bezeichnungen 
geprüft. Dabei wurden die verschiedenen Verankerungsmöglichkeiten und die Suche nach entsprechenden Kriterien vertieft. 
Formell wird zwar dem Status quo Vorzug gegeben, ohne jedoch die Koexistenz auszuschliessen. Denn eine Koexistenz ist 
aufgrund des Gesetzes oder der GUB/GGA-Verordnung vom 28. Mai 1997 (SR 910.12) nicht verboten. Zudem ist die Koexis-
tenz aus der heutigen Rechtsprechung, wie sie im Arbeitspapier der Vollzugsorgane (keine Vollzugshilfe, sondern ein internes 
Dokument der Kantonschemiker) verworfen wird, nicht kategorisch auszuschliessen. Werden die Kriterien formell und generell 
festgelegt, besteht das Risiko, dass das Schutzsystem geöffnet oder geschwächt und jegliche Einzelfallbetrachtung verunmöglicht 
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wird. Eine Koexistenz sollte nur dann möglich sein, wenn sich das Erzeugnis mit der lokalen Bezeichnung vom entsprechenden 
Erzeugnis mit der GUB oder GGA tatsächlich unterscheidet, diese Bezeichnung schon langjährig und rechtmässig gebraucht 
wurde sowie jegliche Täuschungsgefahr ausgeschlossen werden kann.  
Mit diesem Bericht konnte demzufolge ein wertvoller Überblick dieser komplexen Problematik geschaffen werden. Dieser Be-
richt ist zudem ein nützliches Instrument für die Vollzugsorgane und Gerichte.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2011 P 11.3537 Bericht zur Situation der Frauen in der Landwirtschaft (N 30.9.11, Graf Maya) 
Im Rahmen der Evaluation der Agrarpolitik führte das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) zusammen mit der Eidgenössischen 
Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon im Jahr 2012, zehn Jahre nach der ersten Untersuchung, erneut eine repräsen-
tative Studie über die Frauen in der Schweizer Landwirtschaft durch. Darin wurden u.a. die im Postulat aufgeworfenen Fragen 
behandelt. Die Untersuchung umfasste eine schriftliche Befragung von 820 Frauen in der Schweizer Landwirtschaft und vier 
Gruppendiskussionen mit rund dreissig Bäuerinnen. Die ausführlichen Ergebnisse wurden, wie vom Bundesrat im Postulat ange-
kündigt, im Agrarbericht 2012 veröffentlicht. 
Die Bedeutung der Frauen in der Schweizer Landwirtschaft war und ist gross und vielfältig. So hat etwa die Erwerbstätigkeit der 
Frauen in den letzten zehn Jahren zugenommen. In der Landwirtschaft nehmen die Frauen vermehrt als Selbstständigerwerbende 
verschiedene Aufgaben im Bereich der Direktvermarktung oder dem Agrotourismus wahr. Beinahe die Hälfte der Frauen geht 
einer ausserbetrieblichen Tätigkeit nach. Insbesondere die jüngeren Frauen verfügen heute über eine gute Berufsausbildung und 
arbeiten meist in einem Teilzeitpensum in ihrem erlernten Beruf. Die grosse Mehrheit der Frauen in der Landwirtschaft hat auf 
einen Hof eingeheiratet; wenige führen selbstständig einen Landwirtschaftsbetrieb. In der Befragung geben zwar die meisten 
Frauen an, Miteigentümerin und Mitbewirtschafterin des Betriebs zu sein. In den Gruppendiskussionen wurde aber klar, dass sie 
sich dabei auf ihr finanzielles Engagement im Betrieb und ihre langjährige Mitarbeit berufen und häufig kein Grundbucheintrag 
vorliegt, der sie als Miteigentümerin ausweist: Sie sind sich der rechtlichen Stellung auf dem Betrieb wenig bewusst. Rund 
achtzig Prozent der Frauen bauen insbesondere durch eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit, das selbstständige Führen eines 
Betriebszweigs oder die entlöhnte Arbeit auf dem Betrieb eine eigene soziale Absicherung auf (erste, zweite bzw. dritte Säule). 
Diese dürfte jedoch oft bescheiden ausfallen. Als Familienmitglieder leisten sie unentgeltliche Arbeit auf dem Betrieb. Sie haben 
denselben Status wie Nichterwerbstätige. Dennoch machen sich die meistens verheirateten Frauen wenig Sorgen über ihre soziale 
Absicherung. Dies obwohl die Landwirtschaft abhängig ist von politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die von 
den einzelnen Bauernfamilien nicht beeinflusst werden können. Frauen in der Landwirtschaft sind jedoch von der Agrarpolitik, 
vom Zeitdruck und der Arbeitsbeanspruchung besonders betroffen und fühlen sich dadurch belastet. In der Studie positiv hervor-
gehoben wurde, dass ein Landwirtschaftsbetrieb viele Gestaltungsmöglichkeiten und die räumliche Einheit von Arbeiten und 
Wohnen bietet. 
Die Studie diente ebenfalls als Grundlage für die Umsetzung einer Empfehlung des Ausschusses «Committee on the Elimination 
of Discrimination against Women» (CEDAW) aus dem Jahr 2009 über die Situation der Frauen in der Schweizer Landwirtschaft 
(Uno/Cedaw/C/CHE/CO/3 § 39–40, «Die Frauen im ländlichen Raum»). Die Schweiz wird in ihrem periodischen Bericht 2014 
an die CEDAW die Studie vorstellen. Diese ist Teil des «CEDAW-Aktionsplanes» der Bundesverwaltung, der vom Eidgenössi-
schen Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) geleitet wird. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2011 P 11.3896 Agrarfreihandel mit der EU. Auswirkungen auf Konsumentinnen und Konsumenten und Standort  

(N 23.12.11, Leutenegger Oberholzer) 
Mit dem Postulat wird der Bundesrat beauftragt, in einem Bericht die volkswirtschaftlichen Folgen eines Agrarfreihandelsab-
kommens der Schweiz mit der Europäischen Union (EU) darzulegen. Dabei sind insbesondere auch die Auswirkungen auf die 
Konsumentinnen und Konsumenten, auf das Preisniveau in der Schweiz, auf die Beschäftigung vor allem im ersten und zweiten 
Sektor sowie auf den Werkplatz Schweiz aufzuzeigen. Die Verhandlungen mit der EU sind seit 2010 blockiert. Dies ist in erster 
Linie darauf zurückzuführen, dass die EU Fortschritte in allen vier Verhandlungsbereichen (Landwirtschaft, Lebensmittelsicher-
heit, Produktesicherheit, öffentliche Gesundheit) von einer Lösung bei den horizontalen institutionellen Fragen abhängig macht. 
Der Bundesrat hat am 14. März 2008 in Erfüllung des Postulats Frick 06.3401 («EU Agrarfreihandel. Klarheit schaffen vor der 
Aufnahme von Verhandlungen») die Auswirkungen des Freihandelsabkommens im Agrar- und Lebensmittelbereich auf die 
Landwirtschaft und die vor- und nachgelagerten Bereiche aufgezeigt (https://biblio.parlament.ch/e-docs/148504.pdf). Darin sind 
auch die Auswirkungen auf die Konsumentinnen und Konsumenten und den Wirtschaftsstandort Schweiz aufgezeigt. 
In der Schweiz wurden die Verhandlungen mit der EU im Bereich der Agrarmarktöffnung durch zahlreiche parlamentarische 
Vorstösse in Frage gestellt. Am 7. März 2012 hat der Ständerat als Zweitrat die Motion Darbellay (10.3818 «Verhandlungen mit 
der EU über ein Freihandelsabkommen im Agar- und Lebensmittelbereich stoppen») überwiesen. Damit wurde der Bundesrat 
aufgefordert, die Verhandlungen über den Freihandel in der Landwirtschaft erst nach Abschluss der Doha-Runde der WTO 
wieder aufzunehmen. Es scheint somit wenig wahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren mit der EU ein umfassendes Abkom-
men in der ursprünglichen Form im Bereich Landwirtschaft abgeschlossen wird. Die Erstellung eines weiteren Berichts macht 
zum jetzigen Zeitpunkt daher wenig Sinn. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass für einen zukünftigen Abschluss eines Abkom-
mens im Agrar- und Lebensmittelbereich die Auswirkungen auf die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten sowie der 
Wirtschaftsstandort Schweiz analysiert und neuberechnet werden müssten. Er sieht vor, bei einem allfälligen Abkommen die 
detaillierten Auswirkungen auf die Konsumentinnen und Konsumenten, auf das Preisniveau in der Schweiz und auf die Beschäf-
tigung im Rahmen der erforderlichen Regulierungsfolgenabschätzung auf Basis von aktuellen Zahlen darzulegen. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2012 M 11.3066 Nachhaltige Milchproduktion (S 19.9.11, Büttiker; N 13.3.12) 
Mit der Motion wird der Bundesrat beauftragt, im Rahmen der Weiterentwicklung der Agrarpolitik Massnahmen vorzuschlagen, 
damit die Milchproduktion der Schweizer Landwirtschaft stärker an die betriebseigene Raufutterfläche gebunden wird. Damit 
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sollen zwei Ziele verfolgt werden. Einerseits soll die Milchproduktion stärker auf den einheimischen Ressourcen basieren und 
andererseits soll ein Beitrag zur Verhinderung von strukturellen Überschüssen bei der Milch geleistet werden. 
Der Bundesrat hat das Anliegen im Rahmen der Agrarpolitik 2014–2017 mit den Artikeln 70 und 71 sowie Anhang 5 der Direkt-
zahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 (SR 910.13) umgesetzt. Mit der Einführung von Beiträgen für die graslandbasierte 
Milch- und Fleischproduktion im Rahmen der Produktionssystembeiträge auf den 1. Januar 2014 wird die inländische Milchpro-
duktion stärker auf die Verwendung von inländischem Wiesen- und Weidefutter ausgerichtet. Im Talgebiet muss 75 Prozent und 
im Berggebiet 85 Prozent Wiesen- und Weidefutter eingesetzt werden. Der Kraftfuttereinsatz wird in diesem Programm auf 
maximal 10 Prozent in der Jahresration der Rindergrossvieheinheiten auf dem Betrieb beschränkt. Weil die Beiträge nach Hekta-
ren Grünflächen je Betrieb und nur bei Erfüllung eines Mindesttierbesatzes ausgerichtet werden, besteht der Anreiz, möglichst 
viel betriebseigenes Futter einzusetzen. Modellrechnungen von Agroscope prognostizieren, dass mit der Agrarpolitik 2014–2017 
die Milchproduktion stärker auf die betriebseigene Futterbasis ausgerichtet und der Milchmarkt entlastet wird.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2012 P 12.3559 Eine Mutterkuh soll einer Grossvieheinheit entsprechen (N 28.9.12, Hassler) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat zu prüfen, ob der GVE-Ansatz (Grossvieheinheit-Ansatz) für Mutterkühe analog dem der 
gemolkenen Kühe auf eine Grossvieheinheit (GVE) pro Mutterkuh heraufgesetzt werden kann. Identische Tiere würden je nach 
Betriebsrichtung mit 1 GVE (Milchkühe) oder 0,8 GVE (Mutterkühe) bewertet und entsprechend unterschiedlich mit den Tier-
wohlbeiträgen gefördert. Für die Einhaltung des RAUS-Programms (regelmässiger Auslauf im Freien) und des BTS-Programms 
(besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme) entstehen pro Mutterkuh gleich hohe Kosten wie für gemolkene Kühe. Die 
Abmessungen für Fress-, Liege- und Laufhofflächen sind identisch.  
Der Bundesrat hat das Anliegen im Rahmen der Agrarpolitik 2014–2017 mit der Änderung vom 23. Oktober 2013 des Anhangs 
der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. Dezember 1998 (SR 910.91; AS 2013 3901) umgesetzt. Ab 1. Januar 2014 
werden sowohl Milch- wie auch Mutterkühe mit 1 GVE bewertet. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die er-
brachten Leistungen und Zusatzaufwände zwischen den verschieden Kühen nicht signifikant unterschiedlich sind. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2013 M 11.3698 Regelmässige Auszahlung von Direktzahlungen (N 11.6.12, von Siebenthal; S 13.3.13) 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, die gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit die Kantone pro Jahr mehrere Akon-
tozahlungen für Direktzahlungen leisten können. Die Zahlungen müssten den Kantonen vom Bund vorfinanziert werden. Mit 
einer Ausrichtung der Direktzahlungen in drei oder vier Raten könnte man den Liquiditätsproblemen in der Landwirtschaft aktiv 
entgegenwirken und die laufend erbrachten Leistungen zugunsten der Allgemeinheit gerechter abgelten. 
Der Bundesrat hat das Anliegen im Rahmen der Agrarpolitik 2014–2017 mit Artikel 109 der Direktzahlungsverordnung vom 
23. Oktober 2013 (SR 910.13) erfüllt. Die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter erhalten die Direktzahlungen ab 2014 neu in 
drei statt wie bisher in zwei Raten pro Jahr. Die Kantone richten bis Mitte Jahr maximal 50 Prozent des Gesamtbetrags oder des 
Vorjahresbetrags als Akontozahlung aus. Ausgenommen davon ist der Sömmerungsbeitrag. Bis am 10. November des Beitrags-
jahres zahlt der Kanton alle Direktzahlungen mit Ausnahme des Sömmerungsbeitrags und des Übergangsbeitrags aus. Bis am 
20. Dezember des Beitragsjahres zahlt er die Beiträge für die Sömmerung und den Übergangsbeitrag aus. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation   
2011 P 09.3930 Gleichstellung. Mehr Frauen in technischen, mathematischen und naturwissenschaftlichen Berufen 

(N.14.4.11, Kiener Nellen) 
Der Bundesrat hat am 1. November 2010 den Bericht «Mangel an MINT-Fachkräften in der Schweiz» verabschiedet 
(www.sbfi.admin.ch > Dokumentation > Publikationen > Universitäten), der in Erfüllung verschiedener Vorstösse erarbeitet 
wurde und der auch das Anliegen dieses Postulats aufnimmt, wie in der Stellungnahme des Bundesrates vom 11. November 2009 
bereits angekündigt.  
Der Bericht zeigt auf, dass der Entscheid, ob jemand eine Ausbildung im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 
oder Technik (MINT) anstrebt, am häufigsten in den obligatorischen Schuljahren gefällt wird. Die Bildungseinrichtungen für 
diese Schulstufe liegen in der Hoheit der Kantone. Der Bundesrat begrüsste das grosse, schon bestehende Engagement breiter 
Kreise in der Bekämpfung des Fachkräftemangels und für die Erhöhung des Frauenanteils im MINT-Bereich. Er empfahl eine 
kontinuierliche Förderung des Technikverständnisses und des Interesses für MINT-Fächer auf Vorschul-, Kindergarten-, Primar- 
und Sekundarstufe I sowie die konsequente Weiterführung entsprechender Massnahmen. Er empfahl auch eine Verbesserung des 
Übergangs von der Sekundarstufe II in die Tertiärstufe, eine Sensibilisierung des Lehrpersonals für eine stufen- und genderge-
rechte Vermittlung des Wissens in MINT-Fächern und eine Prüfung weiterer Massnahmen zur Förderung der Chancengleichheit.  
Bund und Kantone haben sich in der Erklärung 2011 zu den gemeinsamen bildungspolitischen Zielen für den Bildungsraum 
Schweiz für eine verstärkte Zusammenarbeit in diesem Bereich ausgesprochen. In der vom Parlament gutgeheissenen Botschaft 
über die Förderung von Bildung, Forschung und Innovation in den Jahren 2013–2016 (BBl 2012 3099) sind geeignete Massnah-
men zur Erreichung der Ziele sowie die dafür erforderlichen Mittel enthalten. Auf dieser Grundlage hat der Bund die Akademien 
der Wissenschaften mit der Koordination der zahlreichen öffentlichen und privaten Initiativen zur MINT-Nachwuchsförderung 
und mit der gezielten Stärkung von vielversprechenden Fördermassnahmen Dritter betraut. Zudem soll das Fachwissen zu Ein-
flussfaktoren der Berufs- und Studienwahl im MINT-Bereich vertieft werden. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
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2011 P 11.3188 Wo bleibt die Berufsbildung im Masterplan Cleantech? (N 17.6.11, Müri) 
Der Bundesrat hat am 15. Mai 2013 in Erfüllung des Postulats den Bericht «Cleantech in der beruflichen Grundbildung» verab-
schiedet (www.sbfi.admin.ch > Themen > Berufsbildung > Berufliche Grundbildung > Cleantech > Berichte). Der Bericht basiert 
auf einer Analyse von über 200 Bildungsplänen und einer Befragung von Verbänden und Betrieben durch Experten im Auftrag 
des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). Diese Untersuchung ergab, dass Cleantech-Kompetenzen 
in allen Bildungsplänen enthalten sind, dass aber dennoch ein erhebliches Optimierungspotenzial besteht. Themen wie Abfall-
verwertung, erneuerbare Energien, Energieeffizienz und erneuerbare Materialien könnten in vielen Berufen noch vermehrt und 
konkreter integriert werden, als dies bis anhin der Fall ist.  
Der Bundesrat kam aufgrund dieser Analyse zum Schluss, dass keine zusätzlichen politischen Massnahmen erforderlich sind, 
dass die Erkenntnisse aber auf fachlicher Ebene umgesetzt werden sollen. Er empfahl, Cleantech-Kompetenzen im ganzen Bil-
dungssystem stufengerecht zu berücksichtigen, namentlich auch in der fachlichen Aus- und Weiterbildung von Berufsbildungs-
verantwortlichen. Den Organisationen der Arbeitswelt empfahl er, bei künftigen Berufsrevisionen die Erkenntnisse der Untersu-
chung zu beachten. Das SBFI hat dafür die Ergebnisse berufsspezifisch aufbereitet und den Verbänden und Kommissionen zur 
Verfügung gestellt. Neue staatliche Auflagen sind mit diesen Arbeitsgrundlagen nicht verbunden. 
Der Bund unterstützt zudem die Neu- und Weiterentwicklung von Angeboten der höheren Berufsbildung gerade auch im Clean-
tech-Bereich. Diese Angebote (eidgenössische Berufsprüfungen, höhere Fachprüfungen, höhere Fachschulen) zeichnen sich 
durch hohe Flexibilität aus und lassen sich rasch an die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes und an neue Anforderungen anpassen. 
Der Bundesrat hat zudem am 15. Mai 2013 die Botschaft über das neue Weiterbildungsgesetz ans Parlament verabschiedet (BBl 
2013 3729). Darin werden die Grundsätze für alle Weiterbildungen verankert, die von der öffentlichen Hand aufgrund von Spezi-
algesetzen gefördert werden, z. B. aufgrund des Energiegesetzes vom 26. Juni 1998 (SR 730.0), des CO2-Gesetzes vom 23. 
Dezember 2011 (SR 641.71) oder des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983 (SR 814.01). 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2011 P 10.3738 Mehr Ausbildungsplätze für Jugendliche mit schwachem Schulrucksack (N 19.9.11, Ingold) 
2011 P 11.4007 Förderung leistungsstarker Jugendlicher in der Berufsbildung (N 21.12.11, Müri) 
2012 P 11.3483 Demografische Entwicklung und Auswirkung auf die duale Berufsbildung (N 11.6.12, Jositsch) 
2013 P 13.3311 Die zweijährige Lehre aufwerten (N 21.6.13, Schilliger) 
Der Bundesrat hat am 29. November 2013 in Erfüllung dieser vier Postulate den Bericht «Gezielte Förderung und Unterstützung 
von Jugendlichen mit unterschiedlichen Begabungspotenzialen an der Nahtstelle I und in der Berufsbildung» verabschiedet 
(www.sbfi.admin.ch > Themen > Berufsbildung > Dokumente). Der Bericht legt die Angebote und Massnahmen am Übergang 
von der obligatorischen Schule in die Berufsbildung und während der Ausbildungszeit dar: einerseits das Unterstützungsinstru-
mentarium, das Bund, Kantone und Organisationen der Arbeitswelt zugunsten von Jugendlichen mit schulischen, sozialen oder 
sprachlichen Schwierigkeiten aufgebaut haben, namentlich die zweijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Be-
rufsattest, aber auch Ausbildungsmöglichkeiten ohne eidgenössischen Abschluss, sowie andererseits Fördermassnahmen, die sich 
gezielt an Jugendliche mit hohem Leistungspotenzial richten, darunter die Berufsmaturität und die Angebote der höheren Berufs-
bildung. Zudem wird aufgezeigt, welche Beobachtungsinstrumente zur Verfügung stehen, um Ungleichgewichte – beispielsweise 
aufgrund demografischer Entwicklungen – frühzeitig zu erkennen und bei Bedarf zusätzliche Massnahmen zu ergreifen. 
Der Bundesrat kam zum Schluss, dass sich die Massnahmen bewährt haben. Sie sollen weitergeführt, noch besser bekannt ge-
macht und regelmässig auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden. Er empfahl, den Blickwinkel verstärkt auf die Förderung von 
Jugendlichen mit hohem Leistungspotenzial zu richten, nachdem der Fokus in den letzten Jahren eher auf Integrationsmassnah-
men im niederschwelligen Bereich gelegen hatte. Gefördert werden sollen vermehrt auch praktische Kenntnisse und Fähigkeiten. 
Gestärkt werden sollen insbesondere die Berufsmaturität und die Angebote der höheren Berufsbildung sowie – angesichts der 
zunehmenden Internationalisierung auf dem Arbeitsmarkt – interkulturelle Kompetenzen und sprachliche Fähigkeiten. 
Der Bundesrat erachtet die Anliegen der vier Postulate als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2012 M 11.3798 Anerkennung des Kantons Basel-Landschaft als Universitätskanton (S 19.12.11, Janiak; N 30.05.12) 
Mit der Motion wurde der Bundesrat beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, damit der Kanton Basel-Landschaft als 
Universitätskanton anerkannt werden kann. Seitens des Bundes wurde entschieden, dass die Anpassung der geltenden rechtlichen 
Bestimmungen erst vorgenommen werden kann, wenn sich die Schweizerische Universitätskonferenz (SUK) dazu geäussert hat, 
wie sie die Frage des Stimmrechts von einem möglichen Universitätskanton Basel-Landschaft regeln will.  
Die Frage von Stimmrecht und Einsitznahme im Hochschulrat war auch in der Diskussion um die neue interkantonale Vereinba-
rung über den schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulkonkordat) gemäss des Hochschulförderungs- und -koordinations-
gesetzes vom 30. September 2011 (HFKG; BBl 2011 7455) von zentralem Interesse. Die SUK beschloss deshalb am 
27. September 2012, den Ergebnissen der Vernehmlassung der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 
(EDK) zum Hochschulkonkordat Ende 2012 nicht vorzugreifen, sondern das Thema erst in Kenntnis dieser Rückmeldungen im 
Frühling 2013 wieder aufzunehmen.  
In der Vernehmlassung zum Hochschulkonkordat schlug die EDK in Artikel 6 Absatz 3 des Hochschulkonkordats vor, dass die 
«zehn Erziehungsdirektorinnen oder Erziehungsdirektoren der Universitätskantone, welche dem Interkantonalen Konkordat über 
universitäre Koordination vom 9. Dezember 1999 beigetreten sind», Einsitz im Hochschulrat haben. Der Kanton Basel-
Landschaft würde somit keinen garantierten Sitz im Hochschulrat erhalten. In der Vernehmlassung fand dieser Vorschlag eine 
grossmehrheitliche Zustimmung. Als Minderheit sprachen sich die vier Nordwestschweizer Kantone Aargau, Basel-Landschaft, 
Basel-Stadt und Solothurn dezidiert dagegen aus, dass das Konkordat sich in dieser Frage am bisherigen Universitätskonkordat 
orientiert. Nach einer intensiven Auswertungsphase entschied die EDK im Frühling 2013, dass das Konkordat in diesem Punkt 
nicht angepasst wird. Dieser Text wurde von der Plenarversammlung der EDK am 20. Juni 2013 mit 23 Ja-Stimmen ohne Gegen-
stimme und bei einer Enthaltung verabschiedet und in die kantonalen Ratifikationsverfahren gegeben. 
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Die verabschiedete Fassung des Hochschulkonkordats garantiert dem Kanton Basel-Landschaft keinen Sitz im Hochschulrat. Die 
Vertreterinnen und Vertreter der Kantone haben ihre Beschlüsse zum Hochschulkonkordat in voller Kenntnis der Statusfrage des 
Kantons Basel-Landschaft gefällt. Es kann somit eindeutig davon ausgegangen werden, dass der verabschiedete Konkordatstext 
den Willen der Kantone zu diesem Thema wiedergibt und dass damit eine Anerkennung des Kantons Basel-Landschaft als Uni-
versitätskanton in den heute geltenden Erlassen gegen den Willen der Mehrheit der Kantone verstiesse.  
In Anbetracht der oben genannten Gründe ist eine Revision der geltenden gesetzlichen Rechtsgrundlagen zum Zeitpunkt der 
laufenden Ratifizierung des neuen Hochschulkonkordats politisch nicht sinnvoll und praktisch unmöglich. Gleichzeitig wäre das 
neue Konkordat, das ausdrücklich von zehn Kantonen spricht, schon zu Beginn des Ratifizierungsverfahrens anpassungsbedürftig 
und nicht mehr aktuell.  
Der Bundesrat beantragt die Abschreibung der Motion.   
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Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation   
Bundesamt für Verkehr   
2010 P 10.3713 Grundlagen der Preisdifferenzierung im öffentlichen Verkehr (S 16.12.10, Bieri) 
Mit dem Postulat wird der Bundesrat eingeladen, einen Bericht über mögliche Verbesserungen betreffend Kosten- und Nutzen-
Transparenz im Preissystem des öffentlichen Verkehrs (Personenverkehr) zu erarbeiten. Dabei sei insbesondere die Einführung 
eines E-Ticketing-Systems zu untersuchen. Das Bundesamt für Verkehr hat als Fachamt den entsprechenden Bericht erarbeitet 
und auch die aktuellen Entwicklungen im Ausland dargestellt. Es hat im Herbst 2012 eine Anhörung bei den SBB und beim 
Verband öffentlicher Verkehr durchgeführt. Der Berichtsentwurf wurde gestützt auf die Stellungnahmen ergänzt und mit der 
anstehenden Entwicklung im Bereich E-Ticketing-Systeme aktualisiert.  
Der Bericht legt die rechtlichen Grundlagen, die Zuständigkeiten im Tarifsystem sowie die Entwicklungen, die Stärken und 
Schwächen des schweizerischen Tarifsystems dar. Er stellt das derzeitige Projekt «Zukünftiges Preissystem öV Schweiz» dar und 
zeigt die Situation bezüglich elektronischem Ticketing in der Schweiz und im Ausland auf. Der Bericht schliesst mit einer Ein-
schätzung des Bundesrates zur aktuellen Entwicklung der Preissysteme im schweizerischen öffentlichen Verkehr: Die derzeitigen 
koordinierten Arbeiten der Transportunternehmungen gehen aus Sicht des Bundesrats in die richtige Richtung. Per 1. Juli 2013 
wurden mit Artikel 15 des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 (PBG; SR 745.1, AS 2012 5619) andere preisrele-
vante Kriterien für die Tarifbildung eingeführt. Die Systeme werden modernisiert, der freie Zugang wird beibehalten und sogar 
ausgebaut. Den Kundinnen und Kunden werden neue Nutzungsmöglichkeiten geboten. Einzig die Preisberechnung wird nicht 
transparenter. Langfristig ist jedoch in diesem Bereich eine grössere Transparenz anzustreben. Der Bundesrat verfolgt die Ent-
wicklung, das schrittweise Vorgehen und die einzelnen Zwischenentscheide mit Interesse. Die Entwicklung und die einzelnen 
Teilprojekte werden vom Bundesamt für Verkehr begleitet. Neben der Machbarkeit sind dabei auch die Marktakzeptanz und die 
politischen Auswirkungen zu beachten. Da die Projekte insgesamt kosten- und ressourcenintensiv sind, ist eine enge Begleitung 
durch die öffentliche Hand weiterhin zwingend. 
Der Bundesrat hat den Bericht «Grundlagen der Preisdifferenzierung im öffentlichen Verkehr» am 27. März 2013 gutgeheissen. 
Das UVEK wurde ermächtigt, den Bericht zu veröffentlichen. Der Bericht ist veröffentlicht unter www.bav.admin.ch > Doku-
mentation > Fachinformationen > Berichte > Diverses.  
Der Bundesrat erachtet die Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung .   
2011 P 10.3893 Genügende Kapazitäten bei der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels (N 11.4.11, Kommission für  

Verkehr und Fernmeldewesen NR) 
Die eidgenössischen Räte haben 2009 das Bundesgesetz vom 20. März 2009 über die zukünftige Entwicklung der Bahninfra-
struktur (ZEBG; SR 742.140.2) verabschiedet. Das Gesetz ist am 1. September 2009 in Kraft getreten. Damit werden verschiede-
ne Massnahmen im Zu- und Ablauf nördlich und südlich des Gotthard-Basistunnels im Umfang von ca. 700 Millionen Franken 
realisiert. Dank eines neuen Unterhaltskonzepts für den Gotthard- und den Ceneri-Basistunnel beträgt die Kapazität der NEAT 
260 Gütertrassen pro Tag. Um diese Kapazität auf dem gesamten Korridor Basel-Chiasso nutzen zu können, erfolgt eine Leis-
tungssteigerung auf der Zufahrt zum Gotthard-Basistunnel mittels Verkürzung der Zugfolgezeiten. Dank der rascheren Abfolge 
der Züge kann der vorgesehene dichte Personenfern- und Regionalverkehr neben dem ebenso dichten Güterverkehr abgewickelt 
werden. 
Auf der Strecke Richtung Mailand via Luino werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die maximale Güterzuglänge 
um 100 Meter auf 700 Meter erhöht werden kann. Somit wird mit dem ZEBG auf dieser Strecke eine deutliche Produktivitäts-
steigerung möglich. Auf der Luino-Linie werden zusätzliche Trassen geschaffen, um mit dem für die Terminals nordwestlich 
Mailands prognostizierten Verkehrswachstum Schritt halten zu können. 
Im Rahmen des ZEB sind die Inbetriebnahmetermine der einzelnen Projekte auf den Zulaufstrecken der NEAT auf eine Inbe-
triebnahme des Gotthard-Basistunnels im Jahr 2016 ausgerichtet. Damit kann sichergestellt werden, dass die erforderlichen 
Kapazitäten rechtzeitig zur Verfügung stehen. 
Am 20. Juni 2013 hat die Bundesversammlung den Bundesbeschluss über die Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfra-
struktur(FABI) verabschiedet. Mit FABI wird das «Strategische Entwicklungsprogramm für die Bahninfrastruktur» (STEP) 
vorgeschlagen. STEP, das in Ausbauschritten realisiert werden soll, beinhaltet auch Massnahmen für den Güterverkehr.  
Mit dem ZEBG und STEP wird die Infrastruktur so erweitert, dass genügend Kapazität für die Verlagerung angeboten werden 
kann. 
Mit diesen Massnahmen sowie den Ausführungen im Bericht vom 16. Dezember 2011 über die Verkehrsverlagerung «Verlage-
rungsbericht Juli 2009–Juni 2011» (Kapitel 6.2.3, 7.5.3 und 7.5.6) erachtet der Bundesrat das Anliegen des Postulat als erfüllt 
und beantragt dessen Abschreibung.    
2011 P 11.3490 Rollende Landstrasse. Verbesserungsmöglichkeiten (S 22.9.11, Savary) 
Der Bundesrat hat im Bericht über die Verkehrsverlagerung vom 16. Dezember 2011 (Kapitel 6.4.3) das Anliegen des Postulats 
behandelt. Es wurde vertieft geprüft, inwiefern mit innovativem Rollmaterial und innovativen Angeboten neue Verlagerungspo-
tenziale erschlossen werden können. Beispiele für solche innovativen Angebote sind die technischen und logistischen Konzepte 
der Unternehmen «CargoBeamer» und «Modalohr», die gegenüber dem herkömmlichen kombinierten Verkehr alternative Um-
schlagsformen einsetzen. Der Bund ist mit den Anbietern dieser Produkte im Gespräch. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass mit 
Innovationen keine zusätzlichen Verlagerungspotenziale in nennenswertem Ausmass erschlossen werden können. Massenmen-
gen werden standardisiert befördert, wofür vor allem der bestehende unbemannte kombinierte Verkehr standardisierte Lösungen 
anbietet. In diesem Sinne könnten die Angebote von «Modalohr» oder «CargoBeamer» als Ergänzungsmassnahmen betrachtet 
werden.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung .  
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2011 M 11.3442 Verzicht auf unsinnige Sparmassnahme gegen Behinderte und Betragte (N 30.9.11 Kiener Nellen; 

S 21.12.11) 
Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme vom Juni 2011 ausgeführt, den Auftrag der Motion im Rahmen der Vorlage über die 
Finanzierung und den Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) zu behandeln. Die FABI-Vorlage hat der Bundesrat am 18. Januar 
2012 verabschiedet. Im Kapitel 6.4.1.1.4 dieser Botschaft wird das Anliegen der Motion wie folgt behandelt:  
«Es wurde geprüft, wie die Finanzhilfen gemäss Behindertengleichstellungsgesetz vom 13. Dezember 2002 (BehiG) neu über 
den BIF finanziert werden könnten: Die BehiG-Mittel müssten im selben Zahlungsrahmen wie bisher und mit eigenem Voran-
schlagskredit geführt werden; im BIF müssten sie als eigene Kreditrubrik aufgeführt werden. Im speziellen Fall der spezifischen 
BehiG-Massnahmen sollte überdies die Finanzierung von Publikumsanlagen nicht alleine durch die Kantone erfolgen. Der Bund 
will deshalb die Mittel aus dem Zahlungsrahmen des BehiG bis zum Ende der BehiG-Anpassungsfrist (31. Dezember 2023) 
weiterhin sowohl für Anpassungen an Publikumsanlagen als auch beim Rollmaterial einsetzen. Dem Anliegen der Motion 
11.3442 Kiener Nellen vom 14. April 2011 wird damit entsprochen, ohne dass die BehiG-Finanzhilfen für diese Schlussphase 
über den BIF ausgerichtet werden.»  
Die FABI-Vorlage wurde in der Folge im Ständerat und im Nationalrat beraten und in einzelnen Punkten verändert. Nicht die 
Kantone, sondern der Bund wird die Finanzierung der Publikumsanlagen tragen. Die Kantone beteiligen sich stattdessen mit 
einem jährlichen Beitrag an den neuen Bahninfrastrukturfonds. Dies hat indes keinen direkten Einfluss auf die Umsetzung der 
baulichen Massnahmen für die  barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Verkehrs. Die Finanzhilfen des Bundes aus dem Zah-
lungsrahmen gemäss dem Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 (BehiG; SR 151.3) werden weiterhin für 
Publikumsanlagen und Rollmaterial eingesetzt. Der Endtermin der Frist für die Anpassung von bestehenden Bauten, Anlagen und 
Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs bleibt der 31. Dezember 2023. Dieser Termin wird nicht verlängert. Dies war im Parla-
ment unbestritten. 
Das Parlament hat die FABI-Vorlage in der Sommersession 2013 verabschiedet. Die BehiG-Mittel des Bundes werden weder mit 
der FABI-Vorlage noch mit einem anderen Beschluss reduziert. Daher ergibt sich keine Notwendigkeit, die Anpassungsfrist für 
die Massnahmen zur Behindertengleichstellung zu verlängern. 
Der Bundesrat beantragt die Abschreibung der Motion.   
Bundesamt für Energie   
2009 M 08.3138 Hochspannungsleitungen (S 12.6.08, Fournier; N 4.6.09) 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, Kriterien für die Verkabelung von Hochspannungsleitungen festzulegen. Das Bundesamt 
für Energie (BFE) hat ein Bewertungsschema für Übertragungsleitungen erarbeitet, das anhand klarer Kriterien die objektive und 
transparente Beurteilung von mindestens zwei Korridorvarianten für Freileitungen und unterirdisch verlegte Leitungen ab 220kV 
(50 Hz) und 132kV (16,7 Hz) erlauben soll. Das Schema besteht aus vier gleichwertigen Pfeilern: «Raumentwicklung», «Um-
weltschonung», «technische Aspekte» und «Wirtschaftlichkeit». Es wird im Sachplanverfahren durch eine vom BFE geleitete 
Begleitgruppe angewendet, in der das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE), das Bundesamt für Umwelt (BAFU), allenfalls 
weitere Bundesämter, die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom), das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI), 
die betroffenen Kantone, gesamtschweizerisch tätige Umweltschutzorganisationen und die Gesuchstellerin vertreten sind. In 
enger Zusammenarbeit mit dem BAFU, dem ARE und dem Fachsekretariat der ElCom hat das BFE zudem ein «Handbuch zum 
Bewertungsschema Übertragungsleitungen» erarbeitet (www.bfe.admin.ch > Themen > Stromversorgung > Stromnetze). Dieses 
erläutert, welche Unterlagen in welchem Detailierungsgrad für einen Variantenvergleich notwendig sind und wie die qualitativen 
Kriterien durch die Begleitgruppe konkret zu punktieren sind. Das überarbeitete Schema wurde im Februar 2013 definitiv verab-
schiedet. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2009 P 09.3773 Steigende Strompreise. Arbeitsplätze sichern (N 11.12.09, Heim) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat, in einem Bericht Massnahmen vorzuschlagen, wie die internationale Wettbewerbsfähig-
keit in der energieintensiven Branche bei steigenden Strompreisen gewährleistet werden kann. Die Kernanliegen des Postulats, 
namentlich betreffend die Entlastung energieintensiver Industrien, sind in die Arbeiten zur parlamentarischen Initiative 12.400 
«Freigabe der Investitionen in erneuerbare Energien ohne Bestrafung der Grossverbraucher» der Kommission für Umwelt, 
Raumplanung und Energie des Nationalrates eingeflossen. Zudem zeigt der Tätigkeitsbericht 2012 der Eidgenössischen Elektrizi-
tätskommission, dass sich die kantonalen Durchschnittskosten für die Netznutzung im Verlaufe der letzten vier Jahre angeglichen 
haben (Punkt 4 des Postulats). Die Inkraftsetzung der Revision des Energiegesetzes vom 26. Juni 1998 (SR 730.0) im Rahmen 
der parlamentarischen Initiative 12.400 erfolgt auf den 1. Januar 2014. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2010 M 09.3726 Erneuerbare Energien. Beschleunigung der Bewilligungsverfahren (N 8.9.09, Kommission für Umwelt, 

Raumplanung und Energie NR; S 9.3.10; N 15.6.10) 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, im Bereich der erneuerbaren Energien und der inländischen Biomasse erstens mit der 
Erstellung eines Berichts über die wegen Einsprachen blockierten Infrastrukturprojekte. Dieses Anliegen wurde erfüllt mit einer 
Bestandesaufnahme anhand der in der kostendeckenden Einspeisevergütung zur Verfügung stehenden Daten. Ein entsprechender 
Bericht «Verzögerungen von Projekten zur Stromproduktion aus erneuerbaren Energien» wurde am 20. September 2013 vom 
Bundesrat gutgeheissen (www.bfe.admin.ch > Dokumentation > Medienmitteilungen). Zweitens beauftragt die Motion den 
Bundesrat, in Zusammenarbeit mit den Kantonen Massnahmen zur Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Infrastruktur-
projekte vorzuschlagen, für die ein überwiegend öffentliches Interesse besteht. Diese Massnahmen wurden als Teil der Botschaft 
vom 4. September 2013 zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 (Revision des Energierechts) und zur Volksini-
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tiative «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)» (BBl 2013 7561) erarbeitet und verab-
schiedet. 
Der Bundesrat beantragt die Abschreibung der Motion.   
2011 M 10.3469 Öffentliches Bestimmungsrecht bei Wasserkraft- und Verteilnetzkonzessionen (S 28.9.10, Freitag; 

N 15.3.11) 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, im Rahmen einer laufenden Gesetzesrevision eine Vorlage zu präsentieren, damit Kantone 
und Gemeinden bei der Vergabe von Wasserrechtskonzessionen und bei der Erteilung von Konzessionen für die Benutzung des 
öffentlichen Grunds für Stromversorgungsnetze keiner Ausschreibungspflicht unterstehen. Auslöser für die Motion war ein 
Gutachten der Wettbewerbskommission (WEKO), die eine solche Ausschreibungspflicht postuliert hatte. Die Kommission für 
Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrats teilte die Auffassung der WEKO nicht und wollte – gleich wie die Motion – 
eine gesetzliche Klarstellung, die verdeutlicht, dass keine Ausschreibungspflicht besteht. Sie hat die parlamentarische Initiative 
10.480 «Keine unnötige Bürokratie im Bereich der Stromnetze» ausgearbeitet und entsprechende Änderungen des Wasserrechts-
gesetzes vom 22. Dezember 1916 (SR 721.80) und des Stromversorgungsgesetzes vom 23. März 2007 (SR 734.7) beschlossen.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2011 P 11.3329 Atomkraftwerke. Überprüfung der Lagerung verbrauchter Brennstäbe (N 8.6.11, Schelbert) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat abzuklären, wie sich die Situation bezüglich Lagerung von verbrauchten Brennstäben in 
Abkühlbecken von Atomkraftwerken in der Schweiz darstellt, und darzulegen, wie er dieses Problem schnell lösen will. In Erfül-
lung des Postulats hat der Bundesrat am 28. August 2013 den Bericht «Atomkraftwerke. Überprüfung der Lagerung verbrauchter 
Brennstäbe» verabschiedet (www.uvek.admin.ch > Themen > Energie > Kernenergie). Der Bericht kommt zum Schluss, dass 
eine Sicherheitsüberprüfung der Abklingbecken, respektive Brennelementbecken, vom Eidgenössischen Nuklearsicherheit-
sinspektorat schon kurz nach dem Unfall in Fukushima verfügt und von den Betreibern der Atomkraftwerke mittlerweile durch-
geführt wurde. Die daraus resultierenden Verbesserungsmassnahmen wurden in der Schweiz bereits umgesetzt. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2011 P 11.3419 Inventar über verhinderte Kraftwerkprojekte für Strom aus erneuerbarer Energie (N 9.6.11, BDP-

Fraktion) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat, einen Bericht über die in den letzten zwanzig Jahren verhinderten Kraftwerkprojekte zur 
Erzeugung von Strom aus erneubarer Energie zu erstellen (Neubauten, Erweiterungen, Sanierungen oder grössere Teile von 
Kraftwerkprojekten, wie z. B. Turbinen). Neben einer Zusammenfassung der Hauptgründe für verhinderte Kraftwerkprojekte zur 
Erzeugung von Strom aus erneubarer Energie fordert das Postulat, dass der Bericht jene gesetzlichen Bestimmungen aufzeigt, die 
geändert werden müssten, um einen Teil der Projekte dennoch realisieren zu können. Dieses Anliegen wurde durch eine Bestan-
desaufnahme anhand der in der kostendeckenden Einspeisevergütung zur Verfügung stehenden Daten erfüllt. Ein entsprechender 
Bericht «Verzögerungen von Projekten zur Stromproduktion aus erneuerbaren Energien» wurde am 20. September 2013 vom 
Bundesrat gutgeheissen (www.bfe.admin.ch > Dokumentation > Medienmitteilungen).  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2011 P 11.3425 Effizienterer Energieverbrauch bei Erdverlegung anstelle von Freileitungen (N 9.6.11, BDP-Fraktion) 
Das Postulat nimmt Bezug auf den Entscheid des Bundesgerichts vom 5. April 2011 (BGE IC_398/2010) und beauftragt den 
Bundesrat zu prüfen, welche Massnahmen in Bezug auf die zukünftige Planung der Stromübertragung in der Schweiz zu ergrei-
fen sind. 
Der Bundesrat hat am 14. Juni 2013 die «Strategie Stromnetze; Detailkonzept im Rahmen der Energiestrategie 2050» 
(www.bfe.admin.ch > Themen > Stromversorgung > Stromnetze) gutgeheissen und das Eidgenössische Departement für Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommunikation beauftragt, bis Herbst 2014 basierend auf dem Detailkonzept eine 
Vernehmlassungsvorlage zu erarbeiten. Im Detailkonzept hat der Bundesrat ausführlich dargelegt, wie die Rahmenbedingungen 
und Abläufe modifiziert werden müssen, damit eine bedarfs- und zeitgerechte Netzentwicklung erfolgen kann. Der Bundesrat hat 
damit unterstrichen, dass die Netze als Bindeglied zwischen Produktion und Verbrauch ein Schlüsselelement in der Umsetzung 
der Energiestrategie 2050 darstellen. Dabei werden die Erwägungen des Bundesgerichts bezüglich der Verkabelung von Leitun-
gen berücksichtigt. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2011 M 09.3060 Biomassestrategie (N 14.3.11, Bourgeois; S 29.9.11) 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, a) eine globale Strategie zur Aufwertung der Biomasse zu erarbeiten, b) Synergien zu 
schaffen und die betreffenden gesetzlichen Bestimmungen in den Bereichen Umwelt, Raumplanung, Landwirtschaft, Energie und 
Mineralöle aufeinander abzustimmen, zu vereinfachen und zu verbessern, c) die Forschung auf diesen Gebieten zu fördern und d) 
Anreize zu schaffen für die Nutzung der Biomasse unter Berücksichtigung der ökologischen und ökonomischen Aspekte. Diese 
Anliegen wurden mit der «Strategie für die Produktion, Verarbeitung und Nutzung von Biomasse in der Schweiz» erfüllt 
(www.bfe.admin.ch > Erneuerbare Energien > Biomasse), die von den Bundesämtern für Landwirtschaft, für Umwelt, für Ener-
gie und für Raumentwicklung entwickelt wurde. Sie enthält acht strategische Ziele, welche die Grundlage der zukünftigen Aus-
gestaltung der verschiedenen Politiken bilden. Die Strategie verfolgt die Vision einer bezüglich der drei Dimensionen der Nach-
haltigkeit optimalen Produktion, Verarbeitung und Nutzung von Biomasse.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.       
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2011 M 10.3609 Finanzierung der Forschung im Bereich der erneuerbaren Energien (N 8.6.11, Favre Laurent; S 29.9.11) 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, aus dem Fonds der kostendeckenden Einspeisvergütung (KEV) in ergänzendem Sinn die 
Forschung im Bereich der Technologien zu finanzieren, die der Produktion aus erneuerbaren Energien dienen. Zu diesem Zweck 
sollen so lange wie die KEV-Gelder nicht vollumfänglich für die Stromproduktion verwendet werden, 5 bis 10 Prozent der jährli-
chen Einnahmen aus dem KEV-Zuschlag entnommen werden. Der Bundesrat hat am 17. Oktober 2012 die Botschaft zum Akti-
onsplan «Koordinierte Energieforschung Schweiz» – Massnahmen in den Jahren 2013–2016 (BBl 2012 9017) verabschiedet. Im 
Frühjahr 2013 verabschiedeten die eidgenössischen Räte die dazugehörigen Zahlungsrahmen (BBl 2013 2611, BBl 2013 2613, 
BBl 2013 2615). Dadurch wird die Energieforschung in den Jahren 2013–2016 im Rahmen der Energiestrategie 2050 durch 
zweckgebundene Fördermassnahmen gestärkt. Die Förderung der Energieforschung findet ausserhalb des Fonds für die KEV 
statt. Die Mittel des Fonds bleiben der Förderung von konkreten Projekten zum Ausbau der Stromproduktion aus erneuerbaren 
Energien vorbehalten. Aufgrund der sich veränderten Ausgangslage ist eine Finanzierung der Forschung aus dem Fonds nicht 
realistisch.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
Bundesamt für Strassen   
2001 P 99.3545 Bilaterale Verhandlungen und Schwerverkehr (N 5.3.01, Ratti / Simoneschi) 
Was das intelligente Verkehrsführungssystem für den alpenquerenden Lastwagenverkehr angeht, wurde ein entsprechendes 
System konzipiert, geprüft und verbessert. Das in Betrieb stehende Tropfenzählersystem hat sich nach der Beurteilung der Betei-
ligten bewährt, und die Ziele werden erreicht. Neue Informationssysteme im Internet und in den Medien (v.a. Truck-Info) unter-
stützen die Planung und die Disposition des Schwerverkehrs und tragen damit zur Stauverhinderung bei. 
Betreffend das intelligente Verkehrsführungssystem für den gesamten Verkehrsfluss und dessen internationale Abstimmung ist 
das Konzept für ein Verkehrsmanagementsystem Schweiz (VM-CH) mit den Komponenten Verkehrsdaten-Management, Ver-
kehrsbeeinflussung und Verkehrsinformation vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) im Jahr 2003 vorbereitet und anschliessend 
realisiert worden (www.truck-info.ch). Weiter wurde ein Schwerverkehrsmanagement-Konzept für die Nord-Süd-Achse erarbei-
tet, welches auch den Einbezug von Warteräumen auf diesen Achsen vorsieht. 
Dieses Warteraumkonzept hat zum Ziel, genügend Abstellflächen ausserhalb der Fahrbahnen zu schaffen. Die entscheidenden 
Schritte sind im Sinne des Vorstosses in die Wege geleitet und teilweise umgesetzt worden. Das Schwerverkehrskontrollzentrum 
in Ripshausen (UR) mit einem Kontroll- und einem Abstellplatz wurde 2009 eröffnet. Das Kontrollzentrum in Monteforno (TI), 
ebenfalls mit einem Warteraum für das Schwerverkehrsmanagement, wird voraussichtlich 2019 eröffnet. Weiter wurde im Jahr 
2012 der Warteraum in Coldrerio eröffnet, welcher einen Beitrag zur Staureduktion vor dem Zoll leistet. Zusätzliche Kontroll-
zentren, Warteräume und Übernachtungsplätze für LKW sind in Planung oder in der Realisierung. Deren Umsetzung erfolgt 
fortlaufend. 
Was die Einsatzzentrale zur Simulation, Information und Verkehrsumleitung angeht,  ist die Realisierung einer solchen Zentrale 
Bestandteil der Weiterführung des Konzeptes «Verkehrsmanagement Schweiz». Das ASTRA hat mit der Verkehrsmanagement-
Zentrale Schweiz (VMZ-CH) in Emmen den Betrieb per 1. Februar 2008 aufgenommen. Das operative Schwerverkehrsmanage-
ment auf den Nationalstrassen wird durch die VMZ-CH seit dem 1. September 2008 wahrgenommen. Die Operatoren der VMZ-
CH werden durch die Startkonfiguration unterstützt, weitere Systementwicklungen im Hinblick auf die Umsetzung des Leitbildes 
sind in der Realisierung. Eine erste Phase wird 2014 durch die Operatoren, die kantonalen Polizeistellen sowie durch das Baustel-
lenmanagement operativ eingesetzt werden. Mittels Sofortmassnahmen wurden ab 2012 erste kantonale Leitzentralen in die 
VMZ-CH eingebunden; die Operatoren der VMZ-CH haben somit die Möglichkeit, aktiv den Verkehr in bestimmten Gebieten zu 
beeinflussen. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2002 P 01.3735 Risikoanalysen zur Gefahrenreduktion in Strassentunnels und besonders gefährlichen Strassenabschnitten 

(N 13.12.02, Hollenstein)  
Die Erstellung von Risikoanalysen zur Reduktion von Gefahren in Strassentunnels und besonders gefährlichen Strassenabschnit-
ten ist eine Möglichkeit, die Risiken zu erkennen. Seit dem Unfall im Gotthardtunnel im Oktober 2001 wird der Sicherheit in 
Tunnels höhere Beachtung geschenkt. Es werden sämtliche Faktoren berücksichtigt, welche die Sicherheit beeinflussen können 
(Verkehrsteilnehmer/innen, Infrastruktur, Betrieb und Fahrzeuge). Auf der Basis von Risikoanalysen werden die Massnahmen  
nach dem aktuellen Stand der Technik und der Kenntnisse umgesetzt. 
Bezogen auf die Risiken in Nationalstrassentunnels ist der Bund seit 1. Januar 2008 (Einführung der Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen) verpflichtet, Unfallszenarien auszuarbeiten, die Risiken  
systematisch zu analysieren und alle organisatorischen Massnahmen zu ergreifen, um die Gefährdung der Verkehrsteilnehmerin-
nen und -teilnehmer im Ereignisfall möglichst gering zu halten. Die diesbezügliche Koordination durch die Bundesbehörden wird 
in Zukunft noch verstärkt. Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) erarbeitet zurzeit eine umfassende Methodik für die Risikoana-
lyse von Tunnels der Nationalstrasse. 
Die Schweiz ist Vertragspartnerin des Europäischen Übereinkommens vom 30. September 1957 über die internationale Beförde-
rung gefährlicher Güter auf der Strasse (ADR; SR 0.741.621). Für den Transport gefährlicher Güter ist sie somit verpflichtet, 
diejenigen Tunnel, für welche eine Beschränkung bezüglich Transport gefährlicher Güter gilt, mit entsprechenden, in der ADR 
2007 definierten Tunnelkategorien zu beschildern. Ab dem 1. Januar 2010 muss die Signalisation dem neuen System entspre-
chen. Für die  Nationalstrassen ist das ASTRA,  für die untergeordneten Strassennetze sind die Kantone für die Beschilderung 
zuständig. In der Schweiz unterliegen gegenwärtig 15 Tunnel solchen Beschränkungen. Zwischenzeitlich hat das ASTRA eine 
spezifische Methodik für die Ermittlung und Bewertung von Gefahrgutrisiken in Strassentunnels erarbeitet und damit alle Tunnel 
auf Nationalstrassen bezüglich Gefahrgutrisiken überprüft. Mit der nächsten ordentlichen Revision der Verordnung vom 29. 
November 2002 über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse (SDR; SR 741.621), welche am 1. Januar 2015 in Kraft 
treten soll,  beantragt das ASTRA gestützt darauf leichte Anpassungen der Tunnelkategorien für die betroffenen Tunnel. Die 
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Kantone sind aufgefordert, die in ihrem Verantwortungsbereich liegenden Tunnel bezüglich Gefahrgutrisiken ebenfalls zu über-
prüfen. Die entsprechenden Anträge der Kantone wurden dem ASTRA für die nächste ordentliche Revision der SDR eingereicht. 
Bezogen auf das im Vorstoss verfolgte Schutzziel hat der Bundesrat allerdings mittlerweile eine umfassendere Variante gewählt 
und im Jahr 2002 eine neue Verkehrssicherheitspolitik verabschiedet. Dieses Sicherheitskonzept erfasst alle Strassenflächen, alle 
Fahrzeuge und alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Die Massnahmen sind in einem Bericht enthalten, der von Exper-
ten unter der Leitung des ASTRA erarbeitet worden ist. Das breit gefächerte Paket setzt unter anderem bei der Verbesserung der 
Aus- und Weiterbildung der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, bei Anpassungen der Strasseninfrastruktur, aber auch bei 
vermehrten sicherheitsrelevanten Kontrollen im Strassenverkehr an.  
Die Bundesversammlung hat das Paket am 15. Juni 2012 verabschiedet. Per 1. Januar 2013 wurden die ersten Verordnungsände-
rungen in Kraft gesetzt. Weitere Verordnungsänderungen wurden per 1. Januar 2014 in Kraft gesetzt. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2007 M 06.3421 Abgas- und Lärmtest für Motorräder und Motorfahrräder (S 5.10.06, Kommission für Umwelt,  

Raumplanung und Energie SR 05.3249; N 1.10.07) – vormals BAFU 
Der Bundesrat hat bereits letztes Jahr die Abschreibung der Motion beantragt, weil die vertieften Abklärungen zur Vorbereitung 
der Umsetzung zeigten, dass die Wirkung der Massnahmen relativ bescheiden und die Kosten hoch und somit unverhältnismässig 
wären. Auch die grosse Mehrheit der Kantone und der interessierten Organisationen hat sich 2012 in durchgeführten Anhörungs-
verfahren gegen die Umsetzung der Motion ausgesprochen. Die Abschreibung der Motion wurde von der Kommission für Um-
welt, Raumplanung und Energie (UREK-N) und vom Parlament aber als verfrüht abgelehnt. Das Bundesamt für Strassen wurde 
in der Folge beauftragt, einen Bericht vorzulegen. Dieser Bericht sollte  die konkreten Ursachen der heutigen Abgas- und Lärm-
problematik von Motorrädern sowie die vom Bundesrat beabsichtigten Lösungsmassnahmen  darstellen. Der Bericht, der die 
Defizite der heutigen EU-Gesetzgebung, die auch für in der Schweiz zugelassene Motorräder gilt, und das Ausnützen dieser 
Lücken durch die Motorrad- und Zubehörhersteller aufzeigt, wurde in der UREK-N positiv aufgenommen. Der europäische 
Gesetzgeber hat inzwischen aber auch gehandelt und am 11. Dezember 2012 die Verschärfung der Abgas- und Geräuschvor-
schriften für Motorräder in zwei Schritten (2016, 2019) beschlossen. Diese neuen Vorschriften enthalten auch Anforderungen 
bezüglich Dauerhaltbarkeit, On-Board-Diagnosesystemen und Konformitätsüberprüfungen und wirken damit – wie es das Ziel 
der Motion ist – einer Verschlechterung des Emissionsverhaltens im Fahrbetrieb entgegen. Die Abgasvorschriften für Motorräder 
werden damit den Abgasvorschriften für Personenwagen angepasst. Der Problematik der verursachten Abgas- und Lärmemissio-
nen wird mit strengeren Zulassungsvorschriften für diese Verkehrsmittel begegnet. Diese Zulassungsvorschriften werden in der 
Schweiz im Gleichschritt mit der EU eingeführt werden. 
Die UREK-N hat nach der Diskussion des Berichts eine neue Motion eingereicht (13.4006 «Rückwirkende Umsetzung der euro-
päischen Emissionsbegrenzungen in der Schweiz und Verstärkung der Geräuschvorschriften»).  
Der Bundesrat beantragt die Abschreibung der ursprünglichen Motion (06.3421).   
2011 M 10.3822 Strassenverkehrsachsen. Koordination der Baustellen (N 17.12.10, Hutter Markus; S 16.3.11) 
Die bei der Erhaltung und der Erneuerung der bestehenden Nationalstrasseninfrastrukturen geltenden Eckwerte wurden seit 2011 
weiter optimiert und lauten gegenwärtig für Baustellen unter Verkehr wie folgt: «Die Länge eines Erhaltungsabschnitts darf 15 
Kilometer nicht überschreiten (eigentliche Baustelle 3 bis 5 km), der Abstand zwischen zwei Erhaltungsabschnitten beträgt 
mindestens 30 Kilometer, der unterhaltsfreie Zeitraum mindestens 15 Jahre». Hinzu kommen systematische Anreize für Bauzeit-
verkürzung, systematischer Zweischichtbetrieb und grundsätzlich keine Spurabbauten während mehr als 48 Stunden – wenn 
diese unumgänglich sind, wird Nachtarbeit angeordnet. Diese Massnahmen zeitigen den gewünschten Erfolg: Die Staustunden 
wegen Baustellen konnten 2012 auf dem Nationalstrassennetz markant reduziert werden. Mit Abstand die wichtigsten Ursachen 
für Staus auf dem Nationalstrassennetz waren Verkehrsüberlastung  und Unfälle, nur noch knapp 6 Prozent der Staustunden 
entstanden wegen Baustellen. 
Der Bundesrat beantragt die Abschreibung des Vorstosses.   
2011 M 11.3318 Parkierungserleichterungen für Personen mit Mobilitätsbehinderung (S 22.9.11, Kommission für Verkehr 

und Fernmeldewesen SR 09.331; N 6.12.11) 
Auf den 1. Juli 2012 hat der Bundesrat eine Revision der Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV; SR 741.11) 
in Kraft gesetzt. Diese enthält in Artikel 20a die mit der Motion geforderten Parkierungserleichterungen für gehbehinderte Perso-
nen.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2011 P 11.4017 Solarstrom an Autobahnen (N 23.12.11, Darbellay) 
Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) hat das Potenzial von Photovoltaik an Schallschutzmassnahmen entlang der Nationalstras-
sen untersuchen lassen. Der Forschungsbericht wurde Ende 2012 fertiggestellt und schätzt das realisierbare Potenzial auf 0,7–1,0 
Mio. m2 oder 110–165 MWp (Megawatt Peak) Nennleistung, was zu einem elektrischen Jahresertrag von 100–160 GWh führt. 
Gesuche von interessierten Stromproduzenten werden wohlwollend geprüft. Das ASTRA ist ausserdem in Kontakt mit den 
Promotoren für ein Solarzellendach über der Nationalstrasse im Wallis und begleitet die Machbarkeitsstudie und die Projektie-
rung ihres Vorhabens. Bedingung für alle Energieprojekte ist, dass die Verfügbarkeit und die Sicherheit der Nationalstrassen 
nicht beeinträchtigt werden.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
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2012 M 11.3661 Keine Elefantenrennen auf Autobahnen (S 22.9.11, Jenny; N 7.3.12) 
Wenn LKW überholen, kann es zu markanten Temporeduktionen auf der linken Fahrspur kommen. Dies führt gerade in Spitzen-
zeiten oder in Steigungen zu massiven Störungen des Verkehrsflusses. Zudem werden die Abstände zwischen den Fahrzeugen zu 
gering und die Sicht auf Signalisationen wird versperrt, was vor allem in Tunneln zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen kann. 
Das Bundesamt für Strassen hat deshalb das gesamte Nationalstrassennetz analysiert und nach festgelegten Kriterien für gewisse 
Abschnitte ein Lastwagenüberholverbot angeordnet. Es wird permanente sowie temporäre (nach Zeit oder nach Verkehrsauf-
kommen) Lastwagenüberholverbote geben. Auf rund 530 Kilometern des Nationalstrassennetzes sind die  Lastwagenüberholver-
bote abschnittsweise (total 290 km) vorgesehen. Es handelt sich dabei um Abschnitte mit hoher Verkehrsbelastung, mit Steigun-
gen oder Tunneln.  
Tunnel mit zwei Fahrspuren, die länger als 300 Meter lang sind, erhalten aus Sicherheitsgründen standardmässig ein permanentes 
Lastwagenüberholverbot. 
Auf weiteren 460 Kilometern werden auf gewissen Abschnitten (total 230 Kilometer) wegen besonderer Gegebenheiten und zur 
Verbesserung der Verkehrssicherheit Lastwagenüberholverbote näher geprüft. Es handelt sich dabei vorwiegend um Strecken mit 
kurz aufeinanderfolgenden Tunneln. 
Insgesamt werden Lastwagenüberholverbote auf 10 bis 15 Prozent des vierspurigen Nationalstrassennetzes umgesetzt werden.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2012 P 10.3357 Lötschbergachse ins Nationalstrassennetz (N 31.5.12, Amherd) 
Im Rahmen der Beratung über die Anpassung des Bundesbeschlusses über das Nationalstrassennetz wurde eine Aufnahme der 
Lötschbergachse ins Nationalstrassennetz ausführlich diskutiert und verworfen.  
Zudem wurde die Erhöhung der Nationalstrassenabgabe und damit auch die Erweiterung des Nationalstrassennetzes in der 
Volksabstimmung vom 24. November 2013 abgelehnt. 
Der Bundesrat beantragt die Abschreibung des Postulats.   
2012 M 11.4181 Erhöhung der Sicherheit für Radfahrer durch rote Einfärbung von Radstreifen bei Gefahrenstellen  

(N 15.6.12, Glättli; S 13.12.12) 
Auf den 1. Januar 2014 hat das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) Wei-
sungen über besondere Markierungen auf der Fahrbahn in Kraft gesetzt. Diese enthalten unter Ziffer 6 Bestimmungen über die 
«Rote Einfärbung von Radstreifen an Gefahrenstellen».  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
Bundesamt für Kommunikation   
2011 M 10.3055 
 

Fernsehkanal zur Stärkung der gegenseitigen Verständigung und des nationalen Zusammenhaltes (S 
2.6.10, Maissen; N 15.12.10; S 16.3.11) 

Das Parlament beauftragte den Bundesrat, die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) zu verstärkten Anstrengun-
gen für den sprachregionalen Austausch zu veranlassen und über die erzielten Fortschritte zu berichten. Der Bericht des Bundes-
rates vom 7. Dezember 2012 «Stärkung der gegenseitigen Verständigung und des nationalen Zusammenhalts durch die SRG SSR 
(http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/29015.pdf) zeigt die verschiedenen Massnahmen der SRG auf. 
Das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) lässt nun aufgrund der Motion die Programme der 
SRG regelmässig auf die gegenseitige Verständigung hin medienwissenschaftlich beobachten; die SRG erstattet halbjährlich 
Bericht über die getroffenen Massnahmen. Das UVEK wird die angestrebten Verbesserungen Ende 2014 erneut analysieren und 
dem Bundesrat bei Bedarf anschliessend weitere Massnahmen vorschlagen. 
Der Bundesrat beantragt die Abschreibung der Motion.   
2011 P 11.3374 Transparenz in der Breitbandinfrastruktur (N 17.6.11, Amherd) 
Im Rahmen einer breit abgestützten Arbeitsgruppe, in der Vertreterinnen und Vertreter von Behörden, Verbänden und Industrie 
mitwirkten, wurden ab Sommer 2011 ein über ein Internetportal öffentlich zugänglicher Breitbandatlas sowie ein Leitfaden mit 
guten Beispielen für die Breitbanderschliessung von Regionen erarbeitet. Der Breitbandatlas wurde im Februar 2013 im Rahmen 
einer Medienkonferenz einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Er wird seitdem dank der kontinuierlichen, auf Freiwilligkeit 
basierenden Zusammenarbeit zwischen Behörden und Industrie regelmässig aufdatiert und schafft damit Transparenz über die 
landesweite Breitbanderschliessung. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
2011 P 11.3912 Rechtliche Basis für Social Media (N 23.12.11, Amherd) 
Der vom Nationalrat beantragte Bericht hat der Bundesrat am 9. Oktober 2013 zuhanden des Parlaments verabschiedet 
(www.bakom.admin.ch > Themen > Informationsgesellschaft > Handlungsgrundsätze der Strategie > Rechtliche Grundlagen).  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung. 
 
 
   



Kapitel I: An die Bundesversammlung: Anträge auf Abschreibung von Motionen und Postulaten 

41 

2012 P 12.3545 Facebook Zugang für Kinder (N 14.12.12, Amherd) 
Das Postulat wurde im Rahmen des Berichts «Rechtliche Basis für Social Media. Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postu-
lats Amherd 11.3912 vom 29. September 2011» behandelt (www.bakom.admin.ch > Themen > Informationsgesellschaft > Hand-
lungsgrundsätze der Strategie > Rechtliche Grundlagen). Der Bericht thematisiert insbesondere die mögliche Einschränkung der 
Persönlichkeitsrechte urteilsfähiger Kinder durch eine allfällige Verknüpfung ihrer Facebook-Profile mit denjenigen ihrer Eltern. 
Problematisch erscheint diese Verknüpfung auch im Zusammenhang mit Vertragsabschlüssen von Kindern, da sie als  (still-
schweigende oder ausdrückliche) Zustimmung der Eltern interpretiert werden könnte, z. B. beim Kauf von Spielen. Die von der 
Postulantin gestellt Frage, ob die «SuisseID» als standardisierter elektronischer Identitätsnachweis für die Überprüfung des Alters 
auf Social-Media-Plattformen eingesetzt werden könnte, lässt sich nicht beantworten, da es an den jeweiligen Plattformen liegt, 
die Anforderungen an die Identitätsnachweise zu definieren. Das Postulat ist mit den Ausführungen im genannten Bericht des 
Bundesrates in Erfüllung des Postulats Amherd 11.3912 hinreichend behandelt. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung.   
Bundesamt für Umwelt   
2009 M 08.3003 Forderung nach Wirkungseffizienz (N 13.3.08, Kommission für Rechtsfragen NR; S 15.3.09; N 4.6.09) 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, Massnahmen zu prüfen und zu treffen um sicherzustellen, dass Umweltmassnahmen nach 
den Kriterien der Wirksamkeit und nach einem angemessenen Kosten-Nutzen-Verhältnis eingesetzt werden. Zur Umsetzung der 
Motion wurde eine Wirkungsanalyse im Bereich der verkehrslenkenden Massnahmen bei verkehrsintensiven Einrichtungen 
(beispielsweise grosse Einkaufszentren oder Freizeiteinrichtungen) durchgeführt. Solche Massnahmen werden von den Kantonen 
unter anderem zur Verminderung der Luftschadstoffemissionen des von verkehrsintensiven Einrichtungen induzierten Verkehrs 
angeordnet.  Am 9. April 2013 haben die Bundesämter für Umwelt und Raumentwicklung ein Rundschreiben veröffentlicht, mit 
dem die Kantone über die Resultate des Projekts informiert wurden (www.bafu.admin.ch > Themen > Luft > Mitteilungen). Weiter 
enthält das Rundschreiben ergänzende Richtlinien, wie die Kantone verkehrslenkende Massnahmen bei verkehrsintensiven 
Einrichtungen einsetzen sollen, die sich auf das Bundesrecht abstützen. 
In den übrigen Bereichen hat das Bundesamt für Umwelt alle bereits durchgeführten Wirksamkeitsüberprüfungen erfasst. In den 
Bereichen, in welchen Wirksamkeitsbeurteilungen noch fehlen, wurden entsprechende Untersuchungen initiiert. Die Ergebnisse 
sind in einem Bericht festgehalten, der ebenfalls am 9. April 2013 veröffentlicht wurde. 

Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2009 P 09.3285 Lichtemissionen und Artenvielfalt (N 12.6.09, Moser) 
Mit dem Postulat wird der Bundesrat beauftragt zu untersuchen, welche Auswirkungen Lichtemission auf die Artenvielfalt, 
insbesondere auf Insekten und Vögel, haben und welche Massnahmen zum Schutz der Artenvielfalt ergriffen werden können.   
Der Bundesrat hat in Erfüllung des Postulates am 13. Februar 2013 den Bericht «Auswirkungen von künstlichem Licht auf die 
Artenvielfalt und den Menschen»  verabschiedet (www.admin.bafu.ch > Dokumentation > Medienmitteilungen > Bundesrat 
schlägt Massnahmen gegen Lichtemissionen vor).  
In diesem Bericht schlägt der Bundesrat Massnahmen für den Umgang mit Lichtemissionen vor. So soll das Eidgenössische 
Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) prüfen, ob die Verordnung über den Natur- und Hei-
matschutz vom 16. Januar 1991 (NHV; SR 451.1) mit einer Bestimmung ergänzt werden könnte, die den Schutz der Arten und 
Lebensräume bezüglich mobiler und fester Beleuchtungsanlagen gewährleisten würde.  
Zudem sollen das UVEK und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement aufgrund der Kriterien des Umweltschutzgeset-
zes Richtwerte zur Beurteilung der Schädlichkeit und Belästigung von künstlichem Licht in der Umwelt für den Menschen erar-
beiten. Diese von den Kantonen gewünschten Richtwerte sowie eine aktualisierte Vollzugshilfe sollen den beteiligten Akteuren 
helfen, bereits bei der Planung von Beleuchtungsanlagen den Schutz von Mensch und Umwelt einzubeziehen. 
Der Bundesrat beantragt die Abschreibung des Postulats.   
2010 M 09.3702 Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (N 25.9.09, Baumann J. Alexander; S 30.11.10) 
Die Motion verlangt, in der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen vom 22. Juni 2005 (VeVA; SR 814.610) explizit darauf 
hinzuweisen, dass die Entgegennahme von Abfällen am Standort des Abgeberbetriebs stattfinden kann. Damit soll sichergestellt 
werden, dass die Entsorgungsunternehmen ab dem Zeitpunkt des Abtransports vom Abgeberbetrieb  die Verantwortung für die 
umweltverträgliche Entsorgung der Abfälle tragen. In der Regel werden die Sonderabfälle nämlich vom Abgeberbetrieb an den 
Standort des Entsorgungsunternehmens transportiert. Das Entsorgungsunternehmen bestätigt dem Abgeberbetrieb nach erfolgter 
Eingangskontrolle die Entgegennahme der Abfälle. 
Der Bundesrat hat in Erfüllung der Motion die Revision der VeVA am 18. Dezember 2013 beschlossen; sie wird am 1. Mai 2014 
in Kraft treten. Mit dieser Revision wird die Abgabe von Abfällen am Standort des Abgabebetriebs ermöglicht. 
Der Bundesrat beantragt die Abschreibung der Motion.   
2011 M 10.3242 Unterstützung des Bundes für den Herdenschutz im Zusammenhang mit Grossraubtieren (N 30.9.10, 

Hassler; S 16.3.11; N 13.9.11) 
Die Motion verlangt, dass der Bundesrat einen Bericht über Lösungswege zur längerfristigen Finanzierung der Herdenschutz-
massnahmen und deren rechtlicher Absicherung erstellt. Dabei ist auch die Haftungsproblematik bei Übergriffen von Herden-
schutzhunden zu thematisieren. Zudem soll der Bund für Herdenschutzhunde ein Monitoring einführen. 
In Erfüllung der Motion hat der Bundesrat am 6. November 2013 den Bericht «Unterstützung des Bundes für den Herdenschutz 
im Zusammenhang mit Grossraubtieren» (www.bafu.admin.ch > Dokumentation > Medienmitteilungen > Bundesrat genehmigt 
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revidierte Jagdverordnung und Herdenschutzbericht) gutgeheissen. Der Bericht legt dar, wie der künftige Herdenschutz organi-
siert und finanziert werden soll, damit die produzierende, auf Nutztieren basierende Landwirtschaft trotz der Grossraubtierprä-
senz ohne unzumutbare Einschränkungen weiter bestehen kann. Gleichzeitig soll der Verfassungsauftrag zum Artenschutz der 
Grossraubtiere sichergestellt werden. 
Der Bundesrat beantragt die Abschreibung der Motion.   
2011 M 10.3405 Vorschriften für Partikelfilter in der Land- und Forstwirtschaft. Koordination mit der EU (N 1.10.10, 

von Siebenthal; S 22.9.11) 
Der Bundesrat hat sich mit der Annahme der Motion bereit erklärt, sich bei land- und forstwirtschaftlichen Maschinen auf die 
Übernahme der EU-Regelungen zu beschränken und vorderhand keine strengeren Vorschriften zu erlassen. Zur Senkung der 
Dieselrussemissionen des Nonroad-Bereichs war unter anderem vorgesehen, frühzeitig einen Partikel-Emissionsgrenzwert für 
neue Traktoren festzulegen (Motion 07.3161 Jenny «Beste Abgastechnologie für alle Dieselmotoren»). Auf die Umsetzung 
dieser Massnahme wurde aus Gründen der besonders angespannten wirtschaftlichen Lage  der schweizerischen Landwirtschaft 
bislang verzichtet. Land- und forstwirtschaftliche Maschinen stossen rund zwanzig Prozent des krebserregenden Dieselrusses in 
der Schweiz aus. Das stellt für die Beschäftigten eine ernsthafte Beeinträchtigung der Gesundheit dar. Die Weltgesundheitsorga-
nisation hat Dieselabgase im Juni 2012 von «wahrscheinlich» zu «definitiv krebserzeugend» umgestuft. 
Der Bundesrat beantragt die Abschreibung der Motion.   
Bundesamt für Raumentwicklung   
2011 M 10.3344 Beschleunigung der Bewilligungsverfahren bei Anlagen für erneuerbare Energien durch eine Koordina-

tionsgesetzgebung 
Im Rahmen der Botschaft vom 4. September 2013 zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 (Revision des Ener-
gierechts) und zur Volksinitiative «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)» (BBl 2013 
7561) hat der Bundesrat Massnahmen zur Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien erarbeitet und verabschiedet. Dabei geht es im Wesentlichen um Anlagen für die Nutzung von Wasser- und Windkraft 
(Art. 14–16 des Entwurfs des Energiegesetzes). Ausserdem wurden im Rahmen der Änderung vom 15. Juni 2012 des Raum-
planungsgesetzes vom 22. Juni 1979 (RPG; SR 700, BBl 2012 5987) Bestimmungen eingeführt, mit welchen Solaranlagen er-
leichtert zugelassen werden können (Art. 18a revidiertes RPG). Diese Bestimmungen werden voraussichtlich im Frühjahr 2014 
zusammen mit den erforderlichen Ausführungsbestimmungen in der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV; SR 
700.1) in Kraft treten. Mit den erwähnten Vorschriften betreffend die Anlagen zur Nutzung von Wasser- und Windkraft sowie 
von Solaranlagen werden wesentliche Fortschritte zur Beschleunigung der entsprechenden Bewilligungsverfahren erzielt. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Abschreibung.   
2011 P 11.3709 Neue flankierende Massnahmen betr. Bevölkerungswachstum? (N 19.9.11, Girod) 
Der Bundesrat hat am 4. Juli 2012 einen Bericht verabschiedet, in dem die Auswirkungen der Personenfreizügigkeit und der 
Zuwanderung auf die Schweiz aufgezeigt und Aufträge zur Prüfung von Massnahmen erteilt werden. (Das Anliegen des Postula-
tes wurde in den nachfolgend aufgeführten Massnahmen berücksichtigt. Am 3. März 2013 ist die von den eidgenössischen Räten 
am 15. Juni 2012 verabschiedete Teilrevision des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 (RPG; SR 700, AS 2012 5987) vom 
Volk angenommen worden. Im November 2013 hat das Bundesamt für Wohnungswesen einen Baukasten für Städte und Ge-
meinden zur Förderung des preisgünstigen Wohnungsbaus publiziert. Am 9. Februar 2014 wurde über die Vorlage zu Finanzie-
rung und Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) abgestimmt. Um auch Strassenprojekte solid zu finanzieren, will der Bundesrat 
für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr ebenfalls einen unbefristeten Fonds (NAF) schaffen. Mit diesen Rah-
menbedingungen sollen eine kompakte Siedlungsentwicklung mit attraktiven Wohn- und Arbeitsorten und der Erhalt von Kultur-
land und schönen Landschaften gewährleistet werden. Dem Bedürfnis nach Mobilität soll mit einem Angebot an verbesserten 
Verbindungen auf Strasse und Schiene und dem Beseitigen von Engpässen im Strassenverkehr entsprochen werden. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung. 
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Kapitel II 
An die zuständigen Kommissionen: Bericht über den Realisierungsstand der Motionen und 
Postulate, die zwei Jahre nach der Überweisung noch nicht erfüllt sind  
Bundeskanzlei   
2008 M 07.3615 Materielle Entrümpelung des Bundesrechts (S 17.12.07, Stähelin; N 3.3.08)  
Die Generalsekretärenkonferenz hat sich verschiedentlich mit dem Thema befasst (insbesondere an ihren Sitzungen vom 
27.6.2008, 15.12.2008 und 30.1.2009). Sie verständigte sich darauf, jeweils neu anstehende Gesetzesrevisionen zum Anlass für 
eine materielle Bereinigung zu nehmen. 
Die materielle Entrümpelung wird damit anlässlich konkreter Revisionsprojekte durchgeführt. In diesem Sinne hat der Bundesrat 
am 13. Dezember 2013 entschieden, dass aus den Regulierungskostenmessungen im Rahmen der Postulate 10.3429 (Fournier 
«Erhebung der Regulierungskosten») und 10.3592 (Zuppiger «Messung der Regulierungskosten») konkrete Vorschläge für 
Regulierungsvereinfachungen hervorgehen. Die Gesetzgebungsarbeiten im Zusammenhang mit konkreten Revisionsprojekten 
laufen weiter.    
2010 M 07.3681 Vereinfachung der Regulierungen in sämtlichen Departementen (N 17.9.09, Hochreutener; S 17.6.10) 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, sämtliche Regulierungen in seinem Zuständigkeitsbereich so weit wie möglich zu verein-
fachen. Die Massnahmen und Vorschriften der einzelnen Departemente sollen von einer zentralen Stelle koordiniert werden. 
Am 13. Dezember 2013 hat der Bundesrat entschieden, dass die Vorschläge zur Vereinfachung, die aus der Messung der Regu-
lierungskosten der Unternehmen (P 10.3429 Fournier «Erhebung der Regulierungskosten» und P 10.3592 Zuppiger «Messung 
der Regulierungskosten») abgeleitet werden, einer Vereinfachung der Regulierung dienen. Die entsprechenden Gesetzgebungsar-
beiten sind in Gang.    
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Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten   
2000 P 98.3396 Zusatzprotokoll von 1952 zur EMRK. Ratifikation (N 18.12.98, Baumberger; S 9.3.00) 
Anlässlich der Behandlung der Motion (schliesslich als Postulat der beiden Kammern überwiesen) hat der Bundesrat erklärt, dass 
er die Ratifikation des ersten Zusatzprotokolls zur Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101), nachfolgend ZP 
I, dem Parlament erst nach Anhörung der interessierten Kreise und unter der Bedingung der Zustimmung der Kantone beantragen 
werde. Daher wurde 2000–2001 ein Bericht über die Vereinbarkeit des Schweizer Rechts mit den aus der Konvention erwach-
senden Verpflichtungen in eine informelle Ämterkonsultation geschickt. Da die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes 
für Menschenrechte die Eigentumsgarantie gemäss Artikel 1 ZP I zunehmend auf Sozialleistungen ausgedehnt hat, wurde ein 
Quervergleich des ZP I mit den Bestimmungen der Europäischen Sozialcharta erforderlich. Um die Arbeiten zu den Artikeln 2 
und 3 ZP I (Recht auf Bildung und Recht auf freie und geheime Wahlen) voranzutreiben, wurde den Kantonen Ende 2002 ein 
Zwischenbericht über die Vereinbarkeit unserer Rechtsordnung mit den Anforderungen dieser Bestimmungen vorgelegt.  
In der Folge wurde ein umfassender Bericht erstellt, der einerseits die Ergebnisse der Konsultation der Kantone betreffend die 
Artikel 2 und 3 ZP I und andererseits eine vertiefte Analyse der Vereinbarkeit des Schweizer Rechts mit Artikel 1 ZP I enthält, 
unter Berücksichtigung der wesentlichen und ständigen Entwicklungen der europäischen Rechtsprechung sowie des Schweizer 
Rechts. Zu diesem Bericht wurde im Frühjahr 2005 eine Ämterkonsultation durchgeführt. Der Bericht kam zum Schluss, dass die 
Schweiz das ZP I nur mit einer ganzen Reihe von Vorbehalten nationalen Rechts ratifizieren könnte. Um zu entscheiden, welche 
zusätzlichen Vorbehalte des kantonalen Rechts angebracht werden müssten, müsste eine technische Konsultation der Kantone 
durchgeführt werden. Es kann schon jetzt davon ausgegangen werden, dass eine Ratifikation die Schweiz vor politische, prakti-
sche und juristische Probleme stellen würde.  
Aus diesem Grund entschied der Bundesrat, dass eine Ratifikation nicht mehr als prioritär zu bewerten sei. Der Bundesrat hält 
zurzeit an dieser Einschätzung fest (vgl.Zehnter Bericht vom 27. Februar 2013 über die Schweiz und die Konventionen des 
Europarates, BBl 2013 2145).   
2008 M 08.3359 Erweiterung der atomwaffenfreien Zonen (N 3.10.08, Markwalder Bär; S 8.12.08) 
In seiner Antwort zur Motion verpflichtete sich der Bundesrat, sich im Rahmen der Aussen- und Neutralitätspolitik dafür einzu-
setzen, dass die Zahl der atomwaffenfreien Zonen wächst und die Wirkung des Atomwaffensperrvertrags (NPT) verstärkt wird. 
Der Bundesrat äusserte sich ebenfalls in diesem Sinne in seinen jüngsten Berichten zur Aussenpolitik, insbesondere demjenigen 
von 2012 (BBl 2013 895). In der Folge des Schweizer Engagements im Rahmen der nuklearen Abrüstung und der Nonprolifera-
tion wurde vom Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) 1 Million Franken zur Finanzierung von Abrüstungsprojek-
ten, namentlich im Bereich der nuklearen Abrüstung und der Nonproliferation, bereitgestellt. Die Aktivitäten sind Gegenstand 
von Konsultationen in einer «Taskforce nukleare Abrüstung und Nonproliferation». Diese wird vom EDA geleitet und vereinigt 
Vertreterinnen und Vertreter der anderen betroffenen Departemente. Diese Anstrengungen haben das Profil der Schweiz im 
Bereich der nuklearen Abrüstung gestärkt, namentlich im Rahmen der letzen NPT-Überprüfungskonferenz im Mai 2010 in New 
York. Die NPT-Überprüfungskonferenz hat sich unter anderem für die Durchführung einer Regionalkonferenz 2012 über eine 
massenvernichtungswaffenfreie Zone im Nahen Osten ausgesprochen. Zu diesem Zweck unterstützt das EDA den mit der Vorbe-
reitung dieser Konferenz beauftragten finnischen Fazilitator im Nachgang zu dessen offiziellen Anfragen in Bern im Oktober 
2011 und im September 2012. Im Rahmen dieser Unterstützung wurden auf Anfrage des Faziliators 2012 in der Schweiz ver-
schiedene Sitzungen veranstaltet. 2013 wurden erste multilaterale Konsultationen in Glion organisiert, welche Vertreterinnen und 
Vertreter der Region an einen Tisch brachten. Darüber hinaus hiess der Bundesrat am 21. November 2013 die Motion 13.3792 
«Für eine von Massenvernichtungswaffen freie Zone im Nahen und Mittleren Osten» der Sozialdemokratischen Fraktion des 
Nationalrats gut.   
2010 M 09.3719 Die UNO untergräbt das Fundament unserer Rechtsordnung (S 8.9.09 Marty; N 4.3.10) 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, dem UNO-Sicherheitsrat mitzuteilen, dass der Bundesrat ab Beginn 2010 die Sanktionen 
gegen natürliche Personen, die aufgrund von Resolutionen im Namen der Terrorismusbekämpfung ausgesprochen wurden, unter 
bestimmten Bedingungen nicht mehr umsetzen wird. Mit Schreiben vom 22. März 2010 hat der Bundesrat via die Ständige 
Vertretung der Schweiz bei den Vereinten Nationen in New York den Ausschuss des Sicherheitsrats nach Resolution 1267 
(1999), der für die Anwendung der Sanktionen des Sicherheitsrates gegen die Al-Qaida verantwortlich ist, über die Annahme der 
Motion und die sich daraus ergebenden Folgen für die Schweiz informiert. Ebenfalls haben die zuständigen Stellen der Bundes-
verwaltung seit Annahme der Motion, bei allfälligen Begehren um Streichung von der Liste in der schweizerischen Verordnung 
über Massnahmen gegenüber Personen und Organisationen mit Verbindungen zu Usama bin Laden, der Gruppierung «Al-Qaïda» 
oder den Taliban, jeweils sorgfältig geprüft, ob alle vier Kriterien der Motion erfüllt sind und die entsprechenden administrativen 
Sanktionen gegen die beschwerdeführende Person aufgehoben werden können. Überdies hat die Schweiz ihre intensiven Bemü-
hungen um Verbesserung der Rechtstaatlichkeit beim Eintrag und der Streichung von Personen auf UNO-Sanktionslisten 
(Listing/Delisting) sowie um Stärkung der Ombudsperson fortgeführt, zuletzt mit den am 1. November 2012 gemachten Vor-
schlägen der Schweiz und einer Gruppe von gleichgesinnten Staaten an den UNO-Sicherheitsrat, welche in der Resolution 2083 
(2012) zu einem grossen Teil übernommen wurden. Im Hinblick auf die Erneuerung des 1267-Regimes im Juni 2014 setzt sich 
die Schweiz erneut für eine Stärkung der Ombudsperson ein. Ausserdem haben die Schweizer Behörden in konkreten Fällen 
intensiv mit der Ombudsperson zusammengearbeitet. Diese Verfahren führten bislang stets zur Streichung der betreffenden 
Person von der UNO-Liste.   
2010 P 10.3004 Vereinbarkeit der revidierten Europäischen Sozialcharta mit der schweizerischen Rechtsordnung 

(E.8.3.10, Aussenpolitische Kommission SR) 
Nach der Überweisung des Postulats an den Bundesrat begann das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten 
(EDA) in Absprache mit den anderen interessierten Departementen rasch mit der Erarbeitung des geforderten Berichts. Bereits 
im November 2010 wurde ein erster Entwurf vorgelegt. Da die revidierte Europäische Sozialcharta (CSE) hauptsächlich Bereiche 
abdeckt, die in die Kompetenz der Kantone fallen, war eine Konsultation der Kantone unumgänglich. Am 7. Dezember 2010 
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wurde eine fachtechnische Konsultation mit einer Beantwortungsfrist bis zum 31. März 2011 eröffnet. Der zweite Berichtsent-
wurf, der aufgrund der Stellungnahmen der Kantone abgeändert wurde, machte deutlich, dass weitere Präzisierungen und Ele-
mente nötig waren, um die Frage der Vereinbarkeit der CSE mit der schweizerischen Rechtsordnung zu beantworten. Zu diesem 
Zweck informierte das EDA im September 2011 den Bundesrat über seine Absicht, mit dem Europäischen Ausschuss für soziale 
Rechte (CEDS) gewisse Punkte zu klären. Die Kontakte und der Meinungsaustausch mit dem CEDS wurden 2013 weitergeführt. 
Der Berichtsentwurf wurde mit den erhaltenen Informationen über die Praxis des CEDS ergänzt und finalisiert. Er wird voraus-
sichtlich im Frühling 2014 dem Bundesrat unterbreitet.   
2010 M 10.3005 Massnahmen zur frühzeitigen Information des Parlamentes über relevante europäische Gesetzgebungsent-

würfe (S 8.3.10, Aussenpolitische Kommission SR 09.052; N 13.9.10; S 9.12.10) 
Die Motion lädt den Bundesrat ein, dem Parlament Massnahmen vorzuschlagen, wie die eidgenössischen Räte frühzeitig über 
europäische Gesetzgebungsentwürfe, die für die Schweiz relevant sind und über die Handlungsmöglichkeiten der Schweiz ins 
Bild gesetzt werden können. 
Die Konsultation des entsprechenden Berichtsentwurfs wurde aufgrund der jüngsten Entwicklungen in der Europapolitik, na-
mentlich im institutionellen Dossier, suspendiert. Es ist angezeigt, das Ergebnis der institutionellen Verhandlungen abzuwarten, 
bevor dem Parlament ein Bericht vorgelegt wird. In dem Mass, wie das institutionelle Abkommen zwischen der Schweiz und der 
EU eine dynamische Übernahme des für Marktzugangsabkommen relevanten EU-Rechts sowie eine Teilnahme der Schweiz an 
der Ausarbeitung dieses EU-Rechts (decision shaping) vorsieht, sollte es auch die Grundsätze eines Mechanismus beinhalten, 
welcher es der Schweiz erlaubt, frühzeitig über relevante europäische Gesetzgebungsentwürfe informiert zu werden. Sobald 
dieser Mechanismus bekannt ist, wird der Bundesrat dem Parlament Vorschläge für Massnahmen im Sinne dieser Motion sowie 
Massnahmen für die Beteiligung des Parlamentes am Decision shaping vorschlagen können.   
2011 M 08.3915 Internationales Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen. Ratifizierung 

(N 24.11.09, Gadient; S 2.3.11) 
Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 29. November 2013 zur Genehmigung und zur Umsetzung des Internationalen 
Übereinkommens zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen (BBl 2014 453); 13.105.   
2011 M 11.3005 Umsetzung der von der Parlamentarischen Versammlung des Europarates verabschiedeten Resolution 

(N 17.3.11, Aussenpolitische Kommission NR; S 15.9.11) 
Um die schwerwiegenden Anschuldigungen, die im Bericht des Europarats über mutmassliche unmenschliche Behandlung von 
Personen und illegalem Handel mit menschlichen Organen in Kosovo erhoben wurden, unabhängig zu untersuchen und straf-
rechtlich zu verfolgen, wurde im Mai 2011 die sogenannte «Special Investigative Task Force» (SITF) gegründet. Die rechtliche 
Zuständigkeit und Gerichtbarkeit der STIF leitet sich aus der exekutiven Kompetenz der EU Rechtstaatlichkeitsmission 
(EULEX) u.a. für die Ahndung von Kriegsverbrechen sowie von ethnisch motivierten und organisierten Verbrechen in Kosovo, 
ab. Die Untersuchungen sind im Gange. 
Die Schweiz unterstützt die SITF konsequent und hat angeboten, qualifiziertes Personal für leitende Positionen zur Verfügung zu 
stellen. Zusätzlich wirken verschiedene Fachleute, die der EULEX von der Schweiz zur Verfügung gestellt wurden, aktiv in der 
EULEX mit, die mit der Untersuchung von Kriegsverbrechen beauftragt wurde und aktiv mit der SITF zusammenarbeitet.   
2011 P 11.3572 Unterstützung für Schweizerinnen und Schweizer im Ausland (N 30.9.11, Abate) 
Mit dem Postulat wird der Bundesrat aufgefordert, einen Bericht zu erstellen über die vom Eidgenössischen Departement für 
auswärtige Angelegenheiten geführten konsularischen Strukturen, die der Unterstützung von Schweizerinnen und Schweizern im 
Ausland dienen. Der Bundesrat hat die im Jahr 2011 neu geschaffene Konsularische Direktion beauftragt, für effiziente und 
kundenfreundliche konsularische Dienstleistungen zu sorgen (OV-EDA, Art. 11). Die Auswirkungen dieser Organisationsverän-
derung werden im Bericht ebenso Berücksichtigung finden wie die Restrukturierung des schweizerischen Vertretungsnetzes im 
Ausland und das neue Auslandschweizergesetz, welches nach Abschluss der Vernehmlassung 2014 in den Räten behandelt wird. 
Der Bericht wird dem Bundesrat voraussichtlich Ende 2014 vorgelegt.    
2011 M 11.3151 Blockierung von Geldern gestürzter Potentaten (N 17.6.11, Leutenegger Oberholzer; S 22.12.11) 

Die Motion beauftragt den Bundesrat, für die heute gestützt auf Artikel 184 Absatz 3 der Bundesverfassung verfügte Blockierung 
von Geldern gestürzter Potentaten eine Grundlage im Rahmen eines ordentlichen Bundesgesetzes zu schaffen. Der Bundesrat hat 
den Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte 
politisch exponierter Personen (SRVG) vom 22. Mai bis 12. September 2013 in die Vernehmlassung gegeben. Mit dem Vorent-
wurf sollen insbesondere das geltende Recht und die heutige Praxis kodifiziert werden, um die Rechtssicherheit und die demo-
kratische Legitimation im Bereich der Sperrung und Rückerstattung von Potentatengeldern zu stärken. Das Gesetz wird es dem 
Bundesrat namentlich erlauben, Vermögenswerte von politisch exponierten Personen und deren Umfeld unter gewissen Bedin-
gungen vorsorglich zu sperren. Damit müssen die Verordnungen über solche Sperrungen nicht mehr direkt auf die Bundesverfas-
sung (Art. 184 Abs. 3) abgestützt werden. Der Gesetzesentwurf wird gegenwärtig aufgrund der Vernehmlassungsergebnisse 
überarbeitet. Er soll dem Bundesrat im Frühling 2014 mit einem Botschaftsentwurf unterbreitet werden. 
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Eidgenössisches Departement des Innern   
Bundesamt für Kultur   
2010 M 09.3974 Auslandschweizer-Ausbildungsgesetz. Revision (N 7.12.09, Kommission für Wissenschaft, Bildung und 

Kultur NR 09.3465; S 9.3.10; Abschreibung beantragt BBl 2013 5277) 
Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 7. Juni 2013 zum Bundesgesetz über die Vermittlung schweizerischer Bildung im 
Ausland; 13.052.   
Bundesamt für Gesundheit   
2000 P 00.3435 Verbot der Tabakwerbung (N 15.12.00, Tillmanns) 
Der Bundesrat hat am 18. Juni 2008 das «Nationale Programm Tabak 2008–2012» verabschiedet und am 9. Mai 2012 um vier 
Jahre bis Ende 2016 verlängert (www.bag.admin.ch > Themen > Alkohol, Tabak, Drogen > Tabak > Nationales Programm). Als 
eine Zielsetzung unter mehreren ist vorgesehen, die schweizerischen Tabakbestimmungen im Rahmen der Verhandlungen über 
ein Gesundheitsabkommen mit der EU dem EU-Rechtsbestand («Health acquis») anzugleichen. Damit sind auch die Rahmenbe-
dingungen für die Werbung für Tabakprodukte Verhandlungsgegenstand. Zudem hat der Bundesrat vorgesehen, dass die Schweiz 
die WHO-Tabakkonvention vom 21. Mai 2003 ratifiziert. Diese verlangt ebenfalls Einschränkungen der Werbung, der Promotion 
und des Sponsorings für Tabakprodukte. Der Bundesrat verfolgt beide Ziele und will die aufgrund dieser internationalen Vorga-
ben notwendigen Gesetzesgrundlagen in einem neuen Tabakproduktegesetz verankern. Die Erarbeitung eines Tabakproduktege-
setzes steht im Zusammenhang mit anderen Dossiers, insbesondere den parlamentarischen Beratungen zur Revision des Lebens-
mittelgesetzes vom 9. Oktober 1992 (LMG; SR 817.0). Im Rahmen der Beratungen zum revidierten LMG hat sich gezeigt, dass 
das Parlament bereit ist, die Tabakprodukte aus dem Anwendungsbereich dieses Gesetzes herauszunehmen und in einem eigenen 
Gesetz abzuhandeln. Folglich hat das Eidgenössische Departement des Innern die Verwaltung mit der Ausarbeitung eines Ent-
wurfs für ein Tabakproduktegesetz sowie mit Verhandlungen über ein Gesundheitsabkommen mit der EU beauftragt.   
2002 P 00.3368 Selbstständigerwerbende. Freiwillige Versicherung ausserhalb der Suva (N 6.6.02, Borer; Abschreibung 

beantragt BBl 2008 5395) 
2002 P 00.3544 Unfallversicherung. Aufhebung des Monopols der Suva (N 6.6.02, Fraktion der Schweizerischen Volks-

partei; Abschreibung beantragt BBl 2008 5395) 
2003 P 03.3046 Kosten sparen durch Harmonisierung von Unfall- und Krankenversicherung (N 20.6.03, Zäch;  

Abschreibung beantragt BBl 2008 5395) 
2003 P 03.3520 Unfallversicherungsgesetz. Änderung (N 19.12.03, Bortoluzzi; Abschreibung beantragt BBl 2008 5395) 
2004 P 04.3509 Prämien der Nichtbetriebsunfallversicherung (N 17.12.04, Rime; Abschreibung beantragt BBl 2008 5395) 
2005 M 04.3614 Invalidenleistungen der Unfallversicherung. Koordination (N 3.3.05, Kommission für soziale Sicherheit 

und Gesundheit NR 03.3601; S 20.9.05; Abschreibung beantragt BBl 2008 5395) 
2005 P 05.3650 Organisation der Suva. Anpassung an die Grundsätze der Good Governance (N 16.12.05, Recordon; 

Abschreibung beantragt BBl 2008 5395) 
2006 M 05.3392 Unfallversicherung. Finanzierung der Teuerungszulagen (N 7.10.05, Hochreutener; S 15.6.06; 

Abschreibung beantragt BBl 2008 5395) 
Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 30. Mai 2008 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung; 
08.047.    
2002 P 00.3536 Patientenfonds (N 30.9.02, Gross Jost) 
Die Errichtung eines Patientenfonds durch die Leistungserbringer und Versicherer ist bis heute nicht erfolgt. Über einen Vorent-
wurf zur Revision des Haftpflichtrechts wurde in den Jahren 2000/01 eine Vernehmlassung durchgeführt. Die Vorschläge bezüg-
lich Verschärfung der Haftung für Hilfspersonen sowie jene zu Beweiserleichterungen waren umstritten. Obschon die Stiftung 
für Patientensicherheit die Anstrengungen in Richtung niederschwelliger Kompensationsmöglichkeiten im Interesse der betroffe-
nen Patientinnen und Patienten und im Interesse der Verbesserung des Umgangs mit Fehlern begrüsst, konnte sie sich bis jetzt 
nicht mit diesem Anliegen beschäftigen. Die Priorität der Arbeiten liegt zurzeit bei der Umsetzung der vom Bundesamt für Ge-
sundheit finanzierten nationalen Pilotprogramme zur Erhöhung der Patientensicherheit.   
2003 P 03.3424 Übernahme der angeborenen Krankheiten durch die Invalidenversicherung (N 8.12.03, Kommission für 

soziale Sicherheit und Gesundheit NR 02.307) 
2003 P 03.3425 Kostenbeteiligung bei Geburtsgebrechen und schweren oder chronischen Erkrankungen (N 8.12.03, 

Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit NR 02.307 [Minderheit Gross Jost]) 
Mit den Postulaten wird der Bundesrat beauftragt, spätestens mit der dritten Revision des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 
über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10) die Kostenbeteiligung für kostenintensive Behandlungen von Geburtsgebre-
chen oder schweren langjährigen Erkrankungen zu differenzieren oder gänzlich darauf zu verzichten. Das Thema Kostenbeteili-
gung wurde im Rahmen der Botschaft vom 26. Mai 2004 zur Änderung des KVG (Kostenbeteiligung; BBl 2004 4361) und 
zusammen mit der Vorlage vom 15. September 2004 zu Managed Care (BBl 2004 5599) und der Vorlage vom 26. Mai 2004 zur 
Vertragsfreiheit (BBl 2004 4293) beraten. Im Beschluss der eidgenössischen Räte vom 30. September 2011 zur Änderung des 
KVG im Bereich von Managed Care wurde die Kostenbeteiligung in Artikel 64 KVG neu geregelt. Die Vorlage wurde in der 
Volksabstimmung vom 17. Juni 2012 abgelehnt. 
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Der Bundesrat hat noch nicht festgelegt, wie er das Anliegen der Differenzierung der Kostenbeteiligung für kostenintensive 
Behandlungen weiterverfolgen wird.   
2004 P 02.3122 Überprüfung des Leistungskatalogs (S 19.9.02, Stähelin; N 1.3.04) 
Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates (GPK-N) hat am 26. Januar 2009 im Rahmen der Inspektion «Bestimmung 
und Überprüfung ärztlicher Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung» das bestehende System kritisch 
untersucht. Sie hat ausdrücklich keinen Wechsel zum System der Positivliste vorgeschlagen, jedoch 19 Empfehlungen abgege-
ben. Zahlreiche Empfehlungen der GPK-N sind durch das Bundesamt für Gesundheit bereits umgesetzt worden, während andere 
im Rahmen der Umsetzung der Motionen 10.3353 der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats «Quali-
tätssicherung OKP» und 10.3451 der FDP-Liberalen Fraktion «Für eine effektive nationale Health-Technology-Assessment-
Agentur» aufgenommen werden. Das Konzept, das in diesem Zusammenhang vorbereitet wird, nimmt auch die periodische 
Überprüfung der Leistungen nach Artikel 32 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung 
(KVG; SR 832.10) sowie die Förderung der Angemessenheit des Einsatzes der Leistungen auf. Mit dem Gesetzgebungsprojekt 
zur Stärkung von Qualität und Health Technology Assessment, welches in der ersten Jahreshälfte 2014 in die Vernehmlassung 
geschickt wird, sollen die dazu notwendigen nationalen Strukturen geschaffen werden.   
2005 M 04.3439 Zulassung der Präimplantationsdiagnostik (N 16.6.05, Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur 

NR 04.423; S 13.12.05; Abschreibung beantragt BBl 2013 5853) 
Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 7. Juni 2013 zur Änderung der Verfassungsbestimmung zur Fortpflanzungsmedizin 
und Gentechnologie im Humanbereich (Art. 119 BV) sowie des Fortpflanzungsmedizingesetzes; 13.051.     
2006 M 04.3624 Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen (N 3.3.05, Kommission für soziale 

Sicherheit und Gesundheit NR 04.433; S 14.6.05; N 14.3.06) 
Die Geschäftsprüfungskommission des Ständerates (GPK-S) hat das Anliegen der Motion aufgenommen. Im Rahmen ihres 
Berichts «Evaluation über die Rolle des Bundes bei der Qualitätssicherung nach KVG» (BBl 2008 7889) empfahl sie dem Bun-
desrat, aktiver in den Umsetzungsprozess der Qualitätssicherung einzugreifen. Im Anschluss an diese Empfehlungen arbeitete 
das Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine Qualitätsstrategie aus. Der Bundesrat hiess diese am 28. Oktober 2009 gut und be-
auftragte das Eidgenössische Departement des Innern (EDI), im Jahr 2010 eine Konkretisierung und Priorisierung der Qualitäts-
strategie vorzunehmen. Der Bericht zur Konkretisierung der Qualitätsstrategie des Bundes (www.bag.admin.ch > Themen > 
Krankenversicherung > Leistungen > Qualitätssicherung) wurde vom Bundesrat am 25. Mai 2011 gutgeheissen. Das EDI wurde 
beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen für die Schaffung eines Instituts für Qualität und Patientensicherheit und für das Finan-
zierungsmodell mittels eines pauschalen Beitrags der Versicherten vorzubereiten, die Planung eines ersten Qualitätsprogramms 
für die Jahre 2012–2014 an die Hand zu nehmen und weitere Sofortmassnahmen für die Jahre 2012–2014 gemäss Bericht zu 
priorisieren und umzusetzen. Die GPK-S hat in ihrem Schreiben vom 8. November 2011 mitgeteilt, dass noch wesentliche Schrit-
te zur Konkretisierung gemacht werden müssen und dass sie das Geschäft vorläufig abschliesst, sich aber in zwei Jahren erneut 
nach dem Stand der Arbeiten erkundigen will. Im Rahmen der Umsetzung der Qualitätsstrategie hat das BAG die Durchführung 
von zwei nationalen Pilotprogrammen zur Verbesserung der Patientensicherheit initiert. Ein drittes Programm ist vorgesehen. 
Zudem ist vorgesehen, in der ersten Jahreshälfte 2014 die Vernehmlassung zum Gesetzgebungsprojekt zur Stärkung von Qualität 
und Health Technology Assessment zu eröffnen.    
2006 P 05.3693 Voraussetzungen für den optimalen Einsatz von Telemedizin schaffen (N 24.3.06, Stump) 
Im Rahmen der Umsetzung der «Strategie eHealth Schweiz» (www.bag.admin.ch > Themen > Gesundheitspolitik > eHealth > 
Strategie eHealth Schweiz), die am 27. Juni 2007 vom Bundesrat verabschiedet worden war, wurden Fragen im Zusammenhang 
mit der Schaffung von guten Rahmenbedingungen der Telemedizin bearbeitet. Der Bundesrat nahm am 3. Dezember 2010 vom 
Stand der Umsetzung der «Strategie eHealth Schweiz» Kenntnis (Bericht in Erfüllung des Postulates 10.3327 Humbel; 
www.bag.admin.ch > Themen > Gesundheitspolitik > eHealth > Strategie eHealth Schweiz) und beauftragte das Eidgenössische 
Departement des Innern (EDI), die Rahmenvereinbarung mit den Kantonen zur Umsetzung der «Strategie eHealth Schweiz» bis 
Ende 2015 zu verlängern. Die Rahmenvereinbarung wurde in der Folge am 27. Oktober 2011 durch das EDI und die Konferenz 
der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren um weitere vier Jahre bis Ende 2015 verlängert. Diese sieht unter 
anderem vor, dass «eHealth Suisse» verstärkt Hilfsmittel für die Planung und Lancierung kantonaler oder regionaler Mo-
dellversuche zur Verfügung stellen soll. Zudem werden einzelne nationale Umsetzungsprojekte, wie z. B. ein elektronisches 
Impfdossier, vorangetrieben. Obgleich die «Strategie eHealth Schweiz» primär auf die Einführung eines elektronischen Patien-
tendossiers ausgerichtet ist, werden im Rahmen der weiteren Umsetzung der «Strategie eHealth Schweiz» durch Bund und Kan-
tone auch die offenen Fragen im Zusammenhang mit der Telemedizin weiter bearbeitet werden.   
2006 P 05.3878 Gesundheitsversorgung. Positive Anreize zur Förderung der Patientensicherheit und der Qualitätssiche-

rung (N 24.3.06, Heim) 
Der Bundesrat hat am 28. Oktober 2009 die «Qualitätsstrategie des Bundes im Schweizerischen Gesundheitswesen» 
(www.bag.admin.ch > Themen > Krankenversicherung > Leistungen > Qualitätssicherung) gutgeheissen und dem Eidgenössi-
schen Departement des Innern (EDI) den Auftrag erteilt, diese im Jahr 2010 zu konkretisieren und zu priorisieren. Die Gestaltung 
der Anreize ist eines der Aktionsfelder, in denen der Bund gemäss der Strategie aktiv werden will. Am 25. Mai 2011 hat der 
Bundesrat den «Bericht zur Konkretisierung der Qualitätsstrategie des Bundes im Schweizerischen Gesundheitswesen» 
(www.bag.admin.ch > Themen > Krankenversicherung > Leistungen > Qualitätssicherung) gutgeheissen und das EDI mit den 
ersten Schritten zur Umsetzung beauftragt. In der Priorisierung der Aktivitäten des Bundes in der Übergangsphase 2012–2014 
konnte das Aktionsfeld «Anreize» noch nicht berücksichtigt werden. Zudem ist die Datengrundlage für entsprechende Pilotpro-
gramme noch nicht gegeben. Wie das Thema ab 2015 aufgenommen werden soll, ist zu einem späteren Zeitpunkt festzulegen.    
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2006 M 05.3436 Nationale Strategie zur Förderung der Gesundheit und Stärkung der Autonomie im Alter  
(N 7.10.05, Heim; S 15.6.06) 

Der vom Bundesrat am 30. September 2009 verabschiedete Entwurf für ein Bundesgesetz über Prävention und Gesundheitsförde-
rung (Präventionsgesetz, BBl 2009 7071) wurde am 27. September 2012 infolge der Ablehnung des Antrags der Einigungskonfe-
renz durch den Ständerat abgeschrieben. Das im Hinblick auf die Umsetzung des Präventionsgesetzes erarbeitete Arbeitspapier 
zur Stärkung von Gesundheitsförderung und Prävention im Alter «Prävention der Pflegebedürftigkeit» wird jedoch bei der Erar-
beitung der Nationalen Strategie «Prävention nichtübertragbare Krankheiten» sowie zur Umsetzung der am 21. November 2013 
vom «Dialog Nationale Gesundheitspolitik» verabschiedeten Nationalen Demenzstrategie 2014–2017 herangezogen.    
2006 P 06.3063 Unbequeme Fragen an unser Gesundheitssystem (S 15.6.06, Sommaruga Simonetta) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat, die Gründe für die regionalen Unterschiede bei der Abgabe und Verschreibung von 
medizinischen Leistungen zu eruieren und den Nutzen und Schaden für die jeweils betroffene Bevölkerung aufzuzeigen. Zudem 
sind Massnahmen zur Verhinderung von Unter- und Überversorgung aufzuzeigen. Zur Feststellung regionaler Unterschiede in 
der ärztlichen Versorgung hat das Schweizerische Gesundheitsobservatorium (Obsan) im Jahr 2007 ein erstes Arbeitsdokument 
über das Angebot an und die Inanspruchnahme von ambulanten medizinischen Leistungen in der Schweiz erstellt. Weitere Do-
kumente des Obsan, die 2008 und 2011 veröffentlicht wurden, haben die Erklärungsansätze regionaler Kostenunterschiede im 
Gesundheitswesen und den regional unterschiedlichen Medikamentenkonsum zum Inhalt.  
Im Rahmen eines Forschungsprojektes zur Kosten-Leistungsstatistik des Bundesamtes für Gesundheit wurde in Zusammenarbeit 
mit drei grossen Versicherern eine umfangreiche Datenbank erstellt. Darauf gestützt wurden Individualdaten aus der ambulanten 
Leistungsabrechnung ausgewertet und eine Studie zum Einsatz von methylphenidathaltigen Arzneimitteln (Ritalin) bei Kindern 
und Jugendlichen im Januar 2012 veröffentlicht und im September 2012 ergänzt (www.bag.admin.ch > Themen > Krankenversi-
cherung > Statistiken > Analysen und Beiträge). Auch in seiner Antwort zur Interpellation 13.3995 Bischof «Kostenexplosion im 
Gesundheitswesen. Immer mehr unnötige Operationen?» hat sich der Bundesrat zum Thema der regionalen Umterschiede bei der 
Erbringung medizinischer Leistungen geäussert. In dem vom Bundesrat in Erfüllung des Postulates 08.3935 Maury Pasquier 
veröffentlichten Bericht zu den Kaiserschnittraten wurden zwar kantonale Unterschiede festgestellt, aber es konnten keine Korre-
lationen zwischen der Kaiserschnittrate und der Anzahl Kliniken, die diese Leistung anbieten, nachgewiesen werden. Für andere 
Operationen gibt es derzeit keine systematische Analyse. Im Rahmen der Diskussion über die Zulassungssteuerung hat der Bun-
desrat aber aufgezeigt, dass es mutmasslich einen Zusammenhang zwischen der Dichte der Spezialärzte und den Kosten im 
jeweiligen Bereich gibt.  
Zur Unterstützung der Versorgungsforschung haben die Bangerter-Stiftung und die Schweizerische Akademie der Medizinischen 
Wissenschaften (SAMW) Ende 2011 gemeinsam ein Förderprogramm lanciert und für die Periode 2012–2016 ca. 1 Million 
Franken pro Jahr zur Verfügung gestellt. Aus diesem Programm sind neue Erkenntnisse zu erwarten. Im Januar 2013 hat die 
SAMW vom Bundesamt für Gesundheit den Auftrag erhalten, im Rahmen des Masterplans Hausarztmedizin / Medizinische 
Grundversorgung ein Konzept «Versorgungsforschung in der Schweiz» auszuarbeiten.    
2006 P 06.3380 Information über die Zusammensetzung von Medikamenten (N 6.10.06, Robbiani; Abschreibung bean-

tragt BBl 2013 1) 
2007 M 05.3391 Erleichterte Zulassung von in EU-Ländern zugelassenen OTC-Produkten (N 19.3.07, Kleiner; S 13.12.07; 

Abschreibung beantragt BBl 2013 1) 
2008 M 06.3420 Klärung von Artikel 33 des Heilmittelgesetzes (S 13.12.06, Kommission für soziale Sicherheit und Ge-

sundheit SR 03.308; N 5.3.08; Abschreibung beantragt BBl 2013 1) 
2008 M 07.3290 Neue Regelung der Selbstmedikation (N 4.10.07, Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit  

NR 05.410; S 2.10.08; Abschreibung beantragt BBl 2013 1) 
2008 M 05.3016 Unabhängigkeit bei der Verschreibung und Abgabe von Medikamenten (N 19.3.07, Christlichdemokrati-

sche Fraktion; S 11.12.08; Abschreibung beantragt BBl 2013 1) 
2009 M 08.3827 Mehr Transparenz bei Swissmedic (S 18.3.09, Altherr; N 11.6.09; Abschreibung beantragt BBl 2013 1) 
2009 M 09.3208 Einfacherer Zugang zu anerkannten Arzneimitteln (S 4.6.09, Maury Pasquier; N 7.12.09; Abschreibung 

beantragt BBl 2013 1) 
2010 M 08.3365 Arzneimittelsicherheit bei Kindern fördern (N 3.10.08, Heim; S 15.12.10; Abschreibung beantragt  

BBl 2013 1) 
2011 P 10.3669 Verschreibung von Arzneimitteln durch Spitäler (N 3.3.11, Kommission für soziale Sicherheit und  

Gesundheit NR; Abschreibung beantragt BBl 2013 1) 
Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 7. November 2012 zur Änderung des Heilmittelgesetzes; 12.080.    
2006 P 06.3438 Zu teure Krebsmedikation (S 5.12.06, David) 
Bisherige Abklärungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) bei den Onkologen haben ergeben, dass Einschränkungen in der 
Anwendung von Onkologika nicht wünschenswert sind. Massnahmen zur Kostendämpfung, die das Gewicht auf eine Senkung 
der Preise von Arzneimitteln (inkl. Onkologika) legen, werden laufend durchgeführt. Im Rahmen der Überprüfung der Aufnah-
mebedingungen alle drei Jahre in den Jahren 2012 bis 2014 werden die Preise aller von der obligatorischen Krankenpflegeversi-
cherung vergüteten Arzneimittel (inkl. Onkologika) mit den Preisen im Ausland verglichen und gegebenenfalls gesenkt. Es ist 
pro Jahr mit Einsparungen von mindestens 200 Millionen Franken zu rechnen, wovon ein beträchtlicher Teil auch auf Onkologi-
ka mit einem Marktanteil von ca. 10 % entfällt. Im Rahmen der Neuaufnahme von neuen Onkologika auf die Spezialitätenliste 
wird seit Längerem, gestützt auf den Vergleich mit bereits zugelassenen Therapien, eine strenge Prüfung bezüglich therapeuti-
schem Mehrnutzen durchgeführt. Höhere Preise mittels Innovationszuschlägen werden nur gewährt, wenn ein Mehrnutzen nach-
gewiesen ist.  

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20083935
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20063380
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2007 M 04.3243 E-Health. Nutzung elektronischer Mittel im Gesundheitswesen (N 7.6.06, Noser; S 22.3.07; Abschrei-

bung beantragt BBl 2013 5321)  
2012 M 11.3034 Förderung und Beschleunigung von E-Health (N 17.6.11, Graf-Litscher; S 12.3.12; Punkte b, c und d 

angenommen; Abschreibung beantragt BBl 2013 5321) 
2013 M 12.3332 Anreize und Standards für das elektronische Patientendossier (N 20.9.12, Kommission für soziale Sicher-

heit und Gesundheit NR; S 12.3.13; Punkt 3 angenommen; Abschreibung beantragt BBl 2013 5321) 
Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 29. Mai 2013 zum Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier; 13.050.     
2007 M 05.3235 Sexuelle Verstümmelungen an Frauen. Sensibilisierungs- und Präventionsmassnahmen (N 19.3.07, Roth-

Bernasconi; S 2.10.07) 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, sich stärker gegen die sexuelle Verstümmelung an Frauen einzusetzen. Zusammen mit 
dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten, dem Bundesamt für Migration (BFM), dem Bundesamt für 
Justiz und abgestimmt auf die «Strategie Migration und Gesundheit (Phase III: 2014–2017)» (www.bag.admin.ch > Themen > 
Gesundheitspolitik > Migration und Gesundheit) wurden verschiedene Massnahmen zur Prävention umgesetzt.  
Von 2006 bis 2010 lancierte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) den Aufbau und den Betrieb einer Vermittlungsstelle zur 
Prävention von Mädchenbeschneidung (Mandat: Caritas Schweiz). Zentrale Anliegen der Motion (Sensibilisierung der Fachleute, 
Schulung von Mediatorinnen und Mediatoren für die direkte Präventionsarbeit in den betroffenen Communities, Entwicklung 
und Vertrieb von Informationsmaterialien, Vernetzung bzw. Leitung einer nationalen Fachgruppe) wurden durch Caritas Schweiz 
im Rahmen dieses Mandats umgesetzt.  
Seit 2011 engagiert sich das BAG zusammen mit dem BFM für die Weiterführung und Neuausrichtung des oben genannten 
Projekts. Im Rahmen eines Mandats berät Caritas Schweiz Migrantinnen und Migranten und Fachpersonen aus dem Gesundheits- 
und Sozialbereich, entwickelt multiplizierbare Programme und Arbeitsmittel für die Präventions- und Sensibilisierungsarbeit und 
stellt diese interessierten Institutionen zur Verfügung. Ausserdem bildet Caritas Schweiz Migrantinnen und Migranten zu Multi-
plikatorinnen und Multiplikatoren aus und bietet ihnen Unterstützung für die Durchführung von Präventionsveranstaltungen zum 
Thema der Beschneidung weiblicher Genitalien in ihren Gemeinschaften. Zur nachhaltigen Verankerung der Präventionsarbeit in 
diesem Themenbereich findet ein Wissenstransfer in kantonale Institutionen des Sozial-, Integrations-, Gesundheits- und Kinder-
schutzbereichs statt. Das BAG wird das Projekt bis Ende 2017 weiterführen. 
Zu Beginn des Jahres 2012 wurde in Zusammenarbeit mit dem BFM und den wichtigsten Akteuren in diesem Themenbereich 
eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die Grundlagen (Evaluationen, Studien) erarbeiten soll, um den zukünftigen Handlungsbedarf zu 
eruieren und Empfehlungen für die Ausgestaltung weiterer Massnahmen zu formulieren. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden 
dem Bundesrat im Laufe des Jahres 2014 unterbreitet werden.   
2007 M 06.3009 Einheitliche Finanzierung von Spital- und ambulanten Leistungen (S 8.3.06, Kommission für soziale 

Sicherheit und Gesundheit SR 04.061; N 22.3.07; S 24.9.07) 
2011 M 09.3535 Leistungsfinanzierung nach dem KVG vereinheitlichen (N 12.4.11, Sozialdemokratische Fraktion; 

S 29.9.11) 
2011 M 09.3546 Transparente Finanzierung der sozialen Grundversicherung (S 15.6.11, Brändli; N 12.12.11) 
Mit der Umsetzung der Neuregelung der Spitalfinanzierung wurde die Transparenz in Bezug auf die Finanzierungsströme in der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung klar verbessert. Für den stationären Bereich der Spitäler wurde die leistungsbezogene 
Finanzierung eingeführt. Die Vergütung der stationären Behandlung eines Versicherten in einem Spital, einschliesslich Aufent-
halt, erfolgt durch eine Pauschale, die vom Versicherer und vom Wohnkanton anteilmässig übernommen wird. Voraussetzung ist, 
dass das jeweilige Spital der von einem oder mehreren Kantonen gemeinsam aufgestellten Planung entspricht. Tarifierung, Fi-
nanzierung und Steuerung stehen im Zusammenhang. Im ambulanten Bereich sind sowohl Tarifierung, Finanzierung und Steue-
rung in den verschiedenen Bereichen unterschiedlich geregelt. Die Tarifierung der Leistungen erfolgt zum grossen Teil mittels 
Einzelleistungstarifen. Diese gelten als kostentreibend, weil der einzelne Leistungserbringer die Möglichkeit hat, mehr Leistun-
gen als erforderlich zu erbringen. Die Kantone sind an der Finanzierung nicht beteiligt und verfügen nur befristet über ein Steue-
rungsinstrument bei der Zulassung der Leistungserbringer. Für die Pflege zu Hause und im Pflegeheim vergütet die obligatori-
sche Krankenpflegeversicherung einen nach Pflegebedarf abgestuften Beitrag an die Pflegeleistungen, die Restfinanzierung 
regeln die Kantone. Die Kantone sind indessen einzig zur Pflegeheimplanung verpflichtet. Damit die für den stationären Spital-
bereich geltenden Finanzierungsgrundsätze und der gleiche Finanzierungsschlüssel auch im ambulanten Bereich in Betracht 
gezogen werden können, muss zum einen die Tarifierung neu geregelt und zum anderen müssen auch im ambulanten Bereich 
Steuerungsmechanismen eingeführt werden.  
Am 10. Dezember 2010 hat der Bundesrat den Bericht «Einheitliche Finanzierung von Spital- und ambulanten Leistungen durch 
die obligatorische Krankenpflegeversicherung» (www.bag.admin.ch > Themen > Krankenversicherung > Publikationen > Be-
richte) verabschiedet. Damit wird die Stossrichtung für ein künftiges Modell vorgegeben, nicht aber ein Modell vorgeschlagen. 
Die Grundsatzdiskussion über die Neuüberprüfung der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen findet im Rahmen des 
«Dialogs Nationale Gesundheitspolitik» statt. Im Vordergrund steht die Übertragung der Regeln der Spitalfinanzierung auf den 
spitalambulanten Bereich.   
2008 P 08.3475 Niedrigstrahlung aus AKW. Studie (N 19.12.08, Fehr Hans-Jürg) 
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat im September 2008 zusammen mit der Krebsliga Schweiz eine Studie in Auftrag 
gegeben. Sie sollte untersuchen, ob Kinder, die in der Nähe eines Schweizer Kernkraftwerkes leben oder aufgewachsen sind, ein 
höheres Risiko für eine Krebserkrankung, insbesondere für Leukämien, haben. Die Resultate wurden am 12. Juli 2011 im «Inter-
national Journal of Epidemiology» (http://ije.oxfordjournals.org) publiziert. Am gleichen Tag wurden die Resultate an einer 
Pressekonferenz in der Universität Bern vorgestellt. Das BAG wird mit den im Finanzplan eingestellten Mitteln weiter gehende 
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Abklärungen zu den Auswirkungen kleiner Dosen auf Menschen, Tiere und Pflanzen unterstützen. Es unterstützt auch das Wis-
senschaftliche Komitee zur Untersuchung der Wirkung von Strahlung der Vereinigten Nationen (United Nations Scientific 
Committee on the Effects of Atomic Radiation UNSCEAR). Weiter unterstützt es die Teilnahme der Schweiz an der europäi-
schen Plattform MELODI (Multidisciplinary European Low Dose Initiative; www.melodi-online.eu/). Damit wird neu die For-
schung zu den Risiken im Zusammenhang mit Niedrigstrahlung koordiniert und gefördert. Nur durch die Harmonisierung der 
Studiendesign und Methodik können die Resultate zusammengefügt bzw. gepoolt werden. Damit gelangt man auch zu vergleich-
bareren Resultaten und kann in der Zukunft statistisch aussagekräftigere Aussagen treffen. Seit 2013 beteiligt sich das BAG auch 
am «Comité de suivi des leucémies» der französischen Autorité de sureté nucléaire.    
2009 M 05.3522 Medizinische Mittel und Gegenstände. Sparpotenzial (N 19.3.07, Heim; S 2.10.08; N 3.3.09) 
2009 M 05.3523 Wettbewerb bei den Produkten der Mittel- und Gegenständeliste (N 19.3.07, Humbel; S 2.10.08; 

N 3.3.09) 
Die Motionen beauftragen den Bundesrat, die krankenversicherungsrechtlichen Regelungen so anzupassen, dass Versicherer und 
Hilfsmittellieferanten die Tarife für die kassenpflichtigen Mittel und Gegenstände aushandeln können und die entsprechenden 
Verträge den üblichen Regelungen für Tarifverträge unterstehen. Die Motionen gehen davon aus, dass massive Kosteneinsparun-
gen möglich sind. Der Bundesrat wendete sich gegen dieses Anliegen, da bei den Mitteln und Gegenständen eine Vielfalt von 
Produkten besteht, denen mit dem bestehenden Höchstvergütungssystem besser Rechnung getragen werde und der Regelungsbe-
reich der Mittel- und Gegenstände-Liste (MiGeL) massiv geringer ist als in den Motionen vermutet, da die im Rahmen der medi-
zinischen Behandlungen verwendeten Medical Devices und Verbrauchsmaterialien nicht von der MiGeL erfasst werden. Auch 
bei einer Neuqualifikation der Verträge müsste von Seiten des Bundes eine Liste der kassenpflichtigen Mittel und Gegenstände 
erstellt werden.  
Die Höchstvergütungsbeträge (HVB) wurden bereits mehrfach überprüft; so wurden sämtliche HVB per 1. Januar 2006 linear um 
10 % gekürzt. Per 1. Januar 2011 wurden die HVB bei den drei umsatzstärksten Produktegruppen Inkontinenzmaterial, Blutzu-
ckerteststreifen und hydrocolloide Verbände deutlich gesenkt. Per 1. Juli 2012 wurde der HVB für Blutzuckerteststreifen jedoch 
wieder massvoll erhöht, weil die Patientinnen und Patienten beim Bezug eine Zuzahlung leisten mussten, nachdem der HVB im 
Januar 2011 gesenkt worden war. Der neu festgelegte HVB entspricht einem Durchschnittspreis der auf dem Markt erhältlichen 
Blutzuckerteststreifen, wobei Auslandspreise ebenfalls berücksichtigt wurden. Bei der Aufnahme von neuen Produkten oder bei 
Anträgen auf Änderungen von bestehenden Positionen wird der HVB laufend überprüft und allenfalls gemäss den aktuellen 
Durchschnittspreisen neu festgelegt. Die Ermittlung der Preise sowie auch der Auslandpreisvergleich erwies sich in der Vergan-
genheit als sehr komplex und schwierig. Im Gegensatz zu den Arzneimitteln besteht derzeit kein einheitlich anwendbares System 
für Mittel und Gegenstände. Es besteht zudem Bedarf nach einer Überprüfung der Gliederung sowie der HVB bei diversen Mit-
teln und Gegenständen. Vorgesehen ist daher eine Revision der MiGeL. Ein Konzept zur Konkretisierung des Revisionsbedarfs 
und zum Vorgehen wird bis Ende 2014 erstellt.    
2009 P 04.3797 Förderung einer gesunden Ernährung (N 19.3.09, Humbel) 
Der Bundesrat wird aufgefordert, in Zusammenarbeit mit der Nahrungsmittelindustrie die Nährwertdeklaration bei Lebensmitteln 
zu verbessern und die Werbung für ungesunde Produkte an Kinder zu limitieren. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) erarbei-
tete 2010 das Projekt «Ein Label für die Schweiz». Dieses Projekt hatte das Ziel, eine einfache und verständliche Nährwertkenn-
zeichnung auf freiwilliger Basis einzuführen. Das Projekt stiess aber in der Lebensmittelindustrie und im Handel auf Widerstand 
und konnte nicht umgesetzt werden. Der Bundesrat plant, die obligatorische Nährwertkennzeichnung im Rahmen der Total-
revision des Lebensmittelverordnungsrechts einzuführen. Die Verordnungen werden aufgrund der Revision des Lebensmittelge-
setzes vom 9. Oktober 1992 (LMG; SR 817.0) später angepasst werden müssen. Dies wird voraussichtlich 2015 der Fall sein. 
Im Rahmen der parlamentarischen Diskussion zum revidierten LMG wurde eine Bestimmung gestrichen, welche dem Bundesrat 
die Möglichkeit gegeben hätte, die Werbung an Kinder für ungesunde Lebensmittel einzuschränken.    
2009 M 08.3519 Änderung des Transplantationsgesetzes (S 18.12.08, Maury Pasquier; N 27.5.09; Abschreibung beantragt 

BBl 2013 2317) 
Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 8. März 2013 zur Änderung des Transplantationsgesetzes; 13.029.   
2009 M 08.3608 Strategie gegen Ärztemangel und zur Förderung der Hausarztmedizin (N 19.12.08; Fehr Jacqueline; 

S 4.6.09; Abschreibung beantragt BBl 2013 6205) 
2009 P 09.3159 Stellung von Allgemeinmedizinerinnen und -medizinern (S 4.6.09, Cramer; Abschreibung beantragt 

BBl 2013 6205) 
2010 M 10.3009 Integration angemessener Kenntnisse über komplementärmedizinische Verfahren in die Ausbildung 

(S 9.3.10, Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur SR 09.463; N 28.9.10; Abschreibung bean-
tragt BBl 2013 6205 ) 

Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 3. Juli 2013 zur Änderung des Medizinalberufegesetzes; 13.060.   
2009 P 09.3665 Studie zur Medikamentenabhängigkeit und zur Bedeutung der Medikamente als «smart drugs» 

(N 25.9.09, Fehr Jacqueline) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat, in einer Studie aufzuzeigen, welche Trends sich im Bereich der «smart drugs» abzeichnen 
und welcher politische Handlungsbedarf besteht. Dabei ist insbesondere darzustellen, wie die Medikamentenabhängigkeit in eine 
umfassende, kohärente Suchtpolitik eingearbeitet werden kann und welche gesetzlichen Grundlagen dazu geschaffen werden 
müssen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat Ende 2009 das Projekt Suchtmonitoring gestartet. In diesem Suchtmonitor 
werden Daten zum Konsumverhalten in den Bereichen der legalen Suchtmittel wie Alkohol und Tabak, der illegalen Drogen 
sowie zum Bereich der missbräuchlichen Anwendung von Medikamenten erhoben. Dabei handelt es sich um eine repräsentative 

http://www.melodi-online.eu/
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Befragung der Schweizer Bevölkerung, für die jährlich 11 000 Personen befragt werden. Das BAG hat zu diesem Zweck vier 
Forschungsinstitutionen mit diesem Projekt beauftragt. Die Resultate des Suchtmonitorings 2012 (www.bag.admin.ch > Themen 
> Alkohol, Tabak, Drogen > Drogen > Suchtmonitoring) weisen im Bereich der Medikamente eine geringe Aussagekraft auf, 
insbesondere aufgrund der sehr geringen Fallzahlen (Prävalenz). Des Weiteren gab das BAG den drei eidgenössischen Kommis-
sionen im Suchtbereich (EKAL, EKDF, EKTP) den Auftrag zur Erarbeitung des Berichts Herausforderung Sucht 
(www.bag.admin.ch > Themen > Alkohol, Tabak, Drogen > Herausforderung Sucht). Der Bericht konnte jedoch die Fragestel-
lungen des Postulates nicht gänzlich klären. Vor diesem Hintergrund kam das BAG zum Schluss, dass weitere Abklärungen 
notwendig sind und hat eine zusätzliche Studie lanciert. Das Departement wird den Bericht dem Bundesrat im Verlaufe des 
Jahres 2014 unterbreiten. Der Bundesrat wird das Parlament im Herbst 2014 über die Ergebnisse des Suchtmonitorings inklusive 
des Medikamentenmissbrauchs informieren.   
2009 M 09.3089 Vertriebsanteil bei den Medikamentenkosten (S 4.6.09, Diener; N 10.12.09) 
Die Frage der Differenzierung des Vertriebsanteils nach Abgabekanälen ist stark mit der Frage der Abgabekompetenz und der 
Selbstdispensation verknüpft. Der Bundesrat hatte im Rahmen der ordentlichen Revision (2. Etappe) des Heilmittelgesetzes vom 
15. Dezember 2000 (SR 812.21) eine Einschränkung der ärztlichen Arzneimittelabgabe vorgeschlagen. Diese Massnahme war in 
der Vernehmlassung, die bis zum 5. März 2010 dauerte, stark umstritten. Am 6. April 2011 hat der Bundesrat in Kenntnis der 
Ergebnisse der Vernehmlassung entschieden, die Frage der Einschränkung der ärztlichen Arzneimittelabgabe getrennt von der 
Revision des Heilmittelgesetzes (2. Etappe) zu behandeln.  
Am 19. Dezember 2012 wurde der Bundesrat über den Stand der Diskussionen betreffend die Preisfestsetzung und die Anreize 
bei der Arzneimittelabgabe informiert. Es wurde festgehalten, dass die statistischen Daten unzureichend sind, um ein neues 
Arzneimittelabgabemodell zu erarbeiten, die Höhe des neuen Vertriebsanteils festzusetzen und die möglichen Einsparungen 
abzuschätzen. Es wurde auch festgestellt, dass die bestehenden Studien zu den Anreizen bei der Arzneimittelabgabe durch Ärz-
tinnen und Ärzte lückenhaft und kontrovers sind. Im Anschluss daran wurde entschieden, zwei Studien in Auftrag zu geben. Bei 
der einen handelt es sich um eine Studie zur Ermittlung der Kosten und Erträge im Zusammenhang mit der Abgabe von rezept-
pflichtigen Arzneimitteln nach Vertriebskanälen. Aufgrund von Unsicherheiten bezüglich der Datenverfügbarkeit und -qualität 
wurde beschlossen, in einer ersten Phase eine Machbarkeitsstudie durchzuführen. Bei der anderen Studie handelt es sich um eine 
Evaluation der Auswirkungen der Arzneimittelabgabe durch die Ärzteschaft (Selbstdispensation) auf den Arzneimittelkonsum 
und die Kosten zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Der Bundesrat wird im ersten Semester 2014 über die 
Resultate dieser beiden Studien informiert. In der Zwischenzeit wurde auch über das Scheitern der Diskussionen zwischen FMH 
und santésuisse über eine neue margenunabhängige Abgeltung der ärztlichen Arzneimittelabgabe informiert. Die Prüfung der 
Anreize bei der Arzneimittelabgabe (sowie die konkrete Struktur für den Vertriebsanteil) muss in den allgemeinen Kontext der 
Diskussion über das System der Arzneimittelpreisfestsetzung gestellt werden. Es ist nicht angezeigt, jede der Fragen separat zu 
behandeln.    
2010 M 08.4046 Angleichung der kantonalen Reservequoten von Krankenversicherern bis 2012 (S 18.3.09, Fetz; 

N 2.3.10; Abschreibung beantragt BBl 2012 1923) 
Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 15. Februar 2012 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung 
(Korrektur der zwischen 1996 und 2011 bezahlten Prämien); 12.026.   
2010 P 09.4078 Für eine kostenbewusstere Medikamentenversorgung (N 19.3.10, Humbel) 
Der Bundesrat hat in den letzten Jahren auf Verordnungsebene verschiedene kostensenkende Massnahmen im Bereich der Gene-
rika getroffen. Am 1. Juli 2009 hat er entschieden, dass deren Preisbildung neu in drei Stufen (20 %, 40 % und 50 %) im Ver-
hältnis zum Marktvolumen des Originalpräparates geregelt wird. Am 2. Februar 2011 hat der Bundesrat weiter beschlossen, diese 
Preisabstandsregelung auf fünf Stufen (10 %, 20 %, 40 %, 50 %, 60 %) auszuweiten. Im Bereich der umsatzschwachen Arznei-
mittel wurde durch die Einführung einer zusätzlichen tieferen Preisdifferenz von 10 % der Anreiz zur Einführung von Generika 
erhöht, und bei den umsatzstarken Arzneimitteln wurde eine zusätzliche, höhere Preisdifferenz von 60 % eingeführt. Damit der 
Mechanismus zur Senkung der Arzneimittelpreise dynamischer gestaltet werden konnte, wurden Änderungen beim differenzier-
ten Selbstbehalt vorgenommen. Diese Massnahmen wurden bis September 2013 monitorisiert. Sobald der Bundesrat über die 
Ergebnisse des Monitorings informiert wurde, wird das Bundesamt für Gesundheit die Ergebnisse bekannt geben. Weitere Mass-
nahmen im Generikabereich könnten im Rahmen der Anpassung des Preisfestsetzungssystems ab dem Jahr 2015 umgesetzt 
werden.    
2010 P 09.4327 Neutrale Instanz für finanzrechtliche Aufsicht über Sozialversicherungen (N 19.3.10, Humbel; Abschrei-

bung beantragt BBl 2012 1941) 
2010 P 09.3976 Bessere Aufsicht und schärfere Kontrolle über die Krankenversicherungen (N 14.6.10, Kommission für 

soziale Sicherheit und Gesundheit NR; Abschreibung beantragt BBl 2012 1941) 
2011 M 10.3887 Reserven in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (N 16.12.10, Kommission für soziale Sicher-

heit und Gesundheit NR; S 9.3.11; Abschreibung beantragt BBl 2012 1941) 
2011 M 10.3799 Transparenz bei den Entschädigungen bei Krankenkassen (N 17.12.10, Giezendanner; S 30.5.11;  

Abschreibung beantragt BBl 2012 1941) 
2011 M 10.3745 Verringerung übermässiger Reserven in der obligatorischen Krankenversicherung (S 15.12.10, Maury 

Pasquier; N 12.9.11; Abschreibung beantragt BBl 2012 1941) 
Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 15. Februar 2012 zum Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über die soziale Kran-
kenversicherung; 12.027.         
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2010 M 09.3150  Massnahmen gegen den Anstieg der Krankenkassenprämien (N 12.6.09, Fraktion CVP/EVP/glp; 
S 20.9.10; Punkte 1, 2 und 3 angenommen) 

Die gesamtschweizerisch einheitliche Tarifstruktur für die ambulant erbrachten ärztlichen Leistungen TARMED gilt auch für die 
spitalambulanten Leistungen. Eine Gesamtrevision des TARMED ist von den Tarifpartnern auf Ende 2015 geplant. Wenn sich 
die Tarifpartner auf eine Anpassung der Tarifstruktur einigen, müssen sie den Tarifvertrag dem Bundesrat zur Genehmigung 
vorlegen. Der Bundesrat trägt bei deren Beurteilung insbesondere dem Gesetz und dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und Billig-
keit Rechnung (Art. 46 Abs. 4 KVG). So legt Artikel 43 Absatz 4 KVG fest, dass bei der Festlegung der Tarife auf eine be-
triebswirtschaftliche Bemessung und eine sachgerechte Struktur zu achten ist, wobei das Ziel darin besteht, eine qualitativ hoch-
stehende und zweckmässige gesundheitliche Versorgung zu möglichst günstigen Kosten zu erreichen (Art. 43 Abs. 6 KVG). Bei 
der Genehmigung der Änderungen wird der Bundesrat unter Beachtung von Artikel 59c Absatz 1 KVV zu beurteilen haben, ob 
der Tarif höchstens die transparent ausgewiesenen Kosten der Leistung deckt, ob der Tarif höchstens die für eine effiziente 
Leistungserbringung erforderlichen Kosten deckt und ob der Wechsel (keine) Mehrkosten verursacht. Seit dem 1. Januar 2013 
verfügt der Bundesrat über die Kompetenz, Anpassungen an einer Einzelleistungstarifstruktur vorzunehmen, wenn sich diese als 
nicht mehr sachgerecht erweist und sich die Parteien nicht auf eine Revision einigen können (Art. 43 Abs. 5bis KVG). Mit dem 
geplanten Eingriff in den TARMED zur finanziellen Aufwertung der intellektuellen ärztlichen Leistungen gegenüber den tech-
nisch-apparativen Leistungen und der dadurch angestrebten Besserstellung der Grundversorger soll der Steigerung des Tax-
punktvolumens der technischen Leistungen der letzten Jahre gegenüber den intellektuellen ärztlichen Leistungen entgegen ge-
wirkt werden, die gerade auch im spitalambulanten Bereich stattfindet. Der Bundesrat kann jedoch keine Taxpunktwerte 
festsetzen. Diese können einzig von den Tarifpartnern – als nationale oder kantonale Werte – vereinbart oder, wenn sich die 
Tarifpartner nicht einigen können, von den Kantonsregierungen festgesetzt werden. 
Seit 1. Oktober 2009 überprüft das Bundesamt für Gesundheit sämtliche Präparate, die auf der Spezialitätenliste aufgeführt sind, 
alle drei Jahre (AS 2009 4245). Dabei wird die Wirtschaftlichkeit der Arzneimittel aufgrund eines Vergleichs mit den in Deutsch-
land, Österreich, Dänemark, Frankreich, Grossbritannien und den Niederlanden geltenden Preisen geprüft. Ausserdem wird 
derzeit das Preisfestsetzungssystem für Medikamente überprüft, und Revisionen sind per 1. Januar 2015 vorgesehen.  
Die Höchstvergütungsbeträge wurden bereits mehrfach überprüft und das Kostensparpotenzial in diesem Bereich bereits genutzt 
(vgl. dazu auch M 05.3522 und M 05.3523). Es besteht Bedarf nach einer Überprüfung der Gliederung sowie der Höchstvergü-
tungsbeträge bei diversen Mitteln und Gegenständen. Vorgesehen ist daher eine Revision der Liste der Mittel und Gegenstände. 
Ein Konzept zur Konkretisierung des Revisionsbedarfs und zum Vorgehen wird bis Ende 2014 erstellt.    
2010 M 07.3168 Überprüfung der ärztlichen Komplementärmedizin in der Grundversicherung (S 25.9.07, Forster; 

N 28.9.10) 
Seit 1. Januar 2012 sind die Leistungen in vier von fünf komplementärmedizinischen Gebieten, für die im Jahr 2010 die Leis-
tungspflicht der obligatorischen Krankenpflegeversicherung beantragt worden war, unter folgenden Voraussetzungen leistungs-
pflichtig: Durchführung durch einen Arzt oder eine Ärztin mit Weiterbildung in der entsprechenden Disziplin; Befristung bis 
Ende 2017; Auflage der Evaluation. Für die fünfte Methode (Neuraltherapie nach Huneke [Störfeldtherapie]) hatten die Antrag-
stellenden Ende 2011 den Antrag zurückgezogen. Eine Arbeitsgruppe des Eidgenössischen Departements des Innern mit Vertre-
terinnen und Vertretern der Komplementärmedizin und des Bundesamtes für Gesundheit, die sich mit Fragen im Zusammenhang 
mit dem Verfassungsartikel zur Komplementärmedizin (Art. 118a BV) befasst, erfüllt die Funktion der Begleitgruppe dieser 
Evaluation.    
2010 P 10.3255 Zukunft der Psychiatrie (S 20.9.10, Stähelin) 
Das Postulat fordert den Bundesrat auf, Bericht zu erstatten betreffend das heute existierende und das künftig anzustrebende 
Angebot an stationärer und an ambulanter Psychiatrie in der Schweiz sowie Vorschläge zu erarbeiten für den Ausbau ambulanter 
Angebote. Der Bericht wird zurzeit vom Bundesamt für Gesundheit erarbeitet und wird im ersten Halbjahr 2014 vorliegen.   
2010 M 08.3972 Schutz vor hormonaktiven Stoffen: Erkenntnisse umsetzen (N 20.3.09, Graf Maya; S 15.12.10) 
Die Problematik der hormonaktiven Stoffe betrifft viele Bereiche und folglich auch mehrere Bundesämter (Bundesamt für Ge-
sundheit [BAG], Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen [BLV], Bundesamt für Umwelt [BAFU], Staatssek-
retariat für Wirtschaft [SECO]). Es handelt sich um ein zurzeit sowohl in der Schweiz als auch weltweit viel diskutiertes Thema. 
Im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms «Hormonaktive Stoffe: Bedeutung für Menschen, Tiere und Ökosysteme» 
wurden Empfehlungen formuliert, die auf freiwilliger Basis umgesetzt wurden. Die Arbeiten zum Thema der hormonaktiven 
Stoffe beschränkten sich jedoch nicht nur auf diese Aktion. Das BAFU organisiert in Zusammenarbeit mit dem BAG regelmässig 
Thementage über diese Problematik, um einen Überblick über die neuen Erkenntnisse zu geben und ein aktives Netzwerk, in dem 
die Gesetzgebungsinstanzen, die Forschung und die Industrie vertreten sind, aufrechtzuerhalten. Weiter ist eine Änderung des 
Gewässerschutzgesetzes vom 24. Januar 1991 (SR 814.20) in Vorbereitung, die auch eine Anpassung der Kläranlagen beinhaltet, 
mit dem Ziel, Mikroverunreiniger so weit als möglich zu eliminieren.  
Auf internationaler Ebene ist in diesem Bereich eine rasche Entwicklung festzustellen. Es wurden zahlreiche Methoden, die für 
die Beurteilung der Hormonaktivität von Chemikalien bedeutsam sind, entwickelt und von der OECD verabschiedet. Die EU 
arbeitet zurzeit daran, Kriterien für die Definition der hormonaktiven Stoffe festzulegen. Die Schweiz nimmt an den Diskussio-
nen zu diesem Thema aktiv teil. In gesetzgeberischer Hinsicht hat die EU den Begriff der hormonaktiven Stoffe bereits in mehre-
ren Erlassen eingeführt (Biozide, Pflanzenschutzmittel und REACH), und die Schweiz folgt dieser Entwicklung. In der REACH-
Verordnung werden die hormonaktiven Stoffe als besonders besorgniserregend eingestuft und sind im Anhang XIV aufgeführt. 
Somit sind sie bewilligungspflichtig. Im Rahmen der vierten Revision der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung vom 
18. Mai 2005 (SR 814.81) wird die Schweiz den Anhang XIV von REACH übernehmen.  
Im Rahmen seiner Evaluationstätigkeit führt das BAG auch seine Zusammenarbeit mit Forschergruppen fort, um den Katalog der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zu bestimmten Substanzen, bei denen der Verdacht auf endokrine Wirkung besteht, zu erwei-
tern, beispielsweise mittels einer Studie zur Aufnahme von Bisphenol A über die Haut. Mit solchen Studien können Risikobeur-
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teilungen verfeinert und bedeutende Expositionsformen ermittelt werden, was die Entscheidungen des BAG betreffend Risiko-
management in Zusammenhang mit diesen Stoffen beeinflussen und stützen kann.     
2010 P 10.3754 Einführung einer gesamtschweizerischen Kosten-Nutzen-Bewertung von medizinischen Leistungen 

(N 17.12.10, Humbel) 
2011 M 10.3353 Qualitätssicherung OKP (S 20.9.10, Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit SR; N 3.3.11)  
2011 M 10.3015 Für eine nationale Qualitätsorganisation im Gesundheitswesen (N 28.9.10, Kommission für soziale Si-

cherheit und Gesundheit NR; S 9.3.11) 
2011 M 10.3450 Für eine unabhängige nationale Organisation für Qualitätssicherung (N. 1.10.10, FDP-Liberale Fraktion; 

S 9.3.11) 
2011 M 10.3451 Für eine effektive nationale Health-Technology-Assessment-Agentur (N 1.10.10, FDP-Liberale Fraktion; 

S 9.3.11) 
Der Bundesrat hat am 25. Mai 2011 das Eidgenössische Departement des Innern mit der Erarbeitung der notwendigen gesetzli-
chen Grundlagen beauftragt. Dabei hat er die Schaffung eines nationalen Instituts für Qualität explizit unterstützt. Aufgrund der 
von einzelnen Stakeholdern signalisierten kritischen Haltung gegenüber einem nationalen Institut wurden nochmals verschiedene 
Alternativen geprüft und mit den Stakeholdern besprochen. Weiter hat der Bundesrat im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten der 
Aufarbeitung von Grundlagen zur Bewertung von Qualitätsinformationen einen hohen Stellenwert gegeben. Es ist vorgesehen, in 
der ersten Jahreshälfte 2014 die Vernehmlassung zum Gesetzgebungsprojekt zur Stärkung von Qualität und Health Technology 
Assessment zu eröffnen.    
2010 P 10.3776 Massnahmen gegen gefährliche Laser (N 17.12.10, Bugnon) 
Am 25. April 2012 hat der Bundesrat zum Gesundheitsschutz vor nichtionisierender Strahlung und Schall eine Aussprache ge-
führt und über das weitere Vorgehen entschieden. Er hat das Eidgenössische Departement des Innern beauftragt, einen Gesetzes-
entwurf für die Eröffnung der Vernehmlassung vorzubereiten und dem Bundesrat bis Sommer 2013 formell Antrag zu stellen. 
Auf Grund der Komplexität der Problematik im gesamten Bereich der nichtionisierenden Strahlung und des Schalls wurde die 
Vernehmlassung auf Frühling 2014 verschoben. Das Anliegen des Postulats wird dabei berücksichtigt werden.   
2011 P 10.4055 Nationale Strategie zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Menschen mit seltenen Krank-

heiten (N 18.3.11, Humbel) 
2011 P 11.3218 Wie viel soll die Gesellschaft für ein Lebensjahr zahlen? (N 30.9.11, Cassis) 
2011 P 11.4025 Härtefallkommission Gesundheit (N 23.12.11, Pfister Gerhard) 
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat im September 2011 einen ersten Runden Tisch zu seltenen Krankheiten organisiert, zu 
dem die betroffenen Akteure eingeladen wurden. Dabei sollte definiert werden, in welchen Bereichen die Reflexionsarbeit statt-
finden soll. Diagnose, Behandlung, Kostenübernahme der Medikamente sowie Therapien standen im Zentrum der Diskussion. Im 
Januar 2012 fand ein zweiter Runder Tisch statt, der sich mit der Forschung und dem weiteren Vorgehen in diesem Bereich 
befasste. Koordination zwischen den Fachleuten, Förderung von Forschung und optimaler Wissensvermittlung sowie Daten-
sammlung waren hier die Kernthemen. 2013 kamen die betroffenen Akteure erneut zusammen, diesmal im Rahmen von zwei 
vom BAG organisierten Workshops. Ziel war, die zuvor definierten Themenbereiche zu vertiefen. Anfang 2014 sind zwei weite-
re Workshops vorgesehen, der erste zur Festlegung der Ziele und der zweite zur Bestimmung der konkreten Massnahmen. So soll 
bis Mai 2014 ein nationales Konzept für seltene Krankheiten aufgrund der mit den betroffenen Akteuren geführten Diskussionen 
ausgearbeitet werden.    
2011 M 10.3882 Versorgungsqualität mit DRG (N 3.3.11, Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit NR; 

S 30.5.11) 
Die Motion spricht zwei verschiedene Anliegen an: die Sicherstellung von genügend Aus- und Weiterbildungsplätzen des 
Gesundheitspersonals durch eine solide Finanzierung sowie die Sicherstellung der Versorgungsqualität. Das erste Anliegen, das 
insbesondere die Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung betrifft, wurde im «Dialog Nationale Gesundheitspolitik» respektive 
in dessen Plattform «Zukunft ärztliche Bildung» aufgenommen. Bund und Kantone haben in diesem Rahmen ein neues Finanzie-
rungsmodell, das «Modell PEP» (pragmatisch, einfach, pauschal) verabschiedet, um auch nach der Einführung von DRG die 
ärztliche Weiterbildung zu sichern. Das Modell verpflichtet im Grundsatz alle auf der Spitalliste aufgeführten Spitäler und Klini-
ken, die ihrem Potenzial entsprechende Anzahl Assistenzärztinnen und -ärzte weiterzubilden. Die Umsetzung des Modells liegt 
nun bei den Kantonen. 
Die Kosten für die Ausbildung des nichtuniversitären Fachpersonals (hauptsächlich Personen mit Pflegeausbildung) können 
hingegen nach der neuen Spitalfinanzierung bei der Tarifberechnung berücksichtigt werden, womit sie gemeinsam von der Kran-
kenversicherung und den Kantonen zu finanzieren sind. Somit ist die Finanzierung der Aus- und Weiterbildungsplätze des 
Gesundheitspersonals rechtlich langfristig geregelt. 
Der zweite Teilaspekt, die Qualität der Versorgung, ist in die Evaluation der neuen Spitalfinanzierung (Teilevaluationen «Ein-
fluss der Revision auf die Kosten, die Organisation und die Finanzierung des Versorgungssystems» sowie «Einfluss der KVG-
Revision auf die Qualität der stationären Spitalleistungen») eingeflossen. Die Resultate dieser Studien liegen voraussichtlich 
Ende 2014 vor. Zum jetzigen Zeitpunkt ist deshalb noch keine abschliessende Beurteilung möglich.               



Kapitel II: An die zuständigen Kommissionen: Bericht über den Realisierungsstand der Motionen und Postulate, die zwei Jahre 
 nach der Überweisung noch nicht erfüllt sind 

54 

2011 P 11.3276 Einheitskasse in der Krankenversicherung (N 17.6.11, Stahl; Abschreibung beantragt BBl 2013 7929) 
2013 M 12.4123 Rasche Volksabstimmung ohne Gegenvorschlag über die Volksinitiative «für eine öffentliche Kranken-

kasse» (N 20.3.13, de Courten; S 5.6.13; Abschreibung beantragt BBl 2013 7929) 
2013 M 12.4157 Rasche Volksabstimmung ohne Gegenvorschlag über die Volksinitiative «für eine öffentliche Kranken-

kasse» (N 20.3.13, Humbel; S 5.6.13; Abschreibung beantragt BBl 2013 7929) 
2013 M 12.4164 Rasche Volksabstimmung ohne Gegenvorschlag über die Volksinitiative «für eine öffentliche Kranken-

kasse» (N 20.3.13, Cassis; S 5.6.13; Abschreibung beantragt BBl 2013 7929) 
2013 M 12.4207 Rasche Volksabstimmung ohne Gegenvorschlag über die Volksinitiative «für eine öffentliche Kranken-

kasse» (N 20.3.13, Hess Lorenz; S 5.6.13; Abschreibung beantragt BBl 2013 7929) 
2013 M 12.4277 Rasche Volksabstimmung ohne Gegenvorschlag über die Volksinitiative «für eine öffentliche Kranken-

kasse» (S 18.3.13, Schwaller, N 13.6.13; Abschreibung beantragt BBl 2013 7929) 
Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 20. September 2013 zur Volksinitiative «Für eine öffentliche Krankenkasse»; 
13.079.   
2011 M 11.3001 Heilversuche (N 10.3.11, Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur NR 09.079; S 15.6.11; 

N 27.9.11) 
Mit der Motion wird der Bundesrat beauftragt, für den Bereich der Heilversuche die geltenden Bestimmungen in der Schweiz 
aufzuzeigen, allenfalls bestehende rechtliche Graubereiche zu erfassen, den Handlungsbedarf zu bestimmen und gegebenenfalls 
Vorschläge zur sachgerechten Ergänzung geltender Bestimmungen im Bereich der Heilversuche zu unterbreiten. Die Abklärun-
gen haben gezeigt, wie anspruchsvoll dieses Thema ist, da es zum einen bisher selbst in Fachkreisen keinen Konsens gegeben 
hat, wie der Heilversuch zu definieren und beispielsweise von der Standardtherapie abzugrenzen ist. Ein erster Schritt zur not-
wendigen Klärung erfolgte durch die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften im November 2013, indem 
die Vernehmlassung zur Richtlinie «Abgrenzung von Standardtherapie und experimenteller Therapie» eröffnet wurde, die bis 
Ende Februar 2014 dauert. Zum anderen hat der Beizug externer Experten durch die Bundesverwaltung gezeigt, wie unübersicht-
lich die heutige Praxis ist und dass nur in wenigen Kantonen spezialrechtliche Bestimmungen erlassen worden sind. Auf der 
Basis der im Jahr 2013 erfolgten Aufarbeitung des Sachverhalts soll der Bundesrat bis Ende 2014 einen Bericht verabschieden, 
der ein Bild der aktuellen Situation wiedergibt, allenfalls notwendige Massnahmen benennt und Vorschläge für deren Umsetzung 
unterbreitet.   
2011 M 10.3770 Gegen eine diskriminierende Umsetzung der Pflegefinanzierung (N 18.3.11, Joder; S 29.9.11) 
Die neue Pflegefinanzierung regelt die Aufteilung der Pflegekosten und deren Übernahme durch die Krankenversicherung, die 
Versicherten und die Kantone. Die obligatorische Krankenpflegeversicherung leistet einen fixen, nach Zeitaufwand abgestuften 
Beitrag an die ärztlich verordneten Pflegeleistungen. Das Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung 
(KVG; SR 832.10) sieht dabei keine Differenzierung zwischen öffentlichen und privaten Leistungserbringern vor. Das KVG 
bestimmt weiter, dass der versicherten Person von den nicht durch die Sozialversicherungen gedeckten Pflegekosten höchstens 
20 % des höchsten vom Bundesrat festgesetzten Beitrages überwälzt werden dürfen und dass die Kantone die Restfinanzierung 
regeln. Die Kompetenz zur Regelung der Restfinanzierung obliegt somit explizit den Kantonen, jedoch darf dies nicht zu einer 
Ungleichbehandlung der Versicherten – in Abhängigkeit der Trägerschaft des Leistungserbringers – führen. Die neue Pflegefi-
nanzierung ist Anfang 2011 in Kraft getreten, die Übergangsbestimmungen laufen Ende 2014 aus.  
Die neue Pflegefinanzierung soll gestützt auf Artikel 32 der Verordnung vom 27. Juni 1995 über die Krankenversicherung 
(SR 832.102) einer Evaluation unterzogen werden. Bereits vorliegend sind die vom Bundesamt für Gesundheit im Auftrag der 
Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Konferenz der kantonalen 
Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren in den Jahren 2011 bis 2013 erstellten Berichte zur Situation in den Kantonen.    
2011 M 10.4161 Krankenversicherung. Wählbare Franchisen und Vertragsdauer (N 18.3.11, Stahl; S 29.9.11) 
Die Motion verlangt, mittels einer Änderung des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG; 
SR 832.10) eine längere Vertragsdauer bei den wählbaren Franchisen zu ermöglichen. Ziel ist, die Solidarität zwischen gesunden 
und kranken Menschen zu stärken. In seiner Stellungnahme vom 11. März 2011 erinnerte der Bundesrat daran, dass er diese 
Massnahme in seine Botschaft vom 15. September 2004 betreffend die Änderung des KVG (Managed Care; BBl 2004 5599), 
über die zu jenem Zeitpunkt im Parlament beraten wurde, eingebunden hatte. Folglich beantragte er die Annahme der Motion. 
Am 30. September 2011 haben die eidgenössischen Räte im Rahmen der KVG-Revision betreffend Managed Care die Änderung 
angenommen, welche die Vertragsdauer bei besonderen Versicherungsformen verlängert. Die Vorlage ist jedoch in der Volksab-
stimmung vom 17. Juni 2012 gescheitert. Der Bundesrat hat noch nicht über das weitere Vorgehen in dieser Frage entschieden.    
2011 M 11.3584 Nationale Strategie der Krebsbekämpfung. Für mehr Chancengleichheit und Effizienz (S 29.9.11, Altherr; 

N 12.12.11) 
Im Rahmen der Umsetzung der Motion erteilte der «Dialog Nationale Gesundheitspolitik» der Oncosuisse, der Dachorganisation 
von fünf Akteuren im Bereich Krebsbekämpfung, im April 2012 das Mandat der Erarbeitung einer Nationalen Strategie gegen 
Krebs. Diese Strategie wurde im Mai 2013 vom «Dialog Nationale Gesundheitspolitik» gutgeheissen und am 3. Juli 2013 vom 
Bundesrat zur Kenntnis genommen. Die «Nationale Strategie gegen Krebs 2014–2017» gliedert sich in drei Bereiche: Vorsorge, 
Betreuung und Forschung. Jedem Bereich werden Handlungsfelder und konkrete Projekte zugeordnet. Diese reichen von der 
Förderung der schweizweiten Einführung von Brustkrebs-Screening-Programmen über die Definition von Patientenpfaden zur 
interdisziplinären Betreuung von Krebspatientinnen und Krebspatienten, dem Ausbau von Schulungsprogrammen und Bera-
tungsangeboten für Patientinnen und Patienten bis hin zu Massnahmen zur Förderung der klinischen Krebsforschung. Der Bun-
desrat wird im Laufe des Jahres 2017 einen Bericht über die Umsetzung der Strategie vorlegen.   
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Bundesamt für Statistik   
2002 P 01.3733 Statistik über familienergänzende Betreuungsverhältnisse (N 22.3.02, Fehr Jacqueline) 
Das Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen und deren Trägerschaften ist in der Schweiz sehr vielfältig, und die meisten 
Kompetenzen diesbezüglich liegen auf Seiten der Gemeinden und der Kantone; entsprechend komplex gestaltet sich eine Statis-
tik, die einen Überblick über die Zahl und die Form der familienergänzenden Betreuungsverhältnisse liefern soll. Das Bundesamt 
für Statistik (BFS) hat 2012 mit der Erarbeitung eines Evaluationsberichts für die genannte Statistik die zentralen Anliegen des 
Postulats geklärt und im Sinn einer Auslegeordnung das weitere Vorgehen strukturiert: Seit der Verabschiedung des Postulats 
wurde das statistische System im BFS bedeutend ausgebaut. Verschiedene Datenerhebungen und Statistiken des BFS liefern 
heute zusätzliche Ergebnisse, die auch Informationen zur familienergänzenden Kinderbetreuung beinhalten. Die heute im BFS 
verfügbaren Ressourcen im Bereich der Berichterstattung zur familienergänzenden Kinderbetreuung lassen eine minimale Aktua-
lisierung und Weiterentwicklung zu, dies sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nutzungsseite. Das BFS hat 2013 die me-
thodischen und statistischen Grundlagen für die Berechnung erster Indikatoren abgeschlossen und wird ab März 2014 erste Daten 
zur Berichterstattung zur familienergänzenden Kinderbetreuung veröffentlichen. Bis Ende 2014 folgen weitere Indikatoren und 
ab 2015 werden diese regelmässig aktualisiert und schrittweise ausgebaut.    
2011 M 10.3947 Weniger Ärger für KMU mit amtlichen Statistiken (N 18.3.11, FDP-Liberale Fraktion; S 13.9.11) 
Die in der Motion geäusserten Anliegen, die Unternehmen möglichst wenig durch statistische Erhebungen zu belasten, gehen 
einher mit den im Bundesstatistikgesetz vom 9. Oktober 1992 und im statistischen Mehrjahresprogramm des Bundes 2011-2015 
bereits verankerten Regeln und Grundsätzen. Dazu gehören insbesondere die möglichst weitgehende Koordination der Statistik-
produktion zur Vermeidung von Doppelspurigkeiten sowie die priorisierte Nutzung von in der Verwaltung bereits verfügbaren 
Administrativ- und Registerdaten, um auf Erhebungen verzichten zu können. 
Im Rahmen der Modernisierung der Bundesstatistik werden diese Anliegen denn auch konsequent verfolgt und praktisch umge-
setzt. Dies ist im Bericht über die Regulierungskosten vom Dezember 2013 durch externe Experten bestätigt worden. Bei zahlrei-
chen Massnahmen ist die Umsetzung schon fortgeschritten, so z.B. die Vorbereitungsarbeiten für die direkte Nutzung von Daten 
der Mehrwertsteuer, der Zollverwaltung und der AHV-Ausgleichskassen für die Wirtschaftsstatistik. Die Nutzung dieser Daten 
wird es erlauben, inskünftig auf eine Betriebszählung in Form einer Vollerhebung bei rund 500'000 Unternehmen und Betrieben 
zu verzichten. Die «Betriebszählung» wird in Zukunft registerbasiert durchgeführt. Die der früheren Betriebszählung entspre-
chenden Ergebnisse der neuen Statistik der Wirtschaftsstruktur (STATENT) für das Jahr 2011 wurden erstmals im Herbst 2013 
publiziert. Bei Erhebungen, auf die nicht verzichtet werden kann, sollen Vereinfachungen durch alternative Erhebungsformen 
oder den Einsatz moderner Technologien gezielt angestrebt werden. Mit der Einführung von elektronischen Erhebungen via 
Internet (eSurvey) oder dem Aufbau standardisierter elektronischer Schnittstellen (z.B. Lohnstandard Schweiz) sind schon einige 
Massnahmen erfolgreich realisiert worden. Zur Entlastung der Unternehmen werden stets auch inhaltliche Vereinfachungen 
angestrebt. So konnte beispielsweise für die Lohnstrukturerhebung 2012 (die anfangs 2013 durchgeführt wurde) die Unterneh-
mensstichprobe um 10 Prozent reduziert werden. 
Die Weiterentwicklung und kontinuierliche Verbesserung der verschiedenen Massnahmen werden vom Bundesamt für Statistik 
im Rahmen der laufenden Revisions- und Modernisierungsprojekte konsequent weiterverfolgt. In diesem Zusammenhang werden 
auch Notwendigkeit und Nutzen der jeweiligen Statistiken periodisch überprüft. Zudem wurde 2013 im Rahmen der «Aufgaben-
überprüfung – Statistiksystem Schweiz: Evaluation der statistischen Aktivitäten des Bundes» eine umfassende Inventarisierung 
sämtlicher statistischer Aktivitäten der Bundesverwaltung sowohl in Bezug auf deren Inhalt und Herstellungsprozess wie auch 
auf die verwendeten Ressourcen gemacht. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse soll in einer nächsten Phase das Gesamtport-
folio der statistischen Aktivitäten des Bundes überarbeitet werden.    
Bundesamt für Sozialversicherungen   
2000 P 97.3068 Wohneigentumsförderung für Invalide (N 4.3.99, Borel; S 15.3.00) 
2003 P 03.3434 Indexierung der AHV-Renten (N 2.10.03, Spezialkommission NR 03.047; S 2.12.03) 
2005 M 03.3454 Für eine transparente Finanzierung der AHV (S 18.9.03, Kommission für soziale Sicherheit und Gesund-

heit SR 00.014; N 3.3.05) 
2005 M 04.3623 Flexibilisierung des Rentenalters (N 3.3.05, Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit  

NR 03.467; S 20.9.05; N 29.11.05) 
2007 P 06.3783 Mehr Transparenz in der beruflichen Vorsorge (N 23.3.07, Robbiani) 
2007 P 07.3325 Flexibilisierung des Pensionsalters. Einführung einer Zusatzrente im Rahmen eines Drei-Stufen-Modells 

(S 2.10.07, Heberlein) 
2010 P 10.3057 BVG-Umwandlungssatz. Weiteres Vorgehen (N 18.6.10, Parmelin) 
2011 M 10.3795 Administrative Entschlackung des BVG (S 2.12.10, Graber Konrad; N 12.9.11) 
Die Thematik dieser Vorstösse wird im Rahmen der Reform der Altersvorsorge 2020 behandelt. Der Bundesrat hat am 
20. November 2013 das Vernehmlassungsverfahren zu dieser Reform eröffnet.    
2005 P 03.3570 Langfristige Sicherung des AHV/IV-Fonds (S 4.12.03, Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

SR; N 3.3.05) 
AHV-Fonds: Mindesthöhe des Vermögens des AHV-Fonds und Interventionsmechanismus werden in der Reform der Altersvor-
sorge 2020 vorgeschlagen. Die Vernehmlassung zur Reform läuft bis 31. März 2014.  
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IV-Fonds: Ein eigenständiger IV-Fonds ist errichtet und eine getrennte Rechnungsführung von AHV und IV ist sichergestellt 
(Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 13.6.2008 über die Sanierung der Invalidenversicherung [SR 831.27] per 1.1.2011).  
Verwaltungsrat: Die Verkleinerung des Verwaltungsrates ist per 1. Januar 2008 erfolgt.    
2010 M 08.3702 Anpassung des Freizügigkeitsgesetzes und des Sicherheitsfonds (N 19.12.08, Stahl; S 3.3.10) 
Das Vernehmlassungsverfahren endete am 11. Februar 2013. Wie und wann die Motion Stahl 08.3702 weiterverfolgt wird, wird 
zurzeit abgeklärt.   
2010 M 08.3821 Auszahlung von Altersleistungen (N 20.3.09, Amacker; S 3.3.10; Abschreibung beantragt  

BBl 2013 4887) 
2010 M 08.3956 Berufliche Vorsorge: Gerechte Teilung der Austrittsleistung bei Ehescheidung (N 20.3.09, Humbel, 

S 2.12.10; Abschreibung beantragt BBl 2013 4887) 
Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 29. Mai 2013 zur Änderung des Zivilgesetzbuches (Vorsorgeausgleich bei Schei-
dung); 13.049.    
2011 M 10.3466 Effektivität und Effizienz im Bereich Jugendmedienschutz und Bekämpfung von Internetkriminalität 

(S 16.9.10, Bischofberger; N 3.3.11) 
Das Anliegen wird im Zug der Erstellung des Berichtes Jugendmedienschutz im Rahmen des Programms Jugend und Medien 
bearbeitet. Dem Bundesrat wird der Bericht im Juni 2015 unterbreitet.   
2011 M 11.3113 Einführung von Fiskalregeln bei der AHV und bei der IV (S 15.6.11, Luginbühl; N 12.12.11) 
Die in der Motion geforderte Einführung einer Fiskalregel bei der AHV ist Bestandteil der Reform der Altersvorsorge 2020. Am 
20. November 2013 hat der Bundesrat die Vernehmlassung zu dieser Reform eröffnet. 
Für die IV war die Einführung einer Fiskalregel in der IV-Revision 6b vorgesehen. Das Parlament hat die Vorlage am 19. Juni 
2013 abgeschrieben.   
Bundesamt für Veterinärwesen   
2011 M 09.3614 Keine Erzeugnisse aus illegaler Fischerei auf dem Schweizer Absatzmarkt (N 14.4.11, Sommaruga Carlo;  

S 20.12.11) 
In einem ersten Schritt mussten komplexe Fragen zur Umsetzung der Motion abgeklärt werden. Dies betraf insbesondere die 
Anzahl der Sendungen mit Fischereiprodukten, die bei Einfuhr in die Schweiz einer Kontrolle unterliegen sollen. Weiter ging es 
darum, wie diese Kontrollen möglichst effektiv und ressourcenschonend durchgeführt werden können und welches EDV-System 
dazu geeignet ist. Am 2. September 2013 fand zudem ein Informationsanlass mit Vertretern der Branche statt. In einem nächsten 
Schritt wird nun eine Verordnung erarbeitet, mit welcher die Motion umgesetzt werden soll. Die Abklärungen hinsichtlich der 
Art der Zusammenarbeit mit der Europäischen Union sind noch nicht abgeschlossen.   
Swissmedic   
2010 P 09.4009 Zulassung von Arzneimitteln und Impfstoffen (N 19.3.10, Heim) 
2011 M 09.4175 Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Heilmittelbehörden der EU und der Schweiz (N 19.3.10, 

Fraktion der Schweizerischen Volkspartei; S 9.3.11) 
Mittels einer diplomatischen Note hat die Schweiz im Juni 2010 der EU-Kommission ihr Interesse an einer umfassenden Verein-
barung (Memorandum of Understanding) zum Austausch vertraulicher Daten im Heilmittelbereich bekundet. Die EU-
Kommission hat daraufhin im Oktober desselben Jahres geantwortet, dass sie eine formelle Vereinbarung zum aktuellen Zeit-
punkt nicht für notwendig hält. An dieser Auffassung der EU-Kommission hat sich bis heute nichts geändert. Die Verhandlungen 
sind somit auf politischer Ebene blockiert. 
Im Schreiben zur Mitteilung an die EU-Kommission, dass die Schweiz von einer erneuten Verlängerung des Briefwechsels zum 
Austausch von Informationen im Zusammenhang mit der Pandemie H1N1 im Jahre 2009/2010 absieht, wird erneut die Bedeu-
tung einer allgemeinen Vereinbarung hervorgehoben und das nach wie vor bestehende Interesse der Schweiz an einer solchen 
Vereinbarung bekundet. 
Swissmedic hat unterdessen mit Irland und Deutschland eine Vereinbarung zur Intensivierung der Zusammenarbeit abschliessen 
können. Mit der irischen Arzneimittelbehörde (Irish Medicines Board) hat Swissmedic 2011 eine rechtlich unverbindliche Ver-
einbarung zum Informationsaustausch im Heilmittelbereich abgeschlossen. Mit dem Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland konnte 
2012 eine vergleichbare Vereinbarung unterzeichnet werden. Zudem hat der Bundesrat im November 2013 die Unterzeichnung 
einer solchen Vereinbarung mit dem deutschen Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte genehmigt.  
Die Verbesserung der Zusammenarbeit mit der EU ist im Leistungsauftrag der Swissmedic enthalten.   
2011 M 10.3786 Härtere Sanktionen für den Schmuggel und die Fälschung von Arzneimitteln (N 17.12.10, Parmelin; 

S 30.5.11) 
Die Revision des Heilmittelgesetzes vom 15. Dezember 2000 (HMG; SR 812.21) sieht strengere strafrechtliche Sanktionen vor, 
einerseits durch höhere Strafen, andererseits aber auch durch die Einführung des Tatbestands einer abstrakten Gefährdung, wo-
durch eine potenzielle Gefährdung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden kann. Die strengeren Krite-



Kapitel II: An die zuständigen Kommissionen: Bericht über den Realisierungsstand der Motionen und Postulate, die zwei Jahre 
 nach der Überweisung noch nicht erfüllt sind 

57 

rien zur Verhängung von Freiheitsstrafen bis zu zehn Jahren wurden aus dem Betäubungsmittelgesetz vom 3. Oktober 1951 
(BetmG; SR 812.121) übernommen. Was die Verwaltungsmassnahmen angeht, erhält das Institut die Kompetenz, Bestellungen 
unter einem fiktiven Namen vorzunehmen, um die Herkunft illegaler Produkte abzuklären. Diese Revision wird derzeit von der 
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates geprüft.  
Die Ratifizierung des Übereinkommens des Europarates über die Fälschung von Arzneimitteln und Medizinprodukten und über 
ähnliche die öffentliche Gesundheit gefährdende Straftaten (Medicrime-Übereinkommen) sieht für die Strafverfolgungsbehörden 
die Möglichkeit vor, gestützt auf das HMG geheime Ermittlungsmassnahmen durchzuführen (Überwachung des Post- und Fern-
meldeverkehrs). Die Bundesanwaltschaft soll neue Kompetenzen für Fälle erhalten, die geheime Ermittlungsmassnahmen erfor-
dern oder besonders komplex sind. Das Vernehmlassungsverfahren dauert bis zum 2. April 2014. 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement   
Generalsekretariat   
2010 P 10.3097 Ermittlung von Internetstraftätern (S 10.6.10, Kommission für Rechtsfragen SR; Abschreibung beantragt 

BBl 2013 2683) 
Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 27. Februar 2013 zum Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und 
Fernmeldeverkehrs (BÜPF); 13.025.   
Bundesamt für Justiz   
2002 P 01.3261 Mehr Schutz für Minderheitsaktionäre (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02; Abschreibung 

beantragt BBl 2008 1589) 
2002 P 01.3329 Corporate governance in der Aktiengesellschaft (N 5.10.01, Walker Felix; S 5.6.02; Abschreibung Punkte 

1–3 beantragt BBl 2008 1589; Punkt 4 abgeschrieben 2005 N 117 / S 551) 
2002 P 02.3086 Corporate Governance. Anlegerschutz (N 21.6.02, Walker Felix; Abschreibung beantragt BBl 2008 1589) 
2002 P 02.3489 Rechnungslegungsrecht und Revision (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer; Abschreibung Punkte 1–5 

und 7–9 beantragt BBl 2008 1589; Punkt 6 abgeschrieben 2005 N 106) 
2003 M 02.3470 Verschärfung der gesetzlichen Bestimmungen zur Rechnungslegung und Unternehmenskontrolle 

(S 12.12.02, Geschäftsprüfungskommission SR; N 4.6.03; Abschreibung beantragt BBl 2008 1589) 
2006 P 06.3026 Freier Internetzugriff auf Handelsregisterdaten (N 23.6.06, Imfeld; Abschreibung beantragt BBl 2008 

1589) 
Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 21. Dezember 2007 zur Änderung des Obligationenrechts (Aktienrecht und Rech-
nungslegungsrecht sowie Anpassungen im Recht der Kollektiv- und der Kommanditgesellschaft, im GmbH-Recht, Genossen-
schafts-, Handelsregister- sowie Firmenrecht); 08.011.  
Das Parlament hat das Geschäft 08.011 in der Sommersession 2013 an den Bundesrat mit dem Antrag zurückgewiesen, die 
Vorgaben von Artikel 95 Absatz 3 BV (Volksinitiative «gegen die Abzockerei») einzubauen. Eine konsolidierte Vorlage wird 
derzeit erarbeitet.   
2002 M 00.3169 Schluss mit unlauteren Gewinnversprechen (N 20.3.01, Sommaruga; S 4.6.02) 
Die Anliegen der Motion wurden im Rahmen der Arbeiten zu einer Totalrevision des Bundesgesetzes vom 8. Juni 1923 betref-
fend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten (SR 935.51) in den Jahren 2002–2003 geprüft. Es wurden Vorschläge zur 
Umsetzung erarbeitet, die neben Änderungen im Lotterierecht namentlich auch solche im Lauterkeitsrecht vorsahen. Der Bun-
desrat entschied indessen nach durchgeführter Vernehmlassung am 18. Mai 2004, die Revisionsarbeiten vorläufig zu sistieren. 
Aufgrund dieser veränderten Sachlage entschloss sich das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, 
verschiedene Anliegen der Motion – zusammen mit anderen Anliegen zur Stärkung des materiellen Lauterkeitsschutzes – im 
Rahmen einer Teilrevision des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241) 
umzusetzen. Das Parlament verabschiedete am 17. Juni 2011 die Änderung des UWG (AS 2011 4909). Das geänderte Gesetz ist 
per 1. April 2012 in Kraft getreten. Die Änderungen sollen den Schutz vor unlauteren Gewinnversprechen erhöhen und ermögli-
chen, besser gegen Schneeballsysteme vorzugehen (Art. 3. Abs. 1 Bst. r und t und Art. 10 Abs. 3–5 UWG). Die weiteren Anlie-
gen der Motion und deren Umsetzung werden zurzeit geprüft.   
2002 P 02.3532 Bestimmungen über Architektur- und Bauleistungen im OR. Schutz der Auftraggebenden (N 13.12.02, 

Fässler; Abschreibung beantragt BBl 2007 5283) 
Abschreibung beantragt in der Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Register-Schuldbrief und weitere 
Änderungen im Sachenrecht) vom 27. Juni 2007; 07.061. Der Nationalrat hat am 27. April 2009 das Postulat nicht abgeschrie-
ben. Das Postulat wird gemeinsam mit der Motion 09.3392 Fässler Hildegard «Stärkere Rechte der Bauherrschaft bei der Behe-
bung von Baumängeln» bearbeitet.   
2003 P 03.3344 Schutzmassnahmen für «Whistleblowers» (S 2.10.03, Marty Dick; Abschreibung beantragt BBl 2013 

9513) 
2007 M 03.3212 Gesetzlicher Schutz für Hinweisgeber von Korruption (N 13.6.05, Gysin Remo; S 22.3.06; N 22.6.07; 

Abschreibung beantragt BBl 2013 9513) 
Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 20. November 2013 über die Teilrevision des Obligationenrechts (Schutz bei 
Meldung von Unregelmässigkeiten am Arbeitsplatz); 13.094.   
2006 M 05.3232 Verfassungsbestimmung über die Grundversorgung (S 16.6.05, Kommission für Verkehr und Fernmelde-

wesen SR 04.076; N 6.3.06; Abschreibung beantragt BBl 2013 3407) – vormals UVEK/GS 
Der Bundesrat hat mit seiner Botschaft vom 8. Mai 2013 drei unterschiedliche Entwürfe für eine allgemeine Verfassungsbestim-
mung über die Grundversorgung und die Abschreibung der Motion beantragt; 13.036.           

http://www.parlament.ch/su-redirect?url=http://www.pd.admin.ch/afs/data/d/gesch/2006/d_gesch_20063026.htm&#38;
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2006 M 05.3713 Scheidungsrecht. Überprüfung der Regelung betreffend Vorsorgeausgleich und Kinderbelange (N 15.3.06, 
Kommission für Rechtsfragen NR 04.405; S 18.12.06; Abschreibung beantragt BBl 2013 4887) 

Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 29. Mai 2013 zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Vorsorgeaus-
gleich bei Scheidung); 13.049.   
2007 M 06.3554 Ausdehnung der Motion Schweiger auf Gewaltdarstellungen (N 20.12.06, Hochreutener; S 11.12.07) 
2007 M 06.3170 Bekämpfung der Cyberkriminalität zum Schutz der Kinder auf den elektronischen Netzwerken (S 9.6.06, 

Schweiger; N 22.6.07; S 11.12.07; Abschreibung beantragt BBl 2013 2683) 
Diese Motionen verlangen vom Bundesrat, dass er eine Gesetzesvorlage ausarbeitet, die den besitzlosen Konsum von harter 
Pornografie und von Gewaltdarstellungen unter Strafe stellt. Die Strafbarkeit des besitzlosen Konsums von harter Pornografie 
wurde im Rahmen der Vorlage Genehmigung und Umsetzung des Übereinkommens des Europarates vom 27. Oktober 2007 zum 
Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch umgesetzt. Die Strafbarkeit des besitzlosen Konsums 
von Gewaltdarstellungen soll im Rahmen des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der Strafrahmen im Strafgesetzbuch, im 
Militärstrafgesetz vom 13. Juni 1927 und im Nebenstrafrecht (Richtliniengeschäft in der Legislaturplanung 2011–2015; BBl 
2012 613) umgesetzt werden. Der Bundesrat hat Ende 2012 den entsprechenden Vernehmlassungsbericht zur Kenntnis genom-
men und über das weitere Vorgehen entschieden. Die Weiterführung des Projektes wird mit der Vorlage Änderung des Sanktio-
nenrechts (12.046) abgestimmt. Diese Vorlage ist momentan in der parlamentarischen Beratung.  
Ferner wird der Bundesrat beauftragt, die Aufbewahrungspflicht für Randdaten (vgl. Art. 15 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 
6. Oktober 2000 betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs [BÜPF; SR 780.1]) auf zwölf Monate zu ver-
längern und für die Missachtung der Aufbewahrungspflicht eine Sanktionsmöglichkeit zu schaffen. Diese Forderungen sind 
bereits in die laufende Änderung des BÜPF eingeflossen. Der Bundesrat hat die Botschaft und den Entwurf am 27. Februar 2013 
verabschiedet. 
Des Weiteren sollen die Deliktskataloge im Bereich «verdeckte Ermittlung» (Art. 4 des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2003 über 
die verdeckte Ermittlung, SR 312.8) und «Fernmeldeüberwachung» (Art. 3 BÜPF) angeglichen und die Straftaten «Besitz von 
harter Pornografie» und «Besitz von Gewaltdarstellungen» in diese Kataloge aufgenommen werden. Diese Forderungen sind im 
Rahmen der Verabschiedung der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO; SR 312.0) bereits umgesetzt worden (vgl. Art. 
269 Abs. 2 Bst. a und Art. 286 Abs. 2 Bst. a).  
Schliesslich soll der Bundesrat prüfen, welche gesetzlichen Massnahmen zur Verhinderung von Kinderpornografie und Gewalt-
darstellungen im Internet getroffen werden könnten; insbesondere ob die Internetanbieter zu verpflichten sind, (a) den Internet-
Nutzerinnen und -Nutzern die zur Filterung von Internet-Inhalten notwendigen Programme sowie alle nötigen Informationen zu 
deren Nutzung kostenlos zur Verfügung zu stellen und (b) ihre Server regelmässig zu scannen, um die Rechtmässigkeit der dort 
gespeicherten Daten zu gewährleisten. Diese Prüfungen werden im Rahmen der Umsetzung der Motion Savary «11.3314 Porno-
grafie im Internet. Vorbeugend handeln» vorgenommen.    
2008 M 07.3763 Verjährungsfrist im Haftpflichtrecht (N 12.3.08, Kommission für Rechtsfragen NR 06.404 und 06.473;  

S 2.6.08) 
Abschreibung beantragt in der Botschaft über die Teilrevision des Obligationenrechts (Verjährungsrecht) vom 29. November 
2013 (BBl 2014 235; 13.100).   
2008 M 07.3281 Pflichten und Rechte von rechtsberatend oder forensisch tätigen Angestellten. Gleichstellung mit  

freiberuflichen Anwältinnen und Anwälten (N 19.6.07, Kommission für Rechtsfragen NR 05.092; 
S 2.6.08; Abschreibung beantragt BBl 2010 4095) 

Der Bundesrat hat am 4. Juni 2010 von den Vernehmlassungsergebnissen Kenntnis genommen und entschieden, auf die Ausar-
beitung eines Unternehmensjuristengesetzes zu verzichten. Der Nutzen eines Unternehmensjuristengesetzes bleibt eher unbe-
stimmt, während dessen Nachteile, insbesondere die Erschwerung und Verlängerung von verwaltungs-, zivil- und strafrechtli-
chen Verfahren, für eine Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmer und -teilnehmerinnen offensichtlich sind. Die Abschreibung 
ist im Bericht des Bundesrates vom 4. Juni 2010 zur Abschreibung der Motion 07.3281 der Kommission für Rechtsfragen des 
Nationalrats beantragt; 11.011. Der Nationalrat hat am 1. Juni 2012 entschieden, die Behandlung dieses Berichts auszusetzen, bis 
der Entwurf des Bundesrates für ein Zusammenarbeits- und Souveränitätsschutzgesetz vorliegt.   
2009 M 07.3697 Meldepflicht für Gewaltvorfälle (N 19.12.07, Allemann; S 29.9.08; N 11.3.09) 
Mit der Motion wird der Bundesrat – abweichend zum ursprünglichen Wortlaut – beauftragt, in Zusammenarbeit mit den Kanto-
nen gesamtschweizerisch Vorfälle menschlicher Gewalt zu erfassen und im Hinblick auf Massnahmen auszuwerten. Die Arbeiten 
dazu sind im Gange. Es ist vorgesehen, dass der Bericht dem Bundesrat in der zweiten Jahreshälfte 2014 vorgelegt wird.   
2009 P 09.3424 Elektronische Fussfesseln als Strafvollzugsmittel (N 3.6.09, Sommaruga Carlo) 
Am 4. April 2012 hat der Bundesrat eine Botschaft zur Änderung des Strafgesetzbuchs und des Militärstrafgesetzes (Änderungen 
des Sanktionenrechts; BBl 2012 4721) verabschiedet, die auch die Einführung elektronischer Fussfesseln als Mittel zum Vollzug 
von Freiheitsstrafen vorsieht. Die Vorlage (12.046) ist derzeit in den parlamentarischen Beratungen.                  
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2009 M 09.3445 Verstärkte Berücksichtigung der Sicherheit potenzieller Opfer im Strafrecht (N 3.06.09, Hochreutener;  
S 10.12.09; Abschreibung beantragt BBl 2012 4721) 

2010 M 09.3233 Abschaffung der bedingten gemeinnützigen Arbeit (N 3.6.09, Baettig; S 10.12.09; N 3.3.10; Abschrei-
bung beantragt BBl 2012 4721) 

2010 M 09.3313 Strafgesetzbuch. Abschaffung der Freiwilligkeit bei gemeinnütziger Arbeit (N 3.6.09, Stamm; S 10.12.09; 
N 3.3.10; Abschreibung beantragt BBl 2012 4721) 

2010 M 09.3427 Verlängerung der Widerrufsfrist bei Nichtbewährung (N 3.6.09, Rickli Natalie; S 10.12.09; N 3.3.10; 
Abschreibung beantragt BBl 2012 4721) 

2010 M 09.3428 Abschaffung des teilbedingten Strafvollzugs für Strafen von über zwei Jahren (N 3.6.09, Rickli Natalie; 
S 10.12.09; N 3.3.10; Abschreibung beantragt BBl 2012 4721) 

2010 M 09.3444 Fehlende Wirkung bedingter Geldstrafen (N 3.6.09, Häberli; S 10.12.09; N 3.3.10; Abschreibung bean-
tragt BBl 2012 4721) 

2010 M 09.3450 Wiedereinführung kurzer Haftstrafen (N 3.6.09, Amherd; S 10.12.09; N 3.3.10; Abschreibung beantragt 
BBl 2012 4721) 

2010 M 08.3797 Erhöhung des Massnahmealters bei jugendlichen Straftätern (N 30.6.09, Galladé; S 23.9.10; Abschrei-
bung beantragt BBl 2012 4721) 

Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 4. April 2012 zur Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes 
(Änderungen des Sanktionenrechts); 12.046.   
2010 M 09.3059 Eindämmung der häuslichen Gewalt (N 3.6.09, Heim; S 10.12.09; N 3.3.10) 
Die Motion verlangt vom Bundesrat die Erarbeitung eines Berichts zur Praxis der Kantone bei der Verfahrenseinstellung nach 
Artikel 55a Strafgesetzbuch (SR 311.0). Gestützt auf die Ergebnisse soll der Bundesrat prüfen, ob weitere Massnahmen zur 
Eindämmung häuslicher Gewalt und zur Stärkung der Opfer getroffen werden sollten.  
Die Erhebung der Einstellungspraxis ist Ende 2013 erfolgt; gestützt darauf wird ein Bericht des Bundesrates erarbeitet.   
2010 M 09.3344 Steigerung der Attraktivität des Stiftungsstandortes Schweiz (S 11.6.09, Luginbühl; N 10.12.09; S 1.3.10; 

Abschreibung beantragt BBl 2013 2213) 
Abschreibung der Motion im Bericht des Bundesrates vom 27. Februar beantragt; 13.021.    
2010 M 09.3422 Verbot von Killerspielen (N 3.6.09, Allemann; S 18.3.10) 
2010 M 07.3870 Verbot von elektronischen Killerspielen (N 3.6.09, Hochreutener; S 18.3.10) 
Die Arbeiten im Zusammenhang mit den Motionen werden zurzeit im Rahmen des Programms «Jugend und Medien» unter der 
Federführung des Bundesamts für Sozialversicherungen durchgeführt. Eine Projektgruppe bestehend aus Vertreterinnen und 
Vertretern der Kantone, des Bundes sowie der Medienbranche und der Wissenschaft wird bei den Kantonen und den Branchen-
verbänden ein Monitoring der bereits getroffenen und der geplanten Massnahmen im Bereich Killerspiele durchführen, um den 
Regulierungsbedarf auf Bundesebene zu definieren und anschliessend geeignete Regulierungsmodelle vorzuschlagen. Diese 
Arbeiten werden zurzeit durchgeführt und ausgewertet. Spätestens zum Ende der Programmlaufzeit 2015 sollen dem Bundesrat 
Vorschläge zum Regulierungsbedarf auf Bundesebene unterbreitet werden. Ständerat und Nationalrat wurden am 10. März 2011 
bzw. am 17. Juni 2011 anlässlich der Beratung von fünf Standesinitiativen mit dem gleichen oder ähnlichen Anliegen (BE: 
08.316 «Verbot von Killerspielen»; SG: 09.313 «Gegen Killerspiele für Kinder und Jugendliche. Für einen wirksamen und 
einheitlichen Kinder- und Jugendmedienschutz»; TI: 09.314 «Revision von Artikel 135 StGB»; FR: 09.332 «Verbot von Ge-
waltvideospielen» und ZG: 10.302 «Verbot von Gewaltvideospielen») über diese Strategie des Bundesrates orientiert und haben 
die Initiativen ohne Gegenstimmen für mehr als ein Jahr sistiert.   
2010 M 07.3627 Registrierpflicht bei Wireless-Prepaid-Karten (N 3.6.09, Glanzmann; S 18.3.10; Abschreibung beantragt 

BBl 2013 2683) 
Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 27. Februar 2013 zum Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und 
Fernmeldeverkehrs (BÜPF); 13.025.   
2010 M 09.3443 Rückversetzung von verurteilten Personen (N 3.6.09, Sommaruga Carlo; S 10.12.09; N 3.3.10) 
Die Strafprozessordnung (SR 312.0) ist seit dem 1. Januar 2011 in Kraft. Erfahrungsgemäss dauert es nach der Inkraftsetzung 
rund fünf Jahre bis aussagekräftige Angaben zu den Erfahrungen mit einem neuen Gesetz gemacht werden können. Erst dann 
lässt sich der tatsächliche gesetzgeberische Anpassungsbedarf klar feststellen. Deshalb will der Bundesrat die Anwendung der 
Strafprozessordnung zunächst aufmerksam beobachten und danach dem Parlament die sich als notwendig herausstellenden 
Änderungen in einer einzigen Vorlage unterbreiten. In dieser Vorlage soll auch die mit der Motion verlangte Änderung unterbrei-
tet werden.    
2010 P 09.4199 Ausreichend langer bezahlter Urlaub für Eltern von schwer kranken Kindern (S 2.3.10, Seydoux) – 

vormals EVD/SECO 
Das Bundesamt für Justiz hat Ende 2011 vom Staatssekretariat für Wirtschaft die Zuständigkeit für die Bearbeitung dieses Pos-
tulats übernommen. Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat sein Einverständnis erklärt und beteiligt sich im Rahmen seiner 
Zuständigkeit an der Ausarbeitung des Postulatberichts. Das Bundesamt für Gesundheit und das Bundesamt für Statistik werden 
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– soweit dies erforderlich erscheint – ebenfalls beigezogen. Die Arbeiten am Bericht sind im Gang. Die Verabschiedung durch 
den Bundesrat ist für das Jahr 2014 vorgesehen.   
2010 P 09.4040 Befristung der Aufbewahrungspflicht? (N 19.3.10, Fässler; Abschreibung beantragt BBl 2010 7511) 
Abschreibung beantragt im Bericht vom 1. Oktober 2010 über die Abschreibung hängiger Vorstösse zu nachrichtenlosen Vermö-
genswerten; 11.013. Der Nationalrat hat am 13. September 2012 das Postulat nicht abgeschrieben. Der Bundesrat wird den Be-
richt voraussichtlich im Jahr 2014 verabschieden.   
2010 M 09.3056 Raschere Amts- und Rechtshilfe (N 12.6.09, FDP-Liberale Fraktion; S 10.6.10) 
Im Bereich der Amtshilfe ist das Anliegen in das Steueramtshilfegesetz vom 28. September 2012 (SR 672.5) eingeflossen. Im 
Bereich der Rechtshilfe wurde das Anliegen zurückgestellt, weil der Bundesrat am 29. Juni 2011 beschlossen hat, die internatio-
nale Rechtshilfe in Strafsachen an die internationale Amtshilfe in Fiskalsachen anzugleichen. Mitte Juni 2012 hat der Bundesrat 
eine Vernehmlassungsvorlage zur Teilrevision des Rechtshilfegesetzes vom 20. März 1981 (SR 351.1) und zur Übernahme 
zweier Zusatzprotokolle des Europarats im Bereich der Auslieferung und der Rechtshilfe in Strafsachen vorgelegt (BBl 2012 
6005). Nach Kenntnisnahme des Berichts über die Vernehmlassungsergebnisse beschloss der Bundesrat am 20. Februar 2013, die 
Vorlage zurückzustellen und mit der Revision des Steuerstrafrechts und der Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Grou-
pe d'action financière (GAFI) zur Geldwäscherei abzustimmen. Am 13. Dezember 2013 hat der Bundesrat die Botschaft zur 
GAFI-Vorlage verabschiedet. Er schlägt dem Parlament einen Gesetzesentwurf vor, der dem Steuerstrafrecht nicht vorgreift (BBl 
2014 605).   
2010 M 07.3847 Maximale Altersobergrenze für erzieherische und therapeutische Schutzmassnahmen im Jugendstrafrecht 

(N 3.6.09, Galladé; S 23.9.10) 
Am 4. April 2012 hat der Bundesrat eine Botschaft zur Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes (Änderun-
gen des Sanktionenrechts, BBl 2012 4721) verabschiedet, die auch die Erhöhung des Massnahmealters bei jugendlichen Straftä-
tern von 22 auf 25 Jahre vorsieht, und damit das Anliegen der Motion umsetzt. Die Vorlage (12.046) wird zurzeit vom Parlament 
beraten.    
2010 P 10.3383 Anpassung des Datenschutzgesetzes an die neuen Technologien (N 1.10.10, Hodgers) 
2010 P 10.3651 Angriff auf die Privatsphäre und indirekte Bedrohungen der persönlichen Freiheit (N 17.12.10, Graber 

Jean-Pierre) 
Der Bundesrat hat mit seinem Bericht vom 9. Dezember 2011 über die Evaluation des Bundesgesetzes über den Datenschutz 
(BBl 2012 335) die Anliegen der Postulate bereits teilweise erfüllt. Der Bericht bietet eine erste Grundlage für die Anpassung des 
Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (DSG; SR 235.1) an die neuen Technologien. Der Bundesrat hat das 
Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, zu prüfen, welche gesetzgeberischen Massnahmen getroffen werden 
können, um die Wirksamkeit des DSG zu erhöhen, und ihm bis spätestens Ende 2014 Vorschläge zum weiteren Vorgehen zu 
unterbreiten.    
2010 P 10.3523 Welches Einkommen während des achtwöchigen Arbeitsverbots nach der Geburt, wenn der Anspruch auf 

Entschädigung durch die Mutterschaftsversicherung infolge der Hospitalisierung des Neugeborenen 
aufgeschoben wird? (S 14.9.10, Maury Pasquier) 

Das Bundesamt für Justiz und das Bundesamt für Sozialversicherungen sind gemeinsam für die Ausarbeitung eines Berichts zu-
ständig. Der Bericht wird zurzeit fertiggestellt und kann voraussichtlich im Jahr 2014 vom Bundesrat verabschiedet werden.    
2010 M 08.3131 Verschärfung des Strafrahmens bei vorsätzlicher Körperverletzung (N 3.6.09, Joder; S 23.9.10;  

N 8.12.10) 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, durch entsprechende gesetzliche Anpassungen die Strafandrohung bei vorsätzlicher Kör-
perverletzung zu verschärfen. Im Rahmen des geplanten Bundesgesetzes über die Harmonisierung der Strafrahmen im Strafge-
setzbuch, im Militärstrafgesetz vom 13. Juni 1927 und im Nebenstrafrecht (Richtliniengeschäft in der Legislaturplanung 2011–
2015; BBl 2012 481, hier 613) schlägt der Bundesrat vor, bei der vorsätzlichen schweren Körperverletzung (Art. 122 StGB; SR 
311.0) die Mindeststrafe auf «Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren» zu erhöhen. Der Bundesrat hat Ende 2012 den entspre-
chenden Vernehmlassungsbericht zur Kenntnis genommen und über das weitere Vorgehen entschieden. Die Weiterführung des 
Projektes wird mit der Revision des Allgemeinen Teils des StGB (Vorlage Änderung des Sanktionenrechts [12.046]) abgestimmt. 
Diese Vorlage ist momentan in der parlamentarischen Beratung.   
2010 M 10.3138 Erweiterung der Kognition des Bundesgerichtes bei Beschwerden gegen Urteile der Strafkammer des 

Bundesstrafgerichtes (S 10.6.10, Janiak; N 17.12.10; Abschreibung beantragt BBl 2013 7109 ) 
Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 4. September 2013 zur Änderung des Bundesgesetzes über das Bundesgericht 
(Erweiterung der Kognition bei Beschwerden in Strafsachen); 13.075.   
2011 M 08.3790 Schutz des Kindes vor Misshandlung und sexuellem Missbrauch (N 3.6.09, Aubert; S 29.11.10, N 2.3.11) 
Die Motion verlangt die Einführung einer allgemeinen Meldepflicht gegenüber Kindesschutzbehörden in allen Schweizer Kanto-
nen, um die Misshandlung und den sexuellen Missbrauch von Kindern wirksam zu bekämpfen. Der Bundesrat hat am 13. De-
zember 2013 einen entsprechenden Vorentwurf in die Vernehmlassung geschickt.  
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2011 M 09.4107 Adoptionsgeheimnis (N 19.3.10, Fehr Jacqueline; S 10.3.11) 
Die Motion verlangt eine Anpassung des Adoptionsgeheimnisses. Den leiblichen Eltern soll ein Anspruch auf Kenntnis der 
Personalien ihrer zur Adoption freigegebenen Kindern zuerkannt werden, wenn diese die Volljährigkeit erreicht und ihr Einver-
ständnis für die Kontaktaufnahme mit den leiblichen Eltern erteilt haben. Der Bundesrat hat am 29. November 2013 einen ent-
sprechenden Vorentwurf in die Vernehmlassung geschickt.   
2011 M 10.3747 Erweiterung des Ordnungsbussensystems zur Entlastung der Strafbehörden und der Bürgerinnen und Bür-

ger (S 16.12.10, Frick; N 13.4.11) 
Die Motion verlangt, dass geprüft wird, welche einfachen Verstösse gegen die Rechtsordnung zusätzlich zum heutigen Recht 
dem Ordnungsbussensystem unterstellt werden können. Der Bundesrat wurde beauftragt, eine Gesetzesvorlage und einen Bericht 
auszuarbeiten. Der Bundesrat hat den Vorentwurf des Berichts am 15. März 2013 in die Vernehmlassung gegeben. Der Vorent-
wurf wird nun aufgrund der Vernehmlassungsergebnisse überarbeitet.    
2011 M 09.4017 Geschlagene Frauen schützen (N 3.3.10, Perrin; S 30.5.11) 
Die Motion verlangt, dass gewalttätige Personen mit elektronischen Vorrichtungen überwacht werden sollen, damit ein Alarm 
ausgelöst werden kann, wenn die betreffende Person gegen eine gerichtlich verfügte Fernhaltemassnahme verstösst. Zurzeit 
laufen Abklärungen, die aufzeigen werden, wie die entstehenden Kosten in einem vernünftigen Rahmen gehalten werden können. 
Der Bundesrat wird voraussichtlich in der ersten Hälfte 2014 die Vernehmlassung zum entsprechenden Vorentwurf eröffnen.    
2011 M 10.3780 Änderung und Ergänzung des SchKG. Gewerbsmässige Gläubigervertretung (N 17.12.10, Rutschmann; 

S 30.5.11) 
Die Motion verlangt, dass gewerbsmässige Gläubigerverteterinnen und -vertreter freien Zugang zum ganzen schweizerischen 
Markt erhalten sollen. Der Bundesrat hat am 13. September 2013 einen entsprechenden Vorentwurf in die Vernehmlassung 
geschickt. Die Botschaft soll im Jahr 2014 verabschiedet werden.   
2011 M 10.3524 Für ein zeitgemässes Erbrecht (S 23.9.10, Gutzwiller; N 2.3.11; S 7.6.11) 
Gemäss der Motion soll das Erbrecht flexibler ausgestaltet und den stark geänderten demografischen, familiären und gesell-
schaftlichen Lebensrealitäten angepasst werden. Im Jahr 2013 wurden drei externe Gutachten eingeholt, in denen mögliche 
Ausgestaltungen eines künftigen Erbrechts skizziert wurden. Auf der Grundlage dieser Gutachten wird zurzeit eine 
Vernehmlassungsvorlage vorbereitet. Es ist vorgesehen, dass der Bundesrat im Jahr 2014 die Vernehmlassung über einen ent-
sprechenden Vorentwurf eröffnen wird.    
2011 P 10.4125 Anspruch auf angemessenen Lohnersatz bei Aufschub des Mutterschaftsurlaubs (N 17.6.11, Teuscher) 
Die Motion wird gemeinsam mit der Motion 10.3523 Maury Pasquier «Welches Einkommen während des achtwöchigen Ar-
beitsverbots nach der Geburt, wenn der Anspruch auf Entschädigung durch die Mutterschaftsversicherung infolge der Hospitali-
sierung des Neugeborenen aufgeschoben wird?» bearbeitet.    
2011 M 09.3392 Stärkere Rechte der Bauherrschaft bei der Behebung der Baumängel (N 2.3.11, Fässler; S 20.9.11) 
Die Motion verlangt einen besseren Schutz von Bauherren bei der Behebung von Baumängeln. Das Institut für Schweizerisches 
und Internationales Baurecht der Universität Freiburg wurde mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt, das den konkreten 
Handlungsbedarf aufzeigen soll. Das Gutachten liegt seit Ende 2013 vor. Gestützt darauf wird zurzeit eine 
Vernehmlassungsvorlage vorbereitet.    
2011 M 10.4133 Verlängerung der Aufbewahrungspflicht für Protokolle über die Zuteilung von IP-Adressen (N 18.3.11, 

Barthassat; S 20.9.11; Abschreibung beantragt BBl 2013 2683) 
Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 27. Februar 2013 zum Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und 
Fernmeldeverkehrs (BÜPF); 13.025.   
2011 M 09.3026 Adoption ab dem zurückgelegten 30. Lebensjahr (N 12.6.09, Prelicz; S 10.3.11; N 15.12.11) 
Die Motion verlangt eine Senkung des Mindestalters für Adoptiveltern sowie weitere Anpassungen des Adoptionsrechts. Der 
Bundesrat hat am 29. November 2013 einen entsprechenden Vorentwurf in die Vernehmlassung geschickt.    
2011 M 11.3223 Verkürzung der Jugendstrafverfahren. Wirksamkeitsevaluation (N 17.6.11, Ingold; S 21.12.11) 
Die Motion verlangt, dass der Bundesrat Massnahmen trifft, die dazu führen, dass die Wirksamkeit der Verkürzung der Jugend-
strafrechtsverfahren in einer Evaluation gemessen werden. In seiner Antwort hat der Bundesrat die Annahme der Motion bean-
tragt, aber darauf hingewiesen, dass eine Evaluation im streng wissenschaftlichen Sinn nicht möglich sei, weil Vergleichszahlen 
vor dem Inkrafttreten der Jugendstrafprozessordnung vom 20. März 2009 (JStPO; SR 312.1) fehlten. Die Anwendung der JStPO 
soll in den nächsten Jahren genau beobachtet werden und gestützt auf die dadurch gewonnenen Erkenntnisse sollen nötigenfalls 
Änderungen der JStPO geprüft werden. Im Moment werden Erfahrungen mit der seit dem 1. Januar 2011 geltenden JStPO ge-
sammelt und ausgewertet. 
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2011 M 11.3316 Gemeinsame elterliche Sorge als Regelfall und Neufassung der Rechtsbeziehungen zwischen Eltern und 
Kindern (N 29.9.11, Kommission für Rechtsfragen NR; S 5.12.11) 

Abschreibung beantragt in der Botschaft zu einer Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Kindesunterhalt) vom 29. 
November 2013 (BBl 2014 529; 13.101).    
2011 M 11.3751 Massnahme zur besseren Vereinbarkeit von Volksinitiativen mit den Grundrechten (S 20.9.11, Staatspoliti-

sche Kommission SR; N 20.12.11) 
Der Bundesrat hat im März 2013 die Vernehmlassung über eine Änderung des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1976 über die 
politischen Rechte (BPR; SR 161.1) eröffnet. Am 13. Dezember 2013 hat er die Ergebnisse der Vernehmlassung zur Kenntnis 
genommen und entschieden, der Bundesversammlung mit einem Bericht die Abschreibung der Motion zu beantragen, weil das 
Ergebnis der Vernehmlassung überwiegend negativ ausfiel. 
 

Bundesamt für Migration   
2008 M 06.3445 Integration als gesellschaftliche und staatliche Kernaufgabe (S 21.3.07, Schiesser; N 19.12.07, S 11.3.08; 

Abschreibung beantragt BBl 2013 2397) 
2008 M 06.3765 Aktionsplan Integration (N 19.12.07, Sozialdemokratische Fraktion; S 2.6.08; Abschreibung beantragt 

BBl 2013 2397) 
2009 M 08.3094 Ausschaffung von Ausländern, die sich weigern, sich zu integrieren (N 3.6.09, Fraktion der Schweizeri-

schen Volkspartei; S 23.9.09; Abschreibung beantragt BBl 2013 2397) 
2010 M 09.4230 Integration von Ausländerinnen und Ausländern. Bedarfsgerechte Angebote an Sprachkursen  

(N 3.3.10, Tschümperlin; S 1.6.10; Abschreibung beantragt BBl 2013 2397) 
2011 M 10.3343 Integrationsrahmengesetz (N 17.12.10, Staatspolitische Kommission NR 09.505; S 10.3.11; N 15.12.11; 

Abschreibung beantragt BBl 2013 2397) 
Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 8. März 2013 zur Änderung des Ausländergesetzes (Integration); 13.030   
2011 P 11.3062 Wirksamkeit und Kosten der Rückkehrhilfe (N 17.6.11, Müller Philipp) 
Das Postulat befasst sich mit der Frage der Wirksamkeit der Massnahmen, die das Bundesamt für Migration im Bereich der 
Rückkehrhilfe getroffen hat. Der Postulant beauftragt den Bundesrat, die Rückkehrhilfe für abgewiesene Asylsuchende umfas-
send zu überprüfen und dem Parlament einen Bericht vorzulegen, der insbesondere Informationen zu den Kosten, zu den Aus-
wirkungen und zum Erfolg der Rückkehrhilfe beinhaltet. Gestützt auf die Ergebnisse der externen Evaluation der Rückkehrhilfe 
ist nun ein Bericht erarbeitet worden. Der Bundesrat wird den Bericht im Laufe des Jahres 2014 dem Parlament unterbreiten.   
2011 P 11.3699 Berufsbildung als strategischer Fokus von Migrationspartnerschaften (N 28.9.11, Pfister Gerhard) 
Das Postulat verlangt, dass die Schweiz einerseits einen Teil des Rahmenkredits für die Rückkehr von Migrantinnen und Migran-
ten verwendet oder einen Teil der Entwicklungshilfe in Ausbildungsstätte investiert. Dies soll in Ländern geschehen, mit denen 
die Schweiz eine Migrationspartnerschaft abgeschlossen hat; andererseits soll die Schweiz konkrete Projekte unterstützen mit 
dem Ziel, die Berufsbildung bis auf Schweizer Niveau in Entwicklungs- und Schwellenländern zu fördern. Beschäftigungs- und 
Arbeitsprojekte sollen durch die Rückkehr- und die Strukturhilfe finanziert werden. Ausserdem verlangt das Postulat, dass in 
bestimmten Bereichen wie in der Pflege, in der Landwirtschaft, in der Hotellerie oder in der Restauration gestützt auf das beste-
hende Ausländergesetz vermehrt Stagiaireabkommen abgeschlossen werden. Schliesslich wird im Postulat verlangt, dass der 
Bundesrat im Rahmen seiner neuen Migrationsaussenpolitik an die Bundesversammlung einen minutiösen Bericht erstattet, der 
die verantwortlichen Akteure für die Organisation, die Koordination, die Betreuung und die Durchführung solcher Projekte 
aufzeigt. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass eine interdepartementale Arbeitsgruppe, mit dem Vorsitz des Staats-
sekretariates für Bildung, Forschung und Innovation, die Umsetzung in Sachen Berufsbildung im Rahmen der internationalen 
Strategie für Bildung, Forschung und Innovation koordiniert. Ziel des Ganzen ist eine verstärkte Kohärenz, Zusammenarbeit und 
Koordination der verschiedenen Aktivitäten der Bundesverwaltung in diesem Bereich. Der Bundesrat wird einen strategischen 
Bericht mit den vorgesehenen Massnahmen im Laufe des Jahres 2014 verabschieden.    
2011 P 11.3928 Spezielles Verfahrensrecht für das Asylverfahren (S 12.12.11, Schwaller) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat zu prüfen, ob für das Asylverfahren in der ersten Instanz und in der Beschwerdeinstanz – 
unter Wahrung aller rechtsstaatlichen Grundsätze – als ein spezielles Verfahrensrecht einzuführen und ins Asylgesetz vom 26. 
Juni 1998 aufzunehmen ist. Diese Prüfung erfolgt im Rahmen der laufenden Asylgesetzrevision (Neustrukturierung des Asylbe-
reichs). Zu dieser Vorlage fand vom 14. Juni bis zum 7. Oktober 2013 ein Vernehmlassungsverfahren statt. In der entsprechen-
den Botschaft wird sich der Bundesrat zu diesem Postulat äussern.    
2011 P 11.3954 Einschränkungen der vorläufigen Aufnahme (N 23.12.11, Hodgers) 
Im Bericht des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes vom März 2011 über Beschleunigungsmassnahmen im Asylbe-
reich (www.bfm.admin.ch > Dokumentation > Berichte > Beschleunigungsmassnahmen im Asylbereich) wird vorgeschlagen, 
das Institut der vorläufigen Aufnahme zu überprüfen, insbesondere die gesetzlichen Voraussetzungen für die Anordnung sowie 
die Anwesenheitsregelung. 
Der Bundesrat hat die Notwendigkeit einer Überprüfung des Status der vorläufigen Aufnahme erkannt. Die Arbeiten zur Über-
prüfung und Umgestaltung dieses Status sind derzeit im Gang.  
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Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum   
2009 M 08.3589 Copyright-Vergütungen für Urheber statt für Prozesse (S 17.12.08, Stadler; N 28.5.09; Abschreibung 

beantragt BBl 2012 299) 
Abschreibung beantragt im Bericht des Bundesrates vom 9. Dezember 2011 zur Abschreibung der Motion 08.3589 Stadler vom 
2. Oktober 2008 «Copyright-Vergütungen für Urheber statt für Prozesse»; 12.011.   
2010 P 10.3263 Braucht die Schweiz ein Gesetz gegen das illegale Herunterladen von Musik? (S 10.6.10, Savary) 
In Erfüllung des Postulats verabschiedete der Bundesrat am 30. November 2011 den Bericht zur unerlaubten Werknutzung über 
das Internet (www.ejpd.admin.ch > Dokumentation > Medienmitteilungen > Medienmitteilungen 2011 > Urheberrechtsverlet-
zungen im Internet: Der bestehende rechtliche Rahmen genügt). 
Der Bundesrat hielt in seinem Bericht fest, dass die Entwicklung aktiv mitzuverfolgen und die Situation periodisch einer Neube-
urteilung zu unterziehen sei, um einen allfälligen Bedarf an Weiterentwicklung des Urheberrechts zeitig zu erkennen und aktiv zu 
werden. Als Folge davon setzte die Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements am 8. August 2012 eine 
Arbeitsgruppe zur Optimierung der kollektiven Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (AGUR12) ein. 
Die AGUR12 hat am 6. Dezember 2013 ihren Schlussbericht veröffentlicht (www.ige.ch > Urheberrecht > AGUR12) und ein 
Massnahmenpaket zur Anpassung des Urheberrechts an die jüngste technische Entwicklung vorgeschlagen. 
Die vorberatende Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerates wird den Bericht der AGUR12 an der 
Sitzung vom 27. Januar 2014 behandeln und über das weitere Vorgehen entscheiden. 
Bis dahin wird das Postulat aufrecht erhalten und erst anschliessend zur Abschreibung beantragt.   

http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/de/home/dokumentation.html
http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/de/home/dokumentation/mi.html
http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/de/home/dokumentation/mi/2011.html
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Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport   
Generalsekretariat   
2008 M 07.3529 Verhandlungen mit der Türkei. Leistung des Militärdienstes (N 5.10.07, Fehr Mario; S 17.03.08) 
Der Bundesrat wird beauftragt, Verhandlungen mit der Türkei zu führen, um türkisch-schweizerischen Doppelbürgern zu ermög-
lichen, den Militärdienst nur in einem der beiden Länder leisten zu müssen. 
Das Geschäft befindet sich nach wie vor auf konsularischer Ebene. Die Türkei anerkennt zwar seit einigen Jahren den von 
schweizerisch-türkischen Doppelbürgern in der Schweiz geleisteten Militärdienst als Erfüllung des Militärdienstes in der Türkei. 
Neue Gesetzesbestimmungen dehnen seit 2012 die Erfüllung des Militärdienstes auch auf den Zivilschutz und Zivildienst aus. 
Nach wie vor ist aber die Situation von Doppelbürgern unklar, die in der Schweiz von der Dienstpflicht befreit wurden und 
stattdessen eine Wehrpflichtersatzabgabe bezahlen. Nach dem geltenden türkischen Recht sind diese Personen zur Zeit nicht vom 
Militärdienst in der Türkei befreit. Die Türkei sieht keine Dringlichkeit, diesbezüglich in formelle Verhandlungen mit der 
Schweiz zu treten. Eine Regelung der offenen Punkte wird deshalb noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Vor diesem Hinter-
grund beantragt der Bundesrat, die Motion nicht abzuschreiben.   
2010 M 09.4081 Erhöhte Bereitschaft für den Luftpolizeidienst auch ausserhalb der normalen Arbeitszeiten (S 16.3.10, 

Hess; N 15.9. 10) 
Der Vorstoss verlangt vom Bundesrat, dass der Luftpolizeidienst mit Interventionsmitteln auch ausserhalb der normalen Arbeits-
zeiten angemessen sichergestellt wird. 
Armeeintern wurde ursprünglich unter dem Projektnamen «Ilana» ein entsprechender Auftrag erteilt, der die Umsetzung bis 2017 
verlangte. Die Projektleitung hat das Grobkonzept und in der Folge die Detailkonzepte erarbeitet. Anschliessend wurde das 
Projekt sistiert. Der Bundesrat hat am 30. Oktober 2013 im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Armee einen Be-
schluss getroffen, welcher der Armee ab dem Jahr 2016 einen finanziellen Rahmen von 5 Milliarden gewährt. Seitdem ist das 
Vorhaben wieder aktiviert. 
Die Motion kann deswegen noch nicht abgeschrieben werden.   
2010 M 09.4332 Handeln statt klagen. Die Mängel der Armee endlich beheben (S 16.3.10, Gutzwiller; N 15.9.10) 
2010 M 09.4333 Handeln statt klagen. Die Mängel der Armee endlich beheben (S 16.3.10, Schwaller; N 15.9.10) 
Die Motionen fordern den Bundesrat auf, eine Vorlage mit Massnahmen zu unterbreiten, um die Mängel bei der Armee zu besei-
tigen. Dabei soll die militärische Sicherheit des Landes gewährleistet bleiben, der verfassungsmässige Auftrag an die Armee 
sowie das Leistungsprofil erfüllt, die Einsatzbereitschaft von erforderlichen Ausrüstungen, Fahrzeugen und Waffen sichergestellt 
sowie die notwendigen Immobilien genügend unterhalten werden. 
Der Bundesrat hat am 26. Juni 2013 die Vernehmlassung zur Änderung der Rechtsgrundlagen für die Weiterentwicklung der 
Armee eröffnet und eine Frist bis zum 17. Oktober 2013 gesetzt. Gestützt darauf soll eine Botschaft erarbeitet und im zweiten 
Quartal 2014 den eidgenössischen Räten überwiesen werden. Der Bundesrat wird dort die Abschreibung der beiden Motionen 
beantragen.   
2011 P 11.3469 Verstärkte Mitwirkung der Schweiz in der europäischen Sicherheitsarchitektur (S 1.6.11, Sicherheitspoli-

tische Kommission SR 10.089) 
Das Postulat fordert den Bundesrat auf, bis Ende 2013 einen Bericht vorzulegen, der für die Schweiz Strategie und Möglichkei-
ten der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit mit Europa aufzeigt. 
Der Bundesrat stellte bei der Verabschiedung des Berichts vom 23. Juni 2010 über die Sicherheitspolitik der Schweiz (BBl 2010 
5133) in Aussicht, die zeitliche Kadenz solcher Berichte zu verkürzen und künftig in jeder Legislaturperiode einen sicherheitspo-
litischen Bericht vorzulegen. Der Bundesrat beschloss deshalb am 1. Mai 2013, die Arbeiten für einen neuen sicherheitspoliti-
schen Bericht aufzunehmen. Diese Arbeiten haben mittlerweile begonnen, und es ist die Absicht, den Bericht bis Mitte 2015 zu 
verabschieden. Der Bundesrat ist der Auffassung, dass ein vorgängiger, vom neuen sicherheitspolitischen Bericht abgekoppelter 
Bericht über die Zusammenarbeit mit dem europäischen Umfeld keinen Sinn machen würde. Diese Zusammenarbeit ist ein 
Bestandteil der gesamten schweizerischen Sicherheitspolitik und sollte nicht losgelöst davon behandelt werden. Der Bundesrat 
hat deshalb beschlossen, das Anliegen dieses Postulates im Rahmen der Arbeiten für den neuen sicherheitspolitischen Bericht 
aufzunehmen und so in den sicherheitspolitischen Gesamtkontext einzubetten.    
2011 P 11.3752 Zukunft der Artillerie (S 15.9.11, Sicherheitspolitische Kommission SR 11.036) 
Das Postulat verlangt, dass der Bundesrat bis Ende 2013 über die Zukunft der Artillerie bzw. des indirekten Feuers im Allgemei-
nen berichtet. Darin soll der Handlungsspielraum für Munitionsbeschaffungen dargelegt werden, der sich aus der Ratifizierung 
der Streumunitionskonvention vom 30. Mai 2008 ergibt (SR 0.515.093). Weiter soll geklärt werden, ob die Artillerie durch 
präzise Waffen mit entsprechender Reichweite ersetzt werden soll und was dies bezüglich Waffenwirkung und Finanzbedarf 
bedeuten würde. Schliesslich soll dargelegt werden, über wie viele Artilleriegeschütze und welche dazugehörigen Truppen die 
Schweizer Armee künftig verfügen wird. 
Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme vom 24. August 2011 in Aussicht gestellt, diese Fragen in der Botschaft zur Ände-
rung der Rechtsgrundlagen für die Weiterentwicklung der Armee zu klären. Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport hat die erforderlichen Vorarbeiten abgeschlossen. Der Bundesrat wird die erwähnte Botschaft 
nach der Auswertung der Vernehmlassung voraussichtlich im zweiten Quartal 2014 den eidgenössischen Räten überweisen.      
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2011 P 11.3753 Immobilienverkäufe des VBS (S 27.9.11, Sicherheitspolitische Kommission SR) 
Der Bundesrat wird die Botschaft zur Änderung der Rechtsgrundlagen für die Weiterentwicklung der Armee voraussichtlich 
gegen Ende des 2. Quartals 2014 verabschieden. Auf diesen Zeitpunkt hin wird auch das neue Stationierungskonzept definitiv 
vorliegen. 
Der Bericht zu den Immobilienverkäufen wird auf dieser Grundlage fertiggestellt und bis Ende 3. Quartal 2014 vom Bundesrat 
verabschiedet. 
Das vierte Element, dessen Behandlung im Bericht verlangt wird, ist mit der Verabschiedung des Gripen-Fondsgesetzes hinfällig 
geworden.   
Nachrichtendienst des Bundes   
2011 M 10.3625 Massnahmen gegen Cyberwar (N 2.12.10, Sicherheitspolitische Kommission NR; S 15.3.11) 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, die gesetzlichen Grundlagen für wirksame passive und aktive Massnahmen zur Sicherung 
und Verteidigung von Daten-Netzwerken zu schaffen. 
Der Bundesrat beurteilt die gesetzlichen Grundlagen für die passiven, defensiven Massnahmen zur Zeit zwar als ausreichend. Mit 
der Annahme der Nationalen Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken NCS (27.06.2012) und der Umsetzungspla-
nung dieser Strategie (15. Mai 2013) durch den Bundesrat wurden jedoch weitere Schritte zur Schaffung eventuell notwendiger 
gesetzlicher Grundlagen eingeleitet. Rechtliche Grundlagen für den Cyber-Bereich finden sich heute in einer Vielzahl von Bun-
desgesetzen und Verordnungen. Dies ist in erster Linie eine Konsequenz dessen, dass alle Wirtschaftssektoren von Cyber-
Bedrohungen betroffen sind. Im Rahmen der Umsetzung der NCS werden die entsprechenden rechtlichen Grundlagen erhoben, 
überprüft und wo nötig ergänzt, gegebenenfalls harmonisiert bzw. entsprechende Vorlagen entworfen.  
Die Koordinationsstelle zur Strategieumsetzung NCS erarbeitet bis Ende 2013 in Zusammenarbeit mit den Departementen dazu 
eine erste Übersicht zum vordringlichen Gesetzgebungs- und Revisionsbedarf im Cyber-Bereich. Für die als prioritär identifizier-
ten Gesetzgebungslücken wird dem Bundesrat bis Ende 2014 ein Regelungskonzept unterbreitet. Die Arbeiten werden gemäss 
Umsetzungsplanung durch das Eidgenössische Finanzdepartement mit seiner Koordinationsstelle im ISB vorangetrieben. Zudem 
ist im Vorentwurf für ein neues Nachrichtendienstgesetz in Artikel 4 vorgesehen, eine erste Grundlage im Sinne einer aktiven 
Massnahme zu schaffen.   
Verteidigung   
2008 P 08.3038 Grundausbildungs- und Fortbildungsdienste der Truppe der Armee. Wirtschafts- und ausbildungsfreundli-

che Planung (N 1.10.08, Wasserfallen) 
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Prüfung der Zeitplanung der Militärdienste mit dem zivilen Leben durchzuführen.  
Im Rahmen der Weiterentwicklung der Armee (WEA) haben zum Thema einer besseren Harmonisierung von Militärdienst und 
Studium Gespräche zwischen der Armeeführung, Vertreterinnen und Vertretern seitens der Hochschulen und der Erziehungsdi-
rektorenkonferenz bereits stattgefunden.  
Mit der geplanten Verkürzung der Rekrutenschule von heute 21 Wochen auf neu 18 Wochen in der künftigen Armee wird dem 
Bedürfnis der Maturandinnen und Maturanden entgegengekommen. Diese Massnahme reduziert die Überlappung von Militär-
dienst und Studium. Für Studenten, die die militärische Kaderlaufbahn eingeschlagen haben, konnten durch Gespräche mit den 
zuständigen Organen der Schweizerischen Hochschulen zudem Lösungen gefunden werden, um einerseits annehmbare, minimale 
Absenzen zu Beginn des Studiums zuzulassen und andererseits sie früher aus der Rekrutenschule zu entlassen.  
Die Armee wird zur Harmonisierung von RS und Studium im Rahmen der Botschaft zur WEA Bericht erstatten; dieses Postulat 
kann somit noch nicht abgeschrieben werden.   
2011 P 10.4021 Attraktivitätssteigerung der Offizierslaufbahn (N 18.3.11, Landolt) 
Der Bundesrat wird beauftragt, Lösungen zu prüfen und aufzuzeigen, wie die Attraktivität der Offizierslaufbahn in der Schweizer 
Armee gegenüber der Wirtschaft verbessert werden kann. Zwecks besserer Harmonisierung von Militärdienst und Ausbildung 
finden zielgerichtete Gespräche und periodische Arbeitssitzungen zwischen der Armeeführung, der Schweizerischen Bildungs-
landschaft und der Erziehungsdirektorenkonferenz statt. Erste Lösungsansätze für Studenten, die die militärische Kaderlaufbahn 
eingeschlagen haben, konnten gefunden werden. Seit 2007 ist die Armee mit der Höheren Kaderausbildung (HKA) bestrebt, 
Kooperationen mit Fachhochschulen einzugehen. Durch die bereits vereinbarten Partnerschaften für die Anrechenbarkeit von 
ECTS-Kreditpunkten können die militärischen Kader wesentlich für die zivile Weiterausbildung profitieren. Gut ausgebildete 
Kader sind ein wichtiger Erfolgsfaktor für Wirtschaft und Armee. Von den erworbenen Führungskompetenzen in der Schweizer 
Armee profitieren beide. Diesem Trumpf der Armee soll durch praktische Führungserfahrung, bereits in der Grundausbildung, 
wieder vermehrt Rechnung getragen werden. Dies wird durch die geplante Wiedereinführung des Abverdienens des letzten 
Grades erreicht werden. Da das Postulat in Teilen die Weiterentwicklung der Armee tangiert, kann es noch nicht abgeschrieben 
werden.   
2011 P 10.4049 Militärdienst. Validierung von Kompetenzen und Bildungsleistungen (N 18.3.11, Perrinjaquet) 
Der Bundesrat wird beauftragt, die Möglichkeiten zu prüfen, um für in der Schweiz Militärdienst leistende Personen die Validie-
rung von militärischen Kompetenzen und Bildungsleistungen einzuführen. 
In der Schweizer Armee werden seit geraumer Zeit Zertifizierungen durchgeführt, die auch im Zivilen gleichwertig anerkannt 
werden. Heute können Angehörige der Armee verschiedene Zertifikate erwerben. Weiter werden in den Kaderschulen der 
Schweizer Armee eine einheitliche, systematische, modulartig aufgebaute Leadership-Ausbildung angeboten, die auch zivil 
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anerkannt ist. Die Ausbildung im Sanitätsdienst der Armee wird partiell unter dem Patronat des Schweizerischen Roten Kreuzes 
(SRK) zusammen mit andern Partnern durchgeführt. Schliesslich ist die Höhere Kaderausbildung der Armee (HKA) bestrebt, 
Kooperationen mit Fachhochschulen einzugehen. Auch Universitäten sind eingeladen, nach Möglichkeit Anerkennungen auszu-
sprechen. Ziel ist es dabei, die in der militärischen Führungsausbildung und –praxis erworbenen Fähigkeiten an bestimmte Wei-
terausbildungsprogramme in Form von ECTS-Kreditpunkten anzurechnen. Da das Postulat in Teilen die Weiterentwicklung der 
Armee tangiert, kann es noch nicht abgeschrieben werden.   
Bundesamt für Sport   
2011 P 11.3754 Korruptionsbekämpfung und Wettkampfmanipulation im Sport (S 27.9.11, Kommission für Wissenschaft, 

Bildung und Kultur SR 10.3919) 
Am 11. März 2012 wurde der direkte Gegenentwurf zur Volksinitiative «Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls» von Volk 
und Ständen angenommen. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement ist nun zusammen mit Vertretern aus Bund, 
Kantonen, der Geldspielbranche und der Suchtprävention daran, die neue Verfassungsbestimmung umzusetzen. Künftig soll das 
Geldspielwesen in einem einzigen Gesetz geregelt werden. Da ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen der Durchführung 
von Sportwetten und Wettkampfmanipulationen im Sport besteht, wurde beschlossen, die Prüfung und die Beantragung von 
Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen in dieses Gesetzgebungsprojekt einzubetten. Die Eröffnung der Vernehmlassung 
zu diesem neuen Erlass ist für Anfang 2014 vorgesehen. Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit sind beim Europarat 
derzeit intensive Bestrebungen zur Erarbeitung einer Konvention gegen Wettkampfmanipulation im Gang. Diese Konvention soll 
den Staaten anlässlich der europäischen Sportministerkonferenz 2014 in Magglingen zur Unterzeichnung vorgelegt werden 
können.   
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Eidgenössisches Finanzdepartement   
Generalsekretariat   
2001 P 00.3541 Volle Freizügigkeit beim Wechsel der Zusatzversicherung (N 20.3.01, Fraktion der Schweizerischen 

Volkspartei; Abschreibung beantragt BBl 2011 7705) 
2001 P 00.3542 Versicherungsvergünstigungen beim Wechsel der Zusatzversicherung (N 20.3.01, Fraktion der  

Schweizerischen Volkspartei; Abschreibung beantragt BBl 2011 7705) 
2001 P 00.3570 Versicherungsvertragsgesetz. Verjährungsbestimmungen (N 23.3.01, Hofmann Urs; Abschreibung  

beantragt BBl 2011 7705) 
2001 M 00.3537 Diebstähle. Beginn der Verjährung bei Kenntnis (N 23.3.01, Jossen; S 6.12.01; Abschreibung beantragt 

BBl 2011 7705) 
2003 P 02.3693 VVG. Lücke bei der Taggeldversicherung (N 21.3.03, Robbiani; Abschreibung beantragt BBl 2011 7705)  
2004 P 03.3596 Zusammenhänge zwischen Grund- und Zusatzversicherung in der Krankenversicherung 

(N 8.3.04, Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit NR 98.406; Abschreibung beantragt  
BBl 2011 7705) 

2007 P 07.3395 Hohe Prämien beim Übertritt in die Einzeltaggeldversicherung (N 5.10.07, Graf-Litscher; Abschreibung 
beantragt BBl 2011 7705) 

2010 M 09.3965 Versicherungsaufsichtsgesetz (S 9.12.09, Bischofberger; N 3.6.10; Abschreibung beantragt  
BBl 2011 7705) 

Mit der Rückweisung der Botschaft vom 7. September 2011 zur Totalrevision des Versicherungsvertragsgesetzes (11.057) wurde 
der Bundesrat beauftragt, eine Teilrevision durchzuführen. Mit den entsprechenden Arbeiten soll in der 2. Jahreshälfte 2014 
begonnen werden. Es ist geplant, die Anliegen der Vorstösse im Rahmen dieser Teilrevision wieder aufzunehmen.   
2010 M 10.3391 Die Behörden unter dem Druck der Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA 

(1) (S 15.9.10, Geschäftsprüfungskommission NR 10.054; N 9.12.10) 
2010 M 10.3630 Die Behörden unter dem Druck der Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA 

(1) (S 15.9.10, Geschäftsprüfungskommission SR 10.054; N 9.12.10) 
2010 P 10.3628 Die Behörden unter dem Druck der Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA 

(1) (S 15.9.10, Geschäftsprüfungskommission SR 10.054) 
2010 P 10.3389 Die Behörden unter dem Druck der Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA 

(1) (N 9.12.10, Geschäftsprüfungskommission NR 10.054; Abschreibung beantragt BBl 2013 6857) 
Der Bundesrat beantragte bereits mit dem Bericht über die Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im Jahr 2012 
(www.bk.admin.ch > Dokumentation > Publikationen > Politische Planung > Bericht Motionen und Postulate > Archiv) die 
Abschreibung der Vorstösse. Auf Antrag seiner Geschäftsprüfungskommission verzichtete der Nationalrat jedoch vorläufig auf 
eine Abschreibung. Dies mit der Begründung, die Arbeitsgruppe Finanzmarktaufsicht der beiden Geschäftsprüfungskommissio-
nen (GPK) führe im Jahr 2013 eine Nachkontrolle zum Bericht vom 30. Mai 2010 «Die Behörden unter dem Druck der Finanz-
marktkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA» (BBl 2011 3099) durch. Dabei solle auch überprüft werden, 
ob die Vorstösse als erfüllt betrachtet werden können. Die im Rahmen dieser Nachkontrolle angeforderte Stellungnahme des 
Bundesrates wurde den GPK am 4. September 2013 zugestellt.    
Informatiksteuerungsorgan des Bundes   
2006 M 05.3470 Festlegung und Durchsetzung von Normen und Standards im Bereich der Informations- und 

Kommunikationstechnologien (N 8.3.06, Finanzkommission NR; S 20.6.06) 
Die Motion verlangt verbindlichere und besser durchgesetzte Standards für den Bereich der Informations- und Kommunika-
tionstechnologie (IKT), die Stärkung der oder des Delegierten für die Informatikstrategie des Bundes und die Einführung eines 
noch aussagekräftigeren Informatik-Controllings.  
Der Bundesrat hat am 9. Dezember 2011 eine totalrevidierte Bundesinformatikverordnung (BinfV; SR 172.010.58) und eine 
IKT-Strategie des Bundes für die Jahre 2012–2015 verabschiedet. Die BinfV trat am 1. Januar 2012 in Kraft. Der aktualisierte 
Masterplan zur Umsetzung der IKT-Strategie 2012–2015 wurde vom Bundesrat am 16. April 2013 verabschiedet. Die Umset-
zung der IKT-Strategie wird vom Bundesrat im Rahmen des Strategischen IKT-Controllings überwacht. Den ersten strategischen 
IKT-Controllingbericht hat der Bundesrat am 16. April 2013 zur Kenntnis genommen. Das Strategische IKT-Controlling per 
Ende März 2013 hat aufgezeigt, dass die meisten geplanten Meilensteine und Ziele des Masterplans vom März 2012 erreicht 
wurden. 
Die revidierte BinfV und die IKT-Strategie Bund regeln u.a. die Führung der IKT über Standarddienste. In diesen Bereichen wird 
die Motion mit den entsprechenden Marktmodellen erfüllt: Mit dem vom Bundesrat am 14. Dezember 2012 verabschiedeten 
Marktmodell Datenkommunikation,mit den vom Bundesrat am 10. April 2013 verabschiedeten Marktmodellen für Büroautoma-
tion/UCC und Sprachkommunikation und mit den am 13. Dezember 2013 vom Bundesrat verabschiedeten Marktmodellen für 
überdepartementale Verzeichnis- und Sicherheitsdienste. Mittelfristig will der Bundesrat auch GEVER in den Kontext eines 
Standarddienstes bringen.  
Zur Qualitätsverbesserung in den grossen IKT-Projekten der Bundesverwaltung hat der Bundesrat am 27. März 2013 die Wei-
sungen für IKT-Schlüsselprojekte verabschiedet. Erste Prüfberichte der EFK werden Anfang 2014 vorliegen. Auch zentral, u.a. 
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vom ISB, geführte interdepartementale Programme wie z.B. Unified Communication and Collaboration (UCC) oder für die 
Harmonisierung des Managements von Identitäten und Zugriffsberechtigungen (IAM) führen zu einer konsequenten Durchset-
zung von Standards.  
Seit der Inkraftsetzung der revidierten BinfV erlässt das ISB jene IKT-Vorgaben auf Stufe Bund, über die gemäss BinfV nicht 
der Bundesrat entscheidet. Zudem hat das ISB seit 2012 erweiterte Kompetenzen und Verantwortungen im Bereich der finanziel-
len Führung und des IKT-Controllings auf Stufe Bund.  
Mit dem vom Bundesrat verabschiedeten strategischen IKT-Controlling (Bundesratsbeschluss vom 30. November 2012), der 
finanziellen IKT-Steuerung und -Führung auf Stufe Bund (27. Juni 2012) und den umfassenden IKT-Portfoliodaten auf Stufe 
Bund (13. Dezember 2013) wird die IKT-Steuerung konkretisiert und umgesetzt. Seit Mitte 2013 bereitet das ISB in Absprache 
mit der Eidgenössischen Finanzverwaltung zu Handen des Bundesrats im Rahmen des Budgetprozesses jeweils einen Priorisie-
rungsvorschlag für die Verteilung zentral eingestellter IKT-Mittel vor.  
Mit der Ende 2011 revidierten BinfV, der IKT-Strategie und den diversen erwähnten Beschlüssen des Bundesrates sowie den 
Tätigkeiten des ISB sind 2012 wichtige Schritte und Massnahmen im Sinne der Motion eingeleitet und bis Ende 2013 umgesetzt 
worden. Eine Abschreibung der Motion wurde in der Sommersession 2012 von den Räten abgelehnt. Weitere Massnahmen im 
Rahmen der Umsetzung der IKT-Strategie Bund 2012–2015 sind in den nächsten zwei Jahren geplant (Einführung von UCC, 
Teilstrategie IAM, Konzept «Datacenter-Verbund», Überarbeitete IKT-Vorgaben etc.). Die Abschreibung der Motion soll somit 
nach der Umsetzung der aktuellen IKT-Strategie Bund Ende 2015 wieder in Erwägung gezogen werden.    
2008 M 07.3452 IT-Leistungserbringer zentralisieren (N 5.10.07, Noser; S 5.3.08; Abschreibung beantragt BBl 2011 9327) 
Zusammengefasst verlangt die Motion eine weitere Zentralisierung der internen Leistungserbringer (LE) der Bundesverwaltung 
beim Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT). Sie begründet dies vor allem mit betriebswirtschaftlichen Über-
legungen. Ausnahmen sollen nur für diejenigen LE gelten (Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz 
und Sport oder Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten), welche aus Sicherheitsüberlegungen nicht im 
BIT zentralisiert werden können.  
Die Abschreibung der Motion wurde im Bericht des Bundesrates vom 9. Dezember 2011 beantragt; 13.028. Der Bundesrat führte 
dabei in seinen Begründungen insbesondere auch die revidierte Bundesinformatikverordnung (BinfV; SR 172.010.58) und die 
IKT-Strategie Bund für die Jahre 2012–2015 an, beide von ihm ebenfalls am 9. Dezember 2011 verabschiedet. Die BinfV trat am 
1. Januar 2012 in Kraft. Die Masterplanung zur Umsetzung der IKT-Strategie wurde vom Bundesrat am 28. März 2012 verab-
schiedet. Ein wesentliches neues Element von revidierter BinfV und IKT-Strategie sind die neu eingeführten IKT-
Standarddienste. Diese dürften im Sinne der Motion garantieren, dass grosse und wichtige Teile der Bundesinformatik nur noch 
in speziell begründeten Fällen an mehrere LE, oder zumindest an solche mit optimalem Preis-/Leistungsangebot, vergeben wer-
den. Die IKT-Strategie legt fest, dass die bisherigen IKT-Querschnittsleistungen als Standarddienste geführt werden. Hierbei 
handelt es sich um zentrale Dienste der Telekommunikation sowie erste Dienste für die IKT-Sicherheit und -Basisinfrastruktur. 
Letztere werden durch das Informatiksteuerungsorgan des Bundes (ISB) seit dem 1. Januar 2012 operativ geführt. Weiter hat der 
Bundesrat beschlossen, dass künftig grundsätzlich folgende IKT-Leistungen als IKT-Standarddienste geführt werden sollen: 
Büroautomation, Infrastruktur- und Sicherheitsdienste, Adressverifikationsdienste, Enterprise Service Bus, Formulardienste, 
Identity und Accessmanagementdienste, Portalinfrastrukturdienste sowie Suchdienste. Gestützt auf die konsolidierten Anforde-
rungen der Departemente und der Bundeskanzlei sollte das ISB für diese weitere Dienstgruppe den Inhalt definieren, den Nutzen 
ausweisen und bis spätestens Ende 2013 dem Bundesrat die Marktmodelle vorschlagen. Im Sinne der Umsetzung von BinfV und 
IKT-Strategie und insbesondere im Sinne der Einführung der Standarddienste hat der Bundesrat am 14. Dezember 2012 das 
Marktmodell für den Standarddienst Datenkommunikation und am 10. April 2013 die Marktmodelle für Büroautomation/UCC 
und Sprachkommunikation verabschiedet, die eine Konsolidierung der Leistungserbringung mit sich bringen. Zudem wurden am 
13. Dezember 2013 weitere Standardienst-Marktmodelle für die Verzeichnis- und Sicherheitsdienste vom Bundesrat verabschie-
det. Mittelfristig will der Bundesrat auch GEVER in den Kontext eines Standarddienstes bringen. Im Sinne der Duchsetzung der 
Vorgabe, dass es pro Departement maximal nur einen Leistungerbringer geben darf (Art. 23, Abs. 1 BinfV), hat der Bundesrat 
am 13. November 2013 auch diverse weitere Leistungserbinger-Zentralisierungen beschlossen resp. Ausnahmen nur in begründe-
ten Fällen erlaubt. Weitere Massnahmen gemäss Masterplan der IKT-Strategie 2012–2015 im Sinne der Motion (zum Beispiel 
«Meilenstein extern beschaffte Datentransportdienste» oder «Datacenter-Verbund») sind ebenfalls geplant.  
Die Finanzkommission des Nationalrats hat mit Schreiben vom 14. Dezember 2012 den Bundesrat informiert, dass sie sich an-
lässlich der Sitzung vom 7.-9. November 2012 mit dem Bericht des Bundesrates zur Abschreibung der Motion befasst und dabei 
einstimmig beschlossen hat, die Abschreibung derzeit abzulehnen. Die Frage der Abschreibung der Motion soll erst erneut ge-
prüft werden, wenn die Ergebnisse der von den Finanz- und Geschäftsprüfungskommissionen eingesetzten «Arbeitsgruppe 
Insieme» vorliegen.   
2011 M 10.3640 Zuständigkeiten im Bereich der Informatik und Telekommunikation der Bundesverwaltung (N 1.12.10, 

Finanzkommission NR; S 16.6.11) 
Die Motion beauftragt den Bundesrat u.a., zuhanden der zuständigen Aufsichtsorgane der Bundesversammlung: 

a. das Verfahren und die Kriterien zur Bestimmung, welche Informatik unter Artikel 2 Absatz 3 der Bundesinformatikver-
ordnung vom 26. September 2003 (BinfV von 2003; AS 2003 3687, 2007 3401, 2010 635, 2011 4491) fällt und für die in 
der Folge die Informatikvorgaben der BinfV keine Gültigkeit haben, aufzuzeigen; 

b. zu prüfen, ob das Verfahren und die Kriterien gemäss Buchstabe a den departementsübergreifenden Interessen genügend 
Rechnung tragen; 

c. aufzuzeigen, welche Informatik, gestützt auf die Ausnahmeregelung gemäss Artikel 2 Absatz 3 BinfV, in der Bundes-
verwaltung parallel betrieben wird. 

Wesentliche Teile der Motion beziehen sich also auf Artikel 2 Absatz 3 der BinfV von 2003. In der totalrevidierten BinfV  vom 
9. Dezember 2011 (SR 172.010.58) ist dieser Artikel ersatzlos aufgehoben. Zudem wurden zwischenzeitlich weitere Massnah-

http://bkss242.ad.admin.ch/ch/d/as/2011/6093.pdf


Kapitel II: An die zuständigen Kommissionen: Bericht über den Realisierungsstand der Motionen und Postulate, die zwei Jahre 
 nach der Überweisung noch nicht erfüllt sind 

70 

men im Sinne der IKT-Harmonisierung zwischen dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und 
Sport und übriger Verwaltung getroffen. Es ist daher geplant, die Motion im 2014 zur Abschreibung zu beantragen. Gemäss 
aktueller Planung soll ein entsprechender Bericht vom Bundesrat im zweiten Quartal 2014 behandelt werden.    
2011 M 10.3641 Überprüfung der Steuerung der Informatiklösung SAP in der Bundesverwaltung (N 1.12.10, Finanzkom-

mission NR; S 16.6.11) 
Die Motion beauftragt den Bundesrat: 

a. die Konsequenzen der Trennung der SAP-Systeme durch die Ausnahmeregelung in Artikel 2 Absatz 3 der Bundesinfor-
matikverordnung vom 26. September 2003 (BinfV von 2003; AS 2003 3687, 2007 3401, 2010 635, 2011 4491) zu analy-
sieren; 

b. die nach der Trennung verbleibenden Redundanzen bei der Informatiklösung SAP hinsichtlich eines effektiven und effi-
zienten Ressourceneinsatzes zu überprüfen; 

c. die Bedürfnisse einer übergeordneten Führung der Informatiklösung SAP zu beurteilen; 
d. die Möglichkeiten der Ausgestaltung einer einzigen zentralen Führung der administrativen Informatiklösung SAP zu prü-

fen. 
Teilweise bezieht sich die Motion auf Artikel 2 Absatz 3 der BinfV von 2003. In der totalrevidierten BinfV vom 9. Dezember 
2011 (SR 172.010.58) ist dieser Artikel ersatzlos aufgehoben. Zudem wurden zwischenzeitlich weitere Massnahmen im Sinne 
einer optimalen Abstimmung der SAP-Systeme zwischen dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungs-
schutz und Sport und übriger Verwaltung getroffen. Es ist daher geplant, die Motion im 2014 zur Abschreibung zu beantragen. 
Gemäss aktueller Planung soll ein entsprechender Bericht vom Bundesrat im zweiten Quartal 2014 behandelt werden.    
Staatsekretariat für internationale Finanzfragen   
2007 M 06.3540 Besteuerung von Schweizer Flugpersonal bei deutschen Flugunternehmen (S 8.3.07, Lombardi;  

N 25.9.07) 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, eine Änderung des Doppelbesteuerungsabkommens vom 11. August 1971 mit Deutschland 
(DBA-D; SR 0.672.913.62) zu verhandeln und abzuschliessen, die eine gerechte Besteuerung für Schweizer Flugpersonal bei 
deutschen Flugunternehmen sicherstellt. Dem Arbeitsstaat soll, analog zur Grenzgängerregelung, ein Besteuerungsrecht in Höhe 
eines bestimmten Prozentsatzes des Erwerbseinkommens zukommen. 
2008 hat Deutschland eine beschränkte Revision des DBA-D in diesem Punkt ausgeschlossen. Nach dem Entscheid des Bundes-
rates vom 13. März 2009, den Vorbehalt der Schweiz hinsichtlich des Informationsaustausches nach dem OECD-Musterabkom-
men zurückzuziehen, haben die Schweiz und Deutschland jedoch beschlossen, das DBA-D in zwei Paketen zu revidieren: in 
einem ersten Paket mit Informationsaustausch und anderen damit zusammenhängenden Bestimmungen und in einem zweiten 
Paket mit einer generellen Revision des Abkommens.  
Die Schweiz nutzte die Gelegenheit der Verhandlungen zum Informationsaustausch, um auch für die Flugbesatzungsmitglieder 
eine Lösung zu vereinbaren. Deutschland weigerte sich jedoch, einer dauerhaften Lösung zuzustimmen, war aber bereit, befristet 
bis zum Jahr 2016 auf sein Besteuerungsrecht nach Artikel 15 Absatz 3 DBA-D hinsichtlich derjenigen Flugbesatzungsmitglieder 
zu verzichten, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Steueränderungsgesetzes am 1. Januar 2007 bereits bei einer deutschen 
Fluggesellschaft angestellt waren und seither ununterbrochen dort gearbeitet haben.  
Die Verhandlungen über das zweite Revisionspaket werden in der ersten Jahreshälfte 2014 beginnen. Das Staatssekretariat für 
internationale Finanzfragen wird die Besteuerung der Flugbesatzungsmitglieder in diesen Verhandlungen wiederum einbringen 
und eine dauerhafte Lösung anstreben.   
2010 M 09.3361 Doppelbesteuerungsabkommen. Konsultation der Aussenpolitischen Kommission (N 23.9.09, Aussen-

politische Kommission NR; S 17.3.10) 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, die Aussenpolitischen Kommissionen gemäss Artikel 152 Absatz 3 des Parlamentsgesetzes 
vom 13. Dezember 2002 (ParlG; SR 171.10) zu konsultieren, bevor er Verhandlungen über die Änderung der Doppelbesteue-
rungsabkommen im Bereich des Informationsaustausches (Übergang zum internationalen Standard) aufnimmt. 
Die Motion zielt nicht darauf ab, dass der Bundesrat der Bundesversammlung den Entwurf eines Erlasses unterbreitet (Art. 120 
Abs. 2 ParlG). Sie ist jedoch als Aufforderung an den Bundesrat zur Umsetzung der in Artikel 152 Absatz 3 ParlG vorgesehenen 
Konsultation der Aussenpolitischen Kommissionen (APK-N und APK-S) zu sehen. Nach dieser Bestimmung sind die Aussenpo-
litischen Kommissionen zu wesentlichen Vorhaben sowie zu den Richt- und Leitlinien zum Mandat für bedeutende internationale 
Verhandlungen zu konsultieren.  
Die Leitlinien der schweizerischen Abkommenspolitik im Bereich der Doppelbesteuerungsabkommen bestehen seit Langem und 
folgen grundsätzlich dem OECD-Musterabkommen. Am 13. März 2009 hat der Bundesrat beschlossen, die Amtshilfepolitik der 
Schweiz an den internationalen Standard (Art. 26 OECD-Musterabkommen) anzupassen. Er hat damit die diesbezügliche Ab-
kommenspolitik wesentlich verändert. Die APK-N wurde am 18. Mai 2009 und die APK-S am 18. Juni 2009 über die Änderung 
der Amtshilfepolitik konsultiert. Weitere Konsultationen fanden mit der APK-N am 24. August 2009 und mit der APK-S, anläss-
lich der Behandlung der ersten zehn die neue Amtshilfebestimmung enthaltenden Abkommen, im Februar 2010 statt.  
Die darauf folgenden Änderungen der Amtshilfepraxis, jene vom Februar 2011 betreffend die Anforderungen an die Identifika-
tion im Ersuchen und jene von 2012 betreffend die Eröffnung der Möglichkeit für Gruppenersuchen, sind bedingt durch die 2009 
beschlossene Übernahme des internationalen Standards. Der Zweck von Artikel 26 OECD-Musterabkommen, wirksame Amts-
hilfe dann zu leisten, wenn betroffene Personen eindeutig identifiziert werden können, wurde damit nicht geändert. Deshalb 
handelt es sich dabei um keine wesentlichen Vorhaben im Sinn von Artikel 152 Absatz 3 ParlG, die eine vorgängige Konsultati-
on erfordern.  
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Im Jahr 2013 waren im Bereich der Doppelbesteuerungsabkommen keine wesentlichen Vorhaben oder Mandate für bedeutende 
internationale Verhandlungen zu verzeichnen, die eine Konsultation der aussenpolitischen Kommissionen nach Artikel 152, 
Absatz 3 ParlG erfordert hätten.   
2011 P 10.4061 Revision des Geldwäschereigesetzes (N 18.3.11, Wyss Brigit) 
Das Postulat ist mit der Botschaft vom 13. Dezember 2013 zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der GAFI 
(13.106) zur Abschreibung beantragt worden. Mit den neu vorgeschlagenen Bestimmungen zu den Zahlungen bei Kaufgeschäf-
ten (siehe das neue 1a. Kapitel GwG) werden die Anliegen des Postulats 10.4061 in der Form umgesetzt, wie es der Bundesrat in 
seiner Stellungnahme und seinem Antrag auf Annahme des Postulats angekündigt hat.   
2011 M 09.3147 Bankgeheimnis. Gleich lange Spiesse (N 7.3.11, Fraktion CVP/EVP/glp; S 21.9.11; Abschreibung  

beantragt BBl 2013 6309) 
Am 3. Juli 2013 hat der Bundesrat den «Bericht zur Abschreibung der Motion 09.3147 der Fraktion CVP/EVP/glp: Bankgeheim-
nis. Gleich lange Spiesse» verabschiedet (13.061). Der Bundesrat erachtet darin die Motion als erfüllt und beantragt deren Ab-
schreibung. Der Bericht wurde vom Nationalrat in der Wintersession 2013 behandelt. Die Behandlung durch den Ständerat steht 
noch aus.   
2011 M 11.3157 Beziehungen zwischen der Schweiz und Italien. Wogen glätten (N 17.6.11, Cassis; S 21.9.11) 
Die Motion fordert den Bundesrat zu einer Intervention auf, um die Beziehungen mit Italien zu verbessen, namentlich in Steuer- 
und Finanzangelegenheiten. Insbesondere ist verlangt, dass eine Strategie zur Entspannung der Lage unter Einbezug der Grenz-
kantone, insbesondere Tessin, definiert und eingesetzt wird. Die zuständigen Behörden der EU sollen ebenfalls eingebunden 
werden, damit sichergestellt wird, dass Italien die Gemeinschaftsregeln respektiert und damit alle möglichen Druckmittel, die zur 
Verteidigung der schweizerischen Interessen nötig sind, angewendet werden. 
Am 9. Mai 2012 haben die Schweiz und Italien den bilateralen Dialog in Steuer- und Finanzangelegenheiten wieder aufgenom-
men. Am 29. August 2012, hat der Bundesrat das Mandat bezüglich der Verhandlungen mit Italien erteilt. Dieser Text legt die 
wichtigsten Punkte der Verhandlungen fest. Das Ziel ist es, die Strategie des Bundesrates für einen kompetitiven und steuerkon-
formen Finanzplatz fortzusetzen sowie die wirtschaftlichen Beziehungen mit Italien zu stärken. Mehrere technische Gespräche 
haben im Herbst 2012 stattgefunden. Nach dem Rücktritt der Regierung Monti und der Wahl der Regierung Letta wurden die 
Diskussionen verzögert. Die bilateralen Kontakte wurden in der zweiten Hälfte 2013 jedoch wieder aufgenommen.   
Eidgenössische Finanzverwaltung   
2003 P 03.3071 SAirGroup. Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen (N 20.6.03, Fraktion der Schweizerischen 

Volkspartei) 
Mit dem Postulat wird der Bundesrat aufgefordert, seinen Einfluss dahin geltend zu machen, dass gegen fehlbare Organe von 
SAirGroup zivilrechtliche Verantwortlichkeitsklagen eingereicht werden. Bei einem Verzicht des Liquidators SAirGroup (RA 
Karl Wüthrich) soll der Bund die ihm vom Aktienrecht eingeräumten Klagemöglichkeiten selbstständig wahrnehmen. Aufgrund 
vertiefter Abklärung hat der Liquidator verantwortlichkeitsbegründende Handlungen ehemaliger Organe von SAirGroup festge-
stellt. Gestützt darauf hat er die nötigen Massnahmen ergriffen, darunter verjährungsunterbrechende Massnahmen. Nach Beurtei-
lung des Bundesrates kehrt er zusammen mit dem Gläubigerausschuss alles vor, um allfällige Haftpflichtansprüche nach den 
Artikeln 754 f. des Obligationenrechts (OR; SR 220) durchzusetzen. Für ein Eingreifen des Bundes besteht daher weder die 
Möglichkeit noch ein Anlass. Der Bundesrat hat schon verschiedentlich darauf hingewiesen, dass der Bund für die Tätigkeit 
seiner ehemaligen Vertreter im Verwaltungsrat von SAirGroup grundsätzlich nach Artikel 762 Absatz 4 OR in Anspruch ge-
nommen werden kann. Am 6. Juli 2012 hat nun der Liquidator SAirGroup vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich gegen 20 
Parteien aus aktienrechtlicher Verantwortlichkeit geklagt. Unter diesen Parteien befinden sich insbesondere der Bund und die 
Kantone Basel-Stadt, Genf und Zürich. Zusammenfassend gelangt der Bundesrat zum Schluss, dass die finanziellen Auseinan-
dersetzungen im Nachgang zur Swissair-Krise noch längere Zeit in Anspruch nehmen dürften. Der Vorstoss, der in die gleiche 
Richtung zielt wie das Postulat 03.3155 Leutenegger Oberholzer «Swissair-Bericht von Ernst & Young. Rechtliche Konsequen-
zen», soll daher pendent gehalten werden.   
2003 P 03.3155 Swissair-Bericht von Ernst & Young. Rechtliche Konsequenzen (N 20.6.03, Leutenegger Oberholzer) 
Das Postulat deckt sich weitgehend mit dem Postulat 03.3071 der Fraktion der Schweizerischen Volkspartei «SAirGroup. Gel-
tendmachung von Schadenersatzansprüchen». Zusätzlich wird jedoch gefordert, der Bundesrat habe für die Einleitung strafrecht-
licher Verfahren zu sorgen und allfällige Einstellungsbeschlüsse anzufechten. Zum strafrechtlichen Aspekt ist Folgendes zu 
ergänzen: Mit Urteil vom Juni 2007 hat das Bezirksgericht Bülach in einer «ersten Welle» sechzehn Verwaltungsräte von 
SAirGroup und drei aussenstehende Personen vom Vorwurf der Gläubigerschädigung, ungetreuen Geschäftsbesorgung, Miss-
wirtschaft, Gläubigerbevorzugung und Urkundenfälschung freigesprochen. Massgebend für die Freisprüche waren vor allem 
rechtliche Gründe. Inzwischen sind die noch offenen Verfahren der «zweiten Welle» zur Hauptsache eingestellt. Der Kanton 
Zürich hat das in seiner Zuständigkeit liegende Verfahren im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der verfügbaren Res-
sourcen geführt. Allerdings hat die Oberstaatsanwaltschaft in ihrem Bericht vom 30. März 2009 gewisse Lehren im organisatori-
schen Bereich gezogen. Im Übrigen ist das Postulat aus den gleichen Gründen pendent zu halten wie das Postulat 03.3071.                 
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2005 M 04.3811 Überprüfung des Aufgabenportfolios des Staates (S 14.3.05, Altherr; N 2.6.05; Abschreibung beantragt 
BBl 2013 823) 

2005 M 04.3810 Überprüfung des Aufgabenportfolios des Staates (N 2.6.05, Favre; S 28.9.05; Abschreibung beantragt 
BBl 2013 823) 

2006 P 05.3783 Prioritätensetzung und Aufgabenverzicht (N 24.3.06, Fraktion der Schweizerischen Volkspartei;  
Abschreibung beantragt BBl 2013 823) 

2006 M 05.3287 Konkretisierung finanzpolitisch wichtiger Strukturreformen (S 8.12.05, Lauri; N 21.6.06; Abschreibung 
beantragt BBl 2013 823) 

2012 M 11.3317 Aufgabenüberprüfung (N30.5.11, Finanzkommission NR 10.075; S 20.12.11; N 12.3.12; Abschreibung 
beantragt BBl 2013 823) 

Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 19. Dezember 2012 zum Konsolidierungs- und Aufgabenüberprüfungspaket 2014 
(KAP 2014; BBl 2013 823); 12.101.   
2006 P 06.3331 Bericht über die Privatisierungen von Fernmeldeunternehmen in Europa (N 6.10.06, Christlichdemo-

kratische Fraktion) 
2007 P 06.3636 Fragen zur Weiterentwicklung des Swisscom-Dossiers (N 23.3.07, Kommission für Verkehr und 

Fernmeldewesen NR) 
2007 M 06.3306 Sicherstellung der Grundversorgung durch eine schweizerisch beherrschte Swisscom (S 5.10.06, Escher; 

N 4.10.07) 
Das Postulat 06.3331 fordert vom Bundesrat eine Übersicht über die Auswirkungen der Privatisierung von Telekommunikations-
unternehmen in Europa, namentlich auf die Grundversorgung, die Investitionen, den Wettbewerb, die Preise und die Medien- und 
Sicherheitspolitik. Das Postulat 06.3636 fordert den Bundesrat auf, die Fragen in verschiedenen (nur teilweise überwiesenen) 
Motionen zum Thema der Bundesbeteiligung an Swisscom zu beantworten und dabei auch das Modell einer 5-Prozent-
Vinkulierung der Aktien zu prüfen. Schliesslich beauftragt die Motion 06.3306 den Bundesrat, dem Parlament eine Vorlage zur 
Zukunft der Bundesbeteiligung an Swisscom zu unterbreiten. Diese Vorlage soll sicherstellen, dass Swisscom dauerhaft einer 
ausländischen Beherrschung entzogen und zudem in die Lage versetzt wird, die Grundversorgung zu erbringen und sich nachhal-
tig weiterzuentwickeln. Dabei soll sich der Bund schwergewichtig auf seine Rolle als Gesetzgeber und Regulator konzentrieren.  
Die Anliegen der drei Vorstösse werden im Rahmen des Berichts des Bundesrates zur Bundesbeteiligung an Swisscom behan-
delt. Der Bericht ist unter Federführung des Eidgenössischen Finanzdepartements und mit der Mitarbeit des Eidgenössischen 
Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation und des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport erstellt worden. Die Verabschiedung des Berichts hat sich aufgrund veränderter politischer Priori-
tätensetzung und der Arbeiten zur Evaluation der Entwicklung des Fernmeldemarkts (Bericht zur Erfüllung des Postulats 09.3002 
der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerats «Evaluation zum Fernmeldemarkt» und Folgebericht) verzö-
gert. Um den daraus gewonnen Erkenntnissen Rechnung zu tragen, muss der vorliegende Bericht aktualisiert und umfassend 
überarbeitet werden. Der Bundesrat wird 2014 entscheiden, ob diese Überarbeitung in Angriff genommen oder dem Parlament 
die Abschreibung der Vorstösse beantragt werden soll.   
2008 P 08.3347 Effizienzgewinne durch Aufgabenteilung (S 30.9.08, Maissen) 
Der Bundesrat soll in einem Bericht aufzeigen, welche Effizienzgewinne innerhalb der Bundesverwaltung durch die Einführung 
der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung (NFA) und weiterer Reformprojekte mit neuer Kompetenzver-
lagerung zu den Kantonen bereits erzielt wurden und in welchen Bereichen noch Effizienzgewinne möglich sind. Die entspre-
chenden Effizienzgewinne sind im Rahmen der laufenden Aufgabenüberprüfung des Bundes zu berücksichtigen. 
Wie der Bundesrat im ersten Bericht über die Wirksamkeit des neuen Finanzausgleichs für die Periode 2008–2011 
(www.efv.admin.ch > Dokumentation > Finanzpolitik, Grundlagen > Finanzausgleich > Berichte und Rechtsgrundlagen) aus-
führt, sind infolge der integralen Verantwortung des Bundes im Nationalstrassenbereich bedeutende Effizienz- und Effektivitäts-
gewinne zu verzeichnen. Diese bewegten sich im Einführungsjahr der NFA (2008) zwischen 120 und 205 Millionen Franken. 
Weitere Gewinne sind in den nächsten Jahren sowie durch die Einführung mehrjähriger Programmvereinbarungen zu erwarten. 
Wie der Bundesrat bereits in der ersten NFA-Botschaft (BBl 2002 2291) ausführte, sind diese Gewinne erst in einer mittelfristi-
gen Perspektive realisierbar und können daher noch nicht beziffert werden. Ebenso sind in den einzelnen Aufgabenbereichen 
infolge der vorgenommenen Entflechtungen zwischen Bund und Kantonen Effizienzgewinne zu erwarten, doch können zum 
jetzigen Zeitpunkt – mit Ausnahme des Nationalstrassenbereichs – noch keine konkreten Aussagen hierzu gemacht werden. Der 
Bundesrat wird jedoch im Frühjahr 2014 den zweiten Wirksamkeitsbericht vorlegen und darin eine Bilanz im Sinne des Postulats 
ziehen.   
2010 M 06.3190 Ökologische Steuerreform (N 21.3.07, Studer Heiner; S 27.5.09; N 15.3.10; Abschreibung beantragt  

BBl 2013 5571) 
Abschreibung beantragt im Bericht des Bundesrates (Bundesratsbeschluss vom 14. Juni 2013) zur Abschreibung der Motion 
06.3190 (Studer Heiner) vom 8. Mai 2006. Ökologisierung des Steuer- und Subventionssystems; 13.055. 
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Eidgenössisches Personalamt   
2005 M 05.3152 Vertretung der sprachlichen Minderheiten in den Bundesämtern (N 17.6.05, Berberat; S 29.9.05) 
2006 M 05.3174 Vertretung der sprachlichen Minderheiten in den Bundesämtern (S 14.6.05, Studer Jean; N 8.3.06)  
Die Vertretung der Sprachgemeinschaften in der Bundesverwaltung, die Sprachkenntnisse des Bundespersonals, die strategischen 
Schwerpunktziele, die Aufgaben der oder des Mehrsprachigkeitsdelegierten, die Überprüfung und Evaluation etc. werden im 
Rahmen der Umsetzung der Motion 12.3009 SPK-S (Förderung der Mehrsprachigkeit) präzisiert bzw. neu definiert. Die Verord-
nungsanpassungen (insb. die Revision der Sprachenverordnung vom 4. Juni 2010; SR 441.11) werden voraussichtlich im ersten 
Halbjahr 2014 in Kraft treten.    
Eidgenössische Steuerverwaltung   
2005 M 04.3276 Übergang zur Individualbesteuerung (N 15.6.05, Freisinnig-demokratische Fraktion; S 28.9.05;  

Abschreibung beantragt BBl 2009 4729)  
Die vom Bundesrat in der Botschaft vom 20. Mai 2009 zum Bundesgesetz über die steuerliche Entlastung von Familien mit 
Kindern (09.045) beantragte Abschreibung der Motion wurde im Jahre 2009 von den Eidgenössischen Räten abgelehnt. Am 
12. Oktober 2011 beauftragte der Bundesrat das Eidgenössische Finanzdepartement, bis Ende August 2012 eine 
Vernehmlassungsvorlage auszuarbeiten, mit der die zwei verbliebenen Hauptprobleme der Ehepaarbesteuerung bei der direkten 
Bundessteuer gelöst werden sollen: die verfassungswidrige Mehrbelastung von bestimmten Zweiverdiener- und 
Rentnerehepaaren gegenüber Konkubinatspaaren und unausgewogene Belastungsrelationen zwischen Einverdiener- und 
Zweiverdienerehepaaren. Nach Prüfung von verschiedenen möglichen Besteuerungsmodellen beschloss der Bundesrat, vorläufig 
am geltenden Gemeinschaftsbesteuerungssystem festzuhalten und für die direkte Bundessteuer das Modell «Mehrfachtarif mit 
alternativer Steuerberechnung» vorzuschlagen. In der Vernehmlassung wurde dieses Modell indessen kritisch beurteilt. Der 
Bundesrat beschloss daher, die am 5. November 2012 eingereichte Volksinitiative der CVP, mit welcher die Abschaffung der 
Heiratsstrafe gefordert wird, zur Annahme zu empfehlen und die Vorlage zur ausgewogenen Paar- und Familienbesteuerung 
vorläufig zu sistieren. Er erhofft sich, dass mit der Verankerung des Grundsatzes der gemeinsamen Besteuerung der Ehepaare in 
der Verfassung die Chancen wesentlich erhöht werden, bei einer Annahme der Volksinitiative einen politischen Kompromiss 
finden zu können, wie die Überbesteuerung von Ehepaaren beseitigt werden kann. Die Einführung der Individualbesteuerung 
würde dabei bis zu einer erneuten Verfassungsänderung verwehrt bleiben.   
2006 P 06.3042 Duale Einkommenssteuer (N 23.6.06, Sadis)  
In dem im Oktober 2010 von der Eidgenössischen Steuerverwaltung publizierten Bericht «Vereinfachung der Einkommensbe-
steuerung» (www.estv.admin.ch > Dokumentation > Zahlen und Fakten > Berichte > 2010 > «Vereinfachung der Einkommens-
besteuerung») wurden die Argumente dargestellt, die für eine duale Einkommenssteuer sprechen. Darüber hinaus wurden ver-
schiedene Fragen zur Implementierung einer Abgeltungssteuer auf beweglichem Privatvermögen behandelt (Schuldner- versus 
Zahlstellenprinzip, Einbettung in das föderalistische System der Schweiz, Ausgestaltung des Steuerobjekts, Höhe des Abgel-
tungssteuersatzes, verfassungsrechtliche Gesichtspunkte und Aspekte der Steuergerechtigkeit). Diese Überlegungen bildeten die 
Basis für den Bericht zur dualen Einkommenssteuer, der kurz vor seiner Fertigstellung steht. Der Bundesrat plant, den Bericht im 
1. Halbjahr 2014 zu verabschieden.   
2008 M 04.3736 Beseitigung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital (N 12.3.08, Bührer; S 28.5.08)  
Das Anliegen der Motion ist Gegenstand der Arbeiten der Eidgenössischen Räte zur parlamentarischen Initiative der FDP-
Liberale Fraktion 09.503 «Stempelsteuer schrittweise abschaffen und Arbeitsplätze schaffen». Diese parlamentarische Initiative 
zielt kurzfristig auf die Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital und mittelfristig auf die Abschaffung der Umsatz- 
und Versicherungsabgabe. Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates (WAK-N) hat an ihrer Sitzung vom 
30. August 2011 die parlamentarische Initiative 09.503 in eine Vorlage A und in eine Vorlage B aufgespalten. Vorlage A umfasst 
die Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital. Vorlage B befasst sich mit der Abschaffung der Umsatz- und Versiche-
rungsabgabe. Zur Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital hat die WAK-N vom 7. Februar bis zum 10. Mai 2012 eine 
Vernehmlassung durchgeführt. Sie hält nach Auswertung der Stellungnahmen an ihrem Vorhaben der Abschaffung der Emissi-
onsabgabe fest und hat am 12. November 2012 ihren Bericht zu Handen ihres Rates verabschiedet. Am 26. November 2012 hat 
die WAK-N ihren Bericht dem Bundesrat zur Stellungnahme zukommen lassen. Der Nationalrat hat in seiner Sitzung vom 19. 
März 2013 der Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital zugestimmt. Der Ständerat ist in seiner Sitzung am 4. De-
zember 2013 zur Vorlage A oppositionslos dem Antrag seiner Kommission gefolgt, auf das Geschäft einzutreten und es danach 
zu sistieren. Der Ständerat ist damit auf der Linie des Bundesrates, welcher im Grundsatz die Abschaffung der Emissionsabgabe 
auf Eigenkapital ebenfalls befürwortet, diese jedoch in die Unternehmenssteuerreform III (USR III) einbetten möchte. Wenn die 
Vorlage zur USR III die Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital enthalten wird, wird Vorlage A gegenstandslos und 
die Motion 04.3736 wäre somit erfüllt, andernfalls kann der Ständerat die Sistierung aufheben und die Vorlage A weiter beraten.   
2008 M 07.3309 Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit mit zusätzlicher Unternehmenssteuerreform 

(N 1.10.07, Freisinnig-demokratische Fraktion; S 5.3.08; N 24.9.08)  
Das Eidgenössische Finanzdepartement und die Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren haben im 
September 2012 eine Projektorganisation eingesetzt, welche die Unternehmenssteuerreform III (USR III) vorbereiten soll. Am 
17. Mai 2013 wurde ein Zwischenbericht der Projektorganisation veröffentlicht. In diesem Zwischenbericht empfiehlt das Steue-
rungsorgan eine steuerpolitische Stossrichtung, welche aus drei Elementen besteht: (1) neue Regelungen für mobile Erträge, (2) 
kantonale Gewinnsteuersatzsenkungen und (3) weitere Massnahmen zur Stärkung der Standortattraktivität. Am 19. Dezember 
2013 ist ein weiterer Bericht der Projektorganisation erschienen, welcher die genannte Stossrichtung konkretisiert. Gestützt auf 
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die Erkenntnisse der Projektorganisation und des Vernehmlassungsverfahrens, das für das Jahr 2014 vorgesehen ist, wird der 
Bundesrat den Eidgenössischen Räten Vorschläge für eine nächste Unternehmenssteuerreform unterbreiten.   
2009 M 07.3607 Vereinfachung der Besteuerung der natürlichen Personen (S 17.12.07, [Pfisterer Thomas]-Schiesser; 

N 11.6.09; Abschreibung beantragt BBl 2012 5579)  
2010 M 08.3854 Für einen schlanken Staat. Steuersystem vereinfachen (N 9.3.09, Freisinnig-demokratische Fraktion; 

S 17.3.10; Abschreibung beantragt BBl 2012 5579)  
Abschreibung beantragt im Bericht des Bundesrates zur Abschreibung der Motionen Pfisterer 07.3607 «Vereinfachung der 
Besteuerung der natürlichen Personen» und FDP-Liberale Fraktion 08.3854 «Für einen schlanken Staat. Steuersystem vereinfa-
chen» vom 16. Mai 2012; 12.060. Beide Motionen wurden vom Ständerat am 4. Dezember 2013 abgeschrieben. Das Geschäft 
geht nun an die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates (WAK-N).    
2009 M 08.3239 Beseitigung steuerlicher Hindernisse bei der Finanzierung von Konzerngesellschaften  

(S 30.9.08, Kommission für Wirtschaft und Abgaben SR; N 11.6.09) 
Der Bundesrat hat das Anliegen der Motion betreffend die konzerninterne Finanzierung (Cash-Pooling) erfüllt. Die Verordnung 
vom 3. Dezember 1973 über die Stempelabgaben (SR 641.101) und die Verrechnungssteuerverordnung vom 19. Dezember 1966 
(SR 642.211) wurden dahingehend geändert (AS 2010 2963). Das zusätzliche Anliegen, dass Anleihen, die im Ausland begeben 
werden, in der Schweiz nicht für Zwecke der schweizerischen Besteuerung in inländische Anleihen umqualifiziert werden dür-
fen, kann nur auf Gesetzesstufe erfüllt werden. Die Emission von Anleihen durch ausländische Konzerngesellschaften war des-
halb Teil der Vorlage zur Änderung des Verrechnungssteuergesetzes vom 13. Oktober 1965 (Belebung des schweizerischen 
Kapitalmarktes; BBl 2011 6615), jedoch von der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates (WAK-N) und 
schliesslich auch von den eidgenössischen Räten nicht übernommen worden. Das Parlament hat den Bundesrat beauftragt, die 
Problematik der Verrechnungssteuer in einer Gesamtschau darzulegen. Insbesondere soll damit auch die Machbarkeit der Einfüh-
rung einer Zahlstellensteuer dargestellt werden. In seinem Bericht zur Finanzmarktpolitik vom 19. Dezember 2012 hat der Bun-
desrat dem Eidgenössischen Finanzdepartement den Auftrag erteilt, unter Einbezug der kantonalen Finanzdirektorinnen und 
Finanzdirektoren sowie der Wissenschaft, bis Ende des Jahres 2013 die Möglichkeit der generellen Änderung vom heutigen 
Schuldnerprinzip bei der Verrechnungssteuer zum Zahlstellenprinzip zu prüfen. Dieser Bericht wird auch den Rückweisungsauf-
trag der Eidgenössischen Räte an den Bundesrat berücksichtigen. Gestützt auf diesen Bericht wird der Bundesrat das weitere 
Vorgehen bekannt geben.   
2009 P 07.3504 Neuer Lohnausweis (N 11.6.09, Engelberger) 
Die Eidgenössische Steuerverwaltung verfügt selber über keine Daten, die Aussagen zu den fiskalischen Auswirkungen mit der 
Einführung des Neuen Lohnausweises (NLA) erlauben. Die bisher getroffenen Abklärungen bei den Kantonen haben gezeigt, 
dass Aussagen über allfällige Steuermehreinnahmen durch die Einführung des NLA nicht möglich sind. Die meisten Kantone 
können dazu keine Aussagen machen, da die einzelnen Positionen des Lohnausweises in der Regel weder beim alten noch beim 
neuen Lohnausweis separat erfasst werden. Die Arbeitsgruppe Lohnausweis der Schweizerischen Steuerkonferenz (SSK) wird 
sich voraussichtlich 2014 noch einmal mit dieser Thematik befassen. Im Jahr 2013 war dies aufgrund anderweitiger dringender 
Arbeiten nicht möglich.    
2009 M 05.3299 Übergang zur Individualbesteuerung. Dringliche Massnahmen (N 9.5.06 Freisinnig-demokratische  

Fraktion; S 10.8.09)   
Am 12. Oktober 2011 hat der Bundesrat das Eidgenössische Finanzdepartement beauftragt, bis Ende August 2012 eine Vernehm-
lassungsvorlage auszuarbeiten, mit der die zwei verbliebenen Hauptprobleme der Ehepaarbesteuerung bei der direkten Bundes-
steuer gelöst werden sollen: die verfassungswidrige Mehrbelastung von bestimmten Zweiverdiener- und Rentnerehepaaren ge-
genüber Konkubinatspaaren und die unausgewogene Belastungsrelationen zwischen Einverdiener- und Zweiverdienerehepaaren. 
Nach Prüfung von verschiedenen möglichen Besteuerungsmodellen beschloss der Bundesrat, vorläufig am geltenden Gemein-
schaftsbesteuerungssystem festzuhalten und für die direkte Bundessteuer das Modell «Mehrfachtarif mit alternativer Steuerbe-
rechnung» vorzuschlagen. In der Vernehmlassung wurde dieses Modell indessen kritisch beurteilt. Der Bundesrat beschloss 
daher, die am 5. November 2012 eingereichte Volksinitiative der CVP, mit welcher die Abschaffung der Heiratsstrafe gefordert 
wird, zur Annahme zu empfehlen und die Vorlage zur ausgewogenen Paar- und Familienbesteuerung vorläufig zu sistieren. Er 
erhofft sich, dass mit der Verankerung des Grundsatzes der gemeinsamen Besteuerung der Ehepaare in der Verfassung die Chan-
cen wesentlich erhöht werden, bei einer Annahme der Volksinitiative einen politischen Kompromiss finden zu können, wie die 
Überbesteuerung von Ehepaaren beseitigt werden kann. Die Einführung der Individualbesteuerung würde dabei bis zu einer 
erneuten Verfassungsänderung verwehrt bleiben.   
2010 M 09.3343 Steuerbefreiung von Vereinen (S 27.5.09, Kuprecht; N 15.3.10)  
Die Motion verlangt eine Steuerbefreiung von Vereinen, die ideelle Zwecke verfolgen. Die Eidgenössische Steuerverwaltung 
(ESTV) hat sich während der letzten drei Jahre in Zusammenarbeit mit den Kantonen intensiv mit der Umsetzung der überwiese-
nen Motion befasst und mehrere Alternativen geprüft. Dabei stellten sich diverse heikle Abgrenzungsprobleme. Insbesondere 
haben Fragen wie die rechtsgleiche Behandlung der juristischen Personen sowie die Frage der Definition der «ideellen Zwecke» 
und der praktischen Abgrenzung zu anderen Zwecken zu aufwändigen Abklärungen geführt. Die ESTV hat auf der Basis dieser 
Vorarbeiten eine Vernehmlassungsvorlage erarbeitet. Im April 2013 hat der Bundesrat das Vernehmlassungsverfahren eröffnet; 
dieses dauerte bis Juli 2013. Die Vernehmlassungsvorlage stellte vier Varianten zur Diskussion, wie die Motion umgesetzt wer-
den könnte. Auf der Grundlage dieses Vernehmlassungsverfahrens hat die ESTV in der Zwischenzeit einen Botschafts- und 
Gesetzesentwurf ausgearbeitet. Der Bundesrat plant, die Botschaft und den Gesetzesentwurf im 1. Halbjahr 2014 zuhanden des 
Parlaments zu verabschieden.      
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2010 M 08.3111 Standort Schweiz unter den Top Five (N 11.6.09, Fraktion CVP/EVP/glp; S 15.9.10)  
Das Eidgenössische Finanzdepartement und die Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren haben im 
September 2012 eine Projektorganisation eingesetzt, welche die Unternehmenssteuerreform III (USR III) vorbereiten soll. Ziel 
des Projekts ist die Reform des Unternehmenssteuersystems im Spannungsfeld von Wettbewerbsfähigkeit, Finanzierung der 
Staatsausgaben und internationaler Akzeptanz. Ferner sind Vorschläge zu entwickeln, die einen akzeptablen Ausgleich zwischen 
Bund und Kantonen bzw. zwischen den Kantonen gewährleisten und die daraus resultierenden Mehrbelastungen des Bundes 
kompensieren. Am 17. Mai 2013 wurde ein Zwischenbericht der Projektorganisation veröffentlicht. In diesem Zwischenbericht 
empfiehlt das Steuerungsorgan eine steuerpolitische Stossrichtung, welche aus drei Elementen besteht: (1) neue Regelungen für 
mobile Erträge, (2) kantonale Gewinnsteuersatzsenkungen und (3) weitere Massnahmen zur Stärkung der Standortattraktivität. 
Am 19. Dezember 2013 ist ein weiterer Bericht der Projektorganisation erschienen, welcher die genannte Stossrichtung konkreti-
siert. Gestützt auf die Erkenntnisse der Projektorganisation und des Vernehmlassungsverfahrens, das für das Jahr 2014 vorgese-
hen ist, wird der Bundesrat den Eidgenössischen Räten Vorschläge für eine nächste Unternehmenssteuerreform unterbreiten.   
2010 M 08.3853 Einführung von steuerlichen Fördermassnahmen zur Stärkung des Forschungsstandortes Schweiz 

(N 9.3.09, Freisinnig-demokratische Fraktion; S 15.9.10; N 9.12.10)  
Der Bundesrat ist mit dem Postulat 10.3894 beauftragt worden, die Anliegen der Motion (08.3853) und weitere Fragestellungen 
in einem Bericht zu prüfen. Aufgrund des engen Zusammenhanges der Motion (08.3853) und des Postulats (10.3894) mit der 
Unternehmenssteuerreform III (USR III) hat das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) entschieden, den entsprechenden 
Bericht zeitgleich mit der Vernehmlassungsvorlage zur USR III vorzulegen. Das Vernehmlassungsverfahren zur USR III ist für 
das Jahr 2014 vorgesehen. Im Rahmen der Arbeiten an der USR III wurde am 17. Mai 2013 ein Zwischenbericht der Projektor-
ganisation veröffentlicht. In diesem Zwischenbericht empfiehlt das Steuerungsorgan eine steuerpolitische Stossrichtung, welche 
aus drei Elementen besteht: (1) neue Regelungen für mobile Erträge, (2) kantonale Gewinnsteuersatzsenkungen und (3) weitere 
Massnahmen zur Stärkung der Standortattraktivität. Am 19. Dezember 2013 ist ein weiterer Bericht der Projektorgansation 
erschienen, welcher die genannte Stossrichtung konkretisiert. Gestützt auf die Erkenntnisse der Projektorganisation und des 
Vernehmlassungsverfahrens wird der Bundesrat den Eidgenössöischen Räten Vorschläge für eine nächste Unternehmenssteuerre-
form unterbreiten. Im Rahmen der Arbeiten an der USR III werden ebenfalls Massnahmen geprüft, die speziell auf Forschungs- 
und Entwicklungstätigkeiten zugeschnitten sind.   
2010 P 10.3894 Steuerliche Fördermassnahmen im Bereich der Forschung und Entwicklung (N 9.12.10, Kommission für 

Wirtschaft und Abgaben NR 08.3853)  
Aufgrund des engen Zusammenhangs dieses Postulats mit der Unternehmenssteuerreform III (USR III) hat das Eidgenössische 
Finanzdepartement (EFD) entschieden, den entsprechenden Bericht zeitgleich mit der Vernehmlassungsvorlage zur USR III 
vorzulegen. Das Vernehmlassungsverfahren zur USR III ist für das Jahr 2014 vorgesehen. Im Rahmen der Arbeiten an der 
USR III wurde am 17. Mai 2013 ein Zwischenbericht der Projektorganisation veröffentlicht. In diesem Zwischenbericht emp-
fiehlt das Steuerungsorgan eine steuerpolitische Stossrichtung, welche aus drei Elementen besteht: (1) neue Regelungen für 
mobile Erträge, (2) kantonale Gewinnsteuersatzsenkungen und (3) weitere Massnahmen zur Stärkung der Standortattraktivität. 
Am 19. Dezember 2013 ist ein weiterer Bericht der Projektorgansation erschienen, welcher die genannte Stossrichtung konkreti-
siert. Gestützt auf die Erkenntnisse der Projektorganisation und des Vernehmlassungsverfahrens wird der Bundesrat den Eidge-
nössischen Räten Vorschläge für eine nächste Unternehmenssteuerreform unterbreiten. Im Rahmen der Arbeiten an der USR III 
werden ebenfalls Massnahmen geprüft, die speziell auf Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten zugeschnitten sind.   
2011 M 10.3493 Umfassende Revision des Steuerstrafrechts (S 15.9.10, Schweiger; N 1.3.11)  
Der Bundesrat hat nach Überweisung der Motion das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) beauftragt, eine Vernehmlas-
sungsvorlage auszuarbeiten. Das Vernehmlassungsverfahren wurde am 30. Mai 2013 eröffnet und dauerte bis zum 30. Septem-
ber 2013. Die Vorlage verfolgt zwei Hauptziele: Einerseits sollen auf alle Steuerstrafverfahren dieselben Verfahrensbestimmun-
gen Anwendung finden, andererseits soll die Beurteilung des Lebenssachverhalts unabhängig von der betroffenen Steuer nach 
strafrechtlichen Grundsätzen sowie nach möglichst einheitlich ausgestalteten Straftatbeständen erfolgen. Damit wird eine rechts-
gleiche, effiziente und effektive Aufklärung von Steuerstraftaten sichergestellt und gleichzeitig eine Überbestrafung vermieden. 
Die Vorlage hat im Wesentlichen Änderungen des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (SR 642.11), des Bundesgeset-
zes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (SR 642.14), des Mehrwertsteuergesetzes 
(SR 641.20), des Verrechnungssteuergesetzes (SR 642.21) und des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben (SR 641.10) zum 
Gegenstand. 
Das EFD ist zurzeit daran, die Stellungnahmen aus der Vernehmlassung auszuwerten und die Arbeiten im Hinblick auf die Er-
stellung eines Botschafts- und Gesetzesentwurfes voranzutreiben. Der Bundesrat plant, die Botschaft im 2. Halbjahr 2014 zuhan-
den der Eidgenössischen Räte verabschieden zu können. Der Bundesratsbeschluss zur Verabschiedung der Botschaft zur umfas-
senden Revision des Steuerstrafrechts soll jedoch zeitlich erst nach den parlamentarischen Beratungen zur GAFI-Vorlage 
erfolgen.   
2011 M 10.3340 Besteuerung von Sozialhilfeleistungen und Entlastung des Existenzminimums (S 31.5.10, Kommission für 

Wirtschaft und Abgaben SR 09.300; N 9.12.10; S 14.3.11)  
Im Juni 2012 beauftragte die Eidgenössische Steuerverwaltung die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) mit der 
Analyse der Auswirkungen der Steuerbarkeit der Leistungen der Sozialhilfe und der individuellen Prämienverbilligung sowie der 
Steuerbefreiung des Existenzminimums am Beispiel der Kantone Bern und Neuenburg. Dieser Bericht der SKOS vom Dezember 
2012 stellt die Grundlage des Berichts des Bundesrates dar. Letzterer wurde in der zweiten Hälfte 2013 verwaltungsintern berei-
nigt. Der Bundesrat plant, seinen Bericht in der ersten Hälfte 2014 zuhanden des Parlaments zu verabschieden.        
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2011 P 10.4023 Erodiert die Mittelschicht? (N 18.3.11, Leutenegger Oberholzer)  
Der Bundesrat wird beauftragt, die Situation der Mittelschichten in der Schweiz zu untersuchen. Dazu soll die Eidgenössische 
Steuerverwaltung einen Bericht erstellen, der mehrere konkrete Fragen beantwortet. Einige dieser Fragen werden im Bericht zum 
Postulat 10.4046, Verteilung des Wohlstandes in der Schweiz (vgl. die entsprechenden Erläuterungen) behandelt. Aus diesem 
Grund soll zuerst letzterer Bericht erstellt werden. Die Beantwortung der übrigen Fragen konnte aufgrund anderer Prioritäten im 
Jahre 2013 noch nicht in Angriff genommen werden. Ein konkreter Zeitplan kann zurzeit noch nicht vorgelegt werden.   
2011 P 10.4046 Verteilung des Wohlstandes in der Schweiz (N 17.6.11, Fehr Jacqueline) 
Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat die Projektarbeiten im März 2013 aufgenommen. Mit dem Projektpartner – dem Bun-
desamt für Statistik – wurden Inhalt, Analysegegenstand, zu verwendende Daten und Aufgabenteilung besprochen. Der Fokus 
des Berichtes wird auf die Diskussion der Verteilung, Umverteilung sowie Entwicklung der Einkommen (bzw. Einkommensbe-
standteile) und Vermögen der in der Schweiz wohnhaften Haushalte gelegt. Analysiert werden auch die Entwicklung und Struk-
tur der Konsumausgaben. Neben gesamtschweizerischen Auswertungen werden punktuell auch Verteilungsanalysen auf regiona-
ler Ebene vorgenommen. Für die Analysen werden die Daten der Haushaltsbudgeterhebung von 1998-2011 sowie Steuerdaten 
des Bundes (Zeitreihen bis zum aktuellen Rand 2010) herangezogen. Die Fertigstellung des Berichtes zur Erfüllung des Postula-
tes ist auf die erste Jahreshälfte 2014 vorgesehen.   
2011 M 09.3456 Steuerbefreiung der Einkünfte aus der Einspeisevergütung für den privaten Stromkonsum (N 13.4.11, Favre 

Laurent; S 29.9.11; N 21.12.11; Abschreibung beantragt BBl 2013 7561)  
Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 4. September 2013 zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 (Revi-
sion des Energierechts) und zur Volksinitiative «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)»; 
13.074. Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates (UREK-N) ist im November 2013 auf die 
Vorlage eingetreten und wird ihre Beratungen im Januar 2014 weiterführen.   
2011 P 11.3545 Zivilstandsunabhängige Besteuerung und Renten (N 23.12.11, BDP Fraktion)  
Die Anliegen des Postulats sind Gegenstand der von der CVP am 5. November 2012 eingereichten Volksinitiative «Für Ehe und 
Familie – gegen die Heiratsstrafe». Mit der Volksinitiative soll die heute existierende Benachteiligung von Ehepaaren gegenüber 
Konkubinatspaaren beseitigt werden. Bei den Steuern sollen die Ehepaare eine Wirtschaftsgemeinschaft bilden. Im Sozialversi-
cherungsrecht soll eine Lösung ausgearbeitet werden, die zum Ziel hat, dass verheiratete Rentnerehepaare nicht länger schlechter 
gestellt sind als Rentnerkonkubinatspaare. Der Bundesrat räumt bei der Ehepaar- und Familienbesteuerung einen dringenden 
Handlungsbedarf ein und unterstützt insofern das Anliegen der Initianten. Er beantragt daher, die Initiative zur Annahme zu 
empfehlen. Bei der AHV sieht der Bundesrat keinen Handlungsbedarf, da bei einer Gesamtbetrachtung Ehepaare bereits im 
geltenden Recht besser gestellt sind als Konkubinatspaare. Anpassungen im Rentensystem der AHV wären allenfalls im Rahmen 
der Reform der Altersvorsorge 2020 zu prüfen.   
2011 P 11.3810 Nationale, mit den Kantonen koordinierte Strategie für den Mittelstand (N 23.12.11, Meier-Schatz)  
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über eine kohärente – mit den Kantonen koordinierte – nationale Mittelstandsstra-
tegie vorzulegen. Ausgangspunkt wird eine Analyse des Ist-Zustandes sein, um den konkreten Handlungs- bzw. Reformbedarf zu 
klären. Wichtige diesbezügliche Arbeiten erfolgen im Rahmen der Beantwortung des Postulates 10.4046, Verteilung des 
Wohlstandes in der Schweiz (vgl. die entsprechenden Erläuterungen). Aufgrund anderer Prioritäten konnte der im Postu-
lat 11.3810 geforderte Bericht noch nicht in Angriff genommen werden. Ein konkreter Zeitplan kann zurzeit noch nicht vorgelegt 
werden.   
Eidgenössische Zollverwaltung   
2010 P 10.3888 Prüfung der Aufhebung des Mindestbestandes des Grenzwachtkorps im Schengen-Bundesbeschluss  

(S 7.12.10, Geschäftsprüfungskommission SR) 
Der Mindestbestand des Grenzwachtkorps (GWK) wurde vom Parlament im Hinblick auf die Assoziierung der Schweiz an das 
Schengen-Abkommen im entsprechenden Bundesbeschluss festgeschrieben. Im Bericht der Geschäftsprüfungskommission des 
Ständerates vom 12. Oktober 2010 «Evaluation der Eidgenössischen Zollverwaltung» (www.parlament.ch > Dokumentation > 
Berichte > Berichte der Aufsichtskommissionen > Geschäftsprüfungskommission GPK > Berichte 2010) wurde festgestellt, dass 
die Festschreibung des Mindestbestandes des GWK auf Gesetzesstufe problematisch ist. Deshalb ist der Bundesrat bereit, den 
Mindestbestand im genannten Bundesbeschluss aufzuheben. Er wird dies im Rahmen der anstehenden Teilrevision des Zollge-
setzes vom 18. März 2005 (SR 631.0) machen und in der Botschaft dazu im Jahr 2014 das Postulat zur Abschreibung beantragen.   
2011 M 10.3949 Kostengünstige und unbürokratische Abwicklung von Zollverfahren auch für KMU (N 18.3.11, FDP-

Liberale Fraktion; S 27.9.11) 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, den Unternehmen und insbesondere den KMU die elektronische Zollabfertigung von 
Waren via ein interaktives Internetportal auch ohne teure Zusatzinvestition zu gewährleisten. Dabei ist sicherzustellen, dass der 
Datenaustausch zwischen den Unternehmen und der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) direkt über das Internet und ohne 
Medienbruch erfolgen kann  
Die Entwicklung des beantragten Zollsystems hängt von den neuen Strategien im Bereich der Software sowie im Bereich der 
Frachtapplikationen ab, die beide zur Zeit erarbeitet werden. Gemäss aktueller Planung ist eine Ausdehnung der bestehenden 
Zollabfertigung via Internet für die Jahre 2016 und 2017 vorgesehen.   
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Bundesamt für Bauten und Logistik   
2001 P 01.3515 Missbräuche und Willkür bei der Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen (S 28.11.01, Jenny) 
Das Postulat war als Motion eingereicht und in Form eines Postulats überwiesen worden. Es fordert, dass das Bundesgesetz vom 
16. Dezember 1994 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB; SR 172.076.1) in dem Sinne anzupassen sei, dass sämtliche 
Kantone, die für ihre Projekte Subventionen und Beiträge des Bundes beanspruchen, die Vergaberichtlinien des BöB verbindlich 
zu übernehmen haben. 
In der am 15. November 2008 abgeschlossenen Vernehmlassung zu einer Totalrevision des BöB wurde vorgeschlagen, das 
öffentliche Beschaffungsrecht schweizweit teilweise zu vereinheitlichen. Dieser Vorschlag wurde von praktisch allen Kantonen 
verworfen, wohingegen sich die Mehrheit der Wirtschaftsverbände zustimmend geäussert hat. Zudem hatte sich die Wirtschafts-
lage seit der Vernehmlassung verschlechtert, und der Abschluss der Gesetzesrevision zugrunde liegenden WTO-
Übereinkommens vom 15. April 1994 über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA; SR 0.632.231.422) verzögerte sich weiter. 
Gestützt darauf entschied der Bundesrat am 17. Juni 2009, auf eine Rechtsvereinheitlichung auf nationaler Ebene zu verzichten. 
Es wurde vorgesehen, die Revision des BöB wieder aufzunehmen, sobald die Revision des WTO-Übereinkommens über das 
öffentliche Beschaffungswesen abgeschlossen sein wird. Die Revision der Verordnung vom 11. Dezember 1995 über das öffent-
liche Beschaffungswesen (SR 172.056.11) wurde vorgezogen und auf den 1. Januar 2010 in Kraft gesetzt (AS 2009 6149).  
Im Dezember 2011 kamen die Verhandlungen über die Revision des GPA alsdann zu einem Abschluss. Durch die Revision des 
internationalen Vertrags werden Anpassungen auf den Ebenen Bund und Kantone nötig. Im Sinne des Bundesratsbeschlusses 
vom 17. Juni 2009 haben sich die zuständigen Stellen von Bund und Kantonen darauf geeinigt, das revidierte GPA inhaltlich 
zwischen dem Bundesrecht und dem kantonalen Recht soweit möglich harmonisiert in nationales Recht umzusetzen. Zusätzlich 
streben die Kantone und der Bund eine weitergehende Harmonisierung ihres Beschaffungsrechts in weiteren Bereichen an. Eine 
Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern aus Bund und Kantonen hat inhaltliche Grundlagen für die Revision erarbeitet. 
Die Gesetzgebungsverfahren des Bundes und der Kantone erfolgen nun je separat, jedoch basierend auf den Regelungsvorschlä-
gen einer paritätisch zusammengesetzten Arbeitsgruppe.    
2007 M 04.3061 Lehrlingsausbildung als Vergabekriterium für öffentliche Aufträge (N 15.06.05, Galladé; S 6.3.06;  

N 4.6.07) 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen vermehrt Betriebe zu berücksichtigen, die 
Lehrstellen und andere Ausbildungsplätze anbieten, indem die Lehrlingsausbildung im Bundesgesetz vom 16. Dezember 1994 
über das öffentliche Beschaffungswesen (SR 172.056.1) als Vergabekriterium verankert wird. Im Rahmen der Revision des 
Binnenmarktgesetzes vom 6. Oktober 1995 (SR 943.02) soll dies auch im Bereich der Kantone und Gemeinden berücksichtigt 
werden können. 
Der 2008 in die Vernehmlassung gegebene Vorentwurf einer Totalrevision des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaf-
fungswesen enthielt, wie vom Parlament vorgeschlagen, eine Bestimmung, wonach die Lehrlingsausbildung bei der Vergabe von 
öffentlichen Aufträgen zu berücksichtigen sei. Wie bei der Berichterstattung zum Postulat Jenny 01.3515 «Missbräuche und 
Willkür bei der Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen» näher ausgeführt, wurde die Verordnung vom 11. Dezember 1995 über 
das öffentliche Beschaffungswesen (VöB; SR 172.056.11) auf den 1. Januar 2010 geändert.  
Dem Auftrag des Parlaments ist daher, im Rahmen der geltenden gesetzlichen Grundlagen, bereits bei der Verordnungsänderung 
Rechnung getragen worden. Artikel 27 Absatz 3 VöB sieht neu vor, dass die Auftraggeberin bei gleichwertigen Angeboten von 
schweizerischen Anbieterinnen berücksichtigt, inwieweit die Anbieterinnen Ausbildungsplätze anbieten.  
Die weitere Umsetzung des parlamentarischen Auftrags auf Gesetzesstufe erfolgt im Rahmen der Umsetzung der parlamentari-
schen Initiative 03.445 Lustenberger «Öffentliches Beschaffungswesen, Ausbildung von Lehrlingen als Kriterium». Die Kom-
mission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates hat am 13. November 2012 einen entsprechenden Vorentwurf für eine 
Revision des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen verabschiedet. Das diesbezügliche Vernehmlassungsver-
fahren wurde von Dezember 2012 bis März 2013 durchgeführt. Die Behandlung des Gesetzesentwurfs im Nationalrat ist für 2014 
vorgesehen.   
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Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung   
Staatssekretariat für Wirtschaft   
2000 P 00.3198 WTO. Soziale und Umweltfragen (N 15.6.00, Aussenpolitische Kommission NR 99.302) 
Zur Frage der besseren Berücksichtigung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) in der Handels-
politik konnte an der WTO-Ministerkonferenz in Doha im Jahre 2001 keine Einigung in Bezug auf ein Verhandlungsmandat 
gefunden werden. Die Schweiz hatte sich damals für die Aufnahme dieses Themas in die neue Verhandlungsrunde eingesetzt. 
Die Opposition der meisten Entwicklungsländer verhinderte dies aber. Nichtsdestotrotz ist es ein Anliegen der Schweiz, die 
Kohärenz zwischen der WTO und der IAO zu verbessern. Die Schweiz engagiert sich in der IAO dafür, die Kohärenz zwischen 
Aktivitäten der IAO und jenen der WTO zu fördern. Zudem achtet die Schweiz auch bei der Entwicklung neuer Bestimmungen 
in der WTO darauf, dass diese kohärent sind mit jenen der IAO und anderen internationalen Organisationen. Zu Umweltfragen 
besteht in der WTO ein Verhandlungsmandat gemäss den Paragrafen 31 ff. der Doha-Erklärung. Die Schweiz ist in den entspre-
chenden WTO-Verhandlungen sehr aktiv.    
2002 P 01.3681 Schaffung einer parlamentarischen Versammlung im Rahmen der WTO (N 22.3.02, Aussenpolitische 

Kommission NR)  
Der Bundesrat erachtet eine stärkere Einbindung der Parlamente bei den WTO-Verhandlungen als wünschenswert. Eine aktivere 
Beteiligung der Parlamente kann nicht nur die Vorbereitung und die Verhandlung internationaler Verpflichtungen und gegebe-
nenfalls deren Umsetzung in das nationale Recht erleichtern, sondern auch das Verständnis für die Institution und deren Proble-
me entscheidend verbessern.  
Der Bundesrat ist der Ansicht, dass der Anstoss zur Schaffung einer parlamentarischen WTO-Plattform zuerst von den Parlamen-
ten selbst kommen sollte. Die Förderung dieser Idee müsste mittels Kontakten zwischen den Parlamenten erfolgen, zumal die 
Schweiz andere Staaten nicht dazu zwingen kann, ihre Parlamente in die Aktivitäten der WTO einzubeziehen, und dieses Unter-
fangen daher nicht von der Schweiz alleine realisiert werden kann. Zudem hat die Verfassungsordnung des jeweiligen Landes 
Einfluss auf die Art und Weise, wie ein Parlament WTO-Aktivitäten begleiten kann, und daher müssen verschiedene Formen der 
Beteiligung gefunden werden. Schliesslich ist eine Teilnahme der nationalen Parlamente am WTO-Verhandlungsprozess nur 
sinnvoll, wenn eine möglichst grosse Anzahl nationaler Parlamente einbezogen wird. Die Teilnahme der Parlamente in der WTO 
kann daher nur ein langfristiges Ziel sein. Als erster Schritt sind die Parlamente selbst aufgerufen, die Initiative zu ergreifen.   
2002 P 01.3067 Sicherheit der Nahrungsmittel. Wichtiges Thema der WTO-Verhandlungen 

(N 13.3.02, Christlichdemokratische Fraktion; S 11.12.02) 
Für den Bundesrat haben der Schutz und die Information der Konsumentinnen und Konsumenten betreffend Sicherheit und 
Qualität der Nahrungsmittel einen hohen Stellenwert. Das Ziel, die Sicherheit und die Qualität der Nahrungsmittel zu gewährleis-
ten, wird in der Schweiz durch Bestimmungen in verschiedenen Erlassen und durch die Bereitstellung der erforderlichen Instru-
mente erreicht. Die Aussichten, im Rahmen der WTO eine transparente Deklaration der Produktionsmethoden absichern zu 
können, sind schlecht.    
2008 P 06.3011 Für menschengerechte Handelsregeln und -praktiken (N 19.12.08, Aussenpolitische Kommission  

NR 06.2001) 
Der Bundesrat setzt sich aktiv für die Erreichung der im Postulat genannten Ziele ein. Beispielsweise hat er das Schwerpunktka-
pitel des Aussenwirtschaftsberichts 2009 (BBl 2010 479) dem Thema «Nachhaltigkeit in der Aussenwirtschaftspolitik» gewidmet 
und als eine seiner Prioritäten das Engagement für die Verbesserung der Kohärenz zwischen den verschiedenen internationalen 
Regelwerken definiert. Zudem engagiert sich die Schweiz sehr aktiv im Menschenrechtsrat der UNO, der u. a. dank dem aktiven 
Engagement der Schweiz geschaffen worden ist und dessen Mitglied die Schweiz ist.  
Die Schweiz setzt sich für die konkrete Umsetzung und den Schutz des Rechts auf Nahrung in den zuständigen Organisationen 
ein, so zum Beispiel in der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Die Schweiz hat sich ausser-
dem für die Verlängerung des Mandates des UNO-Sonderberichterstatters für das Recht auf Nahrung eingesetzt. In der WTO 
unterstützte die Schweiz einen Vorschlag, der zum Ziel hat, dass Entwicklungsländer bestimmte Agrarprodukte, basierend auf 
Kriterien wie der Ernährungssicherheit, vom allgemeinen Zollabbau ausnehmen dürfen. Das Thema wird in der WTO zurzeit 
nicht diskutiert. Die Forderung des Postulates, gerechterer Zugang zu Wasser, Bildung, Gesundheitsdiensten und Information 
und Wissen, wird komplementär zur Handelspolitik mit der Entwicklungszusammenarbeit verfolgt. Im Bereich der Handelspoli-
tik gewährt das WTO-Dienstleistungsabkommen (GATS, SR 0.632.20, Anhang 1B) der Schweiz und allen anderen WTO-
Mitgliedstaaten genügend Flexibilität, um dem Anliegen des Postulates gerecht zu werden. 
In Bezug auf Regulierungen für transnationale Unternehmungen hat die Schweiz die Arbeiten des UNO-Sonderbeauftragten für 
Wirtschaft und Menschenrechte, John Ruggie, und die Stossrichtung des von ihm im Juni 2011 zum Abschluss seines Mandats 
vorgelegten Schlussberichts unterstützt. Der Bundesrat wird sich auf nationaler und internationaler Ebene für die weitere Konkre-
tisierung und Umsetzung dieser Arbeiten engagieren. Zudem beteiligt sich die Schweiz aktiv an der Umsetzung der OECD-
Leitsätze für multinationale Unternehmen, die anlässlich des OECD-Ministertreffens im Mai 2011 verabschiedet wurden.    
2010 M 07.3856 Ausgewogeneres und wirksameres Sanktionssystem für das Schweizer Kartellrecht (S 6.3.08, Schweiger; 

N 3.12.09; S 21.9.10; Abschreibung beantragt BBl 2012 1835) – vormals WEKO 
Im Rahmen der Revision des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 1995 (KG; SR 251) beschloss der Bundesrat im Februar 2012, die 
Sanktionsreduktion für Programme zur Einhaltung der kartellrechtlichen Bestimmungen in den KG-Revisionsentwurf aufzuneh-
men. Gleichzeitig hielt der Bundesrat an seiner Auffassung fest, natürliche Personen nicht zu belangen, soweit es um einen ersten 
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Verstoss des Unternehmens gegen das KG geht. Für den Fall der Umsetzung des zweiten Teils dieser Motion enthält der Bericht 
zur Motion Schweiger einen ausformulierten Gesetzesvorschlag. 
Abschreibung beantragt im Bericht des Bundesrates vom 15. Februar 2012 zur Abschreibung der Motion «Ausgewogeneres und 
wirksameres Sanktionssystem für das Schweizer Kartellrecht»; 12.102.   
2010 M 09.3360 OECD-Führung durch Ministerrat oder durch G-20? (N 22.9.09, Aussenpolitische Kommission NR; 

S 2.3.10; N 6.12.10) 
Die Motion beauftragte den Bundesrat, im Rahmen der Überbringung des Berichts über die Steuerhoheiten von 2009 («graue 
Liste») Klärungen zur Beziehung zwischen dem OECD-Generalsekretär und der G-20 zu verlangen. Das konstante Engagement 
der Schweiz für Transparenz und Gleichbehandlung aller Mitgliedsstaaten der OECD hat Früchte getragen. Unterstützt von 
weiteren Ländern – sowohl von Nicht-G-20-Ländern als auch von grösseren G-20-Ländern – hat die OECD ihre Art, für die G-
20 zu arbeiten, angepasst. Erstens informiert der Generalsekretär der OECD die Mitgliedsländer regelmässig über seine Teilnah-
me an G-20-Sitzungen und über von der OECD für die G-20 erstellte Arbeiten. Auf fachspezifischem Niveau werden alle Studi-
en der OECD prinzipiell von den Komitees der OECD behandelt, in denen die Schweiz die Möglichkeit hat, ihre Positionen 
geltend zu machen. Des Weiteren verfolgt die Schweiz auch eine aktive Strategie gegenüber der G-20, indem sie Beziehungen zu 
der jährlichen Präsidentschaft knüpft, um ihre Ansichten zu den Prioritäten der G-20 kundtun zu können. Der Bundesrat wird 
sich weiterhin für eine Verbesserung der Transparenz und des Informationsflusses zwischen G-20 und OECD einsetzen.    
2010 M 10.3279 Gegen Diskriminierung bei grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringungen im Rahmen des Freizü-

gigkeitsabkommens (N 18.6.10, Freisinnig-demokratische Fraktion; S 1.12.10) 
Der Bundesrat unternimmt im Rahmen seiner Möglichkeiten alles, um Hindernisse bei grenzüberschreitenden 
Dienstleistungserbringungen zu beseitigen. Auf Ebene EU handelt er durch die Gemischten Ausschüsse. Er bringt die Anliegen 
ebenfalls in bilateralen Treffen mit den Nachbarländern ein, ermuntert die Sozialpartner zur Aufnahme von Gesprächen und 
unterstützt sie in diesem Vorhaben. Was die Urlaubskasse (ULAK) in Deutschland anbelangt, fanden zwischen der Schweiz und 
Deutschland Gespräche über den möglichen Abschluss einer zwischenstaatlichen Vereinbarung statt. Die deutschen Behörden 
haben zum Ausdruck gebracht, dass eine Vereinbarung zwischen den schweizerischen und deutschen Sozialpartnern der Bau-
wirtschaft abgeschlossen werden müsste. In Bezug auf die «Casse edili» (Urlaubskasse für die Baubranche) fanden zwischen der 
Schweiz und Italien Gespräche statt. Die italienischen Sozialpartner haben sich zu Gesprächen mit den schweizerischen Sozial-
partnern des Bausektors bereit erklärt. Die schweizerischen Arbeitnehmervertreter und -vertreterinnen haben kürzlich Kontakt 
aufgenommen mit der zuständigen italienischen Behörde. Im übrigen wurde das Thema auf die Traktandenordnung des Exper-
tenausschusses der EU über die entsandten Arbeitnehmenden gesetzt.  
Bezüglich der «Garantie décennale» gegen Baumängel existiert ein Versicherungsprodukt für schweizerische Unternehmen, 
welche Baudienstleistungen in Frankreich erbringen. Gemäss den zur Verfügung stehenden Informationen scheint hinsichtlich 
des Meldeverfahrens für Monteure in Deutschland kein generelles Problem zu bestehen. Bezüglich der Mehrwertsteuerkaution 
für Baumaschinen bei der temporären Ausfuhr nach Italien ist kein neuer Fall zur Kenntnis gebracht worden. 
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat 2010 zudem einen Externen damit beauftragt, die Situation von zwölf 
Unternehmen, die im Bereich Bau und Montage Dienstleistungen in Nachbarländern der Schweiz erbringen, zu analysieren. Das 
Ziel war, zu prüfen, welche Bedingungen ein Unternehmen für eine Dienstleistungserbringung erfüllen muss, welchen Problemen 
es dabei begegnet, welche Kosten anfallen und allenfalls Verbesserungsvorschläge zu machen. Die Studie hat gezeigt, dass die 
Bedingungen, die ein Schweizer Unternehmen erfüllen muss, um eine Dienstleistung im Ausland zu erbringen, insgesamt nicht 
unzumutbar, sondern einfach anders als in der Schweiz sind. 
Der Bundesrat wird, gestützt auf die Ergebnisse der Bemühungen des SECO und des Staatssekretariats für Bildung, Forschung 
und Innovation (SBFI) (siehe SBFI: Motion 05.3473 der Kommission für Wirtschaft und Abgaben SR «Bilaterale Verträge. 
Erleichterung des Marktzuganges für Schweizer KMU in der Europäischen Union»), 2014 einen Bericht erstatten.   
2011 M 10.3626 Lebensmittelproduktion. Ökologische und soziale Zustände (N 13.12.10, Kommission für Wirtschaft und 

Abgaben NR; S 8.6.11) 
In seiner Aussenwirtschaftspolitik setzt sich der Bundesrat aktiv für die Berücksichtigung von Sozial- und Umweltstandards in 
Handelsabkommen ein. Dabei vertritt die Schweiz in den WTO-Agrarverhandlungen die Position, dass Massnahmen zum Schutz 
der Umwelt (wie z.B. im Rahmen gewisser Direktzahlungen) weiterhin zulässig sein müssen und keinem Ausgabenplafonds 
unterstehen sollen. In den Verhandlungen zur Beseitigung von umweltschädlichen Subventionen wie auch zu Umwelt und Han-
del setzt sich der Bundesrat für ein ambitiöses Resultat ein. Die Bestrebungen für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der WTO sowie die Berücksichtigung der ILO-Standards bei den WTO-
Bestimmungen werden weitergeführt. Die Verhandlungen in den oben erwähnten Bereichen sind jedoch blockiert. 
Die Schweiz setzt sich in ihren Freihandelsabkommen (FHA) für die Aufnahme von Bestimmungen ein, welche die Kohärenz 
der Nachhaltigkeitsziele untereinander bezwecken. Sie stützt sich dabei auf die Mitte 2010 vereinbarten EFTA-
Modellbestimmungen über Handel und nachhaltige Entwicklung. Alle seit Mitte 2010 bilateral oder im Rahmen der EFTA abge-
schlossenen FHA enthalten solche Bestimmungen. In allen laufenden Verhandlungen sowie im Rahmen der Weiterentwicklung 
der bestehenden FHA setzt sich die Schweiz für den Einschluss entsprechender Bestimmungen ein.    
2011 P 11.3466 Nachhaltige Entwicklung und Standortförderung (N 31.5.11, Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

NR 11.019) 
Im Hinblick auf die nächste Botschaft Standortförderung 2016–2019 prüft der Bundesrat, wie er die Grundsätze der nachhaltigen 
Entwicklung besser in seine Strategie zur Standortförderung integrieren kann. Für verschiedene der Instrumente der Standortför-
derung liess der Bundesrat 2013 Grundlagenarbeiten und Evaluationen durchführen, in denen unter anderem die nachhaltige 
Entwicklung ein Thema war. Die Erkenntnisse fliessen in die Botschaft ein, die der Bundesrat dem Parlament 2015 unterbreitet.    
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2011 P 11.3461 Eine Industriepolitik für die Schweiz (N 19.9.11, Bischof) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat, aufzuzeigen, ob und welche Industriepolitik die Schweiz heute verfolgt und welche 
Alternativen er für möglich hält, um den Werkplatz Schweiz namentlich im Bereich der produzierenden Industrie (Sektor 2) 
lebendig zu erhalten. Die Arbeiten sind abgeschlossen; der beantwortende Bericht analysiert die Lage der Industrie und präsen-
tiert die Massnahmen des Bundes zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz. Die Ämterkonsultation wurde am 
19. Dezember 2013 eröffnet.   
2011 P 11.3536 Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze in den energieintensiven Industrien sichern (N 19.9.11, Heim; 

Abschreibung beantragt BBl 2013 7562) 
Abschreibung beantragt im ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 (Revision des Energierechts) und zur Volksinitia-
tive «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie» (Atomausstiegsinitiative) vom 4. September 2013; 13.074.   
2011 P 11.3044 Prospektivstudie zum Fachkräftebedarf nach Branchen und Berufsprofilen (N 28.9.11, Aubert) 
Die Arbeiten sind weit fortgeschritten. Im Rahmen der Fachkräfteinitiative wird ein Indikatorensystem zum Fachkräftemangel in 
verschiedenen Berufsgruppen erstellt. Mit dem Abschluss der Arbeiten ist bis Ende 2014 zu rechnen.    
2011 P 11.3697 Evaluation der Neuen Regionalpolitik (N 30.9.11, von Siebenthal) 
Die Neue Regionalpolitik wird auf Bundesebene über ein Mehrjahresprogramm umgesetzt. Die Ergebnisse der Evaluationen zum 
laufenden Mehrjahresprogramm 2008–15 liegen vor und sind veröffentlicht (www.seco.admin.ch > Themen > Regional- und 
Raumordnungspolitik «Evaluation des Mehrjahresprogramms 2008–15 zur Umsetzung der Neuen Regionalpolitik (NRP)»). Der 
Bundesrat betrachtet das Postulat materiell als erfüllt. Formell wird es dem Parlament im Rahmen der Botschaft Standortförde-
rung 2016–19 zur Abschreibung beantragt werden.   
Bundesamt für Landwirtschaft   
2010 P 10.3884 Prüfung der Richtlinie zur Kürzung der Direktzahlungen (S 1.12.10, Kommission für Wirtschaft und 

Abgaben SR 09.3226) 
Das Postulat wurde im Rahmen der Behandlung der Motion Aebi 09.3226 «Anpassung der Richtlinie zur Kürzung der Direkt-
zahlungen» eingereicht (nachfolgend: Richtlinie). Mit dieser Motion wurde der Bundesrat beauftragt, die notwendigen Schritte 
zu unternehmen, damit die Richtlinien, die von der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz (LDK) erarbeitet wurden, an den Grund-
satz der Verhältnismässigkeit angepasst werden. Am 3. Dezember 2009 hat der Nationalrat die Motion angenommen. Der Stän-
derat ist dem Ordnungsantrag von Ständerat Berset gefolgt und hat die Motion an die Kommission zurückgewiesen mit dem 
Auftrag, die Kantone anzuhören. Die Kommission hat daraufhin die Vertreter der LDK angehört. Die LDK erklärte sich bereit, 
die Richtlinie hinsichtlich der Gewichtung der Mängel zu prüfen, betonte jedoch, dass das in der Motionsbegründung aufgeführte 
Beispiel höchst theoretisch sei. Die Kommission teilte die Meinung der LDK und beantragte die Ablehnung der Motion – da 
diese eine Abänderung der Richtlinie zur Folge hätte – und die Annahme eines Postulats, mit dem der Bundesrat beauftragt wird, 
lediglich die Gewichtung der Mängel zu prüfen. 
Mit dem Postulat wird der Bundesrat beauftragt, die Richtlinie zu überprüfen und zur Gewichtung der Mängel und der Abgren-
zung der öffentlich-rechtlichen Programme von den privaten Labelprogrammen Stellung zu nehmen. Das Postulat verlangt zu-
dem, dass der Vollzug der Direktzahlungsvorschriften gewährleistet bleibt. Zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen 
Programmen muss klar unterschieden werden. Verletzen Landwirtinnen und Landwirte Vorschriften, die privat-rechtliche Pro-
gramme wie z. B. das Labelprogramm von Bio Suisse touchieren, darf dies die Ausrichtung von Direktzahlungen nicht beein-
flussen. Aufgrund der Änderungen bei den Direktzahlungen, die im Rahmen der Agrarpolitik 2014–2017 vorgenommen wurden, 
müssen die Bestimmungen zur Kürzung der Direktzahlungen angepasst werden. Es wird vorgesehen, sämtliche Bestimmungen 
zur Kürzung von Direktzahlungen auf 2015 in die Direktzahlungsverordnung (DZV) (SR 910.13) aufzunehmen. Dabei wird der 
Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2 Bundesverfassung) das entsprechende Gewicht beigemessen.   
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation   
2002 P 00.3276 Verwaltungsräte für den ETH-Bereich (N 18.3.02, Neirynck) – vormals EDI 
2007 P 07.3315 Überprüfung der Führungsstruktur des ETH-Bereiches (N 5.10.07, Müller-Hemmi) – vormals EDI 
Die von den Postulaten aufgeworfenen Fragen werden im Rahmen der Arbeiten zur Umsetzung der neuen gesetzlichen Bestim-
mungen zur Steuerung der verselbstständigten Einheiten geprüft. Der Bundesrat wird in der Botschaft über die Förderung von 
Bildung, Forschung und Innovation in den Jahren 2017–2020 dazu Stellung nehmen.    
2002 P 01.3456 Leistungsabhängige Stipendien (N 18.3.02, Fraktion der Schweizerischen Volkspartei; Abschreibung 

beantragt BBl 2013 5515) – vormals EDI 
2006 P 06.3304 Gesamtschweizerisches System zur Studienfinanzierung (S 20.9.06, Leumann; Abschreibung beantragt 

BBl 2013 5515) – vormals EDI 
2006 P 06.3342 Gesamtschweizerisches System zur Studienfinanzierung (N 6.10.06, Randegger; Abschreibung beantragt 

BBl 2013 5515) – vormals EDI 
Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 26. Juni 2013 zur «Stipendieninitiative» und zum indirekten Gegenvorschlag 
(Totalrevision des Ausbildungsbeitragsgesetzes); 13.058.     

http://www.seco.admin.ch/
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20063342
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2005 M 05.3473 Bilaterale Verträge. Erleichterung des Marktzuganges für Schweizer KMU in der Europäischen Union  

(S 27.9.05, Kommission für Wirtschaft und Abgaben SR; N 16.12.05) – vormals SECO 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, die notwendigen Massnahmen zu treffen, um den KMU den Nachweis der Berufsausübung 
in der Schweiz – ohne die jetzigen bürokratischen Umtriebe – möglichst zu erleichtern. In seiner Antwort hielt der Bundesrat 
fest, er werde die Massnahmen prüfen, um die bestehenden Probleme zu lösen. 
Zu diesem Zweck hat das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) zusammen mit dem Integrationsbüro EDA/EVD 
(IB) und unter Mitwirkung des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) und dem Bundesamt für Migration (BFM) mehrere 
Sitzungen organisiert, die sich insbesondere dem Zugang von Schweizer Architektinnen und Architekten zum EU-Markt widme-
ten. In diesem Rahmen hat sich das BBT mit den betroffenen Partnern getroffen, d. h. mit der Stiftung der Schweizerischen 
Register, dem Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein, dem Bund Schweizer Architekten, dem «Ordine Ingegneri e 
Architetti del Cantone Ticino», den Architekturdepartementen der Universität der italienischen Schweiz und der beiden Eidge-
nössischen Technischen Hochschulen, dem Schweizerischen Baumeisterverband, dem Schweizerischen Verband freier Berufe 
(SVFB) und dem Schweizerischen Gewerbeverband. Die Gespräche haben gezeigt, dass schweizerischen Dienstleistungserbrin-
gern der Zugang zum EU-Markt offensteht und gut funktioniert. 
Im Rahmen einer Arbeitsgruppe unter der Federführung des SVFB, an der insbesondere das BBT und das IB mitwirkten, wurde 
dem Schweizerischen Institut für Rechtsvergleichung ein Auftrag erteilt. Zweck dieses Auftrags war es, die Gesetzgebung ver-
schiedener EU-Länder zu analysieren und die Marktzugangsregelung für gewisse Berufe des SVFB aufzulisten. Dabei wurde 
kein Verstoss gegen die Personenfreizügigkeit festgestellt. Die Arbeiten dieser Gruppe wurden an einer Sitzung vom 
12. Mai 2009 abgeschlossen. Anlässlich dieser Sitzung erklärte das BBT auch, wie die Schweiz den Nachweis der effektiven 
Berufsausübung erbrachte. Im Frühjahr 2009 führte das IB zudem eine breit angelegte Untersuchung durch, die aufzeigte, dass es 
keine spezifischen Probleme im Zusammenhang mit dem Verstoss gegen die aktuellen Abkommen zu verzeichnen gibt. Das BBT 
seinerseits wurde angehalten, mit der EU das Verfahren der Diplomanerkennung für mehrere Schweizer Berufsabschlüsse zu 
klären. Dieses Verfahren wurde in allen Fällen zur Zufriedenheit der Betroffenen abgeschlossen. 
Mit der vorläufigen Anwendung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen seit dem 1. No-
vember 2011 im Rahmen von Anhang III des Freizügigkeitsabkommens (SR 0.142.112.681) wird den EU-Staaten künftig keine 
Möglichkeit mehr eingeräumt, einen Nachweis der Berufserfahrung zu verlangen – was insbesondere den Marktzugang für die 
Architektinnen und Architekten wesentlich erleichtert. Die Ergebnisse einer Studie des SECO zu Marktzugangsproblemen in der 
EU für schweizerische Firmen werden in Kürze vorliegen. Gestützt auf diese Studie und weitere Abklärungen des SECO und des 
Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), namentlich auch mit Berücksichtigung der Auswirkungen der 
Anpassungen von Anhang III des Freizügigkeitsabkommens, wird der Bundesrat 2014 einen Bericht erstatten.    
2006 P 06.3018 Bericht zu Defiziten im Lehrstellenbereich (N 23.6.06, Kommission für Wissenschaft,  

Bildung und Kultur NR) 
Der Bundesrat hatte in seiner Stellungnahme zum Postulat auf die Komplexität der Fragen hingewiesen, die eine umfassende 
Berichterstattung in der geforderten Frist verunmöglichte. Inzwischen sind die Arbeiten für eine modernisierte Bildungsstatistik 
des Bundesamtes für Statistik (BFS) vorangeschritten. Eine Analyse zur Ausbildungsbereitschaft der Betriebe ist im Herbst 2008 
erschienen; 2012 wurde sie aktualisiert und erweitert (www.bfs.admin.ch > 06 – Industrie und Dienstleistungen > Publikationen). 
2010 folgte eine Studie zum Kosten-Nutzen-Verhältnis der zweijährigen beruflichen Grundbildung mit eidgenössischem Be-
rufsattest und 2012 wurde eine aktualisierte Kosten-Nutzen-Studie der drei- und vierjährigen beruflichen Grundbildung mit 
eidgenössischem Fähigkeitszeugnis publiziert (www.sbfi.admin.ch > Dokumentation > Publikationen > Berufsbildung). Seit 
2010 wurde jährlich das Berufseinstiegs-Barometer publiziert (www.sbfi.admin.ch > Themen > Berufsbildung > Berufliche 
Grundbildung > Lehrstellen > Lehrstellenbarometer), das die Situation von Lernenden nach der Lehre untersucht. Zweimal 
jährlich informiert das Lehrstellenbarometer über die Situation auf dem Lehrstellenmarkt. Periodische Trendanalysen bei den 
Kantonen liefern zusätzliche Informationen. Im Hinblick auf wissenschaftsgestützte Erkenntnisse führen universitäre «Leading 
Houses» verschiedene Forschungsprojekte durch. In den gemeinsamen bildungspolitischen Zielen von Bund und Kantonen sowie 
in der Fachkräfte-Initiative des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) wurde die Zielset-
zung bekräftigt, bis 2020 die Abschlussquote aller unter 25-Jährigen auf Sekundarstufe II auf 95 Prozent zu erhöhen. Eine wich-
tige Massnahme ist das «Case Management Berufsbildung», das inzwischen in allen Kantonen eingeführt wurde. Der Bund 
unterstützt dessen Konsolidierung 2012–2015 mit 15,5 Millionen Franken.    
2007 M 07.3283 Kampf gegen Illetrismus (S 19.6.07, Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur SR 07.012; 

N 20.9.07; S 25.9.07; Abschreibung beantragt BBl 2013 3729) – vormals EDI 
2009 P 08.4025 Weiterbildungsoffensive (S 5.3.09, Sommaruga Simonetta; Abschreibung beantragt BBl 2013 3729) 
Die Abschreibung dieser zwei Vorstösse wird in der Botschaft zum Bundesgesetz über die Weiterbildung (BBl 2013 3729) vom 
15. Mai 2013 beantragt.   
2010 P 10.3127 Sicherung der Alterspflege (N 18.6.10, Heim) 
Gegenstand des Postulats bildet die Bereitstellung einer bedarfsgerechten Zahl an Ausbildungs- und Praktikumsplätzen im Pfle-
ge- und Betreuungsbereich, namentlich in der Spitex, in Alters- und Pflegeheimen.  
Im Rahmen des vom Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) gemeinsam mit den Kantonen 
und den Organisationen der Arbeitswelt initiierten Masterplans Bildung Pflegeberufe hat die Schweizerische Gesundheitsdirekto-
renkonferenz (GDK) Grundsätze für die Steuerung und Finanzierung der betrieblichen Ausbildungsleistungen in den nicht-
universitären Gesundheitsberufen verabschiedet. Die Betriebe sollen gemäss ihrem Potenzial zur Aus- und Weiterbildung ver-
pflichtet werden. Die erwartete Ausbildungsleistung soll zwischen dem Kanton und dem Betrieb vereinbart und aufgrund der 
Nettonormkosten abgegolten werden. Unter Leitung der GDK wurde ein Modell erarbeitet, das den Kantonen erlaubt, diese 
Kosten schweizweit nach einheitlichen Kriterien zu ermitteln. In einem nächsten Schritt wird das Modell unter Leitung der GDK 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/06/22/publ.html
http://www.sbfi.admin.ch/dokumentation/00335/00400/index.html?lang=de
http://www.sbfi.admin.ch/
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konsolidiert. Ziel ist eine gesamtschweizerisch einheitliche Anwendung. Mittelfristig ist die Anwendung des Modells im Spitex- 
und Langzeitbereich zu klären. Die Zuständigkeit dafür liegt bei den Kantonen und Gemeinden. Im Zwischenbericht «Masterplan 
Bildung Pflegeberufe» vom November 2013 (www.sbfi.admin.ch > Themen > Berufsbildung > Gesundheitsausbildungen > 
Masterplan Bildung Pflegeberufe > Aktuell) wird aufgezeigt, dass entsprechende Massnahmen einzuleiten sind. Der Bericht 
wurde vom WBF an das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) und die Spitzen der GDK, der Schweizerischen Konfe-
renz der Erziehungsdirektoren und der Organisationen der Arbeitswelt Gesundheit (OdASanté und Schweizerischer Verband der 
Berufsorganisationen im Gesundheitswesen) versandt.    
2010 P 10.3128 Attraktivität der Krankenpflege-Ausbildung (N 18.6.10, Heim) 
Gegenstand des Postulats ist die Einrichtung einer gesamtschweizerischen Bildungssystematik im Pflege- und Betreuungsbereich 
in enger Zusammenarbeit mit der Branche. Dabei soll die Erhöhung der Attraktivität der Ausbildungen im Pflege- und Be-
treuungsbereich besonders berücksichtigt werden. Verschiedene Massnahmen zur Erhöhung der Attraktivität der Ausbildungen 
in der Pflege sind zwischenzeitlich umgesetzt. Auf der Sekundarstufe II ist die zweijährige berufliche Grundbildung Assistentin / 
Assistent Gesundheit und Soziales mit eidgenössischem Berufsattest schweizweit eingeführt. Der Beruf Fachfrau/Fachmann 
Gesundheit mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis hat sich zu einem der beliebtesten Lehrberufe entwickelt. Weiter nimmt die 
Zahl der Berufs- und Fachmaturitäten mit gesundheitlicher Ausrichtung stetig zu. Auf der Tertiärstufe haben sich Studiengänge 
an den höheren Fachschulen und Fachhochschulen etabliert. Die Einrichtung von Berufs- und höheren Fachprüfungen wird mit 
der Entwicklung von klaren Kompetenzprofilen vorangetrieben. In der Deutsch- und in der Westschweiz wurde je ein Kooperati-
onsstudiengang auf Masterstufe eingerichtet. Die Attraktivität der Ausbildungen hängt jedoch nicht alleine von den Bildungsan-
geboten ab, sondern wird durch die Arbeitsbedingungen wesentlich beeinflusst. Im Zwischenbericht «Masterplan Bildung Pfle-
geberufe» vom November 2013 (www.sbfi.admin.ch > Themen > Berufsbildung > Gesundheitsausbildungen > Masterplan 
Bildung Pflegeberufe > Aktuell) wurde deshalb festgehalten, dass Kantone und Organisationen der Arbeitswelt gefordert sind, in 
attraktive Arbeitsbedingungen für die Pflegeberufe zu investieren.   
2011 P 11.3687 Vorbereitungskurse für Diplome und eidgenössische Fähigkeitsausweise der höheren Berufsbildung. 

Finanzierung (N 30.9.11, Fässler) 
2011 P 11.3694 Berufsbildung. Indirekte Finanzierung der Tertiärstufe B durch den Bund. Transparenz bei den Kantonen 

(N 30.9.11, Aubert) 
Die beiden Postulate stellen Fragen zur Kostentransparenz und zur Finanzierung der höheren Berufsbildung.  
Mit dem Ziel der Weiterentwicklung und Stärkung der höheren Berufsbildung hat das Staatssekretariat für Bildung, Forschung 
und Innovation (SBFI) Anfang 2013 in Abstimmung mit den Kantonen und den Organisationen der Arbeitswelt ein strategisches 
Projekt lanciert. Betreffend Finanzierung sind Gespräche mit den Verbundpartnern über mögliche Modelle zur Unterstützung der 
Vorbereitungskurse auf eidgenössische Berufs- und höhere Fachprüfungen im Gange. Die Ergebnisse sollen dem Bundesrat im 
Jahr 2014 unterbreitet werden. Vorgesehen ist im Hinblick auf die Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung und 
Innovation 2017–2020 (BFI-Botschaft 2017–2020) im Bereich der Finanzierung der Vorbereitungskurse eine erhöhte Transpa-
renz zu schaffen und die öffentliche Unterstützung der Vorbereitungskurse zu klären. Entsprechend wird die Berichterstattung zu 
den Projektarbeiten im Rahmen der BFI-Botschaft 2017–2020 erfolgen.   
2011 M 11.3564 Nuklearforschung in der Schweiz weiterhin gewährleisten (S 28.9.11, Forster; N 6.12.11) – vormals EDI 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, im neuen Kernenergiegesetz auf die Verankerung eines generellen Technologieverbots für 
Nukleartechnologie zu verzichten; dies um zu gewährleisten, dass die nukleare Forschung in der Schweiz weitergeführt wird und 
um damit die Expertise für Betrieb und Rückbau der bestehenden nuklearen Anlagen sicherzustellen. Voraussichtlich in der 
Frühlingssession 2014 wird der Nationalrat bei der Behandlung der «Botschaft vom 4. September 2013 zum ersten Massnahmen-
paket der Energiestrategie 2050» (BBl 2013 7561) den Entwurf für das revidierte Kernenergiegesetz behandeln. Darin ist aus-
drücklich kein Technologieverbot verankert. Das Verbot von neuen Rahmenbewilligungen in Artikel 12 Absatz 4 bezieht sich 
nur auf Kernkraftwerke. Damit wird die Möglichkeit für den Bau und Betrieb von neuen Forschungsreaktoren weiterhin offenge-
halten.   
2011 P 11.4024 Intereuropäische Vereinbarung zur Finanzierung von Studienplätzen ausländischer Studierender  

(N 23.12.11, Pfister Gerhard) – vormals EDI 
Gegenstand des Postulates ist die Abklärung der Frage, wie der Aufenthalt ausländischer Studierenden aus Nachbarstaaten finan-
ziell abgegolten werden kann, und die Prüfung allfälliger Massnahmen zur Finanzierung. 
Im Rahmen der Abklärungsarbeiten bezüglich der Anliegen des Postulats fanden auch informelle Gespräche mit Vertretern der 
Ministerien von Deutschland und Österreich statt. Vor dem Hintergrund der Entstehung des europäischen Hochschulraums und 
des starken Anstiegs der internationalen Studierendenmobilität sowie des Rufs nach Prüfung finanzieller Abgeltungen hat sich in 
der Folge der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) entschieden, eine Studie über «Studentische Mobilität und ihre 
finanziellen Effekte auf das Gastland» in Auftrag zu geben. Die Schweiz ist dabei eines der sechs Untersuchungsländer. Die 
Studie aus Deutschland wird anfangs 2014 veröffentlicht und in einigen Aspekten als Basis für die Beantwortung des Postulats 
im Rahmen der BFI-Botschaft 2017–2020 dienen. 
 

http://www.sbfi.admin.ch/
http://www.sbfi.admin.ch/
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Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation   
Generalsekretariat   
2011 P 10.4164 Beschleunigung von Verfahren von öffentlichem Interesse (S 16.3.11, Recordon; Abschreibung beantragt 

BBl 2013 7562) 
Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 4. September 2013 zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 (Revi-
sion des Energierechts) und zur Volksinitiative «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)»; 
13.074.   
Bundesamt für Verkehr   
2001 P 99.3561 Zukunft der historischen Gotthardbahn (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi) 
Der Gotthard-Bergstrecke kommen nach Fertigstellung des Gotthard-Basistunnels grundsätzlich drei Funktionen zu: Sie dient 
dem Interregioverkehr, dem Tourismusverkehr und als Entlastungsstrecke für den Basistunnel. Welche Aufgaben die Bergstrecke 
dereinst konkret übernehmen wird, kann jedoch erst später, nämlich vor der Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels, entschie-
den werden. Dies, weil Angebots- und Betriebskonzepte auf die tatsächlichen Bedürfnisse ausgerichtet sein müssen und sich 
diese heute für den Zeitraum 2016–2019 nicht mit der nötigen Genauigkeit voraussagen lassen. Mit Entscheid vom 8. November 
2006 hat der Bundesrat die SBB beauftragt, diese Strecke künftig zu betreiben. Die SBB hat diese wichtige Frage in die laufen-
den Planungsarbeiten einbezogen, sodass das Angebotskonzept rechtzeitig vorliegen wird. Mit dem Postulat 12.3521 (2012 P 
12.3521) Baumann «Künftige Nutzung der Gotthard-Bergstrecke» wird das Anliegen neu formuliert und konkretisiert: Im Postu-
lat wird die Frage nach der künftigen Nutzung der Gotthard-Bergstrecke gestellt und ein Nutzungskonzept verlangt. Die 
Bergstrecke soll als Teil des Bahnsystems Schweiz und als nationalhistorisches Bauwerk in einen Gesamtzusammenhang gestellt 
werden. Es ist sicherzustellen, dass alle Themen gebührend einbezogen und koordiniert werden, deren spezifische Aspekte Teil 
der Lösungsfindung sein müssen. Dies betrifft insbesondere folgende Themen: 

1. die künftige Funktion des heutigen Bahnareals und der Bahnanlagen; 
2. das Angebot der Verkehrserschliessung der Region; 
3. der Umgang mit dem Bauwerk von hohem kulturellem und historischem Wert; 
4. die touristischen Entwicklungschancen für die direkt betroffenen Regionen; 
5. die Zuständigkeit für die künftige Auftragserteilung und für die Finanzierung. 

Der Bundesrat unterstützt das Anliegen Baumann. Er wird dem Parlament voraussichtlich Mitte 2014 einen entsprechenden 
Bericht vorlegen. Gleichzeitig soll damit auch das Postulat 2001 P 99.3561 (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi) beantwortet werden.   
2009 P 08.3763 Bahnlandschaft Schweiz. Konsolidierung durch die SBB (N 8.9.09, Kommission für Verkehr und  

Fernmeldewesen NR) 
Der Bundesrat hat am 11. Juni 2010 entschieden, die Frage der Trassenvergabe nicht in der Botschaft zur Bahnreform 2.2 zu 
behandeln. Er hat das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) beauftragt, für 
die Ausgestaltung des diskriminierungsfreien Netzzugangs verschiedene Modelle vertieft zu prüfen. Ausserdem besteht weiterhin 
der Auftrag des Bundesrates vom 21. Dezember 2007, die Frage der zukünftigen Struktur der Eigentümer- und Betreiberschaft 
der schweizerischen Eisenbahninfrastruktur einer systematischen Prüfung zu unterziehen und bis spätestens 2020 zu lösen. Das 
UVEK hat 2010 eine Expertengruppe eingesetzt, die das Modell der Trassenvergabestelle bzw. der organisatorischen Weiterent-
wicklung von Infrastruktur und Verkehr analysieren soll. Der Bericht der Expertengruppe war ursprünglich für 2012 vorgesehen. 
Aufgrund des zeitlichen Stands der Entwicklungen in der EU musste der ursprüngliche Zeitplan der Expertengruppe angepasst 
werden. Das Leitungsorgan hat entschieden, die Entwicklungen in der EU (v.a. die Ergebnisse des Recast und den Entscheid des 
Europäischen Gerichtshofs zum Vertragsverletzungsverfahren gegen mehrere Mitgliedsstaaten) abzuwarten. Der Schlussbericht-
liegt dem UVEK seit dem 2. Mai 2013 vor. Der Bundesrat wird auf dieser Basis inhaltliche Entscheide treffen, wie die Organisa-
tion der Bahninfrastruktur künftig ausgestaltet sein soll und dazu eine Vernehmlassung durchführen. Dem Parlament werden die 
Ergebnisse voraussichtlich im Jahr 2015 in Form einer Botschaft unterbreitet.    
2011 M 10.3881 Zukunft des Schienenverkehrs in der Fläche (S 30.11.10, Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

SR; N 11.4.11) 
Der Bundesrat hat am 16. April 2013 die Vernehmlassungsvorlage «Totalrevision des Gütertransportgesetzes; Gesamtkonzeption 
zur Förderung des Schienengüterverkehrs in der Fläche» verabschiedet. Die Gesamtkonzeption sieht ein ausgewogenes Instru-
mentarium an Massnahmen zur Förderung des Schienengüterverkehrs in der Fläche und die künftige Entwicklung und Finanzie-
rung der Güterverkehrsinfrastruktur vor. 
Die Rückmeldungen aus der Vernehmlassung werden ausgewertet und bilden Gegenstand der Botschaft, die der Bundesrat in der 
1. Hälfte 2014 verabschieden wird.   
2011 M 11.3284 Terminalpolitik des Bundes (N 17.6.11, Hutter Markus; S 22.9.11) 
Mit dieser Motion wird der Bundesrat eingeladen, die Anliegen aller potenzieller Nutzerinnen und Nutzer von Terminaldienst-
leistungen und bereits bestehenden Infrastrukturen in einer Terminalpolitik des Bundes zu berücksichtigen. 
In einem ersten Schritt zur Erfüllung des Motionsanliegens führte das BAV eine erste Terminalkonferenz durch und beauftragte 
den unabhängigen Branchenexperten Erwin Rutishauser mit einer Mediation. Es war das Ziel, die Branche auf eine gemeinsame 
Haltung zur Terminallandschaft im Allgemeinen und zu den beiden Grossterminalprojekten Basel-Nord und Gateway Limmattal 
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im Besonderen zu einigen. Mit der zweiten Terminalkonferenz vom 3. Dezember 2013 kam dieser Prozess zu einem erfolgrei-
chen Abschluss, da sich die Transport- und Logistikbranche im Mediationsprozess auf verschiedene Stossrichtungen einigen 
konnte. Die Weiterentwicklung wird nun konkretisiert und soll als Zielbild dienen für verschiedene Zeithorizonte sowie geogra-
phisch und funktional differenziert den Bedarf von Umschlagsanlagen aufzeigen.  
Die nötigen Rahmenbedingungen für eine koordinierte und planungsverbindliche Weiterentwicklung der schweizerischen Termi-
nallandschaft wird der Bundesrat im Rahmen der Botschaft zur Totalrevision des Gütertransportgesetzes den eidgenössischen 
Räten unterbreiten.   
Bundesamt für Zivilluftfahrt   
2002 P 02.3339 Verbot von Heliskiing im Unesco-Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn (N 4.10.02, Teuscher) 
In dem im Jahr 2000 vom Bundesrat genehmigten SIL-Konzeptteil (Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt, SIL) ist der Auftrag 
enthalten, das Netz der Gebirgslandeplätze (GLP) generell zu überprüfen. In diesem Zusammenhang sollte auch die Frage geklärt 
werden, ob und in welchem Ausmass das Heliskiing weiterbetrieben werden soll. Der Bundesrat hat im Juni 2007 die konzeptio-
nellen Ziele und Vorgaben für die GLP genehmigt und damit grünes Licht für die spezifische Überprüfung der einzelnen GLP 
gegeben.  
Die Überprüfung der einzelnen GLP wird unter der Federführung des Bundesamts für Zivilluftfahrt und unter Einbezug der 
betroffenen Behörden, Unternehmen und Organisationen regionenweise vorgenommen. Die Frage, auf welchen Plätzen und in 
welchem Ausmass das Heliskiing weiterhin erlaubt bleiben soll, wird ebenfalls im Rahmen der individuellen Überprüfung ge-
klärt. In einer ersten Etappe wurden die GLP der Region Wallis-Südost (Zermatt) überprüft. Die aus der Prüfung resultierende 
Objektblattserie wurde am 17. September 2010 vom Bundesrat verabschiedet und deren Inhalte am 2. November 2010 vom 
Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation verfügt. Fünf Parteien führten gegen diese 
Verfügung beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Dieses hat in seinem Urteil vom 1. Dezember 2011 die Verfügung 
insbesondere aufgrund eines bisher fehlenden Gutachtens der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) 
teilweise aufgehoben und an die Vorinstanz zurückgewiesen. Seit dem 28. November 2012 liegt das Gutachten zu den GLP der 
Region Wallis-Südost nun vor. Um die für die weiterführenden Arbeiten nötige Interessenabwägung über Art und Ausmass 
allfällig zukünftig nötiger Nutzungseinschränkungen vornehmen zu können, hat das BAZL in Absprache mit den weiteren betrof-
fenen Bundesstellen die Ausarbeitung einer Studie über die nationale Bedeutung der GLP für die Aufrechterhaltung einer hoch-
wertigen Infrastruktur zur Versorgung der Berggebiete in Auftrag gegeben. Ein Entwurf dieser Studie liegt mittlerweile vor. 
Zurzeit werden die aufgrund des ENHK-Gutachtens und der erwähnten Studie allenfalls erforderlichen Anpassungen an der 
Objektblattserie GLP Wallis-Südost geprüft. 
Aufgrund der exemplarischen Bedeutung sowohl des ENHK-Gutachtens als auch der erwähnten Studie für die Arbeiten zur 
Überprüfung der GLP wurden die Arbeiten für die Region Aletsch-Susten (inklusive Region Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn) vor 
Beginn der öffentlichen Mitwirkung zum Entwurf der entsprechenden Objektblattserie sistiert. Diese Arbeiten werden voraus-
sichtlich im Jahr 2014 wieder aufgenommen.    
2009 M 08.3240 Fluglärmimmissionen. Entschädigung nachbarrechtlicher Abwehransprüche (S 12.6.08, Kommission für 

Umwelt, Raumplanung und Energie SR; N 4.6.09) 
Entsprechend dem Auftrag der Motion sollen nicht nur Verfahrensfragen im Zusammenhang mit der Entschädigung nachbar-
rechtlicher Abwehransprüche wegen übermässiger Fluglärmimmissionen geregelt werden, sondern es sollen auch Verbesserun-
gen im materiellen Recht ermöglicht werden. Die interdepartementale Arbeitsgruppe «Enteignung nachbarrechtlicher Abwehran-
sprüche» beschäftigt sich seit rund vier Jahren damit, das materielle Recht zu verbessern. Es liegt ein konkreter Lösungsansatz 
vor. Dieser beabsichtigt, auf Gesetzesstufe eine spezialgesetzliche Ausgleichsnorm einzuführen. Der Bundesrat hat im Frühjahr 
2012 ein Aussprachepapier zur Kenntnis genommen und die Verwaltung mit der Ausarbeitung einer Vernehmlassungsvorlage 
beauftragt. Im Juni 2013 entschied das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), die Kantone 
als hauptbetroffene Anlageinhaber der LAN (Lärmausgleichsnorm) zu konsultieren, bevor über die Eröffnung einer Vernehmlas-
sung entschieden wird. Dieser Entscheid wird mit einer Konsultation der Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz 
(BPUK) umgesetzt. Das Bundesamt für Umwelt hat die LAN an der Plenarversammlung der BPUK vom 19. September 2013 
vorgestellt. Die BPUK wird bis im Frühjahr 2014 eine Stellungnahme zur LAN einreichen, daraufhin wird das UVEK einen 
Entscheid zum weiteren Vorgehen fällen und die Kommissionen für Umwelt, Raumplanung und Energie (UREK-S) informieren.     
Bundesamt für Energie   
2006 M 05.3683 Gesamtenergiekonzept für die nächsten 25 Jahre (N 16.12.05, Lustenberger; S 5.10.06; Abschreibung 

beantragt BBl 2013 7561) 
2009 P 08.3760 Regelung der Vergütungshöhe für solarthermische Kraftwerke (N 5.3.09, Kommission für Umwelt, 

Raumplanung und Energie NR; Abschreibung beantragt BBl 2013 7561) 
2009 P 08.3761 Effektive Mehrkosten der Fotovoltaik berücksichtigen (N 5.3.09, Kommission für Umwelt, Raumplanung 

und Energie NR; Abschreibung beantragt BBl 2013 7561) 
2009 M 09.3357 Vereinfachte Zertifizierung von kleinen, mit erneuerbarer Energie betriebenen Stromerzeugungsanlagen 

(N 4.6.09, Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie NR; S 14.9.09; Abschreibung beantragt 
BBl 2013 7561) 

2010 P 10.3708 Energie aus Wasserkraft. Produktionspotenzial und -kapazität (N 17.12.10, Bourgeois; Abschreibung 
beantragt BBl 2013 7561) 
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2011 P 10.3890 Gesetzeskonforme Abnahme und Vergütung von Elektrizität (N 11.4.11, Kommission für Umwelt, 
Raumplanung und Energie NR; Abschreibung beantragt BBl 2013 7562) 

2011 P 09.3908 Anpassung des Aktionsplans «Erneuerbare Energien» an den europäischen Standard (N 8.6.11, 
Nussbaumer; Abschreibung beantragt BBl 2013 7561) 

2011 P 10.3269 Netz und ökologische Pumpspeicherkraftwerke (N 8.6.11, Wehrli; Abschreibung beantragt BBl 2013 
7562) 

2011 P 11.3115 Sicherheit der schweizerischen Kernkraftwerke. Überprüfung der Energiepolitik (N 8.6.11, Fraktion 
CVP/EVP/glp; Abschreibung beantragt BBl 2013 7562) 

2011 P 11.3224 Alternative Energiestrategie (N 8.6.11, Leutenegger Filippo; Abschreibung beantragt BBl 2013 7562) 
2011 P 11.3348 Stromversorgung für die Schweiz sicherstellen (N 9.6.11, Wasserfallen; Abschreibung beantragt BBl 

2013 7562) 
2011 P 11.3422 Einführung von progressiven Energie- und Netznutzungstarifen (N 9.6.11, BDP-Fraktion; Abschreibung 

beantragt BBl 2013 7562) 
2011 P 11.3435 Effizienter Einsatz des Stroms. Sparpotenzial aufzeigen (N 9.6.11, Darbellay; Abschreibung beantragt 

BBl 2013 7562) 
2011 M 11.3415 Energieeffizienz bei der öffentlichen Beleuchtung (N 9.6.11, Fraktion BD; S 28.9.11; Abschreibung 

beantragt BBl 2013 7562) 
2011 M 11.3404 Vereinfachtes Bewilligungsverfahren für Stromnetze (N 9.6.11, FDP-Liberale Fraktion; S 28.9.11; Ab-

schreibung beantragt BBl 2013 7562) 
2011 M 11.3432 Versorgungssicherheit im Elektrizitätsbereich (N 9.6.11, Leutenegger Filippo; S 28.9.11; Abschreibung 

beantragt BBl 2013 7562) 
2011 M 11.3331 Baureife KEV-Projekte fördern (N 8.6.11, Häberli-Koller; S 29.9.11; Abschreibung beantragt BBl 2013 

7562) 
2011 M 11.3345 Höheres Ausbauziel für Wasserkraft in der Schweiz (N 9.6.11, Killer; S 29.9.11; Abschreibung beantragt 

BBl 2013 7562) 
2011 P 11.3307 Alternative Energiestrategie (S 28.9.11, Gutzwiller; Abschreibung beantragt BBl 2013 7562) 
2011 P 11.3587 Sparsame Energienutzung und erneuerbare Energien. Zusätzliche finanzielle Mittel für Ausbildungspro-

gramme (S 28.9.11, Cramer; Abschreibung beantragt BBl 2013 7562) 
2011 P 11.3747 Ausstieg aus der Kernenergie. Alternativen prüfen und beziffern (N 30.9.11, Grin; Abschreibung bean-

tragt BBl 2013 7562) 
2011 M 09.4082 Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 

(N 8.6.11, Cathomas; S 28.9.11; N 6.12.11; Abschreibung beantragt BBl 2013 7563) 
2011 M 11.3257 Aus der Atomenergie aussteigen (N 8.6.11, Grüne Fraktion; S 28.9.11; N 6.12.11; Pt. 1 angenommen; 

Abschreibung beantragt BBl 2013 7563) 
2011 M 11.3375 Smart Metering. Intelligente Zähler für die Schweiz (N 9.6.11, Noser; S 28.9.11; N 6.12.11; Abschrei-

bung beantragt BBl 2013 7563) 
2011 M 11.3376 Effizienzstandards für elektrische Geräte. Eine Best-Geräte-Strategie für die Schweiz (N 9.6.11, Noser; 

S 28.9.11, N 6.12.11; Abschreibung beantragt BBl 2013 7563) 
2011 M 11.3403 Weniger Bürokratie und schnellere Verfahren über die Produktion erneuerbarer Energien (N 9.6.11, 

FDP-Liberale Fraktion; S 28.9.11, N 6.12.11; Abschreibung beantragt BBl 2013 7563) 
2011 M 11.3426 Keine neuen Rahmenbewilligungen für den Bau von Atomkraftwerken (N 8.6.11, BDP Fraktion; 

S 28.9.11; N 6.12.11; Abschreibung beantragt BBl 2013 7563) 
2011 M 11.3436 Schrittweiser Ausstieg aus der Atomenergie (N 8.6.11, Schmidt Roberto; S 28.9.11; N 6.12.11; 

Pt. 1, 2, 4 und 5 angenommen; Abschreibung beantragt BBl 2013 7563) 
Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 4. September 2013 zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 (Revi-
sion des Energierechts) und zur Volksinitiative «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)»; 
13.074.   
2009 P 09.3085 Wirkung der Systeme zur Förderung von erneuerbaren Energien (N 12.6.09, Parmelin) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat, einen vollständigen Bericht darüber vorzulegen, welche Wirkung verschiedene Systeme 
zur Förderung erneuerbarer Energien in den Nachbarländern der Schweiz haben. Insbesondere soll aufgezeigt werden, wie sich 
diese Systeme auf die Energiewirtschaft, auf die Netzwerke und auf die Nachhaltigkeit auswirken. Zu diesem Thema gibt es 
bereits zahlreiche externe Studien, die in einem Synthesebericht zusammengefasst werden. Der Synthesebericht liegt bis Mitte 
2014 vor.    
2009 M 09.3083 Stromversorgungsverträge mit dem Ausland. Die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen bewahren 

(N 12.6.09, FDP-Liberale Fraktion; S 10.12.09) 
Die Anliegen der Motion werden innerhalb der bilateralen Verhandlungen mit der EU über ein Stromabkommen mit der Schweiz 
behandelt. Die Schweiz strebt eine Garantie der privatrechtlich vereinbarten Bezugsrechte (Energie) mit marktkonformen Me-
chanismen zur Abgeltung der eventuell anfallenden Kosten für die grenzüberschreitenden Lieferungen (Engpasskosten) an. Die 
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Lösung soll sowohl mit den Regeln der EU zur Grenzbewirtschaftung kompatibel sein als auch die getätigten Investitionen 
sicherstellen. Die Verhandlungen dauern noch an.   
2010 P 09.4041 Zustand des Stromnetzes der Schweiz (S 9.3.10, Stähelin) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat, Bericht über den Investitionsbedarf für Stromnetze zu erstatten und Vorschläge zu unter-
breiten, wie diese Investitionen finanziert werden sollen.  
Im Rahmen der Arbeiten an der Energiestrategie 2050 wurden die Kosten für den Ausbau und die Erneuerung im Übertragungs-
netz und den Ausbau im Verteilnetz berechnet. Am 14. Juni 2013 hat der Bundesrat die «Strategie Stromnetze; Detailkonzept im 
Rahmen der Energiestrategie 2050» verabschiedet (www.bfe.admin.ch > Themen > Stromversorgung > Stromnetze). Inhalt des 
Detailkonzepts sind unter anderem Mehrjahrespläne zum Ausbau der Stromnetze: Alle Netzbetreiber der Netzebenen 1 bis 3 
(Spannung über 36 kV) sollen verpflichtet werden, der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (ElCom) Mehrjahrespläne 
einzureichen. Die ElCom soll anschliessend die Mehrjahrespläne überprüfen und genehmigen. Der Bundesrat hat das 
Eidgenössische Departement für Umwelt, Vekehr, Energie und Kommunikation beauftragt, bis Herbst 2014 eine entsprechende 
Vernehmlassungsvorlage zu erarbeiten.  
Der Bundesrat hat zudem am 4. September 2013 die Botschaft zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 (Revision 
des Energierechts) und zur Volksinitiative «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)» (BBl 
2013 7561) verabschiedet. Darin sind ebenfalls einzelne Massnahmen im Bereich Stromnetze enthalten.   
2010 P 10.3348 Sicherung des schweizerischen Stromübertragungs- und Stromverteilnetzes (N 30.9.10, Kommission für 

Umwelt, Raumplanung und Energie NR) 
Das Postulat verlangt vom Bundesrat, Bericht zu erstatten über den Zustand des schweizerischen Stromnetzes sowie die zukünf-
tigen Herausforderungen in Bezug auf die schweizerischen Stromnetze, insbesondere auf das Übertragungsnetz.  
Am 14. Juni 2013 hat der Bundesrat die «Strategie Stromnetze; Detailkonzept im Rahmen der Energiestrategie 2050» verab-
schiedet (www.bfe.admin.ch > Themen > Stromversorgung > Stromnetze). Inhalt des Detailkonzepts sind unter anderem Mehr-
jahrespläne zum Ausbau der Stromnetze: Alle Netzbetreiber der Netzebenen 1 bis 3 (Spannung über 36 kV) sollen verpflichtet 
werden, der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (ElCom) Mehrjahrespläne einzureichen. Die ElCom soll anschliessend die 
Mehrjahrespläne überprüfen und genehmigen. Der Bundesrat hat das Eidgenössische Departement für Umwelt, Vekehr, Energie 
und Kommunikation beauftragt, bis Herbst 2014 eine entsprechende Vernehmlassungsvorlage zu erarbeiten.  
Der Bundesrat hat zudem am 4. September 2013 die Botschaft zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 (Revision 
des Energierechts) und zur Volksinitiative «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)» (BBl 
2013 7561) verabschiedet. Darin sind ebenfalls einzelne Massnahmen im Bereich Stromnetze enthalten.   
2011 P 10.3080 Fotovoltaik-Forschung. Stärkung und Abstimmung auf Industriebedürfnisse (N 8.6.11, Chopard) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten, wie die Fotovoltaik-Forschung gestärkt und 
auf die Industriebedürfnisse abgestimmt werden kann. Seit der Einreichung des Postulats hat sich betreffend Stärkung der Photo-
voltaik-Forschung viel getan. 
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang die Schaffung eines nationalen Kompetenzzentrums für Photovoltaik am Centre 
Suisse d’Electronique et de Microtechnique (CSEM), welches Anfang 2013 seinen Betrieb aufgenommen hat und vom Bund in 
den nächsten fünf Jahren mit 19 Millionen Franken unterstützt wird. Mit diesem neuen Zentrum soll dank intensiver Zusammen-
arbeit zwischen Wirtschaftspartnern und Hochschulen der Industrialisierungsprozess für neue Photovoltaik-Zellen und Modul-
konzepte beschleunigt werden.  
Für die Entwicklung von marktgängigen Produkten hat die Kommission für Technologie und Innovation (KTI) zudem im Rah-
men des Aktionsplans für eine koordinierte Energieforschung Schweiz (Aktionsplan) zusätzlich 46 Millionen Schweizer Franken 
(Periode 2013‒2016) erhalten. Dieses Geld ist ausschliesslich für die Energieforschung reserviert. Die Fotovoltaik-Forschung 
kann sich mit Projekten um finanzielle Unterstützung bei der KTI bewerben (Bottom-up-Modell). Auch dies fördert die Zusam-
menarbeit zwischen Hochschulen, Fachhochschulen und Industrie wesentlich. Im Rahmen des Aktionsplans werden sieben 
«Swiss Competence Centers for Energy Research» (SCCER) gebildet. In einigen von ihnen ist die Photovoltaik entsprechend 
vertreten. Die allgemein guten Ausgangspositionen der Schweizer Industrie in einem globalen und konkurrenzbetonten Umfeld 
können durch diese Aktivitäten weiter gestärkt werden.  
Auf europäischer Ebene wurde 2010 die «Solar Europe Industry Initiative» (SEII) zur Umsetzung des SET-Plans lanciert. Hier 
läuft seit 2012 ein «Era-Net-Project» im Solarbereich, in dem die Zusammenarbeit in Photovoltaik-Forschungsförderung stärker 
koordiniert wird. Dazu trägt auch die Lancierung neuer europäischer Projekte bei, die über nationale Agenturen unterstützt wer-
den. 
Weiter wurde die Ausschreibungsperiode 2012/2013 für Nationale Forschungsprogramme ausschliesslich dem Thema Energie 
gewidmet: Die beiden Nationalen Forschungsprogramme «Energiewende» (NFP 70) und «Steuerung des Energieverbrauchs» 
(NFP 71) sind mit total 45 Millionen Franken über fünf Jahre dotiert.  
Schliesslich wurden die Fördermittel des Bundesamts für Energie (BFE) für Pilot- und Demonstrationsprojekte massiv erhöht ‒ 
diese können für die direkte Förderung von industrienahen Projekten beantragt werden (ebenfalls Botton-up-Modell). Daneben 
bestehen als etablierte Förderinstrumente weiterhin das Photovoltaik-Forschungsprogramm des BFE und die Ausschreibungen 
der EU im Rahmen der Forschungsrahmenprogramme. 
Ein Übersichtsbericht, der die im Postulat geforderten Punkte erfüllt, ist in Abstimmung mit dem Masterplan Cleantech mit 
Vertretern von Industrie und Forschung bereits erarbeitet worden. Da sich seit 2011 bei der Umsetzung der im Postulat aufgewor-
fenen Prüfpunkte allerdings bereits sehr viel getan hat, muss der Bericht noch einmal überarbeitet werden.     
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2011 P 11.3356 Haftungsrisiko des Staates bezüglich Atomkraftwerken (N 8.6.11, Vischer) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat, einen Bericht zu verfassen, welcher das reale Haftungsrisiko des Staates bezüglich Reak-
torunfall erfasst und Wege aufzeigt, wie es real auf die Betreiber oder Dritte abgewälzt werden kann. Der Bericht soll u.a. die 
neusten Erkenntnisse aus der Nuklearkatastrophe in Fukushima berücksichtigen. Die Arbeiten zum Bericht sind weit fortgeschrit-
ten. Er liegt voraussichtlich bis Mitte 2014 vor.   
2011 P 11.3411 Wüstenstrom für die Schweiz (N 9.6.11, Girod) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat, zu prüfen, mit welchen Massnahmen das Projekt «Desertec» sowie ähnliche Initiativen 
gefördert werden können. Die Arbeiten zur Erfüllung des Postulats sind derzeit noch im Gange. Der Bericht dazu soll bis Mitte 
2014 fertiggestellt werden.   
2011 P 11.3350 Thermische Solarkollektoren nicht durch Fotovoltaik verdrängen (N 9.6.11, Pfister Theophil) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat mit der Prüfung der in der Fachwelt vertretenen These, dass anstelle einer subventionier-
ten Photovoltaik-Anlage auf Wohnhäusern eine thermische Solaranlage für Warmwasser installiert werden sollte. Derzeit arbeitet 
das Bundesamt für Energie an der Erfüllung des Postulats. Die Ergebnisse dieser Arbeiten fliessen in einen Bericht, der bis Ende 
2014 vorliegen soll.    
2011 P 11.3408 Intelligentes und optimales Stromversorgungsnetz für die Zukunft (N 9.6.11, Teuscher) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat, Bericht zu erstatten und Vorschläge zu unterbreiten, a) welche Voraussetzungen geschaf-
fen werden müssen, damit «SmartGrid»/«Smart Metering» eingeführt werden kann und b) wie das schweizerische Stromübertra-
gungs- und das Verteilnetz umgestaltet und ausgebaut werden müssen. 
a) Hinsichtlich der Entwicklung von «Smart Grids» werden derzeit die notwendigen technischen Grundlagen zur Ausgestaltung 
von intelligenten Netzen in der Schweiz in der «Smart Grid Roadmap» erarbeitet. Dabei werden unterschiedliche Übertragungs-
technologien, Speicheranwendungen und Steuerungen hinsichtlich ihres Betriebes in den Netzen untersucht. Zudem enthält die 
Botschaft vom 4. September 2013 zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 (Revision des Energierechts) und zur 
Volksinitiative «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)» (BBl 2013 7561) eine Regelung 
zur schweizweiten Einführung von «Smart Metering»: neuer Artikel 15 Absatz 1 sowie neuer Artikel 17a im Stromversorgungs-
gesetz.  
b) Zusätzlich erarbeitet das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation bis Herbst 2014 
eine Vernehmlassungsvorlage für den zeit- und bedarfsgerechten Um- und Ausbau der Netze auf Basis der «Strategie Stromnet-
ze; Detailkonzept im Rahmen der Energiestrategie 2050» (www.bfe.admin.ch > Themen > Stromversorgung > Stromnetze).    
2011 M 10.4082 Straffung der Verfahren für die Umsetzung der definierten Projekte für Höchstspannungsleitungen bis 

2020 (N 8.6.11, Killer; S 28.9.11) 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, dafür zu sorgen, dass Höchstspannungs-Ausbauprojekte vorrangig behandelt werden und 
die notwendige Unterstützung bekommen, dass die Planungszonen für künftige Leitungen strategisch festgelegt und die Umset-
zung der neuen Verfahrensabläufe überprüft werden und dass das Plangenehmigungsverfahren beschleunigt wird und die Mög-
lichkeiten einer Trassenzusammenlegung der Stromnetze mit den Bahnstromnetzen geprüft werden. 
Der Bundesrat hat am 14. Juni 2013 die «Strategie Stromnetze; Detailkonzept im Rahmen der Energiestrategie 2050» 
(www.bfe.admin.ch > Themen > Stromversorgung > Stromnetze) gutgeheissen und das Eidgenössische Departement für Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommunikation gleichzeitig beauftragt, basierend auf dem Detailkonzept, bis Herbst 2014 eine 
Vernehmlassungsvorlage zu erarbeiten. Im Detailkonzept hat er ausführlich dargelegt, wie die Rahmenbedingungen und Abläufe 
modifiziert werden müssen, damit eine bedarfs- und zeitgerechte Netzentwicklung erfolgen kann. Der Bundesrat hat damit unter-
strichen, dass die Netze als Bindeglied zwischen Produktion und Verbrauch ein Schlüsselelement bei der Umsetzung der Ener-
giestrategie 2050 darstellen. 
Im Rahmen der Botschaft vom 4. September 2013 zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 (Revision des Ener-
gierechts) und zur Volksinitiative «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)» (BBl 2013 
7561) hat der Bundesrat zudem bereits erste beschleunigende Massnahmen vorgesehen: Beschränkung des Zugangs zum Bun-
desgericht auf Fragen von grundsätzlicher Bedeutung sowie Ordnungsfristen für Sachplan- und Plangenehmigungsverfahren. 
Schliesslich hat der Bundesrat per 1. Dezember 2013 die Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anla-
gen vom 2. Februar 2000 (VPeA; SR 734.25) revidiert. 
Weitere Massnahmen zur Optimierung der Bewilligungsverfahren werden im Rahmen der Strategie Stromnetze geprüft.   
2011 M 11.3423 Energie-Austauschverbund Schweiz-EU (N 9.6.11, Fraktion BD; S 28.9.11) 
Die Anliegen der Motion werden innerhalb der bilateralen Verhandlungen mit der EU über ein Stromabkommen mit der Schweiz 
aufgenommen. Die Einbindung von «Swissgrid» in das «European Network of Transmission System Operators for Electricity» 
(ENTSO-E) soll dabei die Abstimmung mit den Übertragungsnetzbetreibern der EU garantieren. Die Verhandlungen dauern noch 
an. Die Schweiz strebt dabei ein ausreichend vernetztes elektrisches Übertragungsnetz an. Es soll auf den bereits vorhandenen, 
gut ausgebauten Kapazitäten aufbauen und diese soweit sinnvoll ausbauen. Dazu zählen naturgemäss auch die inländischen 
Netzkapazitäten. Bezüglich letzteren hat der Bundesrat am 14. Juni 2013 die «Strategie Stromnetze; Detailkonzept im Rahmen 
der Energiestrategie 2050» (www.bfe.admin.ch > Themen > Stromversorgung > Stromnetze) gutgeheissen und das Eidgenössi-
sche Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation beauftragt, basierend auf dem Detailkonzept bis Herbst 
2014 eine Vernehmlassungsvorlage zu erarbeiten.     
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2011 M 11.3458 Dezentrale Stromversorgung. Neue Situation bedingt neues strategisches Netz (N 9.6.11, Bäumle, 
S 28.9.11) 

Die Motion beauftragt den Bundesrat, eine Aktualisierung des Sachplans «Übertragungsleitungen» zu veranlassen, die dem Ziel 
einer dezentralen Stromerzeugung Rechnung trägt. 
Der Bundesrat hat am 14. Juni 2013 die «Strategie Stromnetze; Detailkonzept im Rahmen der Energiestrategie 2050» 
(www.bfe.admin.ch > Themen > Stromversorgung > Stromnetze) gutgeheissen und das Eidgenössische Departement für Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommunikation beauftragt, basierend auf dem Detailkonzept bis Herbst 2014 eine 
Vernehmlassungsvorlage zu erarbeiten. Im Detailkonzept hat er ausführlich dargelegt, wie die Rahmenbedingungen und Abläufe 
modifiziert werden müssen, damit eine bedarfs- und zeitgerechte Netzentwicklung erfolgen kann. Der Bundesrat hat damit unter-
strichen, dass die Netze als Bindeglied zwischen Produktion und Verbrauch ein Schlüsselelement bei der Umsetzung der Ener-
giestrategie 2050 darstellen. 
Dabei ist auch eine Aktualisierung des Sachplans «Übertragungsleitungen» vorgesehen (www.bfe.admin.ch > Themen > Strom-
versorgung > Stromnetze). Diese Aktualisierung kann sinnvollerweise jedoch erst dann erfolgen, wenn die notwendigen (abge-
änderten) Vorgaben und insbesondere der energiewirtschaftliche Szenariorahmen mit den Annahmen über die zukünftigen ener-
giewirtschaftlichen Eckdaten vorliegen.   
2011 P 11.3561 Steuerbelastung. Optimierung der Förderung erneuerbarer Energien (N 30.9.11, Bourgeois) 
Das Postulat beauftragt den Bundesrat, einen Bericht vorzulegen, der folgende Aspekte enthält: 1. Analyse der Finanzströme, 2. 
Amortisationszeit, 3. Mehreinnahmen aus der Mehrwertsteuer, 4. Auswirkungen einer möglichen Steuerentlastung auf die Staats-
einnahmen und auf die Förderung erneuerbarer Energien. Die Punkte 1 und 2 wurden im Rahmen der «Evaluation der kostende-
ckenden Einspeisevergütung (KEV)» teilweise beantwortet (www.bfe.admin.ch > Themen > Energiepolitik > Evaluationen > 
Evaluationen 2012). Die steuerlichen Aspekte werden derzeit untersucht. Die Ergebnisse der laufenden Arbeiten sollen bis Ende 
2014 vorliegen.   
2011 M 11.3417 Anreizsystem für Solarwärme (N 9.6.11, BDP Fraktion; S 29.9.11; N 6.12.11) 
Die Motion beauftragt den Bundesrat mit der Prüfung der Zweckmässigkeit eines Anreizsystems zur Förderung von Solaranlagen 
für die Wärmegewinnung bei Wohnbauten. Derzeit arbeitet das Bundesamt für Energie an der Erfüllung des Postulats. Die Er-
gebnisse dieser Arbeiten fliessen in einen Bericht ein, der bis Ende 2014 vorliegen soll.    
Bundesamt für Strassen   
2001 P 01.3402 Bericht zur Bedeutung und Förderung des Langsamverkehrs (N 5.10.01, Aeschbacher) 
Eine stärkere Entwicklung des Langsamverkehrs (LV, gemeint sind zu Fuss gehen, Velo fahren, Wandern usw.) in der Schweiz 
soll dazu beitragen, dass die heutigen und künftigen Mobilitätsbedürfnisse möglichst nachhaltig befriedigt werden. Mit diesem 
Auftrag hat das Bundesamt für Strassen (ASTRA) zusammen mit den interessierten Bundesämtern, Vertretungen verschiedener 
Kantone und Agglomerationen sowie privaten Fachorganisationen den Entwurf eines Leitbildes erarbeitet, das Vision, Grundstra-
tegie sowie Leitsätze und Massnahmen zur Förderung des LV umfasst. 
Im Vernehmlassungsverfahren, welches das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 2003 durchführte, 
fand das Grundanliegen des Leitbildes, dass sich der LV neben dem motorisierten Individualverkehr und dem öffentlichen Ver-
kehr zu einem gleichberechtigten dritten Pfeiler eines effizienten Personenverkehrssystems entwickeln soll, breite Unterstützung. 
Die Bedeutung des LV bestätigte sich dabei nicht nur als eigenständige Mobilitätsform sondern auch als Zubringer zu den ande-
ren Verkehrsträgern (kombinierte Mobilität). Grundsätzliche Vorbehalte ergaben sich bei der Finanzierungsfrage, bei der Aufga-
benteilung Bund, Kantone, Gemeinden und Private sowie bei der Verfassungsmässigkeit einzelner Handlungsfelder. 
Das Verkehrsmittel LV ist nicht nur für das Funktionieren des Personenverkehrssystems von grosser Bedeutung; die Vergrösse-
rung seines Verkehrsanteils hat zahlreiche, weitere Vorteile. Der LV erfüllt fast alle Ansprüche an eine nachhaltige Nahverkehrs-
Mobilität: CO2-neutral und emissionsfrei, siedlungsverträglich, ressourcen- und energieschonend, kostengünstig, gesund und für 
alle rund um die Uhr verfügbar. Vor diesem Hintergrund hat der Bundesrat die Massnahme «Stärkung des Langsamverkehrs» in 
die Strategie «Nachhaltige Entwicklung 2008–2011» aufgenommen und in der aktualisierten «Strategie 2012–2015» wiederum 
verankert (www.are.admin.ch > Themen > Nachhaltige Entwicklung > Strategie Nachhaltige Entwicklung). Im Rahmen dieser 
Massnahme möchte der Bundesrat – mit gleicher Stossrichtung wie das Postulat – mit gezielten Massnahmen sowie einer Ver-
besserung der allgemeinen Rahmenbedingungen erreichen, dass der Anteil der LV-Etappen an der gesamten Personenmobilität 
zunimmt. Zur Umsetzung dieser strategischen Vorgabe soll das ASTRA den Massnahmenplan zur Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen weiterführen und konkretisieren. Der Ende 2015 vorliegende Standbericht wird voraussichtlich die Grundlage für die 
Abschreibung des Postulats bilden. 
Weiterhin fokussiert das ASTRA seine knappen Ressourcen auf möglichst direkt umsetzbare Massnahmen zur Stärkung des LV. 
Dazu gehört zum Beispiel die kompetente Behandlung des LV in den Agglomerationsprogrammen gemäss Infrastrukturfondsge-
setz vom 6. Oktober 2006 (SR 725.13), in den kantonalen Richtplänen gemäss Raumplanungsgesetz vom 22. Juni 1979 (SR 700) 
sowie bei Nationalstrassen mit Mischverkehr und bei Autobahnanschlüssen. Zu den direkt umsetzbaren Massnahmen gehören 
auch die Intensivierung der Anstrengungen zum Vollzug des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege 
(SR 704) sowie die Bereitstellung verschiedener Arbeits- und Vollzugshilfen oder digitaler Applikationen, die den kantonalen 
und kommunalen Vollzugsbehörden standardisierte Instrumente und gute Beispiele zur Verfügung stellen, damit sie die mehr als 
100 000 Kilometer umfassenden LV-Infrastrukturen möglichst effizient, sicher und attraktiv planen, bauen, unterhalten und 
signalisieren können.         
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2007 P 05.3002 Vorwärts machen mit den Schwerverkehrskontrollzentren an der A2 (N 21.6.07, Kommission für Verkehr 
und Fernmeldewesen NR) 

2009 wurde das Schwerverkehrskontrollzentrum (SVZ) in Ripshausen (UR) mit einem Kontroll- und Abstellplatz eröffnet. Im 
SVZ werden im Stichprobenprinzip die Schwerverkehrsfahrzeuge den Kontrollen zugeführt. Dort werden Fahrerinnen und Fah-
rer, Fahrzeug und Ladung umfassend überprüft. Damit wird die Sicherheit auf der Nord-Süd-Route erhöht. Daneben hat die 
Anlage die Funktion eines vorgelagerten Warteraums für das Tropfenzählersystem am Nordportal des Gotthard-Strassentunnels. 
Zudem dient die Anlage dem Schwerverkehr als Warteraum, wenn auf der Transitachse Störungen auftreten. 
Das Auflageprojekt für das Kontrollzentrum im Raum Bodio (TI) wurde Mitte März 2013 erstinstanzlich vom Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) genehmigt. Gegen diese Plangenehmigungsverfügung sind innerhalb 
der Frist keine Rekurse ans Bundesverwaltungsgericht eingereicht worden. Zurzeit laufen die Arbeiten zur Detailprojektierung 
sowie zu den Leistungsbeschrieben und Submissionsverfahren zur Vorbereitung für die Baumeisterarbeiten. Als erste Etappe der 
Realisierung ist die Altlastsanierung vorgesehen. Sie dient der Vorbereitung zu den Hauptarbeiten. Im Zusammenhang mit der 
Detailprojektierung stellen sich aktuell noch Fragen zum Ausmass der Altlastsanierung, deren Kostenteilung zwischen Bund, 
Kanton und Dritten sowie zu den Deponiestandorten. Aus heutiger Einschätzung darf mit einem Baubeginn der Hauptarbeiten 
Ende 2016 und entsprechend mit einer Inbetriebnahme des Kontrollzentrums auf 2019 gerechnet werden. 
Weiterhin schwierig ist die Standortwahl im Raum Luzern. Es wurden weitere Abklärungen getroffen, damit möglichst schon in 
den nächsten Wochen die definitive Standortwahl getroffen werden kann.   
2011 M 11.3003 Ausbau Nordumfahrung Zürich. Überdeckung Weiningen (N 15.3.11, Kommission für Verkehr und 

Fernmeldewesen NR 09.4142; S 22.9.11) 
Das Bundesamt für Strassen hat die Gespräche mit dem Kanton Zürich und der Gemeinde Weiningen geführt und per Dezember 
2012 eine Einigung hinsichtlich der Länge einer allfälligen Überdeckung bei Weiningen erzielt. Seither läuft die Testplanung zur 
Eingliederung dieses Bauwerks in die Umgebung. Diese zweite Phase wird unter der Federführung der Volkswirtschaftsdirektion 
des Kantons Zürich durchgeführt und ist noch nicht abgeschlossen. Die Rekurse gegen die Plangenehmigungsverfügung sind 
nach wie vor beim Bundesverwaltungsgericht hängig.   
2011 P 11.3177 Sanierung des Gotthard-Strassentunnels. Auffangen des Lastwagenmehrverkehrs am Simplon (S 22.9.11; 

Imoberdorf; Abschreibung beantragt BBl 2013 7315) 
2012 P 12.3016 Gegenüberstellung einer Sanierung des Gotthard-Strassentunnels und einer kapazitätsneutralen zweiten 

Gotthardröhre (N 24.9.12, Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen NR; Abschreibung beantragt 
BBl 2013 7315) 

Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 13. September 2013 zur Änderung des Bundesgesetzes über den Strassentransit-
verkehr im Alpengebiet (Sanierung Gotthard-Strassentunnel); 13.077.   
2011 P 11.3597 Staumanagement auf den Nationalstrassen mithilfe des Pannenstreifens (N 23.12.11, [Hany]-Amherd) 
Das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) hat eine gesamtschweizerische Analyse zur um-
fassenden Prüfung der Thematik durchgeführt. Die Analyse zeigt auf, wo lokale Pannenstreifenumnutzungen erfolgversprechend 
sind, welche Anforderungen dazu erfüllt sein müssen und welche Kosten damit verbunden sind. Die notwendigen Erfahrungen 
konnten im Rahmen des Pilotversuchs auf der Autobahn A1 zwischen Morges und Ecublens gesammelt werden. 
Das Bundesamt für Strassen hat daraufhin ein Konzept erarbeitet, das nun umgesetzt wird. Bis 2020 werden Pannenstreifen auf 
rund 100 Kilometern Nationalstrassen umgenutzt – der grösste Teil davon, rund 70 Kilometer, beschränkt sich auf die Verkehrs-
spitzenzeiten. Zur Gewährleistung der Sicherheit werden die umgenutzten Pannenstreifen permanent überwacht, die Höchstge-
schwindigkeit wird während der Umnutzung reduziert. Auf längeren umgenutzten Abschnitten werden Nothaltebuchten gebaut. 
Die Nutzung der Pannenstreifen wird eingeschränkt, wenn: 

–  sie auf Kunstbauwerken wie Brücken und Tunnel fehlen oder eine unzureichende Breite aufweisen; 
–  die räumlichen Verhältnisse in Anschlussbereichen eingeschränkt sind; 
– die Nutzungsdauer bis zum geplanten ordentlichen Ausbau der betroffenen Abschnitte im Rahmen des Programms Eng-

passbeseitigung zu gering ist; 
–  die Verkehrssicherheit eingeschränkt ist; 
–  die Zustände bei späteren Unterhaltsarbeiten unzumutbar wären. 

Über diese Analyse und die Umsetzung des erwähnten Konzepts wird der Bundesrat das Parlament 2014 in einem Bericht in 
Erfüllung der Postulate 11.3597 [Hany]-Amherd und 10.3417 Wasserfallen orientieren.    
Bundesamt für Kommunikation   
2011 P 10.4032 Änderung des RTVG. Nichtausbezahlte Gebührengelder zur Förderung journalistischer Qualität sowie 

gemeinsamer Initiativen der Branche verwenden (S 16.3.11, Bieri; Abschreibung beantragt BBl 2013 
4975) 

2011 M 10.3014 Neues System für die Erhebung der Radio- und Fernsehgebühren (N 30.9.10, Kommission für Verkehr 
und Fernmeldewesen NR; S 16.3.11; N 13.9.11; Abschreibung beantragt BBl 2013 4975) 

Abschreibung beantragt in der Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG), vom 29. Mai 
2013 (13.048)     
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2011 M 11.3314 Pornografie im Internet. Vorbeugend handeln (S 22.9.11, Savary; N 6.12.11) 
Die Erfüllung der Motion setzt die Revision des Fernmeldegesetzes (FMG; SR 784.10) voraus. Die auf Verordnungsstufe mögli-
chen Schutzvorschriften hat der Bundesrat bereits erlassen. Im Rahmen des Ergänzungsberichts «Evaluation zum Fernmelde-
markt» vom 28. März 2012 hat der Bundesrat die Absicht bekundet, während der laufenden Legislatur einen Auftrag zur Ausar-
beitung einer Vernehmlassungsvorlage zur Teilrevision des FMG zu erteilen. In Erfüllung der von den Kommissionen für 
Verkehr und Fernmeldewesen geäusserten Ersuchen wird der Bundesrat Ende 2014 in einem weiteren Bericht über den Stand der 
Entwicklung im Fernmeldemarkt berichten und über die Vorbereitungen zur Revision des FMG Auskunft geben.   
2011 P 11.3906 IKT-Grundlagengesetz (N 23.12.11, Schmid-Federer) 
Das heutige Fernmeldegesetz wird den Herausforderungen der modernen Informationsgesellschaft mit neuartigen, über Internet 
erbrachten Informations- und Kommunikationsdiensten nicht mehr vollauf gerecht. Wie im «Ergänzungsbericht zum Fernmel-
demarkt» vom 28. März 2012 sowie insbesondere im Bericht «Rechtliche Basis für Social Media» vom 9. Oktober 2013 festge-
halten wird, soll bei der nächsten Revision des Fernmeldegesetzes geprüft werden, welche Gesetzesanpassung diese neuen Er-
scheinungsformen nötig machen. Fragen der Informationssicherheit werden gegenwärtig im Rahmen der vom Bundesrat im Juni 
2012 verabschiedeten «Nationalen Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyperrisiken» (NCS) bearbeitet. Diese Arbeiten könn-
ten weiteren Rechtsetzungsbedarf aufzeigen. In Erfüllung der von den Kommissionen für Verkehr und Fernmeldewesen geäus-
serten Ersuchen wird der Bundesrat Ende 2014 in einem weiteren Bericht über den Stand der Entwicklung im Fernmeldemarkt 
berichten und über die Vorbereitungen zur Revision des FMG Auskunft geben.   
Bundesamt für Umwelt   
2001 P 01.3628 Forst- und Güterstrassen. Beteiligung des Bundes an Sanierungsarbeiten (N 14.12.01, Lustenberger) 

Der Bundesrat hat im Rahmen der Umsetzung der Waldpolitik 2020 (www.bafu.admin.ch > Themen > Wald und Holz > Wald-
politik des Bundes > Waldpolitik 2020) dem Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation den Auftrag erteilt, 
eine Vernehmlassungsvorlage zur Ergänzung des Waldgesetzes vom 4. Oktober 1991 (SR 921.0) zu erarbeiten. Im Rahmen 
dieses Prozesses hat der Bundesrat die Anliegen des Postulats geprüft. Der Vorstoss wird im Rahmen der Botschaft zur Ergän-
zung des Waldgesetzes voraussichtlich Mitte 2014 zur Abschreibung beantragt werden.   
2007 M 06.3085 Kein Transport- und Entsorgungsmonopol für Gewerbekehricht (S 21.6.06, Schmid Carlo; N 1.10.07) 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, die Technische Verordnung über Abfälle vom 10. Dezember 1990 (TVA, SR 814.600) so 
anzupassen, dass Private die Möglichkeit haben, gemischte und insbesondere auch zur Verwertung geeignete Abfälle aus Indust-
rie und Gewerbe einzusammeln und der Verwertung und Entsorgung zuzuführen.  
Die vorgesehene Lösung zur Umsetzung der Motion Schmid sieht vor, dass Unternehmen mit zehn und mehr Vollzeitangestellten 
nicht mehr dem Gemeinde-Abfallentsorgungs-Monopol unterstünden und demnach ihre siedlungsabfallähnlichen Abfälle selbst 
einer geeigneten Entsorgung zuführen müssten – inkl. freier Wahl des Transporteurs. 
Mit der Einreichung der Motion Fluri 11.3137 «Keine vollständige Liberalisierung des Abfallmarktes für Gewerbekehricht» ist 
jedoch eine Gegen-Motion eingebracht worden. Der Nationalrat hat dieser Motion am 4.3.2013 zugestimmt. Sollte die Motion 
Fluri auch im Zweitrat angenommen werden, würde in der TVA die heute aktuell geltende Regelung weiter bestehen; sollte die 
Motion Fluri 11.3137 aber abgelehnt werden, würde die oben beschriebene Lösung im Verordnungsentwurf der TVA belassen 
und so in die Anhörung geschickt. Neue Erkenntnisse aus den Themenbereichen Ressourceneffizienz und Grüne Wirtschaft 
haben zusätzlich dazu geführt, dass sich die für Ende 2012 geplante Eröffnung der Anhörung um rund eineinhalb Jahre auf Mitte 
2014 verschiebt.   
2008 M 07.3161 Beste Abgastechnologie für alle Dieselmotoren (S 21.6.07, Jenny; N 6.12.07; S 12.3.08) 
Mit der Motion wird der Bundesrat beauftragt, dafür zu sorgen, dass alle Dieselmotoren mit den besten verfügbaren Technolo-
gien zur Minderung des Luftschadstoffausstosses ausgerüstet sind. Verschiedene Massnahmen sind im Gang oder bereits umge-
setzt, um mit Partikelfiltern den Dieselruss und mit DeNOx-Katalysatoren die Stickoxide deutlich zu reduzieren. Bei den Stras-
senfahrzeugen werden in Abstimmung mit der EU dank der strengen neuen Abgasvorschriften in absehbarer Zeit grosse 
Fortschritte erzielt. Bei den Nonroad-Motoren ist die Technik zwar auch weit fortgeschritten, die EU-Grenzwerte sind jedoch 
weiterhin deutlich weniger streng. Für die Baumaschinen wurde deshalb in der Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 
1985 (LRV; SR 814.318.142.1) eine zusätzliche Begrenzung der Partikelanzahl festgelegt. Die EU berät zurzeit über einen 
solchen Grenzwert für die nächste Abgasstufe der Nonroad-Motoren. Über die Ausweitung der Schweizer Baumaschinenbe-
stimmungen auf weitere motorische Quellen in Industrie und Gewerbe soll nach der Bekanntgabe der zukünftigen EU-
Bestimmungen entschieden werden. Land- und forstwirtschaftliche Maschinen sollen aus Gründen der wirtschaftlich besonders 
angespannten Lage der schweizerischen Landwirtschaft vorderhand davon ausgenommen werden (Mo. 10.3405 von Siebenthal 
«Vorschriften für Partikelfilter in der Land- und Forstwirtschaft. Koordination mit der EU»). Weitere beschlossene Massnahmen, 
wie die Förderung von Filtern durch die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, strengere Vorschriften für Schiffs- und 
Lokomotivmotoren, die Entwicklung eines Partikelanzahl-Messverfahrens oder die Normierung der Partikelfilterprüfung wurden 
umgesetzt.    
2009 P 09.3600 Rückführung von verbrauchten Polyethylenfolien zur Wiederverwertung (N 25.9.09, Cathomas) 
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zu verfassen über das Volumen und die Entsorgungsart der in der Schweiz als 
Verpackungsmaterial in Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft usw. verwendeten Polyethylenfolien (PE-Folien) und Vorschläge für 
Anreizsysteme zur erhöhten Rückführung der verbrauchten PE-Folien zur Wiederverwertung, insbesondere zum werkstofflichen 
Recycling, aufzuzeigen. 
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Der verlangte Bericht wird auf der Grundlage von Expertenwissen, das anhand der Arbeiten des «Runden Tischs Kunststoff» 
erarbeitet wird, verfasst. Die Arbeiten des «Runden Tischs Kunststoff» ergaben bisher die Mengengerüste und Potentiale des 
gesamten Kunststoffstromes der Schweiz. Die Abklärungen bezüglich der ökologischen und ökonomischen Machbarkeit und 
deren Bewertung hinsichtlich einer allfälligen stofflichen Verwertung dauerten bis ins Frühjahr 2013. Es ist geplant, den Bericht 
im Jahr 2014 fertigzustellen, da dieser nicht zuletzt für den Aktionsplan «Grüne Wirtschaft» hinsichtlich der besseren Schlies-
sung von Kreisläufen von Bedeutung ist.   
2010 M 09.3723 Massnahmen zur Regulierung der Bestände fischfressender Vögel und zur Entschädigung von Schäden an 

der Berufsfischerei (N 8.9.09, Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie NR; S 10.3.10; 
N 15.6.10) 

Die Motion verlangt vom Bundesrat einerseits eine Anpassung der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 (JSV; SR 922.01) 
sowie anschliessend der Verordnung über die Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler und nationaler Bedeutung vom 
21. Januar 1991 (WZVV; SR 922,32).  
Der Bundesrat hat im Rahmen der Revision der JSV, die am 15. Juli 2012 in Kraft getreten ist, folgende Anliegen der Motion 
umgesetzt: (1) Verkürzung der Schonzeit des Kormorans um den Monat Februar; (2) Schaffung der rechtlichen Möglichkeit zum 
Ergreifen sogenannter Kormoran-Vergrämungsabschüsse an den ausgelegten Fanggeräten von den Motorbooten der Berufs-
fischer aus.  
Die Revision der WZVV ist aktuell am Laufen. Im Rahmen dieser Revision werden nun die rechtlichen Grundlagen geschaffen, 
damit das Bundesamt für Umwelt im Anschluss daran und zusammen mit den Kantonen eine «Vollzugshilfe Kormoran» erlassen 
kann. Ziele sind das Schaffen der Möglichkeit einer interkantonal harmonisierten Regulierung des Kormoranbestandes auch in 
den eidgenössischen Schutzgebieten und eine verbesserte Schadensprävention bei der Berufsfischerei. Die Revision der WZVV 
soll bis Mitte 2015 abgeschlossen sein. Parallel dazu wird das «Konzept Kormoran» erarbeitet.    
2010 M 10.3264 Revision von Artikel 22 der Berner Konvention (S 2.6.10, Fournier; N 30.9.10) 
Die Motion verlangt vom Bundesrat, die nötigen Schritte für eine Änderung von Artikel 22 des Übereinkommens vom 19. Sep-
tember 1979 über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume (Berner 
Konvention; SR 0.455) zu unternehmen. Der Bundesrat soll einen Änderungsvorschlag zu Anpassung und Ergänzung von Artikel 
22 unterbreiten, wonach es jedem Unterzeichnerstaat möglich sein soll, jederzeit Vorbehalte zu seiner ursprünglich eingegange-
nen Verpflichtung anbringen zu können. Wird diese Änderung angenommen, so soll der Bundesrat einen Vorbehalt bezüglich 
des Schutzstatus des Wolfs in der Schweiz anbringen. Für den Fall, dass die Änderung abgelehnt wird, verlangt die Motion vom 
Bundesrat, die Konvention zu kündigen und bei einem erneuten Beitritt zweckmässige Vorbehalte zu formulieren. 
Der Bundesrat hat diesen Änderungsvorschlag von Artikel 22 am 16. November 2011 dem Sekretär der Berner Konvention 
schriftlich übermittelt. Die Ständige Kommission der Berner Konvention hat Ende November 2012 den Antrag der Schweiz, 
Artikel 22 zu ändern, abgelehnt. Das UVEK hat im Sommer 2013 den Kommissionen für Umwelt, Raumplanung und Energie 
(UREK) von National- und Ständerat das offizielle Schreiben der Berner Konvention mit dem Entscheid und den Empfehlungen 
zum Umgang mit schadenstiftenden Wölfen vorgelegt. Die beiden Kommissionen haben die Verwaltung beauftragt, nun auf 
dieser Basis ein neues Konzept «Wolf Schweiz» auszuarbeiten. Dieses soll im Februar 2014 erneut in den beiden UREK disku-
tiert werden. Anschliessend werden die Kommissionen entscheiden, ob die Motion 10.3264 Revision von Artikel 22 der Berner 
Konvention abgeschrieben oder ob der Prozess zum Austritt aus der Berner Konvention initiiert werden soll.   
2011 M 10.3635 Verursachergerechte Finanzierung der Elimination von Spurenstoffen im Abwasser (S 28.9.10, Kommis-

sion für Umwelt, Raumplanung und Energie SR; N 15.3.11; Abschreibung beantragt BBl 2013 5549) 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, für die Finanzierung der Elimination von Spurenstoffen im Abwasser die Rechtsgrundla-
gen zu schaffen. Die Finanzierung soll dabei möglichst verursachergerecht und gesamtschweizerisch ausgestaltet werden. Die 
Motion hat die aktuell laufende Änderung des Gewässerschutzgesetzes (13.059 Botschaft zur Änderung des Gewässerschutzge-
setzes «Verursachergerechte Finanzierung der Elimination von Spurenstoffen im Abwasser» vom 26. Juni 2013) angestossen. 
Der Ständerat hat der Vorlage am 10. Dezember 2013 zugestimmt. Der Nationalrat wird sie 2014 behandeln. Bei einer Annahme 
durch den Nationalrat kann die Motion 2014 abgeschrieben werden. 
Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 26. Juni 2013 zur Änderung des Gewässerschutzgesetzes «Verursachergerechte 
Finanzierung der Elimination von Spurenstoffen im Abwasser». Die parlamentarische Beratung ist weiterhin im Gang.   
2011 M 10.3605 Grossraubtier-Management. Erleichterte Regulation (N 30.9.10, Hassler; S 16.3.11) 
Die Motion verlangt vom Bundesrat einerseits eine Anpassung der Jagdverordnung vom 29. Februar 1988 (SR 922.01) sowie 
andererseits die daran anschliessende Revision der Konzepte «Wolf» und «Luchs». 
Der Bundesrat hat im Rahmen der Revision der Jagdverordnung, die am 15. Juli 2012 in Kraft getreten ist, folgende Anliegen der 
Motion umgesetzt: (1) Die Möglichkeit zur Bestandesregulation der geschützten Grossraubtiere wegen grossen Schäden an 
Nutztierbeständen; (2) Die Möglichkeit zur Bestandesregulation der geschützten Grossraubtiere wegen hohen Einbussen bei der 
Nutzung der Jagdregale durch die Kantone. Die Revision der Vollzugshilfen ist aktuell am Laufen. Das Ziel der Revision besteht 
in der Festlegung von Kriterien für die Bestandesregulation, sofern die Rahmenbedingungen wie flächige Verbreitung, dokumen-
tierte Reproduktion, Monitoring der Bestände sowie umgesetzte Herdenschutzmassnahmen nachweislich erfüllt sind.   
2011 P 09.3488 Elektromagnetische Felder. Monitoring (N 11.4.11, Gilli) 
Mit dem Postulat wird der Bundesrat beauftragt, die Machbarkeit eines Monitoring der nichtionisierenden Strahlung (NIS) zu 
prüfen und einen Vorschlag für ein solches Monitoring zu unterbreiten. In den Jahren 2011 und 2012 hat das Bundesamt für 
Umwelt (BAFU) ein umfangreiches Fachgutachten zu den technischen, wissenschaftlichen und statistischen Aspekten eines 
repräsentativen und langfristig angelegten NIS-Monitoring erarbeiten lassen. Gestützt auf diese Konzeptstudie wurden im Jahr 
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2013 und werden im Jahr 2014 einzelne der vorgeschlagenen Erhebungsmodule vertieft abgeklärt und spezifiziert. Das verlangte 
Konzept kann voraussichtlich im Laufe des Jahres 2014 vorgelegt werden. Es ist geplant, dass der Bundesrat im Rahmen einer 
Revision der Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV; SR 814.710) über 
die Einführung und Finanzierung des geforderten NIS-Monitoring entscheiden kann.   
2011 M 10.3124 Waldbewirtschaftung für das Klima statt masslose Reservatsziele (N 18.6.10, Flückiger; S 16.6.11) 
Der Bundesrat hat im Rahmen der Umsetzung der Waldpolitik 2020 dem Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-
munikation (UVEK) den Auftrag erteilt, eine Vernehmlassungsvorlage zur Ergänzung des Waldgesetzes vom 4. Oktober 1991 
(SR 921.0) zu erarbeiten. Im Rahmen dieses Prozesses hat der Bundesrat die Anliegen der Motion aufgenommen. Durch die 
Ergänzung des Waldgesetzes mit einer neuen Bestimmung zur Holzförderung (Art. 34a des Vernehmlassungsentwurfs) sollen die 
Wald- und die Holzwirtschaft gestärkt werden. Zudem sollen die Reservatsziele im Wald nicht ausgebaut werden. 
Der Vorstoss wird im Rahmen der Botschaft zur Ergänzung des Waldgesetzes voraussichtlich Mitte 2014 zur Abschreibung 
beantragt werden.    
2011 P 11.3353 Erzeugung von Strom mittels erneuerbarer Energien nicht länger blockieren (N 9.6.11, Fiala; Abschrei-

bung beantragt BBl 2013 7562) 
2011 M 11.3338 Aufhebung des Verbandsbeschwerderechts bei Energieprojekten (N. 8.6.11, Rutschmann; S 28.09.11; 

N 6.12.11; Abschreibung beantragt BBl 2013 7562) 
2011 M 11.3398 Vorhandenes Potenzial einheimischer erneuerbarer Energieträger fördern statt behindern (N 9.6.11, 

von Siebenthal; S 28.9.11; N 6.12.11; Abschreibung beantragt BBl 2013 7563) 
Abschreibung beantragt in der Botschaft vom 4. September 2013 zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 (Revi-
sion des Energierechts) und zur Volksinitiative «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)»; 
13.074. Die parlamentarische Beratung ist weiterhin im Gang.   
2011 P 11.3523 Kosten und Potenzial der Reduktion von Treibhausgasen in der Schweiz (N 23.12.11, Girod) 
Für die Erfüllung dieses Postulats wurden zwei Studien in Auftrag gegeben. Die erste Studie stellte die bestehenden Arbeiten zu 
den Vermeidungskosten und -potenzialen von Treibhausgasen in der Schweiz in einer Literaturübersicht zusammen und verglich 
die verschiedenen Ansätze und Ergebnisse. Aufbauend auf dieser Literaturübersicht wurde eine umfassende modellbasierte 
Analyse unter einheitlichen Annahmen durchgeführt. Diese Analyse bildet die Hauptgrundlage für den Bericht in Erfüllung des 
Postulats, der dem Bundesrat Anfang 2014 unterbreitet wird.   
Bundesamt für Raumentwicklung   
2005 P 05.3393 Verursachergerechtere Verkehrsfinanzierung (N 7.10.05, Walker Felix) 
Die Verkehrsfinanzierung ist von grosser Wichtigkeit. Die laufende Finanzierung ist mit FinöV und dem Infrastrukturfondsgesetz 
vom 6. Oktober 2006 (SR 725.13) grundsätzlich gesichert. Die Mittel werden aber auch in Zukunft knapp bleiben, was eine 
strenge Prioritätensetzung nötig macht. Im Güterverkehr ist mit der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe eine verstärkt 
verursachergerechte Verkehrsfinanzierung bereits weitgehend realisiert. Im Personenverkehr wollte der Bundesrat mittels Durch-
führung von Pilotversuchen mit Stauabgaben ebenfalls einen ersten Schritt tun. Das entsprechende Ziel hat das Parlament jedoch 
aus der Legislaturplanung des Bunderates für die Jahre 2007–2011 gestrichen. Im Rahmen einer Strategie zur Zukunft der 
schweizerischen Infrastrukturnetze will der Bundesrat auch die heutige Verkehrsfinanzierung sowie ihre Wirtschaftlichkeit 
überprüfen. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 17. September 2010 den Strategiebericht zur Zukunft der nationalen Infra-
strukturnetze (BBl 2010 8665) gutgeheissen. Der Bericht kommt u.a. zum Schluss, dass bei den staatlich finanzierten Infrastruk-
turnetzen (Strasse, Schiene) die Sicherstellung einer langfristig nachhaltigen Finanzierung zentral ist. Langfristig fasst der Bun-
desrat daher den Ersatz aller bisherigen Infrastrukturabgaben auf Bundesebene durch eine flächendeckende, verkehrsträ-
gerübergreifende leistungsabhängige Mobilitätsabgabe («Mobility Pricing») ins Auge. In der Botschaft vom 25. Januar 2012 zur 
laufenden Legislaturplanung (2011–2015; BBl 2012 481) sieht der Bundesrat die Erarbeitung eines Konzeptberichts «Mobility 
Pricing» vor und lässt damit die Möglichkeiten für die Ausgestaltung von «Mobility Pricing» prüfen.   
2008 M 07.3280 Für eine Agglomerationspolitik des Bundes (N 5.10.07, Kommission für Wirtschaft und Abgaben NR; 

S 22.9.08) 
Im Rahmen der laufenden Arbeiten für die zweite Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 (RPG; 
SR 700) wird u.a. geprüft, inwieweit Rechtsgrundlagen für die Planung in funktionalen Räumen geschaffen werden sollen. Diese 
Bestimmungen sollen auch den erforderlichen raumplanungsrechtlichen Rahmen für die Umsetzung der Agglomerationspolitik 
des Bundes darstellen. Es ist vorgesehen, im Sommer 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum entsprechenden Gesetzesentwurf 
durchzuführen.   
2009 P 09.3448 Überblick über die Umsetzung der Verkehrsprojekte (N 25.9.09, Häberli) 
Dem Parlament werden schienenseitig insbesondere zum Fortschritt der Projekte zur Finanzierung des öffentlichen Verkehrs 
regelmässig mehrere Berichte vorgelegt. Gleichermassen wird dem Parlament ein Überblick über die Infrastrukturfondsprojekte 
unterbreitet. Dies ist am 11. November 2009 mit der Botschaft zum Bundesbeschluss über die Freigabe der Mittel ab 2011 für 
das Programm Agglomerationsverkehr (BBl 2009 8307) und mit der Botschaft zum Programm zur Beseitigung von Engpässen 
im Nationalstrassennetz und zur Freigabe von Mitteln (BBl 2009 8387) über die damals bereits in der Realisierungsphase stehen-
den Vorhaben ein erstes Mal geschehen. Die finanziellen Mittel für die Umsetzung der ersten diesbezüglichen Programme wur-
den aber erst am 21. September 2010 mit dem entsprechenden Bundesbeschluss freigegeben, sodass deren Umsetzung erst im 
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Laufe des Jahres 2011 einsetzen konnte. Im Rahmen der nächsten Programmbotschaften wird der Bundesrat voraussichtlich im 
Jahr 2014 über die Umsetzung dieser ersten Programme Bericht erstatten.  
Mit dem Bundesgesetz vom 21. Juni 2013 über die Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur (FABI) wird u.a. 
das Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG; SR 742.101) geändert. Gemäss dessen Artikel 48b Absatz 3 hat der Bun-
desrat der Bundesversammlung alle vier Jahre einen Bericht zum Stand des Ausbaus, zu notwendigen Anpassungen des strategi-
schen Entwicklungsprogramms (STEP) und zum nächsten geplanten Ausbauschritt vorzulegen. Das Inkrafttreten dieser Bestim-
mung hängt indessen vom Ergebnis der Volksabstimmung über die FABI-Vorlage vom 9. Februar 2014 ab. Strassenseitig ist die 
Unterbreitung entsprechender Vorschläge im Rahmen der geplanten Vernehmlassung zur Vorlage zur Schaffung eines National-
strassen- und Agglomertionsverkehrsfonds (NAF), zur Schliessung der Finanzierungslücke und zum strategischen Entwicklungs-
programm «Nationalstrassen vorgesehen. Schliesslich ist geplant, die Ausbauschritte im Nationalstrassennetz bzw. die folgenden 
Generationen der Agglomerationsprogramme künftig dem Parlament zeitlich koordinert vorzulegen und dabei über Planung, 
Finanzierung und Umsetzung der vom Parlament beschlossenen Projekte zu informieren.    
2010 P 08.3017 Multifunktionale Nationalstrassen. Entlastung der Landschaft (N 8.3.10, Rechsteiner Rudolf) 
Die Umsetzung des Postulats soll im Rahmen der neuen Energiestrategie 2050 sowie der Erarbeitung der Strategie «Stromnetze» 
erfolgen. Das Vernehmlassungsverfahren zur Strategie «Stromnetze» ist auf Herbst 2014 geplant. Mit dieser Strategie sollen die 
Rahmenbedingungen für den notwendigen Netzausbau verbessert werden, wobei auch die Bündelung mit anderen Infrastrukturen 
und die Erdverlegung der Stromleitungen sowie finanzielle und rechtliche Fragen zu behandeln sein werden. Im Weiteren sollen 
die aufgeworfenen Fragen in einem Bericht beantwortet werden, der zudem auch eine Übersicht über die relevanten Grundlagen 
enthalten wird.   
2010 P 10.3483 Umnutzung von landwirtschaftlichen Bauten (N 1.10.10, Hassler) 
Der Bundesrat hat in seiner Botschaft vom 20. Januar 2010 zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 (RPG; 
BBl 2010 1049) ausgeführt, dass verschiedene Themen einer weiteren vertieften Prüfung bedürfen und daher erst im Rahmen 
einer zweiten Revisionsetappe behandelt werden. Dazu gehören u.a. die Regelungen über das Bauen ausserhalb der Bauzonen, 
die optimiert und vereinfacht werden sollen, ohne dass sie aber grundlegend neu zu gestalten sind. Die Anliegen des Postulats 
wurden in diesem Zusammenhang von einer breit zusammengesetzten Arbeitsgruppe vertieft geprüft. Es ist vorgesehen, das 
Vernehmlassungsverfahren zum Gesetzesentwurf für die zweite Etappe der Teilrevision des RPG im Sommer 2014 durchzufüh-
ren.   
2011 M 08.3478 Raumkonzept Schweiz. Aufnahme von Bern als Metropolitanraum. Gesetzliche Grundlagen (N 22.9.10, 

Joder; S 1.6.11; Punkt 1 angenommen) 
2011 M 10.3086 Raumplanungsgesetz im Dienste einer produzierenden Landwirtschaft (N 18.6.10, Zemp; S 1.6.11) 
2011 M 10.3489 Umfassender Schutz des Kulturlandes in der Raumplanung (N 1.10.10, Hassler; S 1.6.11; Punkte 1  

und 3 angenommen) 
2011 M 10.3659 Raumplanung und wirksamer Schutz von Kulturland (N 17.12.10, Bourgeois; S 1.6.11) 
2011 P 11.3081 Verbesserung der raumplanerischen Rahmenbedingungen für den Agrotourismus (S 1.6.11, Imoberdorf) 
Die Anliegen der Vorstösse werden im Rahmen der laufenden Arbeiten für die zweite Etappe der Teilrevision des Raumpla-
nungsgesetzes vom 22. Juni 1979 (RPG; SR 700) geprüft und allenfalls in der Gesetzgebung aufgenommen. Es ist vorgesehen, 
im Sommer 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum entsprechenden Gesetzesentwurf durchzuführen.   
2011 P 11.3229 Nutzung des Untergrundes (N 17.6.11, Riklin Kathy) 
Die Arbeiten zur Umsetzung des Postulats sind angelaufen. Der Bericht zur Erfüllung des Postulats soll bis Ende 2014 vorliegen. 
Eine erste Auslegeordung bezüglich der zu vertiefenden rechtlichen Fragen liegt vor. Die Fragen im Zusammenhang mit der 
Nutzung des Untergrunds werden auch Gegenstand der zweiten Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 
1979 (RPG; SR 700) sein. Im Rahmen der diesbezüglichen Vorbereitungsarbeiten wurden ein Bericht zur Rolle der Raumpla-
nung für die Nutzung des Untergrunds erstellt und eine umfassende Zusammenstellung der in diesem Kontext relevanten kanto-
nalen Gesetze erarbeitet. Das Vernehmlassungsverfahren zur zweiten Etappe der Teilrevision des RPG soll im Sommer 2014 
eröffnet werden. 
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Anhang 1: Übersicht über alle im Verlauf des Berichtsjahres 2013 
abgeschriebenen Motionen und Postulate  

a) Mit dem Bericht über Motionen und Postulate 2012 abgeschrieben   
Die Seitenzahlen beziehen sich auf den Bericht Motionen und Postulate des Vorjahres.   
Schweizerische Bundeskanzlei 

2009 P 06.3245 Regierungsreform. Departementsumbildung gemäss langfristigen Prioritäten (N 20.3.09, 
[Burkhalter]-Bourgeois) 

9 

2012 M 12.3339 Indikatoren zur Gleichstellung in der Legislaturplanung (N 3.5.12, Legislaturplanungs-
kommission NR 12.008; S 6.6.12) 

10   
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten 

2010 M 10.3212 Klare strategische Ausrichtung der Aussenpolitik (N 18.6.10, Müller Walter; S 9.12.10) 11 
2011 P 10.3880 Vor- und Nachteile eines Informationsabkommens mit Entwicklungsländern (N 28.2.11, 

Kommission für Wirtschaft und Abgaben NR) 
11 

2011 P 11.3228 Strategiewechsel gegenüber Nordafrika und dem Nahen Osten (N 17.6.11, Sommaruga 
Carlo) 

11 

2011 M 09.3852 Stärkere staatsbürgerliche Einbindung von Auslandschweizern durch bessere politische 
Information (N 11.12.09, Segmüller; S 15.9.11) 

11 

2011 M 10.3838 Offizielle Schweizer Anlässe im Ausland mit Schweizer Wein und Spirituosen (N 17.12.10, 
Hurter Thomas; S 15.9.11) 

11 

2011 M 10.3820 Pflicht zum Ausschank von Schweizer Weinen in den Botschaften (N 17.12.10, Darbellay; 
S 15.9.11; N 23.12.11) 

11 

2011 M 11.3203 Koordinierte Arbeit der Verwaltung für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer  
(N 16.6.11, Brunschwig Graf; S 15.9.11) 

12 

2011 P 11.3760 Konzept für das schweizerische Aussennetz (S 22.12.11, Aussenpolitische Kommission SR) 12 

2012 M 11.3510 Nötige Hilfe an Nordafrika mit Flüchtlingspolitik verbinden (N 28.9.11, FDP-Liberale 
Fraktion; S 12.3.12) 

12   
Eidgenössisches Departement des Innern 

2007 M 06.3210 Gesetzliche Regelungen für Nanotechnologie  (N 6.10.06, Grüne Fraktion; S 22.3.07) 14 

2010 P 09.4170 Nanotechnologie. Auslegeordnung zum gesetzgeberischen Handlungsbedarf (S 9.3.10, 
Stadler) 

14 

2009 P 09.3521 Gefährdungspotenzial von Internet und Online-Games (S 17.9.09, Forster) 14 

2010 P 09.3484 Sans Papiers. Krankenversicherung und Zugang zur Gesundheitsversorgung (N 3.3.10, 
Heim) 

14 

2010 P 10.3007 Beschlagnahmte Drogengelder für die Suchtrehabilitation (N 28.9.10, Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesundheit NR 98.450) 

14 

2012 M 10.3953 Keine Einsparungen bei Brillen für Kinder (N 19.9.11, Meyer Thérèse; S 27.2.12) 14 

2011 M 11.3465 Erhebung von Zahlen zur Privatverschuldung (N 27.9.11, Kommission für Wirtschaft und 
Abgaben NR; S 19.12.11) 

15 

2012 P 12.3003 Machbarkeitsstudie zur statistischen Erfassung der Immobilienpreise (S 12.3.12, Kom-
mission für Wissenschaft, Bildung und Kultur SR 11.3021) 

15 

2007 P 07.3725 Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Gewalt in der Familie (N 19.12.07, Fehr Jacque-
line) 

15 

2008 P 08.3235 Witwen- und Witwerrenten (N 18.9.08, Kommission für soziale Sicherheit und Gesund-
heit NR 07.3276) 

15 

2008 M 07.3430 Keine höheren Spitaltarife und Spitalkosten für die Patienten der Invalidenversicherung 
(N 5.10.07, Müller Walter; S 18.12.08) 

15 

2009 P 09.3161 Soziale Sicherheit. Schwelleneffekte und ihre Auswirkungen (S 4.6.09, Hêche) 16 

2009 P 09.3655 Allgemeine Erwerbsversicherung (N 25.9.09, Schenker Silvia) 16 

2012 M 11.3357 Vergütung der ärztlichen Komplementärmedizin durch die IV (N 30.9.11, Graf-Litscher; 
S 27.2.12) 

16 

2000 P 99.3528 Förderung der Musikausbildung (N 24.3.00, Bangerter) 16 

2006 M 05.3360 Ein Departement für Bildung, Forschung und Innovation (S 21.9.05, Bürgi; N 14.3.06) 16 
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2006 M 05.3378 Ein Departement für Bildung, Forschung und Innovation (N 14.3.06, Pfister Theophil; 
S 20.9.06) 

16 

2006 M 05.3379 Ein Departement für Bildung, Forschung und Innovation (N 14.3.06, Widmer; S 20.9.06) 16 

2006 M 05.3380 Ein Departement für Bildung, Forschung und Innovation (N 14.3.06, Randegger; 
S 20.9.06) 

16 

2006 M 05.3381 Ein Departement für Bildung, Forschung und Innovation (N 14.3.06, Riklin; S 20.9.06) 16   
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 

2008 M 06.3658 Massnahmen gegen Zwangsheiraten und arrangierte Heiraten (S 21.3.07, Heberlein; N 
12.3.08; S 2.6.08) 

17 

2010 M 09.4039 Abstimmung über die Anti-Minarett-Initiative und Integration (N 3.3.10, Maire; S 1.6.10) 17 

2010 M 09.4229 Wirksame Hilfe für die Betroffenen bei Zwangsheirat (N 3.3.10, Tschümperlin; S 1.6.10) 17 

2010 P 09.3676 Völkerrecht und Landesrecht. Systemwechsel vom Monismus zum Dualismus (N 3.3.10, 
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei) 

17 

2010 P 10.3045 Innere Sicherheit. Klärung der Kompetenzen (N 18.6.10, Malama) 17 

2010 M 07.3710 Steigerung der Effizienz im Strafvollzug (N 3.6.10, Darbellay; S 23.9.10) 18 

2011 P 10.3885 Entscheid über die Gültigkeit einer Volksinitiative vor der Unterschriftensammlung (N 
14.4.11, Staatspolitische Kommission NR 09.521) 

18 

2012 P 12.3006 Bekämpfung von Waffenmissbrauch (N 28.2.12, Sicherheitspolitische Kommission NR) 18 

2004 P 04.3464 Überprüfung der Niederlassungsabkommen (S 14.12.04, Stähelin) 18 

2010 P 09.4301 Bericht zu Auswirkungen der Personenfreizügigkeit (N 3.3.10, Girod) 19 

2010 P 09.4311 Migrationshoheit wahren. Zu- und Rückwanderung steuern (N 3.3.10, Bischof) 19 

2010 M 08.3616 Jugendlichen ohne gesetzlichen Status eine Berufslehre ermöglichen (N 3.3.10, 
Barthassat; S 14.9.10) 

19   
Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 

2008 P 08.3101 Die Schweiz wirksamer gegen Cybercrime schützen (S 2.6.08, Frick) 20 

2009 M 08.3100 Nationale Strategie für die Bekämpfung der Internetkriminalität (S 2.6.08, Burkhalter;  
N 3.6.09) 

20 

2010 P 10.3136 Analyse der Bedrohung durch Cyberwar (S 8.6.10, Recordon) 20 

2011 P 10.3910 Leit- und Koordinationsstelle im Bereich der Cyber-Bedrohung (N 18.3.11, FDP-Liberale 
Fraktion) 

20 

2011 P 10.4102 Konzept zum Schutz der ditigalen Infrastruktur der Schweiz (N 18.3.11, Darbellay) 20 
2010 P 10.3688 Bericht zur öffentlichen Sicherheit (N 17.12.10, Segmüller) 20 

2011 P 11.3554 Zivilschutz. Zeitgerechte Ausrüstung und bessere Koordination zwischen Bund und 
Kantonen (N 30.9.11, Segmüller) 

20 

2000 P 00.3490 Volkswirtschaftlicher Nutzen der Landesverteidigung (N 15.12.00, Engelberger) 21 

2000 P 00.3508 Nutzen der Landesverteidigung (N 15.12.00, Borer) 21 

2010 P 09.4167 Erhöhung der inneren Sicherheit durch bessere Koordination (N 19.3.10, Segmüller) 21 

2010 P 10.3350 Kosten der Verteilung von Jodtabletten (N 3.6.10, Finanzkommission NR 10.007) 21 

2011 M 10.3540 Bericht zum Bevölkerungsschutz mit umfassendem Modernisierungskonzept (N 1.10.10, 
Allemann; S 31.5.11) 

22 

2008 M 07.3597 Lufttransportpool für zivile und militärische Einsätze im Ausland (N 1.10.08, [Burkhal-
ter]-Brunschwig-Graf; S 4.12.08) 

107 

2009 M 07.3751 Kampf dem Terrorismus (N 3.6.09, Büchler; S 23.9.09) 107 
2010 M 10.3346 Energieeffizienz und erneuerbare Energien bei VBS-Anlagen (N 18.6.10, Sicherheitspoli-

tische Kommission NR 10.027; S 29.9.10) 
107 

2007 M 07.3270 Verdoppelung der Kapazitäten für Auslandeinsätze der Armee bis 2010 (N 6.6.07, Si-
cherheitspolitische Kommission NR 06.050; S 20.9.07) 

107    
Eidgenössisches Finanzdepartement 

2011 M 10.3946 Millionenfache Einsparungen für KMU durch mehr E-Government (N 18.3.11, FDP-
Liberale Fraktion; S 14.9.11) 

23 

2007 P 05.3662 Strategiebericht zur ökologischen Steuerreform (N 21.3.07, Leutenegger Oberholzer) 24 

2012 M 09.3396 E-Billing für Lieferanten der Bundesverwaltung (N 7.3.11, Noser; S 16.6.11; N 14.3.12) 24 

http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20053378
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20053378
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20053378
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20053662
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2010 M 09.3619 Rückführung der Tätigkeiten der Schweizerischen Steuerkonferenz auf die informelle 
Ebene (S 15.9.09, Büttiker; N 18.3.10) 

25 

2010 P 09.4298 Steuererleichterung für Unternehmen, die Lehrstellen anbieten oder Personen mit Schwie-
rigkeiten auf dem Arbeitsmarkt beschäftigen (N 10.3.10, Hodgers) 

26 

2007 P 07.3091 Transparenz bei den Biotreibstoffen (S 18.6.07, Büttiker) 26 

2009 P 09.3737  Bestand des Grenzwachtkorps (S 09.12.09, Sicherheitspolitische Kommission SR) 27 

2010 M 09.3986 Rückerstattung der Mehrwertsteuer bei der Ausfuhr im Reiseverkehr (S 17.3.10, Briner; 
N 16.9.10) 

27 

2010 M 09.4209 Handelshemmnisse im grenzüberschreitenden Online-Handel reduzieren (N 19.3.10, 
Leutenegger Oberholzer; S 13.12.10) 

27 

2011 M 08.3510 Aufstockung des Grenzwachtkorps und Besserstellung der Grenzwächter (N 11.6.09, Fehr 
Hans; S 9.12.09; N 1.3.11) 

28 

2003 P 03.3535 Öffentliches Beschaffungswesen (N 19.12.03, Meier-Schatz) 28   
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 

2010 P 10.3723 Integration von untauglichen oder ausgemusterten Personen in das Konzept des Zivil-
dienstes (S 1.12.10, Hêche) 

29 

2005 P 05.3121 Kaufkraft und Preise 7. Abbau der tarifarischen Hemmnisse. Anpassung Zolltarif 
(N 17.6.05, Sozialdemokratische Fraktion) 

29 

2006 P 06.3574 ICT. Mehr Wachstum, höhere Produktivität, konkurrenzfähige Schweiz (N 20.12.06, 
Christlichdemokratische Fraktion) 

29 

2007 P 06.3543 ICT. Mehr Wachstum, höhere Produktivität, konkurrenzfähige Schweiz (S 12.3.07, 
Amgwerd) 

29 

2008 P 08.3112 Bekämpfung von Doping am Arbeitsplatz (N 13.6.08, Rennwald) 29 

2009 P 08.4047 Kleine Selbständigerwerbende als vergessene Opfer der Krise (S 11.3.09, Savary) 29 

2009 P 09.3297 Auswirkungen des Konjunkturprogramms aus Gender-Sicht (N 14.9.09, Grüne Fraktion) 29 

2010 P 09.4283 Arbeitslosigkeit. Auswirkungen der aktuellen AVIG-Revision auf Kantone und Gemein-
den (N 10.3.10, Fässler) 

30 

2010 P 10.3076 Bundesgesetz über die Risikokapitalgesellschaften. Wie weiter? (N 18.6.10, Fässler) 30 

2011 P 11.3431 Risikokapital. Förderung von Investitionen (N 19.9.11, Noser) 30 

2011 P 11.3429 Rechtssicherheit für Unternehmensgründerinnen und -gründer und für Business Angels 
(N 20.9.11, Noser) 

30 

2011 P 11.3430 Finanzierung junger Unternehmen. Administrative und steuerliche Belastungen verrin-
gern (N 20.9.11, Noser) 

30 

2010 P 10.3622 Gleich lange Spiesse für die Schweizer Sicherheits- und Wehrtechnikindustrie im Ver-
gleich mit der europäischen Konkurrenz (S 21.9.10, Frick) 

30 

2012 P 11.4055 Flankierende Massnahmen zur Personenfreizügigkeit. Prüfung einer gesetzlichen Lösung 
zwecks Behebung gewisser Rechtsmängel in diesem Bereich (N 3.5.12, Geschäftsprü-
fungskommission NR) 

30 

2009 P 08.3263 Landwirtschaftliche Produkte und Lebensmittel von Freihandelsabkommen ausschliessen 
(N 03.12.09, Thorens Goumaz) 

30 

2010 M 09.3318 Schutz der Bienen. Verbot des Nervengiftes Clothianidin als Pflanzenschutzmittel (N 
3.12.09, Graf Maya; S 11.3.10; N 14.9.10) 

30 

2010 P 10.3374 Massnahmen zur Stärkung der marktwirtschaftlichen Instrumente im Agrarsektor (N 
1.10.10, Bourgeois) 

31 

2009 M 08.3675 Deklarationspflicht für Pelze (N 12.6.09, Moser; S 10.12.09) 31 

2009 P 08.3696 Auswirkungen des EU-Agrarfreihandels auf das Tierschutzniveau und die bäuerliche 
Tierhaltung (N 03.12.09, Graf Maya) 

31 

2011 M 11.3180 Übergangsfinanzierung für die Dachverbände der Weiterbildung (S 15.6.11, Gutzwiller; 
N 13.12.11) 

31 

2010 M 10.3003 Änderung des Zivildienstgesetzes (N 1.3.10, Sicherheitspolitische Kommission NR; S 
16.3.10) 

74 

2010 M 10.3006 Änderung des Zivildienstgesetzes (N 1.3.10, Sicherheitspolitische Kommission SR, S 
16.3.10) 

74            
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Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 

2006 M 05.3388 Zulassung von privaten Unternehmungen für die ADR-Prüfung von Tankcontainern,  
IBC und Tankfahrzeugen (N 7.10.05, Giezendanner; S 16.3.06) 

32 

2010 M 09.4013 Bahnanschluss für den Euro-Airport Basel-Mülhausen-Freiburg (S 10.3.10, Janiak;  
N 15.6.10) 

32 

2010 M 10.3010 Güterverkehrsverlagerung. Für eine schrittweise Reduktion des alpenquerenden Schwer-
verkehrs (S 10.3.10, Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen SR; N 15.6.10) 

32 

2010 P 10.3325 Prioritäre Verlagerung der Gefahrengut-Transporte von der Strasse auf die Schiene  
(N 18.6.10, Schmidt Roberto) 

33 

2011 P 11.3658 Flugverbindung Lugano-Bern. Erneute Konzessionsvergabe nach gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen als Anschubfinanzierung (S 15.12.11, Lombardi) 

33 

2009 P 09.3468 Ergänzungsbericht zur Energieaussenpolitik. Stärkung der Stromdrehscheibe Schweiz und 
der Versorgungssicherheit (N 8.9.09, Kommission für Umwelt, Raumplanung und Ener-
gie NR) 

33 

2010 P 10.3722 Erleichterung des Baus von Windkraftanlagen in Wäldern und auf Waldweideflächen  
(S 16.12.10, Cramer) 

33 

2011 M 09.3740 Entwicklung der Wärme-Kraft-Kopplung (N 16.3.10, Kommission für Umwelt, Raum-
planung und Energie NR; S 30.11.10; N 15.3.11) 

33 

2011 M 11.3304 Teilnahme der Schweiz an europäischen AKW-Stresstests (S 28.9.11, Fetz; N 6.12.11) 34 

2007 M 06.3374 Änderung der Verkehrsvorschriften für landwirtschaftliche Fahrzeuge und Maschinen 
(N 6.10.06, Brun; S 21.3.07) 

34 

2007 M 06.3470 Einfachere SDR-Kontrollen (N 20.12.06, Theiler; S 6.6.07) 34 

2008 M 07.3611 Für einen einfacheren Versand der Fahrerkarten im Strassentransport (N 21.12.07, Tripo-
nez; S 26.5.08) 

35 

2010 M 09.3958 Baustellendauer und Vergaberichtlinien bei Strassenbauprojekten (N 11.12.09, Giezen-
danner; S 10.3.10) 

35 

2010 M 09.3787 Gegen Staus und Schikanen im Nationalstrassenbau (S 10.12.09, Jenny; N 15.6.10;  
S 28.9.10) 

35 

2010 M 10.3342 Gegen Gigaliner auf Schweizer Strassen (S 16.6.10, Kommission für Verkehr und Fern-
meldewesen SR; N 15.12.10) 

36 

2011 P 09.3071 Überprüfung von Frequenzreserven innerhalb der unterschiedlichen Versorgungsgebiete 
der Schweiz (N 15.3.11, Leutenegger Filippo) 

36 

2007 P 07.3131 Ruhezonen zum Schutz der Wildtiere vor Trendsportarten (N 22.6.07, Allemann) 36 

2009 P 07.3661 CO2 und Corporate Governance (N 8.9.09, Zemp) 36 

2010 P 10.3349 Biogene Treibstoffe. Internationale Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien (S 2.6.10, 
Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie SR) 

36 

2010 P 10.3377 Torfausstiegskonzept (S 28.9.10, Diener Lenz) 37 

2010 P 10.3533 Wasser und Landwirtschaft. Zukünftige Herausforderungen (N 1.10.10, Walter) 37 

2011 M 09.3812 Regulierung des Wolfs- und Raubtierbestandes (N 30.9.10, Schmidt Roberto; S 16.3.11) 37 

2011 M 09.3951 Verhütung von Wildschäden (N 30.9.10, Lustenberger; S 16.3.11) 37 

2011 M 10.3008 Verhütung von Grossraubtier-Schäden (N 30.9.10, Kommission für Umwelt, Raumpla-
nung und Energie NR; S 16.3.11) 

37 

2011 P 09.3611 Reduktion der CO2-Emissionen durch Beimischung von Biotreibstoffen zu Treibstoffen 
(N 11.4.11, Bourgeois) 

38 

2008 M 07.3507 Rechtssicherheit für bäuerliche Kompostierung (N 5.10.07, Bigger; S 12.6.08) 38 

2009 M 08.3083 Transport von Wärmeenergie aus Landwirtschaftsbetrieben in die Bauzone zulassen  
(S 12.6.08, Luginbühl; N 28.4.09) 

38 

2011 P 10.3897 Wohlfahrtsmassstäbe des Bundesrates (S 16.3.11, Stadler) 38 

2012 M 12.3295 Klärung übergangsrechtlicher Fragen der Zweitwohnungs-Initiative (N 15.6.12, Brand;  
S 10.9.12) 

38 

2012 M 12.3322 Klärung übergangsrechtlicher Fragen der Zweitwohnungs-Initiative (S 30.5.12, Schmid 
Martin; N 24.9.12) 

38 

 



Anhang 1: Übersicht über alle im Verlauf des Berichtsjahres 2013 abgeschriebenen Motionen und Postulate 

98 

b) Mit Botschaften im Jahr 2013 abgeschrieben  
Die Seitenzahlen beziehen sich auf das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung, das nach Räten getrennt ist. 
(N = Nationalrat, S = Ständerat). Handelt es sich um das Amtliche Bulletin des Vorjahres, ist dies besonders vermerkt. Die An-
gaben in der Klammen bezeichnen den zuständigen Rat. Bei Motionen sind beide Räte vermerkt.   
Schweizerische Bundeskanzlei 

Keine     
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten 

Keine     
Eidgenössisches Departement des Innern 

Keine     
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 

2008 M 08.3169 Stopp dem Zahlungsschlendrian (N 13.6.08, FDP-Liberale Fraktion; S 
17.12.08) 

2012: N 1980 / S 185 

2009 M 08.3806 Verjährungsfristen bei Wirtschaftsdelikten (N 3.6.09, Jositsch; S 10.12.09) S 186 / N 904 

2010 M 08.3930 Verjährungsfrist bei Wirtschaftsdelikten (S 12.3.09, Janiak; N 3.3.10) S 186 / N 904 
2010 P 09.3498 Dauer der Einbürgerungsverfahren in den Kantonen und Gemeinden (N 

3.3.10, Hodgers; Abschreibung beantragt BBl 2011 2825) 
N 258 

2010 M 08.3499 Gute Kenntnisse einer Landessprache und Integration als Voraussetzung einer 
Einbürgerung (N 3.3.10, Schmidt Roberto; S 14.6.10) 

N 258 / S 878 

2009 M 09.3005 Gute Kenntnisse einer Landessprache und Integration als Voraussetzungen 
einer Einbürgerung (N 28.5.09, Staatspolitische Kommission NR 08.468;  
S 23.9.09)  

N 258 / S 878 

2010 M 09.3489 Aufenthaltsstatus des Ausländers nach Nichtigerklärung des Bürgerrechts  
(N 3.3.10, Müller Philipp; S 14.6.10; N 20.9.10) 

N 258 / S 878 

2009 M 07.3449 Virtueller Kindsmissbrauch im Internet. Neuer Straftatbestand (N 19.12.07, 
Amherd; S 23.9.09) 

2012: S 1161 / N 1255 

2010 M 09.3449 Unmündige Sexarbeiterinnen und -arbeiter. Strafbare Freier (N 3.6.09, Kiener 
Nellen, S 29.11.10) 

2012: S 1161 / N 1255 

2011 M 10.3143 Kinderprostitution eindämmen (N 18.6.10, Amherd; S 7.6.11) 2012: S 1161 / N 1255 

2009 M 08.3373 Verstärkte Prävention von Pädokriminalität und anderen Verbrechen (N 
3.10.08, Sommaruga Carlo; S 12.3.09) 

N 443 / S 689 

2011 M 10.3639 Bewilligungs- und Kontrollsystem für Sicherheitsfirmen, welche in Krisen- 
und Kriegsgebieten arbeiten (S 23.9.10, Sicherheitspolitische Kommission 
SR; N 2.3.11) 

S 449 / N 1264 

2011 M 10.3808 Verbot von Privatarmeen in der Schweiz (N 17.12.10, Lang; S 7.6.11) S 449 / N 1264 

2010 M 10.3366 Rechtsgrundlage für den Abschluss völkerrechtlicher Verträge durch den 
Bundesrat (N 7.6.10, Kommission für Wirtschaft und Abgaben NR 10.050;  
S 16.12.10) 

N 635 / S 1020 

2010 M 10.3354 Rechtsgrundlage für den Abschluss völkerrechtlicher Verträge durch den 
Bundesrat (S 9.6.10, Aussenpolitische Kommission SR 10.038; N 17.12.10) 

N 635 / S 1020   
Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 

Keine     
Eidgenössisches Finanzdepartement 

2009 M 08.3450 Korrekte steuerliche Behandlung der Aus- und Weiterbildungskosten  
(S 30.9.08, Kommission für Wirtschaft und Abgaben SR; N 23.9.09)  

2011: S 653 / N 45 

2009 M 08.3544 Entrümpelung des DBG (S 15.12.08, Leumann; N 23.9.09) 2012: N 2059 / S 92 

2007 M 05.3151 Alkoholgesetz. Änderung (N 9.5.06, Hegetschweiler; S 6.3.07) S 290 / N 1521 

2011 M 05.3578 Sozialverträgliche Reform der Mehrwertsteuer (N 23.3.07, Sozialdemokrati-
sche Fraktion; S 14.3.11) 

N 1057 / S 844 
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2011 M 11.3185 Mehrwertsteuergesetz. Artikel 89 Absatz 5 ersatzlos streichen (S 16.6.11, 
Hess; N 21.12.11) 

N 1057 / S 844   
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 

2011 M 09.3461 Hangbeiträge (N 3.12.09, von Siebenthal; S 1.12.10; N 8.3.11) 2012: N 1714 / S 1221 

2011 M 10.3767 Gestüt als nationale Aufgabe (S 1.12.10, Bieri; N 30.5.11) 2012: N 1714 / S 1221   
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 

2009 P 08.3831 Drittes SBB-Gleis auf der Strecke Lausanne-Genf. Vorfinanzierung durch  
die Kantone (N 9.3.09, Reymond) 

N 807 

2010 P 10.3479 SBB-Infrastruktur. Massnahmen zur Behebung von Problembereichen  
(N 1.10.10, Segmüller) 

N 807 

2011 P 11.3391 Quersubventionen zwischen Schiene und Strasse seit 1950 (N 17.6.11,  
Reymond) 

N 807 

2011 P 11.3736 Preisentwicklung im öffentlichen Verkehr (N 30.9.11) N 807 
1998 M 98.3087 Ratifikation der Aarhus-Konvention (N 26.6.98, Semadeni; S 15.12.98) 2012: N 1388 / S 721 
2009 M 08.3247 GUB/GGA-Schutz für waldwirtschaftliche Erzeugnisse (N 20.3.09, Favre 

Laurent; S 14.9.09) 
2012: S 1150 / N 908 

2000 M 99.3456 Überprüfung des Bundesbeschlusses über das Nationalstrassennetz (S 6.10.99, 
Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen SR 99.408; N 20.3.00) 

2012: N 821 / S 824 

2000 M 00.3201 Klarheit über die Zukunft des Nationalstrassennetzes (S 16.6.00, Spezial-
kommission SR 00.016; N 20.6.00) 

2012: N 821 / S 824 

2000 M 00.3217 Konzept über die Zukunft des Nationalstrassennetzes (N 20.6.00, Spezial-
kommission NR 00.016; S 3.10.00) 

2012: N 821 / S 824 

2001 P 01.3264 Konzept über das Nationalstrassennetz. Änderung (S 25.9.01, Kommission  
für Verkehr und Fernmeldewesen SR 00.320) 

2012: S 824 

2002 P 02.3216 Umfahrung des Raumes Luzern für den Nord-Süd-Verkehr (S 6.6.02, Kom-
mission für Verkehr und Fernmeldewesen SR 02.300) 

2012: S 824 

2004 P 04.3315 Nationalstrassenzubringer Appenzellerland (S 8.10.04, Altherr) 2012: S 824 
2004 P 04.3496 Nationalstrassenzubringer Glarnerland (S 9.12.04, Jenny) 2012: S 824 
2010 P 09.4203 Strassenfinanzierung (S 10.3.10, Brändli) 2012: S 824 
2011 M 10.3921 Durchgehender Schienenkorridor mit vier Metern Eckhöhe zwischen Basel 

und Chiasso ab 2016/17 (S 16.3.11, Büttiker, N 17.6.11) 
S 895 / N 2030 

2011 M 10.3914 Durchgehender Schienenkorridor mit vier Metern Eckhöhe zwischen Basel 
und Chiasso ab 2016/1717 ( N 18.3.11, Hochreutener; S 22.9.11) 

S 895 / N 2030 

2006 M 05.3561 Lärmemissionen durch Güterwagen aus EU-Ländern (N 16.12.05, Abate; 
S 5.10.06) 

N 947 / S 718 

2010 M 09.3154 Bahnlärmsanierung. Weiteres Vorgehen (S 11.6.09, Bieri; N 8.3.10) N 947 / S 718 
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Anhang 2: Übersicht über alle von den Räten überwiesenen und Ende 2013  
noch hängigen Motionen und Postulate  

Schweizerische Bundeskanzlei  
2008 M 07.3615 Materielle Entrümpelung des Bundesrechts (S 17.12.07, Stähelin; N 3.3.08) 
2010 M 07.3681 Vereinfachung der Regulierungen in sämtlichen Departementen (N 17.9.09, Hochreutener, S 17.6.10) 
2010 M 10.3393 Die Behörden unter dem Druck der Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA 

(3) (S 14.9.10, Geschäftsprüfungskommission NR 10.054; N 17.12.10) 
2010 M 10.3394 Die Behörden unter dem Druck der Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA 

(4) (S 14.9.10, Geschäftsprüfungskommission NR 10.054; N 17.12.10) 
2010 M 10.3632 Die Behörden unter dem Druck der Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA 

(3) (S 14.9.10, Geschäftsprüfungskommission SR 10.054; N 17.12.10) 
2010 M 10.3633 Die Behörden unter dem Druck der Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA 

(4) (S 14.9.10, Geschäftsprüfungskommission SR 10.054; N 17.12.10) 
2011 M 10.3392 Die Behörden unter dem Druck der Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA 

(2) (S 1.12.10, Geschäftsprüfungskommission NR 10.054; N 2.3.11) 
2011 M 10.3631 Die Behörden unter dem Druck der Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA 

(2) (S 1.12.10, Geschäftsprüfungskommission SR 10.054; N 2.3.11) 
2011 P 11.3322 Überprüfung des Informationskonzepts für Katastrophenfälle (N 8.6.11, Schelbert) 
2012 P 11.3495 Zutritt zum Rütli für alle Parteien (N 15.6.12, Glanzmann) 
2012 P 12.3649 Anhörungs- und Vernehmlassungspraxis des Bundes (1) (N 20.9.12, Geschäftsprüfungskommission NR; 

Abschreibung beantragt BBl 2013 8875) 
2012 P 12.3650 Anhörungs- und Vernehmlassungspraxis des Bundes (2) (N 20.9.12, Geschäftsprüfungskommission NR; 

Abschreibung beantragt BBl 2013 8875) 
2012 P 12.3651 Anhörungs- und Vernehmlassungspraxis des Bundes (3) (N 20.9.12, Geschäftsprüfungskommission NR; 

Abschreibung beantragt BBl 2013 8875) 
2012 M 12.3185 Interdepartementale Herangehensweise für die nächste Legislaturplanung (N 15.6.12, FDP-Liberale 

Fraktion; S 28.11.12) 
2013 P 13.3014 Erarbeitung einer aktiveren Strategie für die Erreichung der rechtlichen Vorgaben betreffend Vertretung 

der Geschlechter und Sprachen in ausserparlamentarischen Gremien (N 12.6.13, Staatspolitische Kom-
mission NR) 

2013 P 13.3697 Synthese zur Demografiestrategie (N 13.12.13, Schneider-Schneiter) 
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Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten  
2000 P 98.3396 Zusatzprotokoll von 1952 zur EMRK. Ratifikation (N 18.12.98, Baumberger; S 9.3.00) 
2008 M 08.3359 Erweiterung der atomwaffenfreien Zonen (N 3.10.08, Markwalder Bär; S 8.12.08) 
2009 P 09.3720 Kampf gegen die Piraterie, vor allem in Somalia (S 8.9.09, Recordon) 
2010 M 09.3719 Die UNO untergräbt das Fundament unserer Rechtsordnung (S 8.9.09 Marty; N 4.3.10) 
2010 P 10.3004 Vereinbarkeit der revidierten Europäischen Sozialcharta mit der schweizerischen Rechtsordnung  

(S 8.3.10, Aussenpolitische Kommission SR) 
2010 M 10.3005 Massnahmen zur frühzeitigen Information des Parlamentes über relevante europäische Gesetzgebungs-

entwürfe (S 8.3.10, Aussenpolitische Kommission SR 09.052; N 13.9.10; S 9.12.10) 
2011 M 08.3915 Internationales Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen. Ratifizierung 

(N 24.11.09, Gadient; S 2.3.11) 
2011 M 09.3694 Entwicklungszusammenarbeit und MSC-Zertifizierung. Unterstützung lokaler Fischer (N 24.11.09, 

Rechsteiner Basel; S 15.9.11) 
2011 M 10.3231 Unterstützung des Europäischen Jahres der Freiwilligenarbeit 2011 durch den Bund (N 28.2.11, Mark-

walder; S 15.9.11) 
2011 M 11.3005 Umsetzung der von der Parlamentarischen Versammlung des Europarates verabschiedeten Resolution 

(N 17.3.11, Aussenpolitische Kommission NR; S 15.9.11) 
2011 P 11.3572 Unterstützung für Schweizerinnen und Schweizer im Ausland (N 30.9.11, Abate) 
2011 M 11.3151 Blockierung von Geldern gestürzter Potentaten (N 17.6.11, Leutenegger Oberholzer; S 22.12.11) 
2012 M 10.4158 Christenverfolgung. Genozid im Irak stoppen (N 30.9.11, Reimann Lukas; S 8.3.12) 
2012 M 11.4038 Beseitigung aller Diskriminierungen gegenüber der kurdischen Minderheit in Syrien (N 21.12.11, Aus-

senpolitische Kommission NR 11.2017; S 8.3.12) 
2012 P 12.3000 Verstärktes Engagement der Schweiz in der Demokratischen Republik Kongo (S 8.3.12, Aussenpolitische 

Kommission SR) 
2012 P 11.3975 Bekämpfung von Bränden. Zusammenarbeit mit Rumänien (N 16.3.12, Rossini) 
2012 P 11.4073 Förderung von Städte- und Gemeindepartnerschaften mit Gemeinden aus dem befreiten Arabien und 

Nordafrika (N 15.6.12, Wermuth) 
2012 M 11.3260 Expo 2015 als Schaufenster für die Schweizer Landwirtschaft (N 17.6.11, Schibli; S 8.3.12, N 18.9.12) 
2012 M 12.3287 Die Expo 2015 als Chance für den öffentlichen Verkehr und den Schweizer Tourismus (N 15.6.12, de 

Bumann; S 26.11.12) 
2012 M 12.3367 Rechte der Bäuerinnen und Bauern. Für ein weitgehendes Engagement der Schweiz im Menschenrechts-

rat (N 28.9.12, Sommaruga Carlo; S 26.11.12) 
2012 P 12.3503 Eine Ruggie-Strategie für die Schweiz (N 14.12.12, von Graffenried) 
2013 M 12.3991 Aufrechterhaltung der Schweizer Botschaft in Guatemala (N 16.4.13, Aussenpolitische Kommission NR; 

S 6.6.13) 
2013 P 13.3005 Bundesrätlicher Bericht zur Mitgliedschaft im UNO-Sicherheitsrat (N 3.6.13, Aussenpolitische Kommis-

sion NR 12.479) 
2013 P 13.3258 Gesundheits- und Sexualaufklärung in Entwicklungsländern. Kampf gegen HIV/AIDS und gegen die 

Bevölkerungsexplosion (N 21.6.13, Fiala) 
2013 M 13.3006 Zusammenarbeit mit der Auslandschweizer-Organisation (N 3.6.13, Aussenpolitische Kommission;  

S 18.9.13) 
2013 P 11.3916 Informationspolitik zum autonomen Nachvollzug von EU-Recht (N 19.9.13, Nordmann) 
2013 P 13.3665 Für einen raschen Waffenstillstand in Syrien (N 27.11.13, Aussenpolitische Kommission NR) 
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Eidgenössisches Departement des Innern 

Generalsekretariat 
Keine  

Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann 
Keine  

Bundesamt für Kultur 
2010 M 09.3974 Auslandschweizer-Ausbildungsgesetz. Revision (N 7.12.09, Kommission für Wissenschaft, Bildung und 

Kultur NR 09.3465; S 9.3.10; Abschreibung beantragt BBl 2013 5277) 
2012 P 12.3195 Situation des Buchmarktes (S 1.6.12, Savary) 
2012 P 12.3327 Für eine Buchpolitik (S 1.6.12, Recordon) 
2013 M 12.4017 Anpassung der Bestimmungen zur Angebotsvielfalt beim Film (N 20.3.13, Kommission für Wissen-

schaft, Bildung und Kultur NR; S 11.6.13) 
2013 P 12.4055 Kunstsammlungen des Bundes der Öffentlichkeit zugänglich machen (N 21.6.13, Bulliard) 

Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie 
2012 M 12.3335 Rechtliche Rahmenbedingungen für den freien Zugang zu Meteodaten (Open-Government-Data-Prinzip) 

(N 30.5.12, Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie NR; S 26.9.12) 

Schweizerisches Bundesarchiv 
Keine  

Bundesamt für Gesundheit 
2000 P 00.3435 Verbot der Tabakwerbung (N 15.12.00, Tillmanns) 
2002 P 00.3368 Selbstständigerwerbende. Freiwillige Versicherung ausserhalb der Suva (N 6.6.02, Borer; Abschreibung 

beantragt BBl 2008 5395) 
2002 P 00.3544 Unfallversicherung. Aufhebung des Monopols der Suva (N 6.6.02, Fraktion der Schweizerischen Volks-

partei; Abschreibung beantragt BBl 2008 5395) 
2002 P 00.3536 Patientenfonds (N 30.9.02, Gross Jost) 
2003 P 03.3046 Kosten sparen durch Harmonisierung von Unfall- und Krankenversicherung (N 20.6.03, Zäch; Abschrei-

bung beantragt BBl 2008 5395) 
2003 P 03.3424 Übernahme der angeborenen Krankheiten durch die Invalidenversicherung (N 8.12.03, Kommission für 

soziale Sicherheit und Gesundheit NR 02.307) 
2003 P 03.3425 Kostenbeteiligung bei Geburtsgebrechen und schweren oder chronischen Erkrankungen (N 8.12.03, 

Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit NR 02.307 [Minderheit Gross Jost]) 
2003 P 03.3520 Unfallversicherungsgesetz. Änderung (N 19.12.03, Bortoluzzi; Abschreibung beantragt BBl 2008 5395) 
2004 P 02.3122 Überprüfung des Leistungskatalogs (S 19.9.02, Stähelin; N 1.3.04) 
2004 P 04.3509 Prämien der Nichtbetriebsunfallversicherung (N 17.12.04, Rime; Abschreibung beantragt BBl 2008 

5395) 
2005 M 04.3614 Invalidenleistungen der Unfallversicherung. Koordination (N 3.3.05, Kommission für soziale Sicherheit 

und Gesundheit NR 03.3601; S 20.9.05; Abschreibung beantragt BBl 2008 5395) 
2005 M 04.3439 Zulassung der Präimplantationsdiagnostik (N 16.6.05, Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur 

NR 04.423; S 13.12.05; Abschreibung beantragt BBl 2013 5853) 
2005 P 05.3650 Organisation der Suva. Anpassung an die Grundsätze der Good Governance (N 16.12.05, Recordon; 

Abschreibung beantragt BBl 2008 5395) 
2006 M 04.3624 Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen (N 3.3.05, Kommission für soziale 

Sicherheit und Gesundheit NR 04.433; S 14.6.05; N 14.3.06) 
2006 P 05.3693 Voraussetzungen für den optimalen Einsatz von Telemedizin schaffen (N 24.3.06, Stump) 
2006 P 05.3878 Gesundheitsversorgung. Positive Anreize zur Förderung der Patientensicherheit und der Qualitätssiche-

rung (N 24.3.06, Heim) 
2006 M 05.3436 Nationale Strategie zur Förderung der Gesundheit und Stärkung der Autonomie im Alter (N 7.10.05, 

Heim; S 15.6.06) 
2006 M 05.3392 Unfallversicherung. Finanzierung der Teuerungszulagen (N 7.10.05, Hochreutener; S 15.6.06; Abschrei-

bung beantragt BBl 2008 5395) 
2006 P 06.3063 Unbequeme Fragen an unser Gesundheitssystem (S 15.6.06, Sommaruga Simonetta) 
2006 M 05.3591 Leistungen bei Mutterschaft (N 24.3.06, Gutzwiller; S 20.9.06) 
2006 P 06.3380 Information über die Zusammensetzung von Medikamenten (N 6.10.06, Robbiani; Abschreibung bean-

tragt BBl 2013 1) 
2006 P 06.3438 Zu teure Krebsmedikation (S 5.12.06, David) 

http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20063380
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2007 M 04.3243 E-Health. Nutzung elektronischer Mittel im Gesundheitswesen (N 7.6.06, Noser; S 22.3.07; Abschrei-
bung beantragt BBl 2013 5321) 

2007 M 05.3589 Leistungen bei Mutterschaft (N 19.3.07, Galladé; S 2.10.07) 
2007 M 05.3590 Leistungen bei Mutterschaft (N 19.3.07, Häberli-Koller; S 2.10.07) 
2007 M 05.3592 Leistungen bei Mutterschaft (N 19.3.07, Teuscher; S 2.10.07) 
2007 M 05.3235 Sexuelle Verstümmelungen an Frauen. Sensibilisierungs- und Präventionsmassnahmen (N 19.3.07, Roth-

Bernasconi; S 2.10.07) 
2007 M 06.3009 Einheitliche Finanzierung von Spital- und ambulanten Leistungen (S 8.3.06, Kommission für soziale 

Sicherheit und Gesundheit SR 04.061; N 22.3.07; S 24.9.07) 
2007 M 05.3391 Erleichterte Zulassung von in EU-Ländern zugelassenen OTC-Produkten (N 19.3.07, Kleiner; S 13.12.07; 

Abschreibung beantragt BBl 2013 1) 
2008 M 06.3420 Klärung von Artikel 33 des Heilmittelgesetzes (S 13.12.06, Kommission für soziale Sicherheit und Ge-

sundheit SR 03.308; N 5.3.08; Abschreibung beantragt BBl 2013 1) 
2008 P 08.3238 Früherkennung von Darmkrebs (S 10.6.08, Hêche) 
2008 M 07.3290 Neue Regelung der Selbstmedikation (N 4.10.07, Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit NR 

05.410; S 2.10.08; Abschreibung beantragt BBl 2013 1) 
2008 M 05.3016 Unabhängigkeit bei der Verschreibung und Abgabe von Medikamenten (N 19.3.07, Christlichdemokrati-

sche Fraktion; S 11.12.08; Abschreibung beantragt BBl 2013 1) 
2008 P 08.3475 Niedrigstrahlung aus AKW. Studie (N 19.12.08, Fehr Hans-Jürg) 
2008 P 08.3493 Schutz der Patientendaten und Schutz der Versicherten (N 19.12.08, Heim) 
2009 M 05.3522 Medizinische Mittel und Gegenstände. Sparpotenzial (N 19.3.07, Heim; S 2.10.08; N 3.3.09) 
2009 M 05.3523 Wettbewerb bei den Produkten der Mittel- und Gegenständeliste (N 19.3.07, Humbel; S 2.10.08; 

N 3.3.09) 
2009 P 08.3935 Zunahme von Kaiserschnittgeburten (S 18.3.09, Maury Pasquier) 
2009 P 04.3797 Förderung einer gesunden Ernährung (N 19.3.09, Humbel) 
2009 M 08.3519 Änderung des Transplantationsgesetzes (S 18.12.08, Maury Pasquier; N 27.5.09; Abschreibung beantragt 

BBl 2013 2317) 
2009 M 08.3608 Strategie gegen Ärztemangel und zur Förderung der Hausarztmedizin (N 19.12.08, Fehr Jacqueline; 

S 4.6.09; Abschreibung beantragt BBl 2013 6205) 
2009 M 08.3827 Mehr Transparenz bei Swissmedic (S 18.3.09, Altherr; N 11.6.09; Abschreibung beantragt BBl 2013 1) 
2009 P 09.3159 Stellung von Allgemeinmedizinerinnen und -medizinern (S 4.6.09, Cramer; Abschreibung beantragt  

BBl 2013 6205) 
2009 P 09.3579 Gefährdungspotenzial von Internet und Online-Games (N 25.9.09, Schmid-Federer) 
2009 P 09.3665 Studie zur Medikamentenabhängigkeit und zur Bedeutung der Medikamente als «smart drugs» 

(N 25.9.09, Fehr Jacqueline) 
2009 M 09.3089 Vertriebsanteil bei den Medikamentenkosten (S 4.6.09, Diener; N 10.12.09) 
2009 M 09.3208 Einfacherer Zugang zu anerkannten Arzneimitteln (S 4.6.09, Maury Pasquier; N 7.12.09; Abschreibung 

beantragt BBl 2013 1) 
2010 M 08.4046 Angleichung der kantonalen Reservequoten von Krankenversicherern bis 2012 (S 18.3.09, Fetz; 

N 2.3.10; Abschreibung beantragt BBl 2012 1923) 
2010 P 09.4078 Für eine kostenbewusstere Medikamentenversorgung (N 19.3.10, Humbel) 
2010 P 09.4239 Reduktion der Anzahl Spitäler in der Schweiz (N 19.3.10, Stahl) 
2010 P 09.4327 Neutrale Instanz für finanzrechtliche Aufsicht über Sozialversicherungen (N 19.3.10, Humbel; Abschrei-

bung beantragt BBl 2012 1941) 
2010 P 09.3976 Bessere Aufsicht und schärfere Kontrolle über die Krankenversicherungen (N 14.6.10, Kommission für 

soziale Sicherheit und Gesundheit NR; Abschreibung beantragt BBl 2012 1941) 
2010 M 09.3150 Massnahmen gegen den Anstieg der Krankenkassenprämien (N 12.6.09, Fraktion CVP/EVP/glp; 

S 20.9.10; Punkte 1, 2 und 3 angenommen) 
2010 M 07.3168 Überprüfung der ärztlichen Komplementärmedizin in der Grundversicherung (S 25.9.07, Forster; 

N 28.9.10) 
2010 M 10.3009 Integration angemessener Kenntnisse über komplementärmedizinische Verfahren in die Ausbildung 

(S 9.3.10, Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur SR 09.463; N 28.9.10; Abschreibung 
beantragt BBl 2013 6205) 

2010 P 10.3255 Zukunft der Psychiatrie (S 20.9.10, Stähelin) 
2010 M 08.3365 Arzneimittelsicherheit bei Kindern fördern (N 3.10.08, Heim; S 15.12.10; Abschreibung beantragt  

BBl 2013 1) 
2010 M 08.3972 Schutz vor hormonaktiven Stoffen: Erkenntnisse umsetzen (N 20.3.09, Graf Maya; S 15.12.10) 
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2010 P 10.3701 Widerspruchsmodell bei Organentnahmen (N 17.12.10, Amherd) 
2010 P 10.3703 Für mehr Organspender (S 2.12.10, Gutzwiller) 
2010 P 10.3711 Organspende. Evaluierung der Widerspruchsregelung (N 17.12.10, Favre Laurent) 
2010 P 10.3754 Einführung einer gesamtschweizerischen Kosten-Nutzen-Bewertung von medizinischen Leistungen 

(N 17.12.10, Humbel) 
2010 P 10.3776 Massnahmen gegen gefährliche Laser (N 17.12.10, Bugnon) 
2011 M 10.3353 Qualitätssicherung OKP (S 20.9.10, Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit SR; N 3.3.11)  
2011 M 10.3015 Für eine nationale Qualitätsorganisation im Gesundheitswesen (N 28.9.10, Kommission für soziale  

Sicherheit und Gesundheit NR; S 9.3.11) 
2011 M 10.3450 Für eine unabhängige nationale Organisation für Qualitätssicherung (N. 1.10.10, FDP-Liberale Fraktion; 

S 9.3.11) 
2011 M 10.3451 Für eine effektive nationale Health-Technology-Assessment-Agentur (N 1.10.10, FDP-Liberale Fraktion; 

S 9.3.11) 
2011 M 10.3887 Reserven in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (N 16.12.10, Kommission für soziale Sicher-

heit und Gesundheit NR; S 9.3.11; Abschreibung beantragt BBl 2012 1941) 
2011 P 10.3669 Verschreibung von Arzneimitteln durch Spitäler (N 3.3.11, Kommission für soziale Sicherheit und  

Gesundheit NR; Abschreibung beantragt BBl 2013 1) 
2011 P 10.3753 Klare Kriterien statt kantonale Willkür bei Spitallisten (N 18.3.11, Humbel) 
2011 P 10.4055 Nationale Strategie zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Menschen mit seltenen Krank-

heiten (N 18.3.11, Humbel) 
2011 P 10.4080 Angebot, Information und Wahl zwischen verschiedenen Dialyseverfahren in der Schweiz (N 18.3.11, 

Gilli) 
2011 M 10.3799 Transparenz bei den Entschädigungen bei Krankenkassen (N 17.12.10, Giezendanner; S 30.5.11;  

Abschreibung beantragt BBl 2012 1941) 
2011 M 10.3882 Versorgungsqualität mit DRG (N 3.3.11, Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit NR; 

S 30.5.11) 
2011 P 11.3276 Einheitskasse in der Krankenversicherung (N 17.6.11, Stahl; Abschreibung beantragt BBl 2013 7929) 
2011 M 10.3745 Verringerung übermässiger Reserven in der obligatorischen Krankenversicherung (S 15.12.10, Maury 

Pasquier; N 12.9.11; Abschreibung beantragt BBl 2012 1941) 
2011 M 11.3001 Heilversuche (N 10.3.11, Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur NR 09.079; S 15.6.11; 

N 27.9.11) 
2011 M 09.3535 Leistungsfinanzierung nach dem KVG vereinheitlichen (N 12.4.11, Sozialdemokratische Fraktion; 

S 29.9.11) 
2011 M 10.3770 Gegen eine diskriminierende Umsetzung der Pflegefinanzierung (N 18.3.11, Joder; S 29.9.11) 
2011 M 10.4161 Krankenversicherung. Wählbare Franchisen und Vertragsdauer (N 18.3.11, Stahl; S 29.9.11) 
2011 P 11.3218 Wie viel soll die Gesellschaft für ein Lebensjahr zahlen? (N 30.9.11, Cassis) 
2011 M 09.3546 Transparente Finanzierung der sozialen Grundversicherung (S 15.6.11, Brändli; N 12.12.11) 
2011 M 11.3584 Nationale Strategie der Krebsbekämpfung. Für mehr Chancengleichheit und Effizienz (S 29.9.11, Altherr; 

N 12.12.11) 
2011 P 11.4025 Härtefallkommission Gesundheit (N 23.12.11, Pfister Gerhard) 
2012 M 09.3509 Steuerbarkeit der Demenzpolitik I: Grundlagen (N 12.4.11, Steiert; S 12.3.12) 
2012 M 09.3510 Steuerbarkeit der Demenzpolitik II: Gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen (N 12.4.11, Wehrli; 

S 12.3.12) 
2012 M 11.3034 Förderung und Beschleunigung von E-Health (N 17.6.11, Graf-Litscher; S 12.3.12; Punkte b, c und d 

angenommen; Abschreibung beantragt BBl 2013 5321) 
2012 M 10.3912 Vita sicura. Risikoforschung für Patientensicherheit (N 17.6.11, Heim; S 4.6.12) 
2012 M 10.3913 Vita sicura. Nationales Programm für Patientensicherheit (N 17.6.12, Heim; S 4.6.12) 
2012 M 11.3637 Gesamtschweizerisch einheitliches Abgabealter für Tabakprodukte (N 23.12.11, Humbel; S 1.6.12) 
2012 M 11.3844 Revitalisierung der Schweiz als Forschungs- und Pharmastandort (N 23.12.11, Fraktion der Schweizeri-

schen Volkspartei; S 14.6.12)  
2012 M 11.3910 Stärkung der Schweiz als Forschungszentrum und Pharmastandort (N 23.12.11, Barthassat; S 14.6.12) 
2012 M 11.3923 Arbeitsplätze sichern dank weltweit führendem Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandort für 

medizinische Produkte (S 19.12.11, [Forster]-Gutzwiller; N 30.5.12) 
2012 M 11.4028 Beseitigung bürokratischer Hürden für Bau und Betrieb von Kindertagesstätten (N 23.12.11, FDP-

Liberale Fraktion; S 4.6.12) 
2012 P 11.4045 Bisphenol-A-Problematik (N 30.5.12, Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit NR) 
2012 P 12.3087 Lohnfortzahlung bei Krankheit. Zahlen und Fakten (N 15.6.12, Nordmann) 
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2012 P 12.3100 Patientenrechte stärken (N 15.6.12, Kessler) 
2012 P 12.3124 Patientenrechte stärken (N 15.6.12, Gilli) 
2012 P 12.3207 Stärkung der Patientenrechte (N 15.6.12, Steiert) 
2012 P 12.3218 Auslaufen des Zulassungsstopps für Ärztinnen und Ärzte. Evaluation der Folgen (N 15.6.12, Rossini) 
2012 M 10.3195 Das Dossier Tabak aus den Verhandlungen mit der EU über ein Abkommen im Bereich öffentliche 

Gesundheit ausschliessen (N 9.6.11, Favre; S 12.3.12; N 11.9.12) 
2012 M 11.4037 Änderung des Bundesgesetzes über genetische Untersuchungen beim Menschen (N 8.3.12, Kommission 

für Wissenschaft, Bildung und Kultur NR 10.487; S 26.9.12) 
2012 P 12.3655 Neutrale Clearingstelle für den Datentransfer zwischen Spitälern und Versicherern (N 13.9.12, Kommis-

sion für soziale Sicherheit und Gesundheit NR) 
2012 P 12.3363 Qualitätssicherung in der Gesundheitsversorgung statt Prämien und Rabatte für Leistungsabbau  

(N 28.9.12, Hardegger) 
2012 P 12.3396 Anpassung im Preisbildungssystem für Medikamente (N 28.9.12, Bortoluzzi; Punkt 3 angenommen) 
2012 P 12.3426 Sicherheit in der Medikamentenversorgung (N 28.9.12, Heim) 
2012 P 12.3604 Strategie zur Langzeitpflege (N 28.9.12, Fehr Jacqueline) 
2012 P 12.3614 Medikamentenpreise. Neue Methode für die Preisfestsetzung (N 28.9.12, Schenker Silvia) 
2012 P 12.3619 Task Shifting auch im schweizerischen Gesundheitswesen (N 28.9.12, Cassis) 
2012 P 12.3841 Versicherungskarte als Organspendeausweis (S 3.12.12, Graber Konrad) 
2012 P 12.3966 Migrationsbevölkerung. Gesundheit von Müttern und Kindern (S 3.12.12, Maury Pasquier) 
2012 P 12.3681 Ärztestopp. Die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen (1) (N 14.12.12, Cassis) 
2012 P 12.3783 Ärztestopp. Die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen (2) (N 14.12.12, Cassis) 
2012 P 12.3716 Durchsetzung zuverlässiger und richtiger Messwerte im Gesundheitswesen (N 14.12.12, Kessler) 
2012 P 12.3831 Medizinische Register. Ein wichtiger Schlüssel für die Qualitätssicherung im Gesundheitswesen  

(N 14.12.12, Heim) 
2012 P 12.3864 Positionierung der Apotheken in der Grundversorgung (N 14.12.12, Humbel) 
2013 M 12.3643 Stärkung der Hausarztmedizin (S 26.9.12, Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit SR;  

N 6.3.13) 
2013 M 12.3332 Anreize und Standards für das elektronische Patientendossier (N 20.9.12, Kommission für soziale Sicher-

heit und Gesundheit NR; S 12.3.13; Punkt 3 angenommen; Abschreibung beantragt BBl 2013 5321) 
2013 M 12.3609 Solidaritätsprinzip der Obligatorischen Krankenpflegeversicherung nicht strapazieren (N 28.9.12,  

Darbellay; S 18.3.13) 
2013 P 12.4099 Klärung der Zuständigkeit für die Restfinanzierung bei ausserkantonalen Pflegeheimaufenthalten analog 

ELG (S 18.3.13, Bruderer Wyss) 
2013 P 12.4140 Berufsgeheimnis in den Gesundheitsberufen. Kohärenz (S 18.3.13, Recordon) 
2013 P 12.4051 Restfinanzierung ausserkantonaler Pflegeheimaufenthalte (N 22.3.13, Heim) 
2013 M 12.4123 Rasche Volksabstimmung ohne Gegenvorschlag über die Volksinitiative «für eine öffentliche Kranken-

kasse» (N 20.3.13, de Courten; S 5.6.13; Abschreibung beantragt BBl 2013 7929) 
2013 M 12.4157 Rasche Volksabstimmung ohne Gegenvorschlag über die Volksinitiative «für eine öffentliche Kranken-

kasse» (N 20.3.13, Humbel; S 5.6.13; Abschreibung beantragt BBl 2013 7929) 
2013 M 12.4164 Rasche Volksabstimmung ohne Gegenvorschlag über die Volksinitiative «für eine öffentliche Kranken-

kasse» (N 20.3.13, Cassis; S 5.6.13; Abschreibung beantragt BBl 2013 7929) 
2013 M 12.4207 Rasche Volksabstimmung ohne Gegenvorschlag über die Volksinitiative «für eine öffentliche Kranken-

kasse» (N 20.3.13, Hess Lorenz; S 5.6.13; Abschreibung beantragt BBl 2013 7929) 
2013 M 12.4277 Rasche Volksabstimmung ohne Gegenvorschlag über die Volksinitiative «für eine öffentliche Kranken-

kasse» (S 18.3.13, Schwaller, N 13.6.13; Abschreibung beantragt BBl 2013 7929) 
2013 M 12.3104 Spitalinfektionen vermeiden. Gesetzliche Bestimmungen für Hygienemassnahmen (N 28.9.12, Hardeg-

ger; S 11.6.13; Punkte 1, 2 und 4 angenommen) 
2013 P 13.3370 Beabsichtigte Massnahmen zur psychischen Gesundheit in der Schweiz (S 11.6.13, Kommission für 

soziale Sicherheit und Gesundheit SR 12.2037) 
2013 P 13.3012 Verschreibung und Anwendung von leistungssteigernden Substanzen (N 13.6.13, Kommission für soziale 

Sicherheit und Gesundheit NR) 
2013 P 13.3366 Betreuungszulagen und Entlastungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige (N 13.6.13, Kommission für 

soziale Sicherheit und Gesundheit NR 11.411, 11.412) 
2013 P 12.4053 Harmonisierung der Erfassung des Pflegebedarfs (N 21.6.13, Heim) 
2013 M 12.3111 Diabetikerinnen und Diabetiker. Kostenübernahme für die Fusspflege durch Podologinnen und Podolo-

gen (N 28.9.12, Fridez; S 9.9.13) 
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2013 M 12.3815 Risikoausgleich in der Krankenkasse mit Krankheitsfaktoren verbessern (N 22.3.13, Grünliberale Frakti-
on; S 9.9.13) 

2013 M 12.3871 Export von Arzneistoffen zwecks Hinrichtung von Menschen verbieten (N 22.3.13, Schmid-Federer;  
S 9.9.13) 

2013 M 12.3880 Veröffentlichung der Verwaltungskosten der Krankenkassen (N 14.12.12; Moret; S 9.9.13) 
2013 M 12.4026 Gleichbehandlung von Fleisch und Fisch. Deklarationspflicht bei Fisch (N 23.3.13, Schelbert; S 17.9.13 
2013 M 12.4052 One-Health-Ansatz für eine kohärente Antibiotika-Strategie in der Human- und Veterinärmedizin  

(N 22.3.13, Heim; S 9.9.13) 
2013 M 12.4098 Aufhebung einer praxisfremden und rechtsungleichen Bestimmung im KVG (S 18.3.13, Kuprecht;  

N 12.9.13) 
2013 M 12.4224 Aufhebung einer praxisfremden und rechtsungleichen Bestimmung im KVG (N 22.3.13, Humbel;  

S 9.9.13) 
2013 P 11.4018 Kriterien für die Repräsentativität bei der Unterzeichnung von Tarifverträgen im Gesundheitswesen  

(N 11.9.13, Darbellay) 
2013 P 13.3157 Human Enhancement. Hirndoping (N 27.9.13, Ingold) 
2013 P 13.3250 Auswirkung der Franchise auf die Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen (N 27.9.13, Schmid-

Federer) 
2013 P 13.3875 Fehlermeldesysteme und medizinische Erkenntnisse für die Verbesserung der Patientensicherheit einset-

zen (N 13.12.13, Hardegger) 

Bundesamt für Statistik 
2002 P 01.3733 Statistik über familienergänzende Betreuungsverhältnisse (N 22.3.02, Fehr Jacqueline) 
2011 M 10.3947 Weniger Ärger für KMU mit amtlichen Statistiken (N 18.3.11, FDP-Liberale Fraktion; S 13.9.11) 
2012 P 12.3657 Demografische Entwicklung und Auswirkungen auf den gesamten Bildungsbereich (N 26.11.12, Kom-

mission für Wissenschaft, Bildung und Kultur NR) 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
2000 P 97.3068 Wohneigentumsförderung für Invalide (N 4.3.99, Borel; S 15.3.00) 
2003 P 03.3434 Indexierung der AHV-Renten (N 2.10.03, Spezialkommission NR 03.047; S 2.12.03) 
2005 M 03.3454 Für eine transparente Finanzierung der AHV (S 18.9.03, Kommission für soziale Sicherheit und Gesund-

heit SR 00.014; N 3.3.05) 
2005 P 03.3570 Langfristige Sicherung des AHV/IV-Fonds (S 4.12.03, Kommission für soziale Sicherheit und Gesund-

heit SR; N 3.3.05) 
2005 M 04.3623 Flexibilisierung des Rentenalters (N 3.3.05, Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit NR 

03.467; S 20.9.05; N 29.11.05) 
2007 P 06.3783 Mehr Transparenz in der beruflichen Vorsorge (N 23.3.07, Robbiani) 
2007 P 07.3325 Flexibilisierung des Pensionsalters. Einführung einer Zusatzrente im Rahmen eines Drei-Stufen-Modells 

(S 2.10.07, Heberlein) 
2009 P 08.3934 Gesamtbetrachtung unserer Sozialwerke (S 18.3.09, Kuprecht) 
2009 P 05.3781 Sozialversicherungen. Umfassendes Finanzierungskonzept bis ins Jahr 2025 (N 9.3.09, Fraktion der 

Schweizerischen Volkspartei) 
2010 M 08.3702 Anpassung des Freizügigkeitsgesetzes und des Sicherheitsfonds (N 19.12.08, Stahl; S 3.3.10) 
2010 M 08.3821 Auszahlung von Altersleistungen (N 20.3.09, Amacker; S 3.3.10; Abschreibung beantragt BBl 2013 

4887) 
2010 P 10.3057 BVG-Umwandlungssatz. Weiteres Vorgehen (N 18.6.10, Parmelin) 
2010 M 08.3956 Berufliche Vorsorge: Gerechte Teilung der Austrittsleistung bei Ehescheidung (N 20.3.09, Humbel, 

S 2.12.10; Abschreibung beantragt BBl 2013 4887) 
2011 M 10.3466 Effektivität und Effizienz im Bereich Jugendmedienschutz und Bekämpfung von Internetkriminalität 

(S 16.9.10, Bischofberger; N 3.3.11) 
2011 P 10.3994 Pro Juventute. Beratung und Hilfe 147 (N 17.6.11, Fiala) 
2011 P 10.4018 Pro Juventute. Beratung und Hilfe 147 (N 17.6.11, Schmid-Federer) 
2011 M 10.3795 Administrative Entschlackung des BVG (S 2.12.10, Graber Konrad; N 12.9.11) 
2011 P 11.3492 Freiwillige Elternzeit und Familienvorsorge (S 14.9.11, Fetz) 
2011 M 11.3113 Einführung von Fiskalregeln bei der AHV und bei der IV (S 15.6.11, Luginbühl; N 12.12.11) 
2012 M 09.3406 Kostenpflicht der Verfahren vor den kantonalen Versicherungsgerichten (N 12.4.11, Fraktion der 

Schweizerischen Volkspartei; S 27.2.12) 
2012 M 11.4034 Anrechenbare Mietzinsmaxima bei Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (N 12.12.11, Kommission für 

soziale Sicherheit und Gesundheit NR; S 1.6.12) 
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2012 P 12.3318 Angemessene berufliche Vorsorge auch für Angestellte in Berufen mit typischerweise mehreren Arbeit-
gebern (S 1.6.12, Fetz) 

2012 P 12.3206 Grundlagen für ein Screening zu innerfamiliärer Gewalt bei Kindern durch Gesundheitsfachpersonen  
(N 15.6.12, Feri Yvonne) 

2012 P 12.3244 Finanzierungsperspektiven der Sozialversicherungen (N 15.6.12, Humbel) 
2012 P 12.3602 Reform der Ergänzungsleistungen zu AHV/IV (N 28.9.12, Humbel) 
2012 P 12.3672 Autismus und andere schwere Entwicklungsstörungen. Übersicht, Bilanz und Aussicht (S 3.12.12, 

Hêche) 
2012 P 12.3673 Ergänzungsleistungen zu AHV und IV. Perspektiven 2020 (S 3.12.12, Kuprecht) 
2012 P 12.3971 Für ein stufenloses Rentensystem (N 12.12.12, Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit NR 

11.030) 
2012 P 12.3677 Kein Blindflug bei den Ergänzungsleistungen zu AHV/IV (N 14.12.12, FDP-Liberale Fraktion) 
2012 P 12.3731 Benachteiligungen im BVG abschaffen (N 14.12.12, Vitali) 
2012 P 12.3811 Pensionskasse. Altersleistungen durch früheres Sparen sichern (N 14.12.12, BDP Fraktion) 
2012 P 12.3960 Schlechterstellung von Teilerwerbstätigen bei der Invalidenversicherung (N 14.12.12, Jans) 
2013 P 12.3973 Soziale Auswirkungen der festen Altersgrenze für Ausbildungszulagen (N 20.3.13, Kommission für 

soziale Sicherheit und Gesundheit NR 11.481) 
2013 P 12.3981 Zweite Säule für Selbständigerwerbende ohne Angestellte (N 20.3.13, Kommission für soziale Sicherheit 

und Gesundheit NR 08.478) 
2013 P 12.3982 EO. Ungleichbehandlung von Zivildienstleistenden und Militärdienstleistenden (N 20.3.13, Sicherheits-

politische Kommission NR) 
2013 P 12.4132 Zusätzliche Anlagemöglichkeiten für Pensionskassen (N 22.3.13, Fraktion BD) 
2013 P 12.4223 AHV. Beitragssubstrat erhalten (N 22.3.13, Humbel) 
2013 M 12.3753 Revision von Art. 21 ATSG (N 14.12.12, Lustenberger; S 17.9.13) 
2013 M 12.3974 Vorsorgeschutz von Arbeitnehmenden mit mehreren Arbeitgebern oder mit tiefen Einkommen  

(N 20.3.13, Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit; S 17.9.13) 
2013 P 12.3144 3. Familienbericht zur Situation er Familien in der Schweiz (N 11.9.13, Meier-Schatz) 
2013 P 13.3079 Rolle der Sozialfirmen (N 27.9.13, Carobbio Guscetti) 
2013 P 13.3135 Familienpolitik (N 27.9.13, Tornare) 
2013 P 13.3259 Krippen vergünstigen und den Sektor dynamisieren (N 27.9.13, Buillard) 
2013 P 13.3518 Dezentrale Finanzierung für die Übergangsgeneration im Rahmen der BVG-Reform (S 19.9.13, 

Gutzwiller) 
2013 P 13.3548 Auswirkung des gesellschaftlichen Wandels auf die Pensionskassen (N 27.9.13, CVP-EVP-Fraktion) 
2013 M 13.3125 Einsitznahme von Ausländern im Kassenvorstand einer Verbandsausgleichkasse (N 21.6.13, Frehner;  

S 12.12.13) 
2013 P 13.3834 Berufliche Vorsorge. Auswirkungen der Änderung des Umwandlungssatzes (S 12.12.13, Egerszegi-

Obrist) 
2013 P 13.3980 Abbau von bürokratischen Hürden und Vorschriften bei der Kinderbetreuung im ausserfamiliären Bereich 

(N 13.12.13, Qudranti) 
2013 P 13.3813 Überträge von Gelder der Säule 3a auch nach dem Alter 59/60 ermöglichen (N 13.12.13, Weibel) 

Bundesamt für Veterinärwesen 
2011 M 09.3614 Keine Erzeugnisse aus illegaler Fischerei auf dem Schweizer Absatzmarkt (N 14.4.11, Sommaruga Carlo;  

S 20.12.11) 
2013 P 12.3660 Zukunft der Stiftung Forschung 3R und Alternativmethoden für Tierversuche (N 20.3.13, Kommission 

für Wissenschaft, Bildung und Kultur NR) 

Swissmedic 
2010 P 09.4009 Zulassung von Arzneimitteln und Impfstoffen (N 19.3.10, Heim) 
2010 M 09.4155 Todesfälle und Millionenkosten aufgrund von Medikationsfehlern (S 3.3.10, Sommaruga Simonetta; 

N 28.9.10) 
2011 M 09.4175 Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Heilmittelbehörden der EU und der Schweiz  

(N 19.3.10, Fraktion der Schweizerischen Volkspartei; S 9.3.11) 
2011 M 10.3786 Härtere Sanktionen für den Schmuggel und die Fälschung von Arzneimitteln (N 17.12.10, Parmelin; 

S 30.5.11) 
2013 M 12.3789 Bürokratieabbau bei genehmigungspflichtigen und meldepflichtigen Änderungen von Arzneimitteln  

(S 3.12.12, Eder; N 13.6.13) 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 

Generalsekretariat 
2010 P 10.3097 Ermittlung von Internetstraftätern (S 10.6.10, Kommission für Rechtsfragen SR; Abschreibung beantragt 

BBl 2013 2683) 
2012 P 11.4210 Kosten für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs im Rahmen eines Strafverfahrens (S 5.3.12, 

Recordon; Abschreibung beantragt BBl 2013 2683) 

Eidgenössische Spielbankenkommission 
2012 M 12.3001 Pokerturniere unter klaren Auflagen zulassen (N 28.2.12, Kommission für Rechtsfragen NR 10.527;  

S 12.6.12; N 26.9.12) 

Bundesamt für Justiz 
2002 P 01.3261 Mehr Schutz für Minderheitsaktionäre (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02; Abschreibung 

beantragt BBl 2008 1589) 
2002 M 00.3169 Schluss mit unlauteren Gewinnversprechen (N 20.3.01, Sommaruga; S 4.6.02) 
2002 P 01.3329 Corporate governance in der Aktiengesellschaft (N 5.10.01, Walker Felix; S 5.6.02; Abschreibung Punkte 

1-3 beantragt BBl 2008 1589; Punkt 4 abgeschrieben 2005 N 117 / S 551) 
2002 P 02.3086 Corporate Governance. Anlegerschutz (N 21.6.02, Walker Felix; Abschreibung beantragt BBl 2008 1589) 
2002 P 02.3489 Rechnungslegungsrecht und Revision (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer; Abschreibung Punkte 1-5 

und 7-9 beantragt BBl 2008 1589; Punkt 6 abgeschrieben 2005 N 106) 
2002 P 02.3532 Bestimmungen über Architektur- und Bauleistungen im OR. Schutz der Auftraggebenden (N 13.12.02, 

Fässler; Abschreibung beantragt BBl 2007 5283) 
2003 M 02.3470 Verschärfung der gesetzlichen Bestimmungen zur Rechnungslegung und Unternehmenskontrolle 

(S 12.12.02, Geschäftsprüfungskommission SR; N 4.6.03; Abschreibung beantragt BBl 2008 1589) 
2003 P 03.3344 Schutzmassnahmen für «Whistleblowers» (S 2.10.03, Marty Dick; Abschreibung beantragt BBl 2013 

9513) 
2006 M 05.3232 Verfassungsbestimmung über die Grundversorgung (S 16.6.05, Kommission für Verkehr und Fernmel-

dewesen SR 04.076; N 6.3.06; Abschreibung beantragt BBl 2013 3407)  
2006 P 06.3026 Freier Internetzugriff auf Handelsregisterdaten (N 23.6.06, Imfeld; Abschreibung beantragt BBl 2008 

1589) 
2006 M 05.3713 Scheidungsrecht. Überprüfung der Regelung betreffend Vorsorgeausgleich und Kinderbelange 

(N 15.3.06, Kommission für Rechtsfragen NR 04.405; S 18.12.06; Abschreibung beantragt BBl 2013 
4887) 

2007 M 03.3212 Gesetzlicher Schutz für Hinweisgeber von Korruption (N 13.6.05, Gysin Remo; S 22.3.06; N 22.6.07; 
Abschreibung beantragt BBl 2013 9513) 

2007 P 07.3420 Evaluation über die Gesetzgebung zur Bundesrechtspflege und zur Justizreform (S 26.9.07, Pfisterer) 
2007 M 06.3554 Ausdehnung der Motion Schweiger auf Gewaltdarstellungen (N 20.12.06, Hochreutener; S 11.12.07) 
2007 M 06.3170 Bekämpfung der Cyberkriminalität zum Schutz der Kinder auf den elektronischen Netzwerken (S 9.6.06, 

Schweiger; N 22.6.07; S 11.12.07; Abschreibung beantragt BBl 2013 2683) 
2008 M 07.3763 Verjährungsfrist im Haftpflichtrecht (N 12.3.08, Kommission für Rechtsfragen NR 06.404 und 06.473;  

S 2.6.08) 
2008 M 07.3281 Pflichten und Rechte von rechtsberatend oder forensisch tätigen Angestellten. Gleichstellung mit freibe-

ruflichen Anwältinnen und Anwälten (N 19.6.07, Kommission für Rechtsfragen NR; S 2.6.08; Abschrei-
bung beantragt BBl 2010 4095) 

2008 P 08.3377 Evaluation Jugendstrafrecht (N 3.10.08, Amherd) 
2008 P 08.3381 Evaluation des Tagessatzsystems im Strafgesetzbuch (N 3.10.08, Sommaruga Carlo) 
2009 M 07.3697 Meldepflicht für Gewaltvorfälle (N 19.12.07, Allemann; S 29.9.08; N 11.3.09) 
2009 P 09.3424 Elektronische Fussfesseln als Strafvollzugsmittel (N 3.6.09, Sommaruga Carlo) 
2009 M 09.3445 Verstärkte Berücksichtigung der Sicherheit potenzieller Opfer im Strafrecht (N 3.6.09, Hochreutener;  

S 10.12.09; Abschreibung beantragt BBl 2012 4721) 
2009 P 09.3878 Mehr Anzeigen, mehr Abschreckung (N 11.12.09, Fehr Jacqueline) 
2010 M 09.3059 Eindämmung der häuslichen Gewalt (N 3.6.09, Heim; S 10.12.09; N 3.3.10) 
2010 M 09.3233 Abschaffung der bedingten gemeinnützigen Arbeit (N 3.6.09, Baettig; S 10.12.09; N 3.3.10; Abschrei-

bung beantragt BBl 2012 4721) 
2010 M 09.3313 Strafgesetzbuch. Abschaffung der Freiwilligkeit bei gemeinnütziger Arbeit (N 3.6.09, Stamm; S 10.12.09; 

N 3.3.10; Abschreibung beantragt BBl 2012 4721) 
2010 M 09.3344 Steigerung der Attraktivität des Stiftungsstandortes Schweiz (S 11.6.09, Luginbühl; N 10.12.09; S 1.3.10; 

Abschreibung beantragt BBl 2013 2213) 
2010 M 09.3422 Verbot von Killerspielen (N 3.6.09, Allemann; S 18.3.10) 
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2010 M 07.3627 Registrierpflicht bei Wireless-Prepaid-Karten (N 3.6.09, Glanzmann; S 18.3.10; Abschreibung beantragt 
BBl 2013 2683) 

2010 M 07.3870 Verbot von elektronischen Killerspielen (N 3.6.09, Hochreutener; S 18.3.10) 
2010 M 09.3427 Verlängerung der Widerrufsfrist bei Nichtbewährung (N 3.6.09, Rickli Natalie; S 10.12.09; N 3.3.10; 

Abschreibung beantragt BBl 2012 4721) 
2010 M 09.3428 Abschaffung des teilbedingten Strafvollzugs für Strafen von über zwei Jahren (N 3.6.09, Rickli Natalie; 

S 10.12.09; N 3.3.10; Abschreibung beantragt BBl 2012 4721) 
2010 M 09.3443 Rückversetzung von verurteilten Personen (N 3.6.09, Sommaruga Carlo; S 10.12.09; N 3.3.10) 
2010 M 09.3444 Fehlende Wirkung bedingter Geldstrafen (N 3.6.09, Häberli; S 10.12.09; N 3.3.10; Abschreibung bean-

tragt BBl 2012 4721) 
2010 M 09.3450 Wiedereinführung kurzer Haftstrafen (N 3.6.09, Amherd; S 10.12.09; N 3.3.10; Abschreibung beantragt 

BBl 2012 4721) 
2010 P 09.4199 Ausreichend langer bezahlter Urlaub für Eltern von schwer kranken Kindern (S 2.3.10, Seydoux) - vor-

mals EVD/SECO 
2010 P 09.4027 Muslime in der Schweiz. Bericht (N 3.3.10, Amacker) 
2010 P 09.4037 Mehr Informationen über die muslimischen Gemeinschaften in der Schweiz (N 3.3.10, Leuenberger-

Genève) 
2010 P 09.4040 Befristung der Aufbewahrungspflicht? (N 19.3.10, Fässler; Abschreibung beantragt BBl 2010 7511) 
2010 M 09.3056 Raschere Amts- und Rechtshilfe (N 12.6.09, FDP-Liberale Fraktion; S 10.6.10) 
2010 P 10.3018 Umfassender Bericht zu den Muslimen in der Schweiz (N 18.6.10, Malama) 
2010 M 08.3441 Strafvollzug in den Herkunftsländern (N 3.6.09, Stamm; S 23.9.10) 
2010 M 07.3847 Maximale Altersobergrenze für erzieherische und therapeutische Schutzmassnahmen im Jugendstrafrecht 

(N 3.6.09, Galladé; S 23.9.10) 
2010 M 08.3797 Erhöhung des Massnahmealters bei jugendlichen Straftätern (N 30.6.09, Galladé; S 23.9.10; Abschrei-

bung beantragt BBl 2012 4721) 
2010 P 10.3383 Anpassung des Datenschutzgesetzes an die neuen Technologien (N 1.10.10, Hodgers) 
2010 P 10.3523 Welches Einkommen während des achtwöchigen Arbeitsverbots nach der Geburt, wenn der Anspruch auf 

Entschädigung durch die Mutterschaftsversicherung infolge der Hospitalisierung des Neugeborenen 
aufgeschoben wird? (S 14.9.10, Maury Pasquier) 

2010 M 08.3131 Verschärfung des Strafrahmens bei vorsätzlicher Körperverletzung (N 3.6.09, Joder; S 23.9.10;  
N 8.12.10) 

2010 M 08.3609 Erhöhung der Strafandrohung bei Kinderpornographie (N 3.6.09, Fiala; S 10.6.10; N 8.12.10) 
2010 M 10.3138 Erweiterung der Kognition des Bundesgerichtes bei Beschwerden gegen Urteile der Strafkammer des 

Bundesstrafgerichtes (S 10.6.10, Janiak; N 17.12.10; Abschreibung beantragt BBl 2013 7109) 
2010 P 10.3651 Angriff auf die Privatsphäre und indirekte Bedrohungen der persönlichen Freiheit (N 17.12.10, Graber 

Jean-Pierre) 
2010 P 10.3693 Kosten des Strafvollzugs in der Schweiz (N 17.12.10, Rickli Natalie) 
2011 M 08.3790 Schutz des Kindes vor Misshandlung und sexuellem Missbrauch (N 3.6.09, Aubert; S 29.11.10, N 2.3.11) 
2011 M 09.4107 Adoptionsgeheimnis (N 19.3.10, Fehr Jacqueline; S 10.3.11) 
2011 P 09.3518 Untersuchungshaft in Raserfällen (N 2.3.11, Segmüller) 
2011 P 10.4035 Voraussetzungen der Verwahrung (Art. 64 StGB) (S 10.3.11, Recordon) 
2011 M 10.3747 Erweiterung des Ordnungsbussensystems zur Entlastung der Strafbehörden und der Bürgerinnen und 

Bürger (S 16.12.10, Frick, N 13.4.11) 
2011 M 09.4017 Geschlagene Frauen schützen (N 3.3.10, Perrin; S 30.5.11) 
2011 M 10.3780 Änderung und Ergänzung des SchKG. Gewerbsmässige Gläubigervertretung (N 17.12.10, Rutschmann; 

S 30.5.11) 
2011 M 10.3524 Für ein zeitgemässes Erbrecht (S 23.9.10, Gutzwiller; N 2.3.11; S 7.6.11) 
2011 P 10.3857 Konsequenzen des Schengen-Anpassungszwangs (N 9.6.11, Fehr Hans) 
2011 P 10.4125 Anspruch auf angemessenen Lohnersatz bei Aufschub des Mutterschaftsurlaubs (N 17.6.11, Teuscher) 
2011 M 09.3392 Stärkere Rechte der Bauherrschaft bei der Behebung der Baumängel (N 2.3.11, Fässler; S 20.9.11) 
2011 M 10.4133 Verlängerung der Aufbewahrungspflicht für Protokolle über die Zuteilung von IP-Adressen (N 18.3.11, 

Barthassat; S 20.9.11; Abschreibung beantragt BBl 2013 2683) 
2011 M 09.3026 Adoption ab dem zurückgelegten 30. Lebensjahr (N 12.6.09, Prelicz; S 10.3.11; N 15.12.11) 
2011 M 11.3223 Verkürzung der Jugendstrafverfahren. Wirksamkeitsevaluation (N 17.6.11, Ingold; S 21.12.11) 
2011 M 11.3316 Gemeinsame elterliche Sorge als Regelfall und Neufassung der Rechtsbeziehungen zwischen Eltern und 

Kindern (N 29.9.11, Kommission für Rechtsfragen NR; S 5.12.11) 
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2011 M 11.3751 Massnahme zur besseren Vereinbarkeit von Volksinitiativen mit den Grundrechten (S 20.9.11, Staatspoli-
tische Kommission SR; N 20.12.11) 

2012 M 11.3925 Missbrauch des Konkursverfahrens verhindern (S 5.12.11, Hess; N 28.2.12) 
2012 M 11.3120 Schutz der Souveränität der Schweiz (N 17.6.11, FDP-Liberale Fraktion; S 29.2.12) 
2012 M 09.3158 Abschaffung von bedingten Geldstrafen und Wiedereinführung von Freiheitsstrafen unter sechs Monaten 

(S 10.3.11, Luginbühl; N 15.12.11; S 5.3.12; Abschreibung beantragt BBl 2012 4721) 
2012 P 11.4042 Überwachung mittels Trojanern (1) (N 28.2.12, Kommission für Rechtsfragen NR; Abschreibung bean-

tragt BBl 2013 2683) 
2012 P 11.4043 Überwachung mittels Trojanern (2) (N 28.2.12, Kommission für Rechtsfragen NR; Abschreibung bean-

tragt BBl 2013 2683) 
2012 P 11.4072 Überprüfung des Straf- und Massnahmenvollzuges in der Schweiz (N 16.3.12, Amherd) 
2012 M 11.3468 Massnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Volksinitiativen mit den Grundrechten (N 20.12.11, Staats-

politische Kommission NR; S 29.2.2012) 
2012 P 12.3114 Bundesrecht. Lösungsansätze für Interessenkonflikte (S 5.6.12, Recordon) 
2012 P 11.3982 Entbürokratisierung der Kinderbetreuung (N 15.6.12, Malama) 
2012 P 12.3152 Recht auf Vergessen im Internet (N 15.6.12, Schwaab) 
2012 P 12.3304 Prävention der Zwangsverheiratung (N 15.6.12, Heim) 
2012 M 10.3831 BÜPF-Revision (N 16.3.12, Schmid-Federer; S 24.9.12; Abschreibung beantragt BBl 2013 2683) 
2012 M 10.3876 BÜPF-Revision (N 16.3.12, Eichenberger; S 24.9.12; Abschreibung beantragt BBl 2013 2683) 
2012 M 10.3877 BÜPF-Revision (N 16.3.12, [von Rotz]-Schwander; S 24.9.12; Abschreibung beantragt BBl 2013 2683) 
2012 M 11.3909 Artikel 404 OR. Anpassung an die Erfordernisse des 21. Jahrhunderts (N 23.12.11, Barthassat; S 27.9.12) 
2012 M 11.4147 Bewilligungspflicht für Fremdplatzierungsorganisationen, welche im Auftrag des Staates Kinder vermit-

teln (N 15.6.12, Buillard; S 27.9.12) 
2012 M 12.3012 Bundesgesetz über das internationale Privatrecht. Die Attraktivität der Schweiz als internationalen 

Schiedsplatz erhalten (N 1.6.12, Kommission für Rechtsfragen NR 08.417; S 27.9.12) 
2012 P 12.3641 Rahmenbedingungen für die Praktiken von Inkassounternehmen (S 27.9.12, Comte) 
2012 P 12.3058 Prüfung einer möglichen Änderung der Zivilstandsbezeichnungen (N 28.9.12, Hodgers) 
2012 P 12.3166 Rechtliche Folgen der zunehmenden Flexibilisierung des Arbeitsplatzes (N 28.9.12, Meier-Schatz) 
2012 M 12.3654 Sanierungsverfahren vor Nachlassstundung und Konkurseröffnung (S 27.9.12, Kommission für Rechts-

fragen NR 10.077; N 3.12.12) 
2012 P 11.3200 Zugang zu Genossenschaftswohnungen für Staatsangehörige aussereuropäischer Länder. Aufhebung des 

Verbots (N 3.12.12, Hodgers) 
2012 P 12.3543 Bericht zum Recht auf Schutz vor Diskriminierung (N 14.12.12, Naef) 
2012 P 12.3607 Zeitgemässes kohärentes Zivil- und insbesondere Familienrecht (N 14.12.12, Fehr Jacqueline) 
2012 P 12.3608 Anlauf- und Beratungsstellen für Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen (N 14.12.12, Fehr 

Jacqueline) 
2012 P 12.3917 Bericht zur Leihmutterschaft (N 14.12.12, Fehr Jacqueline) 
2012 P 12.3957 Dem Schuldentourismus einen Riegel schieben (N 14.12.12, Candinas) 
2013 M 11.4046 Adoptionsrecht. Gleiche Chancen für alle Familien (S 14.3.12, Kommission für Rechtsfragen SR;  

N 13.12.12; S 4.3.13) 
2013 M 12.3372 Erlass eines umfassenden Anwaltsgesetzes (N 28.9.12, Vogler; S 14.3.13) 
2013 M 12.3984 Abschreibung der Vorlage zur Aufhebung der Lex Koller (N 3.12.12, Kommission für Umwelt, Raum-

planung und Energie NR; S 14.3.13; Abschreibung beantragt BBl 2013.9069) 
2013 P 12.3980 Rechtsvergleichender Bericht. Sorgfaltsprüfung bezüglich Menschenrechten und Umwelt im Zusammen-

hang mit den Auslandaktivitäten von Schweizer Konzernen (N 13.3.13, Aussenpolitische Kommission 
NR) 

2013 P 12.3661 Adressdatenaustausch zwischen Einwohnerregistern, Post und anderen Dateninhabern (N 13.3.13, Staats-
politische Kommission NR) 

2013 M 12.3769 Modernisierung des Firmenrechts (S 27.11.12, Bischof; N 11.6.13) 
2013 M 12.3727 Erleichterung der Unternehmensnachfolge (N 14.12.12, Rime; S 18.6.13) 
2013 P 13.3365 Mehr Transparenz im Schweizer Rohstoffsektor (N 11.6.13, Aussenpolitische Kommission NR) 
2013 P 13.3217 Für ein modernes Obligationenrecht (S 18.6.13, Bischof) 
2013 P 13.3226 Für ein modernes Obligationenrecht (N 21.6.13, Caroni) 
2013 M 12.4025 Opfer häuslicher Gewalt besser schützen! (S 14.3.13, Keller-Sutter; N 23.9.13) 
2013 M 12.4077 Definition der Untersuchungshaft. Aufhebung der Voraussetzung eines effektiv erfolgten Rückfalls  

(N 22.3.13, FDP-Liberale Fraktion; S 11.9.13) 
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2013 M 12.4139 Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs (S 23.9.13; Bischof, N 23.9.13; S 2.12.13) 
2013 M 13.3063 Die Bundesanwaltschaft soll sich auf ihre wesentlichen Aufgaben konzentrieren (N 21.6.13, [Ribaux-] 

Favre; S 2.12.13) 
2013 P 13.3672 Abklärung religiöser Fragestellungen (N 13.12.13, Aeschi) 
2013 P 13.3694 Befreiung des Bundesgerichtes von Bagatellen (N 13.12.13, Caroni) 
2013 P 13.3820 Umsetzung von Artikel 50 der Bundesverfassung. Erfahrungen (N 13.12.13, Fluri) 
2013 P 13.3835 Umsetzung von Artikel 50 der Bundesverfassung. Erfahrungen (S 11.12.13, Germann) 
2013 P 13.3881 Stärkung der Kinder in der Opferhilfe (N 13.12.13, Fehr) 
2013 P 13.3978 Bericht über die Verwahrungspraxis in der Schweiz (N 13.12.13, Rickli Natalie) 
2013 P 13.3989 Verletzungen der Persönlichkeitsrechte im Zuge des Fortschritts der Informations- und Kommunikations-

technik (S 11.12.13, Recordon) 
2013 P 13.4004 Sozialschutz in der Schweiz und im grenznahen Ausland. Überlegungen zum schweizerischen Geldspiel-

gesetz (N 13.12.13, Lehmann) 

Bundesamt für Polizei 
2002 P 01.3009 Straffung im Sicherheitsbereich (N 20.3.02, Sicherheitspolitische Kommission NR) 
2003 P 02.3742 Schaffung eines Sicherheitsdepartementes (N 20.6.03, Vaudroz René) 
2011 M 10.4148 UNO-Resolution zur Bekämpfung des virtuellen Kindsmissbrauchs (N 18.3.11, Amherd; S 20.9.11) 
2011 P 11.3875 Gewalt an Sportveranstaltungen (N 23.12.11, Glanzmann) 
2012 M 11.4047 Stärkerer Schutz vor Waffenmissbrauch (S 5.3.12, Sicherheitspolitische Kommission SR; N 26.9.12) 
2013 M 10.3917 Zugriff seitens der Polizei auf die ISA-Datenbank (N 10.9.12, Geissbühler; S 14.3.13) 
2013 P 12.4162 Stopp dem Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung (N 22.3.13, Streiff) 
2013 M 13.3000 Waffen. Einführung einer Meldepflicht an das VBS (N 13.3.13, Sicherheitspolitische Kommission;  

S 23.9.13) 
2013 M 13.3001 Waffen. Befreiung der Informationen im Personalinformationssystem der Armee (N 13.3.13, Sicherheits-

politische Kommission; S 23.9.13) 
2013 M 13.3002 Waffen. Verbesserung des Informationsaustausches zwischen den Behörden der Kantone und des Bundes 

(N 13.3.13, Sicherheitspolitische Kommission; S 23.9.13) 
2013 M 13.3003 Waffen. Benutzung der AHV-Versichertennummer (N 13.3.13, Sicherheitspolitische Kommission;  

S 23.9.13) 
2013 P 13.3332 Stärkung der rechtlichen Stellung von Sexarbeitenden (N 27.9.13, Caroni) 

Bundesamt für Migration 
2008 M 06.3445 Integration als gesellschaftliche und staatliche Kernaufgabe (S 21.3.07, Schiesser; N 19.12.07, S 11.3.08; 

Abschreibung beantragt BBl 2013 2397) 
2008 M 06.3765 Aktionsplan Integration (N 19.12.07, Sozialdemokratische Fraktion; S 2.6.08; Abschreibung beantragt 

BBl 2013 2397) 
2009 M 08.3094 Ausschaffung von Ausländern, die sich weigern, sich zu integrieren (N 3.6.09, Fraktion der Schweizeri-

schen Volkspartei; S 23.9.09; Abschreibung beantragt BBl 2013 2397) 
2010 M 09.4230 Integration von Ausländerinnen und Ausländern. Bedarfsgerechte Angebote an Sprachkursen (N 3.3.10, 

Tschümperlin; S 1.6.10; Abschreibung beantragt BBl 2013 2397) 
2011 M 10.3721 Die Zuwanderung in geordnete Bahnen lenken (S 16.12.10, Brändli; N 13.4.11) 
2011 P 11.3047 Reisen in den Herkunftsstaat von vorläufig Aufgenommenen (N 17.6.11, Haller) 
2011 P 11.3062 Wirksamkeit und Kosten der Rückkehrhilfe (N 17.6.11, Müller Philipp) 
2011 M 10.4043 Integration von Kindern bei Härtefallprüfung berücksichtigen (N 17.6.11, Tschümperlin; S 12.9.11) 
2011 P 10.3064 Arbeitslosigkeit und Erneuerung der Aufenthaltsbewilligung von EU-/Efta-Staatsangehörigen (N 28.9.11, 

Fraktion CVP/EVP/GLP) 
2011 P 11.3689 Migration aus Nordafrika. Situation in der Schweiz (N 28.9.11, Hiltpold) 
2011 P 11.3699 Berufsbildung als strategischer Fokus von Migrationspartnerschaften (N 28.9.11, Pfister Gerhard) 
2011 M 10.3343 Integrationsrahmengesetz (N 17.12.10, Staatspolitische Kommission NR 09.505; S 10.3.11; N 15.12.11; 

Abschreibung beantragt BBl 2013 2397) 
2011 P 11.3928 Spezielles Verfahrensrecht für das Asylverfahren (S 12.12.11, Schwaller) 
2011 P 11.3954 Einschränkungen der vorläufigen Aufnahme (N 23.12.11, Hodgers) 
2012 M 10.3066 Bekämpfung der Ausländerkriminalität (N 28.9.11, Fraktion CVP/EVP/glp; S 5.3.12) 
2012 M 10.3174 Verteilung von Personen mit Eurodac-Treffern (N 28.9.11, Müller Philipp; S 5.3.12) 
2012 M 11.3383 Keine Ferienreisen für Flüchtlinge mit Status F (N 28.9.11, Flückiger Sylvia; S 5.3.12) 
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2012 P 12.3002 Einreisesperren und ihre Aufhebung (S 5.3.12, Staatspolitische Kommission SR) 
2012 M 11.3809 Bürokratieabbau im Asylbereich (N 23.12.11,, Hiltpold; S 12.6.12) 
2012 M 11.3868 Exorbitante Mietkosten der Asylsuchenden reduzieren (N 23.12.2011, Müller Philipp; S 12.6.12) 
2012 P 12.3858 Migrationspartnerschaften. Kontrolle und Evaluation (N 14.12.12, Amarelle) 
2013 M 12.3653 Strategische Reserve an Asylunterkünften (N 26.9.12, Staatspolitische Kommission NR; S 14.3.13) 
2013 P 12.3250 Schengen/Dublin muss endlich funktionieren (N 17.4.13, Humbel) 
2013 P 13.3597 Personenfreizügigkeit. Monitoring und Evaluation der Massnahmen zur Umsetzung des Freizügigkeitsab-

kommens in den Bereichen Sozialleistungen und Aufenthaltsrecht (N 27.9.13, Amarelle) 
2013 P 13.3771 Asyl. Statistiken zur Härtefallbewilligung (N 15.12.13, FDP-Liberale Fraktion) 
2013 P 13.3844 Vorläufige Aufnahme. Neue Regelung für mehr Transparenz und Gerechtigkeit (N 13.12.13, Romano) 

Eidgenössisches Institut für Metrologie 
Keine  

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum 
2009 M 08.3589 Copyright-Vergütungen für Urheber statt für Prozesse (S 17.12.08, Stadler; N 28.5.09; Abschreibung 

beantragt BBl 2012 299) 
2010 P 10.3263 Braucht die Schweiz ein Gesetz gegen das illegale Herunterladen von Musik? (S 10.6.10, Savary) 
2012 P 12.3326 Für ein Urheberrecht, das fair ist und im Einklang mit den Freiheiten der Internetgemeinde steht  

(S 5.6.12, Recordon) 
2012 P 12.3173 Angemessene Entschädigung von Kulturschaffenden unter Einhaltung der Privatsphäre der Internetnutzer 

(N 15.6.12, Glättli) 
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Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 

Generalsekretariat 
2008 M 07.3529 Verhandlungen mit der Türkei. Leistung des Militärdienstes (N 5.10.07, Fehr Mario; S 17.3.08) 
2010 M 09.4081 Erhöhte Bereitschaft für den Luftpolizeidienst auch ausserhalb der normalen Arbeitszeiten (S 16.3.10, 

Hess; N 15.9.10) 
2010 M 09.4332 Handeln statt klagen. Die Mängel der Armee endlich beheben (S 16.3.10, Gutzwiller; N 15.9.10) 
2010 M 09.4333 Handeln statt klagen. Die Mängel der Armee endlich beheben (S 16.3.10, Schwaller; N 15.9.10) 
2011 P 11.3469 Verstärkte Mitwirkung der Schweiz bei der europäischen Sicherheitsarchitektur (S 1.6.11, Sicherheitspo-

litische Kommission SR 10.089) 
2011 P 11.3752 Zukunft der Artillerie (S 15.9.11, Sicherheitspolitische Kommission SR 11.036) 
2011 P 11.3753 Immobilienverkäufe des VBS (S 27.9.11, Sicherheitspolitische Kommission SR) 
2012 M 12.3007 Zugang der Armee zu Informationen zu hängigen Strafverfahren (N 28.2.12, Sicherheitspolitische Kom-

mission NR; S 31.5.12; N 26.9.12) 
2012 P 12.3744 Leistungsprofil der Armee (N 14.12.12, Glanzmann) 
2012 P 12.3745 Leistungsprofil der Armee (N 14.12.12, Eichenberger) 
2013 M 12.3983 Konsequente Umsetzung des Bundesbeschlusses vom 29. September 2011 zum Armeebericht (N 26.3.13, 

Sicherheitspolitische Kommission NR; S 18.9.13; N 5.12.13) 

Nachrichtendienst des Bundes 
2011 M 10.3625 Massnahmen gegen Cyberwar (N 2.12.10, Sicherheitspolitische Kommission NR; S 15.3.11) 

Oberauditorat 
Keine  

Verteidigung 
2008 P 08.3038 Grundausbildungs- und Fortbildungsdienste der Truppe der Armee. Wirtschafts- und ausbildungsfreund-

liche Planung (N 1.10.08, Wasserfallen) 
2011 P 10.4021 Attraktivitätssteigerung der Offizierslaufbahn (N 18.3.11, Landolt) 
2011 P 10.4049 Militärdienst. Validierung von Kompetenzen und Bildungsleistungen (N 18.3.11, Perrinjaquet) 
2012 M 11.3082 Schaffung der Stelle eines Truppenombudsmanns im VBS (S 31.5.11, Niederberger; N 5.12.11;  

S 29.2.12) 
2012 P 10.3790 Auswirkungen und Fortbestand der Patrouille des Glaciers (N 7.6.12, Bourgeois) 
2012 P 12.3116 Bessere Koordination von Rekrutenschule und Hochschulstudium (S 31.5.12, Berberat) 
2012 P 10.3570 Vereinbarkeit von Militär und Ausbildung (N 7.6.12, Malama) 
2012 P 12.3210 Bessere Koordination von Rekrutenschule und Hochschulstudium (N 15.6.12, Maire Jacques-André) 
2012 M 11.4135 Ausserdienststellung von Rüstungsgütern (S 31.5.12, Niederberger; N 6.12.12) 
2012 M 12.3323 Lücke zwischen militärischer und ziviler Chauffeurausbildung vollständig schliessen (S 31.5.12, 

Kuprecht; S 6.12.12) 
2013 P 12.4130 Konzept zur langfristigen Sicherung des Flugraums (N 22.3.13, Galladé) 

Armasuisse 
2013 M 12.3667 Registrierung der Marken «Swiss Army», «Swiss Military» und «Swiss Air Force» (S. 6.12.12, Sicher-

heitspolitische Kommission SR; N 20.6.13) 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
Keine  

Bundesamt für Sport 
2011 P 11.3754 Korruptionsbekämpfung und Wettkampfmanipulation im Sport (S 27.9.11, Kommission für Wissenschaft, 

Bildung und Kultur SR 10.3919) 
2012 P 12.3784 Sportbetrug als Straftatbestand (N 14.12.12, Ribaux) 
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Eidgenössisches Finanzdepartement 

Generalsekretariat 
2001 P 00.3541 Volle Freizügigkeit beim Wechsel der Zusatzversicherung (N 20.3.01, Fraktion der Schweizerischen 

Volkspartei; Abschreibung beantragt BBl 2011 7705) 
2001 P 00.3542 Versicherungsvergünstigungen beim Wechsel der Zusatzversicherung (N 20.3.01, Fraktion der Schweize-

rischen Volkspartei; Abschreibung beantragt BBl 2011 7705) 
2001 P 00.3570 Versicherungsvertragsgesetz. Verjährungsbestimmungen (N 23.3.01, Hofmann Urs; Abschreibung bean-

tragt BBl 2011 7705) 
2001 M 00.3537 Diebstähle. Beginn der Verjährung bei Kenntnis (N 23.3.01, Jossen; S 6.12.01; Abschreibung beantragt 

BBl 2011 7705) 
2003 P 02.3693 VVG. Lücke bei der Taggeldversicherung (N 21.3.03, Robbiani; Abschreibung beantragt BBl 2011 7705) 
2004 P 03.3596 Zusammenhänge zwischen Grund- und Zusatzversicherung in der Krankenversicherung (N 8.3.04, Kom-

mission für soziale Sicherheit und Gesundheit NR 98.406; Abschreibung beantragt BBl 2011 7705) 
2007 P 07.3395 Hohe Prämien beim Übertritt in die Einzeltaggeldversicherung (N 5.10.07, Graf-Litscher; Abschreibung 

beantragt BBl 2011 7705) 
2010 P 09.4011 Transparenz bei den Expertenmandaten der Bundesverwaltung (N 19.3.10, Häberli) 
2010 M 09.3965 Versicherungsaufsichtsgesetz (S 9.12.09, Bischofberger; N 3.6.10; Abschreibung beantragt  

BBl 2011 7705) 
2010 M 10.3391 Die Behörden unter dem Druck der Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA 

(1) (S 15.9.10, Geschäftsprüfungskommission NR 10.054; N 9.12.10) 
2010 M 10.3630 Die Behörden unter dem Druck der Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA 

(1) (S 15.9.10, Geschäftsprüfungskommission SR 10.054; N 9.12.10) 
2010 P 10.3628 Die Behörden unter dem Druck der Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA 

(1) (S 15.9.10, Geschäftsprüfungskommission SR 10.054) 
2010 P 10.3389 Die Behörden unter dem Druck der Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA 

(1) (N 9.12.10, Geschäftsprüfungskommission NR 10.054; Abschreibung beantragt BBl 2013 6857) 
2012 M 11.3511 Obligatorische Erdbebenversicherung (S 27.9.11, Fournier; N 14.3.12) 
2012 P 11.4173 Währungspolitisches Instrumentarium zum Schutz des Schweizerfrankens. Bericht (N 14.3.12, Leuteneg-

ger Oberholzer) 
2013 P 12.4095 Externe unabhängige Beurteilung der Finma (S 11.3.13, Graber Konrad) 
2013 M 13.3450 Bankmanager. Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit (N 18.6.13, Kommission für Wirtschaft 

und Abgaben NR; S 12.6.13) 
2013 M 13.3410 Bankmanager. Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit (S 12.6.13, Kommission für Wirtschaft 

und Abgaben SR; N 18.6.13) 
2013 M 12.3656 Konkrete Eigenmittelanforderungen für nichtsystemrelevante Banken in einer gesonderten Verordnung 

oder über eine zeitnahe Revision der Eigenmittelverordnung (N 18.9.12, Kommission für Wirtschaft und 
Abgaben NR 12.061; S 20.3.13, N 19.6.13) 

2013 P 13.3282 Für eine Verbesserung der Arbeitsmethoden der Finma (N 21.6.13, de Bumann) 
2013 P 11.3902 Masterplan für Open Government Data (N 9.9.13, Riklin Kathy) 
2013 P 13.3658 Verletzung des Wirtschafts- und Steuerrechts ausländischer Rechtsstaaten durch Mitarbeitende und Kader 

schweizerischer Banken und anderer Finanzintermediäre. Prüfung von Strafbestimmungen (S 23.9.13, 
Zanetti) 

Informatiksteuerungsorgan Bund 
 2006 M 05.3470 Festlegung und Durchsetzung von Normen und Standards im Bereich der Informations- und Kommunika-

tionstechnologien (N 8.3.06, Finanzkommission NR; S 20.6.06) 
2008 M 07.3452 IT-Leistungserbringer zentralisieren (N 5.10.07, Noser; S 5.3.08; Abschreibung beantragt  

BBl 2011 9327) 
2009 M 09.3266 Sicherheit des Wirtschaftsstandorts Schweiz (N 3.6.09, Büchler; S 09.12.09) 
2011 M 10.3640 Zuständigkeiten im Bereich der Informatik und Telekommunikation der Bundesverwaltung (N 1.12.10, 

Finanzkommission NR; S 16.6.11) 
2011 M 10.3641 Überprüfung der Steuerung der Informatiklösung SAP in der Bundesverwaltung (N 1.12.10, Finanzkom-

mission NR; S 16.6.11) 
2011 P 11.3884 Open Government Data als strategischer Schwerpunkt im E-Government (N 23.12.11, Wasserfallen) 
2012 M 12.3986 Pool von Informatikprojektleiterinnen und leitern (N 29.11.12, Finanzkommission NR, S 5.12.12)          
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Staatssekretariat für internationale Finanzfragen 
2000 P 00.3103 Schaffung von Schiedsverfahren zum Interessenausgleich zwischen Schuldnerländern und Gläubigern 

(N 4.10.00, Eymann) 
2007 M 06.3540 Besteuerung von Schweizer Flugpersonal bei deutschen Flugunternehmen (S 8.3.07, Lombardi;  

N 25.9.07) 
2007 P 06.3570 Benachteiligung des international tätigen Schweizer Flugpersonals (N 1.10.07, Kaufmann) 
2009 P 08.3244 Amts- und Rechtshilfe in Steuersachen. Gleichbehandlung (N 18.3.09, Sozialdemokratische Fraktion) 
2010 M 09.3361 Doppelbesteuerungsabkommen. Konsultation der Aussenpolitischen Kommission (N 23.9.09, Aussenpo-

litische Kommission NR; S 17.3.10) 
2010 P 10.3629 Die Behörden unter dem Druck der Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA 

(2) (S 15.9.10, Geschäftsprüfungskommission SR 10.054) 
2010 P 10.3390 Die Behörden unter dem Druck der Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA 

(2) (N 9.12.10, Geschäftsprüfungskommission NR 10.054) 
2011 M 10.3517 Dringende Umsetzung von Empfehlung 19 des GPK-Berichtes vom 30. Mai 2010 (S 15.9.10, Graber 

Konrad; N 1.3.11) 
2011 P 10.4061 Revision des Geldwäschereigesetzes (N 18.3.11, Wyss Brigit) 
2011 M 09.3147 Bankgeheimnis. Gleich lange Spiesse (N 7.3.11, Fraktion CVP/EVP/glp; S 21.9.11; Abschreibung bean-

tragt BBl 2013 6309) 
2011 M 11.3157 Beziehungen zwischen der Schweiz und Italien. Wogen glätten (N 17.6.11, Cassis; S 21.9.11) 
2011 P 11.3607 Überweisung der Quellensteuer bei Grenzgängerinnen und Grenzgängern (N 30.9.11, Robbiani) 
2011 M 10.3915 Die Schweiz und die US-Gesetzgebung FATCA (S 14.3.11, Briner; N 21.12.11) 
2011 P 11.4033 Ein Insolvenzverfahren für Staaten (S 20.12.11, Gutzwiller) 
2012 M 11.3750 Neuverhandlung der Grenzgängervereinbarung mit Italien (S 21.9.11, Kommission für Wirtschaft und 

Abgaben SR; N 12.3.12) 
2012 P 12.3513 Roadmap für einen wettbewerbsfähigen Finanzmarkt unter geänderten Rahmenbedingungen (N 28.9.12, 

Leutenegger Oberholzer) 
2013 P 13.3008 Entwicklungspolitische Implikationen von DBA und TIEA (N 5.3.13, Kommission für Wirtschaft und 

Abgaben NR) 
2013 P 12.4204 Steuerliche Privilegien und staatliche Hilfen für juristische Personen in Ländern, die mit der Schweiz in 

Verhandlungen stehen. Das Gegenrechtsprinzip muss eingehalten werden (S 11.3.13, Fournier) 
2013 P 12.4016 Welchen Mehrwert haben Schweizer Beiträge zum IWF? (N 22.3.13, Grüne Fraktion) 
2013 P 11.4185 Weniger Risiken durch ein Trennbankensystem. Bericht (N 9.9.13, Frakton SP) 
2013 P 12.3099 Strategie betr. EU Regulierungsvorhaben MiFID II/MiFIR und AIFMD (N 9.9.13, Aeschi Thomas) 
2013 P 13.3651 Einschränkung der Abhängigkeit der Schweiz vom amerikanischen Finanzsystem (S 23.9.13, Recordon) 
2013 P 13.3687 Die Risiken der Online-Währung Bitcoin evaluieren (N 13.12.13, Schwaab) 
2013 13.3701 Berücksichtigung staatlicher Beihilfen durch Drittländer bei internationalen Verhandlungen der Schweiz  

(N 13.12.13, Feller) 

Eidgenössische Finanzverwaltung 
2003 P 03.3071 SAir Group. Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen (N 20.6.03, Fraktion der Schweizerischen 

Volkspartei) 
2003 P 03.3155 Swissair-Bericht von Ernst & Young. Rechtliche Konsequenzen (N 20.6.03, Leutenegger Oberholzer) 
2005 M 04.3811 Überprüfung des Aufgabenportfolios des Staates (S 14.3.05, Altherr; N 2.6.05; Abschreibung beantragt 

BBl 2013 823) 
2005 M 04.3810 Überprüfung des Aufgabenportfolios des Staates (N 2.6.05, Favre; S 28.9.05; Abschreibung beantragt 

BBl 2013 823) 
2006 P 05.3783 Prioritätensetzung und Aufgabenverzicht (N 24.3.06, Fraktion der Schweizerischen Volkspartei;  

Abschreibung beantragt BBl 2013 823) 
2006 M 05.3287 Konkretisierung finanzpolitisch wichtiger Strukturreformen (S 8.12.05, Lauri; N 21.6.06; Abschreibung 

beantragt BBl 2013 823) 
2006 P 06.3331 Bericht über die Privatisierungen von Fernmeldeunternehmen in Europa (N 6.10.06, Christlichdemokrati-

sche Fraktion) 
2007 P 06.3636 Fragen zur Weiterentwicklung des Swisscom-Dossiers (N 23.3.07, Kommission für Verkehr und Fern-

meldewesen NR) 
2007 M 06.3306 Sicherstellung der Grundversorgung durch eine schweizerisch beherrschte Swisscom (S 5.10.06, Escher; 

N 4.10.07) 
2008 P 08.3347 Effizienzgewinne durch Aufgabenteilung (S 30.9.08, Maissen) 

http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20063331
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20063636


Anhang 2: Übersicht über alle von den Räten überwiesenen und Ende 2013 noch hängigen Motionen und Postulate 

116 

2010 M 06.3190 Ökologische Steuerreform (N 21.3.07, Studer Heiner; S 27.5.09; N 15.3.10; Abschreibung beantragt  
BBl 2013 5571) 

2011 P 10.4022 Bericht über die Schuldenbremse (N 18.3.11, Graber Jean-Pierre) 
2011 P 11.3547 Konsequentes antizyklisches Verhalten in der Finanzpolitik (N 19.9.11, Landolt) 
2012 M 11.3317 Aufgabenüberprüfung (N 30.5.11, Finanzkommission NR 10.075; S 20.12.11; N 12.3.12; Abschreibung 

beantragt BBl 2013 823) 
2012 P 12.3412 Überprüfung der Einhaltung der NFA-Prinzipien (S 13.9.12, Stadler) 
2012 P 12.3552 Bessere Wirksamkeit der Schuldenbremse und höhere Transparenz in der Rechnungslegung (N 28.9.12, 

Fischer Roland) 

Eidgenössisches Personalamt 
2005 M 05.3152 Vertretung der sprachlichen Minderheiten in den Bundesämtern (N 17.6.05, Berberat; S 29.9.05) 
2006 M 05.3174 Vertretung der sprachlichen Minderheiten in den Bundesämtern (S 14.6.05, Studer Jean; N 8.3.06)  
2010 M 09.3066 Ausbau von Teilzeitarbeit und Jobsharing (N 15.9.09, Prelicz; S 25.11.09; N 18.3.10) 
2011 M 09.3315 Topsharing. Förderung der gemeinsamen Führungsverantwortung (N 7.3.11, Wyss Brigit; S 16.6.11) 
2012.P 12.3644 Steuerung der Personalpolitik (1). Verteilung der Aufgaben im Personalbereich des Bundes und der 

Departemente (N 18.9.12, Geschäftsprüfungskommission NR) 
2012 P 12.3645 Steuerung der Personalpolitik (2). Prüfung einer Anknüpfung des Vertrauensarbeitszeitmodells an die 

Funktion (N 18.9.12, Geschäftsprüfungskommission NR) 
2012 P 12.3646 Steuerung der Personalpolitik (3). Prüfung des Ressourcenmanagements im Personalbereich (N 18.9.12, 

Geschäftsprüfungskommission NR) 
2012 M 12.3647 Steuerung der Personalpolitik (1). Stärkung des EPA im Hinblick auf eine zentral gesteuerte Personalpoli-

tik (N 18.9.12, Geschäftsprüfungskommission NR; S 10.12.12) 
2013 M 12.3828 Die administrative und hierarchische Zuordnung der oder des Mehrsprachigkeitsdelegierten überdenken 

(N 14.12.2012, Maire Jacques-André; S 20.6.13) 
2013 P 13.3358 Schaffung von Anreizen zur Förderung von Home-Office und Telearbeit in der Bundesverwaltung  

(N 27.9.13, Grossen Jürg) 
2013 P 13.3712 Aufnahme von Statistiken zu flexiblen Arbeitsformen in die jährliche Berichterstattung über das Perso-

nalmanagement der Bundesverwaltung (N 13.12.13, Feller) 

PUBLICA 
Keine  

Eidgenössische Steuerverwaltung 
2005 M 04.3276 Übergang zur Individualbesteuerung (N 15.6.05, Freisinnig-demokratische Fraktion; S 28.9.05;  

Abschreibung beantragt BBl 2009 4729) 
2006 P 06.3042 Duale Einkommenssteuer (N 23.6.06, Sadis) 
2008 M 04.3736 Beseitigung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital (N 12.3.08, Bührer; S 28.5.08) 
2008 M 07.3309 Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit mit zusätzlicher Unternehmenssteuerreform (N 1.10.07, Freisinnig-

demokratische Fraktion; S 5.3.08; N 24.9.08) 
2009 M 07.3607 Vereinfachung der Besteuerung der natürlichen Personen (S 17.12.07, [Pfisterer Thomas]-Schiesser; 

N 11.6.09; Abschreibung beantragt BBl 2012 5579) 
2009 M 08.3239 Beseitigung steuerlicher Hindernisse bei der Finanzierung von Konzerngesellschaften (S 30.9.08, Kom-

mission für Wirtschaft und Abgaben SR; N 11.6.09) 
2009 P 07.3504 Neuer Lohnausweis (N 11.6.09, Engelberger) 
2009 M 05.3299 Übergang zur Individualbesteuerung. Dringliche Massnahmen (N 9.5.06 Freisinnig-demokratische Frak-

tion; S 10.8.09) 
2009 P 09.3935 Steuerausfälle aufgrund der Steuerbefreiung von Start-up-Unternehmen (N 11.12.09, Darbellay) 
2010 M 09.3343 Steuerbefreiung von Vereinen (S 27.5.09, Kuprecht; N 15.3.10) 
2010 M 08.3854 Für einen schlanken Staat. Steuersystem vereinfachen (N 9.3.09, Freisinnig-demokratische Fraktion; 

S 17.3.10; Abschreibung beantragt BBl 2012 5579) 
2010 M 08.3111 Standort Schweiz unter den Top Five (N 11.6.09, Fraktion CVP/EVP/glp; S 15.9.10) 
2010 M 08.3853 Einführung von steuerlichen Fördermassnahmen zur Stärkung des Forschungsstandortes Schweiz 

(N 9.3.09, Freisinnig-demokratische Fraktion; S 15.9.10; N 9.12.10) 
2010 P 10.3894 Steuerliche Fördermassnahmen im Bereich der Forschung und Entwicklung (N 9.12.10, Kommission für 

Wirtschaft und Abgaben NR 08.3853) 
2011 M 10.3493 Umfassende Revision des Steuerstrafrechts (S 15.9.10, Schweiger; N 1.3.11) 
2011 M 10.3340 Besteuerung von Sozialhilfeleistungen und Entlastung des Existenzminimums (S 31.5.10, Kommission 

für Wirtschaft und Abgaben SR 09.300; N 9.12.10, S 14.3.11) 



Anhang 2: Übersicht über alle von den Räten überwiesenen und Ende 2013 noch hängigen Motionen und Postulate 

117 

2011 P 10.4023 Erodiert die Mittelschicht? (N 18.3.11, Leutenegger Oberholzer) 
2011 P 10.4046 Verteilung des Wohlstandes in der Schweiz (N 17.6.11, Fehr Jacqueline) 
2011 P 11.3624 Interkantonale Doppelbesteuerung. Bürgerfreundliche Lösung (N 20.9.11, Amherd) 
2011 M 09.3456 Steuerbefreiung der Einkünfte aus der Einspeisevergütung für den privaten Stromkonsum (N 13.4.11, 

Favre Laurent; S 29.9.11; N 21.12.11; Abschreibung beantragt BBl 2013 7562) 
2011 P 11.3545 Zivilstandsunabhängige Besteuerung und Renten (N 23.12.11, BDP Fraktion) 
2011 P 11.3810 Nationale, mit den Kantonen koordinierte Strategie für den Mittelstand (N 23.12.11, Meier-Schatz) 
2012 P 12.3821 Steuerstatistik der Unternehmensbesteuerung verbessern (N 14.12.12, Fässler Hildegard) 
2013 M 13.3362 Anpassung des Mehrwertsteuergesetzes (N 18.6.13, Kommission für Wirtschaft und Abgaben; S 23.9.13) 
2013 M 13.3065 Steuerattraktivität der Schweiz im Vergleich mit anderen Staaten (N 19.6.13, Feller; S 27.11.2013) 
2013 M 12.4197 Das Mehrwertsteuergesetz darf nicht toter Buchstabe bleiben. Eindämmung des unlauteren Wettbewerbs 

in den Grenzregionen (N 19.9.13, Cassis; S 10.12.13) 
2013 M 13.3184 Ende der Überbesteuerung von Betriebsstätten ausländischer Unternehmen in der Schweiz (N 21.6.13, 

Pelli; S 27.11.13) 

Eidgenössische Zollverwaltung 
2000 P 00.3378 Arbeitsbedingungen des Grenzwachtkorps (N 15.12.00, Baumann J. Alexander) 
2010 P 10.3888 Prüfung der Aufhebung des Mindestbestandes des Grenzwachtkorps im Schengen-Bundesbeschluss 

(S 7.12.10, Geschäftsprüfungskommission SR) 
2011 M 09.4060 Rückerstattung der Mehrwertsteuer bei der Ausfuhr im Reiseverkehr (N 19.3.10, Flückiger; S 14.3.11) 
2011 M 10.3949 Kostengünstige und unbürokratische Abwicklung von Zollverfahren auch für KMU (N 18.3.11, FDP-

Liberale Fraktion; S 27.9.11) 
2011 M 11.3178 Befreiung der elektronischen Zigaretten von der Tabaksteuer (S 16.6.11, Zanetti; N 21.12.11) 
2013 M 12.3337 Grenzkontrollen, wenn Dublin nicht eingehalten wird (N 14.6.12, Staatspolitische Kommission NR;  

S 4.6.13) 
2013 M 12.3071 Grenzwachtkorps aufstocken (N 17.4.13, Romano; S 23.9.13) 
2013 M 12.4203 Teilweise Befreiung der Treibstoffe für Pistenfahrzeuge von der Mineralölsteuer (S 11.3.13, Baumann;  

N 25.9.13) 
2013 P 13.3666 Grenzwachtkorps. Aufgabenerfüllung und Bestand (S 10.12.13, Sicherheitspolitische Kommission SR) 

Eidgenössische Alkoholverwaltung 
2011 P 10.4000 Alkoholgesetz. Besteuerung von Spirituosen, die für die Verarbeitung in Lebensmitteln bestimmt sind 

(N 18.3.11, Bourgeois) 

Bundesamt für Informatik 
Keine  

Bundesamt für Bauten und Logistik  
2001 P 01.3515 Missbräuche und Willkür bei der Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen (S 28.11.01, Jenny)  
2007 M 04.3061 Lehrlingsausbildung als Vergabekriterium für öffentliche Aufträge (N 15.6.05, Galladé; S 6.3.06; 

N 4.6.07) 
2011 M 10.3638 Energieeffizienz und erneuerbare Energien bei Bundesbauten (N 1.3.11, Kommission für öffentliche 

Bauten NR; S 27.9.11; N 21.12.11) 
2012 P 12.3910 Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen. Stopp dem Missstand (N 14.12.12, Darbellay) 
2013 M 12.3739 Öffentliche Beschaffungen des Bundes. Gleiche Rechte für die Sprachregionen (N 14.12.12, Hodgers;  

S 10.9.13) 

Eidgenössische Finanzkontrolle 
Keine  
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Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 

Generalsekretariat 
keine  

Preisüberwachung 
2012 P 12.3568 Kampf gegen teure Tierarzneimittel (N 28.9.12, Gschwind) 

Büro für Konsumentenfragen 
Keine  

Vollzugsstelle für den Zivildienst 
2012 M 11.3362 Zivildienst. Mehr Nutzen durch bessere Ausbildung (N 30.9.11, Müller Walter; S 30.5.12) 

Wettbewerbskommission 
Keine  

Kommission für Technologie und Innovation 
2012 M 11.4136 Kommission für Technologie und Innovation. Nachhaltige Fördertätigkeit (S 7.3.12, Gutzwiller; N 

27.9.12) 
2012 P 11.3907 Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Zulieferindustrie (N 27.9.12, Fiala) 

Staatssekretariat für Wirtschaft 
2000 P 00.3198 WTO. Soziale und Umweltfragen (N 15.6.00, Aussenpolitische Kommission NR 99.302) 
2002 P 01.3681 Schaffung einer parlamentarischen Versammlung im Rahmen der WTO (N 22.3.02, Aussenpolitische 

Kommission NR) 
2002 P 01.3644 Bericht über den Handlungsbedarf aus dem Fall Swissair (N 21.6.02, Kommission für Wirtschaft und 

Abgaben NR) 
2002 P 01.3067 Sicherheit der Nahrungsmittel. Wichtiges Thema der WTO-Verhandlungen (N 13.3.02, Christlichdemo-

kratische Fraktion; S 11.12.02) 
2008 P 06.3011 Für menschengerechte Handelsregeln und –praktiken (N 19.12.08, Aussenpolitische Kommission NR 

06.2001) 
2010 M 07.3856 Ausgewogeneres und wirksameres Sanktionssystem für das Schweizer Kartellrecht (S 6.3.08, Schweiger; 

N 3.12.09; S 21.9.10; Abschreibung beantragt BBl 2012 1835) 
2010 P 10.3429 Erhebung der Regulierungskosten (S 21.9.10, Fournier) 
2010 P 10.3592 Messung der Regulierungskosten (N 1.10.10, Zuppiger) 
2010 M 09.3360 OECD-Führung durch Ministerrat oder durch G-20? (N 22.9.09, Aussenpolitische Kommission NR; 

S 2.3.10; N 6.12.10) 
2010 M 10.3279 Gegen Diskriminierung bei grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringungen im Rahmen des Freizü-

gigkeitsabkommens (N 18.6.10, Freisinnig-demokratische Fraktion; S 1.12.10) 
2011 P 10.3971 Mehr Nutzen aus Freihandelsabkommen durch Kreuzkumulation (N 18.3.11, Noser) 
2011 M 10.3626 Lebensmittelproduktion. Ökologische und soziale Zustände (N 13.12.10, Kommission für Wirtschaft und 

Abgaben NR; S 8.6.11) 
2011 P 11.3466 Nachhaltige Entwicklung und Standortförderung (N 31.5.11, Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

NR 11.019) 
2011 P 10.3373 Grüne Wirtschaft (N 19.9.11, Bourgeois) 
2011 P 11.3461 Eine Industriepolitik für die Schweiz (N 19.9.11, Bischof) 
2011 P 11.3536 Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze in den energieintensiven Industrien sichern (N 19.9.11, Heim; 

Abschreibung beantragt BBl 2013 7562) 
2011 P 11.3044 Prospektivstudie zum Fachkräftebedarf nach Branchen und Berufsprofilen (N 28.9.11, Aubert) 
2011 P 11.3710 Wirtschaftliche Zuwanderung. Untersuchung der Ursachen und Einflussfaktoren (N 28.9.11, Girod) 
2011 P 11.3697 Evaluation der Neuen Regionalpolitik (N 30.9.11, von Siebenthal) 
2011 P 11.3726 Wohnen und Arbeiten wieder näher zusammenbringen (N 30.9.11, Wyss Brigit) 
2011 P 11.3999 Grenzgängerinnen und Grenzgänger und starker Franken. Folgen und Begleitmassnahmen (N 21.12.11, 

Favre Laurent) 
2012 M 11.3927 Strategie des Bundes für die Berggebiete und ländlichen Räume (S 20.12.11, [Maissen]-Bischofberger;  

N 11.6.12) 
2012 P 10.3379 Senkung der Gesundheitskosten durch die Arbeitsinspektorate (N 3.5.12, Chopard-Acklin) 
2012 P 12.3266 Rechtliche Rahmenbedingungen für Pendelmigration zur Alterspflege (N 15.6.12, Schmid-Federer) 
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2012 M 11.3755 Sanierung der Arbeitslosenversicherung (N 13.3.12, Kommission für Wirtschaft und Abgaben NR;  
S 25.9.12; Abschreibung beantragt BBl 2013 1915) 

2012 P 12.3495 Einrichten einer Tourismusbank in der Schweiz (S 17.9.12, Baumann) 
2012 P 12.3467 Zweitwohnungs-Initiative. Massnahmen gegen die negativen Folgen für die regionale Wirtschaft  

(S 25.9.12, Fournier) 
2012 P 11.3899 Freie Berufe. Stellenwert in der Volkswirtschaft? (N 27.9.12, Cassis) 
2012 P 12.3371 Folgen der Annahme der Volksinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen» (N 28.9.12, 

Vogler) 
2012 P 12.3475 Metalle der Seltenen Erden. Ressourcenstrategie (N 28.9.12, Schneider-Schneiter) 
2012 M 12.3985 Bericht über die strukturelle Situation des Schweizer Tourismus und die künftige Tourismusstrategie des 

Bundesrates (S 4.12.12, Finanzkommission NR 12.041; N 5.12.12) 
2012 M 12.3989 Bericht über die strukturelle Situation des Schweizer Tourismus und die künftige Tourismusstrategie des 

Bundesrates (S 4.12.12, Finanzkommission SR 12.041; N 5.12.12) 
2012 P 12.3842 Unternehmensgründung in fünf Arbeitstagen und über One-Stop-Shop-Verfahren (S 4.12.12, Schmid 

Martin) 
2012 P 12.3964 Für eine Regionalpolitik auch im Dienst der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (S 4.12.12, Lombar-

di) 
2013 M 12.3791 Stärkung des Schweizer Tourismus. Anpassung der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz an die Bedürfnisse 

des Fremdenverkehrs (S 4.12.12, Abate; N 19.3.13) 
2013 M 12.3642 Regelung der Verwendung geografischer Herkunftsbezeichnungen in internationalen Verträgen (S 

11.12.12, Kommission für Rechtsfragen SR 09.086; N 11.3.13; S 6.6.13) 
2013 M 12.3637 Frankenstärke. Teilharmonisierung der Ladenöffnungszeiten (S 17.9.12, Lombardi; N 19.3.13; S 17.6.13) 
2013 P 13.3361 Vollzug des Avig durch die Kantone (N 10.6.13, Kommission für Wirtschaft und Abgaben NR 13.027) 
2013 P 12.4058 Situation in Tieflohnbranchen bezüglich Einstiegs- und Mindestlöhnen (N 21.6.13, Meier-Schatz) 
2013 P 13.3382 Potenzial inländischer Arbeitskräfte besser ausschöpfen (S 26.9.13, Keller-Sutter) 
2013 M 13.3668 Verbesserung des Vollzugs der flankierenden Massnahmen und Stärkung der sozialpartnerschaftlichen 

Instrumente (S 24.9.13, Kommission für Wirtschaft und Abgaben SR; N 11.12.13; Punkte. 1 und 2 ange-
nommen) 

2013 P 13.3907 Wachstumsschwäche der Schweiz (N 13.12.13, Leutenegger Oberholzer) 

Bundesamt für Landwirtschaft 
2005 M 04.3301 Umsetzung von Artikel 182 des Landwirtschaftsgesetzes (N 8.10.04, Glasson; S 15.3.05) 
2008 P 08.3296 Ernährungssicherheit. Welche Massnahmen? (N 3.10.08, Grin) 
2010 M 08.3443 Förderung des Konsums von Landwirtschaftsprodukten aus der Region (N 3.12.09, Germanier; S 10.3.10; 

N 14.9.10) 
2010 P 10.3884 Prüfung der Richtlinie zur Kürzung der Direktzahlungen (S 1.12.10, Kommission für Wirtschaft und 

Abgaben SR 09.3226) 
2011 P 10.4029 Koexistenz zwischen GUB/GGA und etablierten lokalen Herkunftsbezeichnungen zulassen (N 18.3.11, 

Hassler) 
2011 P 11.3537 Bericht zur Situation der Frauen in der Landwirtschaft (N 30.9.11, Graf Maya) 
2011 P 11.3896 Agrarfreihandel mit der EU. Auswirkungen auf KonsumentInnen und Standort (N 23.12.11, Leutenegger 

Oberholzer) 
2012 M 10.3818 Verhandlungen mit der EU über ein Freihandelsabkommen in Agrar- und Lebensmittelbereich stoppen  

(N 9.6.11, Darbellay; S 7.3.12) 
2012 M 11.3066 Nachhaltige Milchproduktion (S 19.9.11, Büttiker; N 13.3.12) 
2012 P 11.4157 Erschwerte landwirtschaftliche Bewirtschaftung berücksichtigen (N 16.3.12, von Siebenthal) 
2012 P 10.3839 Internationale Förderung des Schweizer Weins (N 3.5.12, Hurter Thomas) 
2012 P 10.4152 Förderung der Züchtung von Biosaatgut (N 3.5.12, Graf Maya) 
2012 P 11.3386 Stärkung der ökologischen Land- und Ernährungswirtschaft (N 3.5.12, Graf Maya) 
2012 P 12.3299 Aktionsplan zur Risikominimierung und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (N 15.6.12, 

Moser) 
2012 P 12.3344 Aufhebung der Milchkontingentierung in der EU. Auswirkungen auf die Perspektiven der Milchbranche 

(N 28.9.12, Bourgeois) 
2012 P 12.3555 Stärkung der Forschung für die ökologische Land- und Ernährungswirtschaft (N 28.9.12, Müller-

Altermatt) 
2012 P 12.3559 Eine Mutterkuh soll einer Grossvieheinheit entsprechen (N 28.9.12, Hassler) 
2012 M 10.4103 Anerkennung von «Petite Arvine» als traditionelle Bezeichnung für einen Walliser Wein (N 3.5.12, 

Darbellay; S 4.12.12) 
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2012 P 12.3684 Optimierung der Produktionskosten in der Landwirtschaft (N 14.12.12, Bourgeois) 
2012 P 12.3906 Bemessung der Standarbeitskraft (N 14.12.12, Müller Leo) 
2013 M 11.3698 Regelmässige Auszahlung von Direktzahlungen (N 11.6.12, von Siebenthal; S 13.3.13) 
2013 M 12.3665 Milchmarkt (N 26.9.12, Kommission für Wirtschaft und Abgaben NR; S 21.3.13) 
2013 M 12.3990 Frauen in der Landwirtschaft (S 12.12.12, Kommission für Wirtschaft und Abgaben SR 12.021;  

N 17.4.13) 
2013 P 13.3221 Gleichbehandlung von Vorsassen unechter Gemeinschaftsweidebetriebe und privaten Vorsassen  

(N 21.6.13, von Siebenthal) 
2013 M 10.3404 Wiederherstellung und Erhaltung von verbuschten und verwaldeten landwirtschaftlichen Nutzflächen  

(N 3.5.12, von Siebenthal; S 25.9.13) 
2013 M 13.3372 Nationaler Massnahmenplan zur Gesundheit der Bienen (N 19.6.13, Kommission für Umwelt, Raumpla-

nung und Energie; S 24.9.13) 
2013 M 13.3367 Massnahmenpaket zum Schutz der Bienen (N 19.6.13, Kommission für Wirtschaft, Bildung und Kultur 

NR; S 25.11.13) 
2013 P 13.3682 Die Abhängigkeit der Landwirtschaft von fossilen Brennstoffen verringern (N 13.12.13, Bourgeois) 
2013 P 13.3837 Konsumenten- und Produzentenschutz. Wie ist der Stand der Dinge bei den geschützten Bezeichnungen 

von landwirtschaftlichen Erzeugnissen? (S 25.11.13, Savary) 

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 
2002 P 00.3276 Verwaltungsräte für den ETH-Bereich (N 18.3.02, Neirynck) 
2002 P 01.3456 Leistungsabhängige Stipendien (N 18.3.02, Fraktion der Schweizerischen Volkspartei; Abschreibung 

beantragt BBl 2013 5515) 
2005 M 05.3473 Bilaterale Verträge. Erleichterung des Marktzuganges für Schweizer KMU in der Europäischen Union 

(S 27.9.05, Kommission für Wirtschaft und Abgaben SR; N 16.12.05) 
2006 P 06.3018 Bericht zu Defiziten im Lehrstellenbereich (N 23.6.06, Kommission für Wissenschaft, Bildung und  

Kultur NR) 
2006 P 06.3304 Gesamtschweizerisches System zur Studienfinanzierung (S 20.9.06, Leumann; Abschreibung beantragt 

BBl 2013 5515) 
2006 P 06.3342 Gesamtschweizerisches System zur Studienfinanzierung (N 6.10.06, Randegger; Abschreibung beantragt 

BBl 2013 5515) 
2007 M 07.3283 Kampf gegen Illetrismus (S 19.6.07, Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur SR 07.012; 

N 20.9.07; S 25.9.07; Abschreibung beantragt BBl 2013 3729) 
2007 P 07.3315 Überprüfung der Führungsstruktur des ETH-Bereiches (N 5.10.07, Müller-Hemmi) 
2009 P 08.4025 Weiterbildungsoffensive (S 5.3.09, Sommaruga Simonetta; Abschreibung beantragt BBl 2013 3729) 
2010 P 10.3127 Sicherung der Alterspflege (N 18.6.10, Heim) 
2010 P 10.3128 Attraktivität der Krankenpflege-Ausbildung (N 18.6.10, Heim) 
2011 P 09.3930 Gleichstellung. Mehr Frauen in technischen, mathematischen und naturwissenschaftlichen Berufen 

(N 14.4.11, Kiener Nellen) 
2011 P 11.3188 Wo bleibt die Berufsbildung im Masterplan Cleantech? (N 17.6.11, Müri) 
2011 P 10.3738 Mehr Ausbildungsplätze für Jugendliche mit schwachem Schulrucksack (19.9.11, Ingold) 
2011 P 11.3687 Vorbereitungskurse für Diplome und eidgenössische Fähigkeitsausweise der höheren Berufsbildung. 

Finanzierung (N 30.9.11, Fässler) 
2011 P 11.3694 Berufsbildung. Indirekte Finanzierung der Tertiärstufe B durch den Bund. Transparenz bei den Kantonen 

(N 30.9.11, Aubert) 
2011 M 11.3564 Nuklearforschung in der Schweiz weiterhin gewährleisten (S 28.9.11, Forster; N 6.12.11) 
2011 P 11.4007 Förderung leistungsstarker Jugendlicher in der Berufsbildung (N 21.12.11, Müri) 
2011 P 11.4024 Intereuropäische Vereinbarung zur Finanzierung von Studienplätzen ausländischer Studierender  

(N 23.12.11, Pfister Gerhard) 
2012 M 09.3883 Elternbildung gehört ins Weiterbildungsgesetz (N 14.4.11, Tschümperlin; S 6.12.11; N 13.3.12;  

Abschreibung beantragt BBl 2013 3729) 
2012 M 11.3921 Weiterbildungsmaster der Fachhochschulen. Beibehaltung von Anerkennung und Titelschutz (S 6.12.11, 

Bischofberger; N 29.5.12) 
2012 M 11.3798 Anerkennung des Kantons Basel-Landschaft als Universitätskanton (S 19.12.11, Janiak; N 30.5.12) 
2012 M 11.3887 Genügend Ärzte ausbilden (N 23.12.11, Fraktion CVP/EVP/glp; S 4.6.12) 
2012 M 11.3930 Genügend Ärzte ausbilden (S 8.12.11, Schwaller; N 30.5.12) 
2012 M 11.4036 Hochschulbildungsangebot in rätoromanischer Sprach- und Literaturwissenschaft (S 19.12.11, Kommis-

sion für Wissenschaft, Bildung und Kultur SR; N 30.5.12) 

http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20063342
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2012 P 12.3019 Titelschutz formaler Bildungsgänge inklusive Weiterbildungsmaster an Fachhochschulen (N 29.5.12, 
Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur NR 11.3921) 

2012 P 11.3483 Demografische Entwicklung und Auswirkung auf die duale Berufsbildung (N 11.6.12, Jositsch) 
2012 P 12.3343 Massnahmen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Schweiz (S 14.6.12, Kommissi-

on für Wissenschaft, Bildung und Kultur SR 12.033) 
2012 M 11.4104 Stärkung des Bildungssystems im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik 

(Mint) (N 16.3.12, Schneider-Schneiter; S 18.9.12) 
2012 P 12.3415 Höhere Fachschulen. Sicherung der eidgenössischen Anerkennung der Nachdiplomstudien (S 25.9.12, 

Häberli-Koller) 
2012 P 12.3428 Höhere Fachschulen. Sicherung der eidgenössischen Anerkennung der Nachdiplomstudien (N 28.9.12, 

Jositsch) 
2013 M 11.3889 Umschulungsmöglichkeiten und Zweitausbildungen für Pflegepersonal födern und unterstützen  

(N 27.9.12, Fraktion CVP/EVP/glp; S 21.3.13) 
2013 P 13.3311 Die zweijährige Lehre aufwerten (N 21.6.13, Schilliger) 
2013 P 13.3303 Die Leistungsfähigkeit des Schweizer Forschungs- und Innovationssystems besser evaluieren (N 21.6.13, 

Steiert) 
2013 P 11.4026 Einwanderung reduzieren dank Aus- und Weiterbildung (N 25.9.13, Pfister Gerhard) 
2013 P 13.3639 Weiterbildung von älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sicherstellen (N 27.9.13, Candinas) 
2013 P 13.3751 Staatskundeunterricht auf der Sekundarstufe II. Eine Bilanz (N 13.12.13, Aubert) 

Rat der Eidgenössischen Technischen Hochschulen 
Keine  

Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung 
Keine  

Bundesamt für Wohnungswesen 
2013 P 12.3662 Massnahmen im Wohnungswesen (N 19.3.13, Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie NR) 
2013 P 12.4081 Mietrecht als Hemmnis bei Energieeffizienz (N 22.3.13, Wasserfallen; Abschreibung beantragt BBl 2013 

7563) 
2013 P 13.3271 Energieeffizienz Green Deal Loan als Modell für die Schweiz? (N 27.9.13, Jans) 
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Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 

Generalsekretariat 
2011 P 10.4164 Beschleunigung von Verfahren von öffentlichem Interesse (S 16.3.11, Recordon; Abschreibung beantragt 

BBl 2013 7562) 

Bundesamt für Verkehr 
2001 P 99.3561 Zukunft der historischen Gotthardbahn (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi) 
2009 P 08.3763 Bahnlandschaft Schweiz. Konsolidierung durch die SBB (N 8.9.09, Kommission für Verkehr und Fern-

meldewesen NR) 
2010 P 10.3713 Grundlagen der Preisdifferenzierung im öffentlichen Verkehr (S 16.12.10, Bieri) 
2011 M 10.3881 Zukunft des Schienenverkehrs in der Fläche (S 30.11.10, Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

SR; N 11.4.11) 
2011 P 10.3893 Genügende Kapazitäten bei der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels (N 11.4.11, Kommission für Ver-

kehr und Fernmeldewesen NR) 
2011 M 11.3284 Terminalpolitik des Bundes (N 17.6.11, Hutter Markus; S 22.9.11) 
2011 P 11.3490 Rollende Landstrasse. Verbesserungsmöglichkeiten (S 22.9.11, Savary) 
2011 M 11.3442 Verzicht auf unsinnige Sparmassnahme gegen Behinderte und Betragte (N 30.9.11 Kiener Nellen; 

S 21.12.11) 
2012 M 09.3133 Investitionssicherheit für Nutzfahrzeuge. Beibehaltung der LSVA-Kategorie für sieben Jahre (N 15.3.11, 

Germanier; S 22.9.11; N 1.3.12) 
2012 P 12.3261 Nord-Süd-Achse der Bahn. Strategische Vision (S 11.6.12, Abate) 
2012 P 12.3331 Stärkung der Anreize für die Verlagerung des alpenquerenden Schwerverkehrs durch Innovationen im 

Schienengüterverkehr (N 12.6.12, Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen NR) 
2012 P 12.3402 Gleichbehandlung aller Güterverkehrsarten bei Betriebsabgeltungen zur Güterverkehrsverlagerung  

(S 14.6.12, Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen SR 12.043) 
2012 M 12.3330 Stärkung der Anreize für die Verlagerung des alpenquerenden Schwerverkehrs (N 12.6.12, Kommission 

für Verkehr und Fernmeldewesen NR; S 14.6.12) 
2012 M 12.3401 Stärkung der Anreize für die Verlagerung des alpenquerenden Schwerverkehrs (N 14.6.12, Kommission 

für Verkehr und Fernmeldewesen SR 12.043; N 24.9.12) 
2012 P 12.3640 Brachliegendes Potenzial auf Bahnstrecken nutzen (S 20.9.12, Fetz) 
2012 P 12.3521 Künftige Nutzung der Gotthard-Bergstrecke (S 20.9.12, Baumann) 
2012 P 12.3311 Keine Gefährdung der Verlagerung des Güterverkehrs durch eine falsche Prioritätensetzung (N 28.9.12, 

Grossen Jürg) 
2012 M 12.3017 Gewalt bei Sportanlässen. Anpassung des Personenbeförderungsgesetzes (N 24.9.12, Sicherheitspoliti-

sche Kommission NR; S 13.12.12) 
2012 M 12.3419 Genügend und qualitativ gute Trassen für den Güterverkehr sichern (S 20.9.12, Janiak; N 14.12.12) 
2012 M 12.3496 Gleichstellung des Kitesurfens mit anderen Wassersportarten (S 20.9.12, Hess; N 14.12.12) 
2013 M 12.3465 Gleichstellung des Kitesurfens mit anderen Wassersportarten (N 28.9.12, Girod; S 19.3.13) 
2013 M 12.3474 Gleichstellung des Kitesurfens mit anderen Wassersportarten (N 28.9.12, Guhl; S 19.3.13) 
2013 M 12.3581 Gleichstellung des Kitesurfens mit anderen Wassersportarten (N 28.9.12, Noser; S 19.3.13) 
2013 M 12.3455 Gleichstellung des Kitesurfens mit anderen Wassersportarten (N 28.9.12, Rickli Natalie; S 19.3.13) 
2013 M 12.3489 Gleichstellung des Kitesurfens mit anderen Wassersportarten (N 28.9.12, Romano; S 19.3.13) 
2013 M 12.3490 Gleichstellung des Kitesurfens mit anderen Wassersportarten (N 28.9.12, Wermuth; S 19.3.13) 
2013 P 12.3595 Erhebung der Gesamtkosten in Zusammenhang mit der Schliessung von Verladebahnhöfen (N 26.9.13, 

von Siebenthal) 
2013 P 13.3415 Angebotsverbesserung auf der Hochrheinstrecke (S 25.9.13, Kommission für Verkehr und Fernmeldewe-

sen) 
2013 P 13.3451 Elektrifizierung und Angebotsverbesserung der Hochrheinstrecke (N 17.9.13, Kommission für Verkehr 

und Fernmeldewesen) 

Bundesamt für Zivilluftfahrt 
2002 P 02.3339 Verbot von Heliskiing im Unesco-Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn (N 4.10.02, Teuscher) 
2009 M 08.3240 Fluglärmimmissionen. Entschädigung nachbarrechtlicher Abwehransprüche (S 12.6.08, Kommission für 

Umwelt, Raumplanung und Energie SR; N 4.6.09) 
2013 P 13.3421 Auswirkungen des Staatsvertrages betreffend den Flughafen Zürich (S 25.9.13, Häberli-Koller) 
2013 P 13.3426 Auswirkungen des Staatsvertrages betreffend den Flughafen Zürich (N 27.9.13 Walter) 
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Bundesamt für Energie 
2006 M 05.3683 Gesamtenergiekonzept für die nächsten 25 Jahre (N 16.12.05, Lustenberger; S 5.10.06; Abschreibung 

beantragt BBl 2013 7561) 
2009 P 08.3760 Regelung der Vergütungshöhe für solarthermische Kraftwerke (N 5.3.09, Kommission für Umwelt, 

Raumplanung und Energie NR; Abschreibung beantragt BBl 2013 7561) 
2009 P 08.3761 Effektive Mehrkosten der Fotovoltaik berücksichtigen (N 5.3.09, Kommission für Umwelt, Raumplanung 

und Energie NR; Abschreibung beantragt BBl 2013 7561) 
2009 M 08.3138 Hochspannungsleitungen (S 12.6.08, Fournier; N 4.6.09) 
2009 M 09.3357 Vereinfachte Zertifizierung von kleinen, mit erneuerbarer Energie betriebenen Stromerzeugungsanlagen 

(N 4.6.09, Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie NR; S 14.9.09; Abschreibung beantragt 
BBl 2013 7561) 

2009 P 09.3085 Wirkung der Systeme zur Förderung von erneuerbaren Energien (N 12.6.09, Parmelin) 
2009 M 09.3083 Stromversorgungsverträge mit dem Ausland. Die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen bewahren 

(N 12.6.09, FDP-Liberale Fraktion; S 10.12.09) 
2009 P 09.3773 Steigende Strompreise. Arbeitesplätze sichern (N 11.12.09, Heim) 
2010 M 09.3726 Erneuerbare Energien. Beschleunigung der Bewilligungsverfahren (N 8.9.09, Kommission für Umwelt, 

Raumplanung und Energie NR; S 9.3.10; N 15.6.10) 
2010 P 09.4041 Zustand des Stromnetzes der Schweiz (S 9.3.10, Stähelin) 
2010 P 10.3348 Sicherung des schweizerischen Stromübertragungs- und Stromverteilnetzes (N 30.9.10, Kommission für 

Umwelt, Raumplanung und Energie NR) 
2010 P 10.3708 Energie aus Wasserkraft. Produktionspotenzial und -kapazität (N 17.12.10, Bourgeois; Abschreibung 

beantragt BBl 2013 7561) 
2011 M 10.3469 Öffentliches Bestimmungsrecht bei Wasserkraft- und Verteilnetzkonzessionen (S 28.9.10, Freitag; 

N 15.3.11) 
2011 P 10.3890 Gesetzeskonforme Abnahme und Vergütung von Elektrizität (N 11.4.11, Kommission für Umwelt, 

Raumplanung und Energie NR; Abschreibung beantragt BBl 2013 7562) 
2011 P 09.3908 Anpassung des Aktionsplans «Erneuerbare Energien» an den europäischen Standard (N 8.6.11, 

Nussbaumer; Abschreibung beantragt BBl 2013 7561) 
2011 P 10.3080 Fotovoltaik-Forschung. Stärkung und Abstimmung auf Industriebedürfnisse (N 8.6.11, Chopard) 
2011 P 10.3269 Netz und ökologische Pumpspeicherkraftwerke (N 8.6.11, Wehrli; Abschreibung beantragt  

BBl 2013 7562) 
2011 P 11.3115 Sicherheit der schweizerischen Kernkraftwerke. Überprüfung der Energiepolitik (N 8.6.11, Fraktion 

CVP/EVP/glp; Abschreibung beantragt BBl 2013 7562) 
2011 P 11.3224 Alternative Energiestrategie (N 8.6.11, Leutenegger Filippo; Abschreibung beantragt BBl 2013 7562) 
2011 P 11.3329 Atomkraftwerke. Überprüfung der Lagerung verbrauchter Brennstäbe (N 8.6.11, Schelbert) 
2011 P 11.3356 Haftungsrisiko des Staates bezüglich Atomkraftwerken (N 8.6.11, Vischer) 
2011 P 11.3411 Wüstenstrom für die Schweiz (N 9.6.11, Girod) 
2011 P 11.3348 Stromversorgung für die Schweiz sicherstellen (N 9.6.11, Wasserfallen; Abschreibung beantragt  

BBl 2013 7562) 
2011 P 11.3350 Thermische Solarkollektoren nicht durch Fotovoltaik verdrängen (N 9.6.11, Pfister Theophil) 
2011 P 11.3408 Intelligentes und optimales Stromversorgungsnetz für die Zukunft (N 9.6.11, Teuscher) 
2011 P 11.3419 Inventar über verhinderte Kraftwerkprojekte für Strom aus erneuerbarer Energie (N 9.6.11,  

BDP-Fraktion) 
2011 P 11.3422 Einführung von progressiven Energie- und Netznutzungstarifen (N 9.6.11, BDP-Fraktion; Abschreibung 

beantragt BBl 2013 7562) 
2011 P 11.3425 Effizienterer Energieverbrauch bei Erdverlegung anstelle von Freileitungen (N 9.6.11, BDP-Fraktion) 
2011 P 11.3435 Effizienter Einsatz des Stroms. Sparpotenzial aufzeigen (N 9.6.11, Darbellay; Abschreibung beantragt 

BBl 2013 7562) 
2011 M 10.4082 Straffung der Verfahren für die Umsetzung der definierten Projekte für Höchstspannungsleitungen bis 

2020 (N 8.6.11, Killer; S 28.9.11) 
2011 M 11.3415 Energieeffizienz bei der öffentlichen Beleuchtung (N 9.6.11, Fraktion BD; S 28.9.11; Abschreibung 

beantragt BBl 2013 7562) 
2011 M 11.3404 Vereinfachtes Bewilligungsverfahren für Stormnetze (N 9.6.11, FDP-Liberale Fraktion; S 28.9.11;  

Abschreibung beantragt BBl 2013 7562) 
2011 M 11.3423 Energie-Austauschverbund Schweiz-EU (N 9.6.11, Fraktion BD; S 28.9.11) 
2011 M 11.3432 Versorgungssicherheit im Elektrizitätsbereich (N 9.6.11, Leutenegger Filippo; S 28.9.11; Abschreibung 

beantragt BBl 2013 7562) 
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2011 M 11.3458 Dezentrale Stromversorgung. Neue Situation bedingt neues strategisches Netz (N 9.6.11, Bäumle, 
S 28.9.11) 

2011 M 09.3060 Biomassestrategie (N 14.3.11, Bourgeois; S 29.9.11) 
2011 M 10.3609 Finanzierung der Forschung im Bereich der erneuerbaren Energien (N 8.6.11, Favre Laurent; S 29.9.11) 
2011 M 11.3331 Baureife KEV-Projekte fördern (N 8.6.11, Häberli-Koller; S 29.9.11; Abschreibung beantragt BBl 2013 

7562) 
2011 M 11.3345 Höheres Ausbauziel für Wasserkraft in der Schweiz (N 9.6.11, Killer; S 29.9.11; Abschreibung beantragt 

BBl 2013 7562) 
2011 P 11.3307 Alternative Energiestrategie (S 28.9.11, Gutzwiller; Abschreibung beantragt BBl 2013 7562) 
2011 P 11.3587 Sparsame Energienutzung und erneuerbare Energien. Zusätzliche finanzielle Mittel für Ausbildungspro-

gramme (S 28.9.11, Cramer; Abschreibung beantragt BBl 2013 7562) 
2011 P 11.3561 Steuerbelastung. Optimierung der Förderung erneuerbarer Energen (N 30.9.11, Bourgeois) 
2011 P 11.3747 Ausstieg aus der Kernenergie. Alternativen prüfen und beziffern (N 30.9.11, Grin; Abschreibung bean-

tragt BBl 2013 7562) 
2011 M 09.4082 Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 

(N 8.6.11, Cathomas; S 28.9.11; N 6.12.11; Abschreibung beantragt BBl 2013 7563) 
2011 M 11.3257 Aus der Atomenergie aussteigen (N 8.6.11, Grüne Fraktion; S 28.9.11; N 6.12.11; Pt. 1 angenommen; 

Abschreibung beantragt BBl 2013 7563) 
2011 M 11.3375 Smart Metering. Intelligente Zähler für die Schweiz (N 9.6.11, Noser; S 28.9.11; N 6.12.11; Abschrei-

bung beantragt BBl 2013 7563) 
2011 M 11.3376 Effizienzstandards für elektrische Geräte. Eine Best-Geräte-Strategie für die Schweiz (N 9.6.11, Noser; 

S 28.9.11, N 6.12.11; Abschreibung beantragt BBl 2013 7563) 
2011 M 11.3403 Weniger Bürokratie und schnellere Verfahren über die Produktion erneuerbarer Energien (N 9.6.11, 

FDP-Liberale Fraktion; S 28.9.11, N 6.12.11; Abschreibung beantragt BBl 2013 7563) 
2011 M 11.3417 Anreizsystem für Solarwärme (N 9.6.11, BDP Fraktion; S 29.9.11; N 6.12.11) 
2011 M 11.3426 Keine neuen Rahmenbewilligungen für den Bau von Atomkraftwerken (N 8.6.11, BDP Fraktion; 

S 28.9.11; N 6.12.11; Abschreibung beantragt BBl 2013 7563) 
2011 M 11.3436 Schrittweiser Ausstieg aus der Atomenergie (N 8.6.11, Schmidt Roberto; S 28.9.11; N 6.12.11; 

Pt. 1, 2, 4 und 5 angenommen; Abschreibung beantragt BBl 2013 7563) 
2012 M 10.3142 Beteiligung der Schweiz am Strategic Energy Technology Plan der EU (N 8.6.11, Riklin Kathy;  

S 21.12.11; N 1.3.12) 
2012 M 11.3518 Pumpspeicherwerke als Rückgrat der künftigen Stromversorgung (S 29.9.11, Büttiker; N 1.3.12;  

S 30.5.12; Abschreibung beantragt BBl 2013 7563) 
2012 M 11.3562 Tiefe Geothermie. Offensive (S 29.9.11, Gutzwiller; N7.3.12; S 30.5.12) 
2012 M 11.3563 Tiefe Geothermie. Schweizte geologische Erkundung (S 29.9.11, Gutzwiller; N 7.3.12; S 30.5.12) 
2012 P 11.4088 Auswirkungen der Energiepolitik der EU-Staaten auf die Versorgungssicherheit mit Elektrizität und die 

Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz (N 16.3.12, Bourgeois) 
2012 P 12.3131 Sach- und Entscheidkompetenz in der Atomaufsicht vereinen (N 15.6.12, Müller-Altermatt) 
2012 P 12.3223 Effizienzsteigerung von Wasserkraftwerken ohne Neukonzessionierung ermöglichen (N 28.9.12, Guhl) 
2012 M 10.3717 Attraktive energetische Sanierung und Ersatz von Altbauten (N 6.6.12, FDP-Liberale Fraktion; S 

13.12.12; Abschreibung beantragt BBl 2013 7563) 
2012 M 12.3253 Angemessene Rendite für den Umbau des Energiesystems (N 15.6.12, Gasche; S 13.12.12) 
2012 M 12.3652 Elektromobilität. Masterplan für eine sinnvolle Entwicklung (N 24.9.12, Kommission für Umwelt, 

Raumplanung und Energie NR; S 13.12.12) 
2012 M 11.3851 Erhöhung des Ausbauziels für die einheimische Wasserkraft (S 11.6.12, Stadler Markus; N 14.12.12; 

Abschreibung beantragt BBl 2013 7563) 
2012 M 11.3926 Erhebung der Potenziale zur Nutzung der Wasserkraft (S 30.5.12, Luginbühl; N 14.12.12; Abschreibung 

beantragt BBl 2013 7563) 
2012 P 12.3696 Massnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen bei Gebäuden (S 13.12.12, 

Häberli-Koller; Abschreibung beantragt BBl 2013 7563) 
2013 M 12.3251 Der Bau von Wasserkraftwerken innerhalb von BLN-Objekten soll erleichtert werden (N 28.9.12,  

Fraktion BD; S 19.3.13) 
2013 P 13.3004 Internationaler Biogasmarkt im Brennstoffbereich (N 4.3.13, Kommission für Umwelt, Raumplanung und 

Energie NR) 
2013 M 11.3501 Energetischer Umbau darf Arbeitsplätze nicht gefährden (N 19.9.11, FDP-Liberale Fraktion; S 13.6.13; 

Abschreibung beantragt BBl 2013 7563) 
2013 P 13.3286 Auswirkungen eines geologischen Tiefenlagers (N 12.6.13, Kommission für Umwelt, Raumplanung und 

Energie NR) 



Anhang 2: Übersicht über alle von den Räten überwiesenen und Ende 2013 noch hängigen Motionen und Postulate 

125 

2013 P 13.3186 Energieeffiziente Rechenzentren und Erfolg von gezielten Fördermassnahmen (N 21.6.13, Maier Tho-
mas) 

2013 M 13.3285 Förderung der freiwilligen Stilllegung älterer Kernanlagen (N 12.6.13, Kommission für Umwelt, Raum-
planung und Energie NR; S 26.9.13) 

2013 P 13.3521 Nachhaltige Rahmenbedingungen für die Wasserkraft (S 25.9.13, Engler) 
2013 P 12.3312 Energiewende. Investitionssicherheit für Stormversorger (N 26.9.13, Grossen Jürg) 

Bundesamt für Strassen 
2001 P 99.3545 Bilaterale Verhandlungen und Schwerverkehr (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi) 
2001 P 01.3402 Bericht zur Bedeutung und Förderung des Langsamverkehrs (N 5.10.01, Aeschbacher) 
2002 P 01.3735 Risikoanalysen zur Gefahrenreduktion in Strassentunnels und besonders gefährlichen Strassenabschnitten 

(N 13.12.02, Hollenstein) 
2007 P 05.3002 Vorwärts machen mit den Schwerverkehrskontrollzentren an der A2 (N 21.6.07, Kommission für Verkehr 

und Fernmeldewesen NR) 
2007 M 06.3421 Abgas- und Lärmtest für Motorräder und Motorfahrräder (S 5.10.06, Kommission für Umwelt, Raumpla-

nung und Energie SR 05.3249; N 1.10.07) 
2011 M 10.3822 Strassenverkehrsachsen. Koordination der Baustellen (N 17.12.10, Hutter Markus; S 16.3.11) 
2011 M 11.3003 Ausbau Nordumfahrung Zürich. Überdeckung Weiningen (N 15.3.11, Kommission für Verkehr und 

Fernmeldewesen NR 09.4142; S 22.9.11) 
2011 P 11.3177 Sanierung des Gotthard-Strassentunnels. Auffangen des Lastwagenmehrverkehrs am Simplon (S 22.9.11; 

Imoberdorf; Abschreibung beantragt BBl 2013 7315) 
2011 M 11.3318 Parkierungserleichterungen für Personen mit Mobilitätsbehinderung (S 22.9.11, Kommission für Verkehr 

und Fernmeldewesen SR 09.331; N 6.12.11) 
2011 P 11.3597 Staumanagement auf den Nationalstrassen mithilfe des Pannenstreifens (N 23.12.11, [Hany]-Amherd) 
2011 P 11.4017 Solarstrom an Autobahnen (N 23.12.11, Darbellay) 
2012 M 11.3661 Keine Elefantenrennen auf Autobahnen (S 22.9.11, Jenny; N 7.3.12) 
2012 P 10.3357 Lötschbergachse ins Nationalstrassennetz (N 31.5.12, Amherd) 
2012 P 10.3417 Flüssiger Verkehr ist ökologischer (N 5.6.12, Wasserfallen) 
2012 P 11.4165 Mehr Nutzlast für die Führerausweiskategorie C1E (N 15.6.12, Hurter Thomas) 
2012 M 12.3329 Strategisches Entwicklungsprogramm für die Strasseninfrastruktur (N 31.5.12, Kommission für Verkehr 

und Fernmeldewesen NR 12.018; S 20.9.12) 
2012 P 12.3016 Gegenüberstellung einer Sanierung des Gotthard-Strassentunnels und einer kapazitätsneutralen zweiten 

Gotthardröhre (N 24.9.12, Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen NR; Abschreibung beantragt 
BBl 2013 7315) 

2012 P 12.3591 Nachprüfintervalle bei Personenwagen verlängern (N 28.9.12, von Siebenthal) 
2012 M 11.4181 Erhöhung der Sicherheit für Radfahrer durch rote Einfärbung von Radstreifen bei Gefahrenstellen  

(N 15.6.12, Glättli; S 13.12.12) 
2013 M 12.3979 Verkehrserleichterungen für elektrische Mobilitätshilfen (N 4.3.13, Kommission für Verkehr und Fern-

meldewesen NR; S 13.6.13) 

Bundesamt für Kommunikation 
2011 M 10.3055 Fernsehkanal zur Stärkung der gegenseitigen Verständigung und des nationalen Zusammenhaltes 

(S 2.6.10, Maissen; N 15.12.10; S 16.3.11) 
2011 P 10.4032 Änderung des RTVG. Nichtausbezahlte Gebührengelder zur Förderung journalistischer Qualität sowie 

gemeinsamer Initiativen der Branche verwenden (S 16.3.11, Bieri; Abschreibung beantragt BBl 2013 
4975) 

2011 P 11.3374 Transparenz in der Breitbandinfrastruktur (N 17.6.11, Amherd) 
2011 M 10.3014 Neues System für die Erhebung der Radio- und Fernsehgebühren (N 30.9.10, Kommission für Verkehr 

und Fernmeldewesen NR; S 16.3.11; N 13.9.11; Abschreibung beantragt BBl 2013 4975) 
2011 M 11.3314 Pornografie im Internet. Vorbeugend handeln (S 22.9.11, Savary; N 6.12.11) 
2011 P 11.3906 IKT-Grundlagengesetz (N 23.12.11, Schmid-Federer) 
2011 P 11.3912 Rechtliche Basis für Social Media (N 23.12.11, Amherd) 
2012 M 12.3004 Sicherung der staats- und demokratiepolitischen Funktionen der Medien (N 7.3.12, Staatspolitische 

Kommission NR; S 11.6.12; Pt. 1 und 2 angenommen) 
2012 M 11.4080 Keine doppelte Erhebung von Gebühren durch die Billag (N 16.3.12, Rickli Natalie; S 10.9.12; Abschrei-

bung beantragt BBl 2013 4975) 
2012 P 12.3579 Entwicklung der Online-Zeitungen (S 10.9.12, Recordon) 
2012 P 12.3580 Zukunftstaugliche Mobilfunknetze (N 28.9.12, Noser) 
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2012 M 10.3539 Verbreitung von Live-Streams via Internet (N 5.6.12, Allemann; S 13.12.12) 
2012 P 12.3545 Facebook-Zugang für Kinder (N 14.12.12, Amherd) 
2013 P 13.3009 Entwicklung der Roaming-Gebühren in nächster Zukunft (S 19.3.13, Kommission für Verkehr und Fern-

meldewesen SR 11.3524) 
2013 P 13.3097 SRG-Programme. Mehr Mitwirkungsrechte für Gebührenzahler (N 21.6.13, Rickli Natalie) 
2013 M 11.3352 Zeitgemässe technische Vorschriften für Notrufe (N 4.3.13, [von Rotz]-Frehner; S 17.9.13) 

Bundesamt für Umwelt 
2001 P 01.3628 Forst- und Güterstrassen. Beteiligung des Bundes an Sanierungsarbeiten (N 14.12.01, Lustenberger) 
2007 M 06.3085 Kein Transport- und Entsorgungsmonopol für Gewerbekehricht (S 21.6.06, Schmid Carlo; N 1.10.07) 
2008 M 07.3161 Beste Abgastechnologie für alle Dieselmotoren (S 21.6.07, Jenny; N 6.12.07; S 12.3.08) 
2009 M 08.3003 Forderung nach Wirkungseffizienz (N 13.3.08, Kommission für Rechtsfragen NR; S 15.3.09; N 4.6.09) 
2009 P 09.3285 Lichtemissionen und Artenvielfalt (N 12.6.09, Moser) 
2009 P 09.3600 Rückführung von verbrauchten Polyethylenfolien zur Wiederverwertung (N 25.9.09, Cathomas) 
2010 M 09.3723 Massnahmen zur Regulierung der Bestände fischfressender Vögel und zur Entschädigung von Schäden an 

der Berufsfischerei (N 8.9.09, Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie NR; S 10.3.10; 
N 15.6.10) 

2010 M 10.3264 Revision von Artikel 22 der Berner Konvention (S 2.6.10, Fournier; N 30.9.10) 
2010 M 09.3702 Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (N 25.9.09, Baumann J. Alexander; S 30.11.10) 
2011 M 10.3635 Verursachergerechte Finanzierung der Elimination von Spurenstoffen im Abwasser (S 28.9.10, Kommis-

sion für Umwelt, Raumplanung und Energie SR; N 15.3.11; Abschreibung beantragt BBl 2013 5549) 
2011 M 10.3605 Grossraubtier-Management. Erleichterte Regulation (N 30.9.10, Hassler; S 16.3.11) 
2011 P 09.3488 Elektromagnetische Felder. Monitoring (N 11.4.11, Gilli) 
2011 M 10.3124 Waldbewirtschaftung für das Klima statt masslose Reservatsziele (N 18.6.10, Flückiger; S 16.6.11) 
2011 P 11.3353 Erzeugung von Strom mittels erneuerbarer Energien nicht länger blockieren (N 9.6.11, Fiala; Abschrei-

bung beantragt BBl 2013 7562) 
2011 M 10.3242 Unterstützung des Bundes für den Herdenschutz im Zusammenhang mit Grossraubtieren (N 30.9.10, 

Hassler; S 16.3.11; N 13.9.11) 
2011 M 10.3405 Vorschriften für Partikelfilter in der Land- und Forstwirtschaft. Koordination mit der EU (N 1.10.10, 

von Siebenthal; S 22.9.11) 
2011 M 11.3338 Aufhebung des Verbandsbeschwerderechts bei Energieprojekten (N. 8.6.11, Rutschmann; S 28.09.11; 

N 6.12.11; Abschreibung beantragt BBl 2013 7562) 
2011 M 11.3398 Vorhandenes Potenzial einheimischer erneuerbarer Energieträger fördern statt behindern (N 9.6.11, 

von Siebenthal; S 28.9.11; N 6.12.11; Abschreibung beantragt BBl 2013 7563) 
2011 P 11.3523 Kosten und Potenzial der Reduktion von Treibhausgasen in der Schweiz (N 23.12.11, Girod) 
2012 P 12.3090 Mikroverunreinigungen im Wasser. Verstärkung der Massnahmen an der Quelle (S 30.5.12, Hêche) 
2012 M 12.3008 Standorte für Windenergienutzung in den kantonalen Richtplänen (N 1.3.12, Kommission für Umwelt, 

Raumplanung und Energie NR; S 30.5.12; N 24.9.12) 
2012 M 10.3850 Stopp der Verschmutzung durch Wegwerf-Plastiksäcke (N 12.6.12, de Bumann; S 13.12.12) 
2012 P 12.3777 Optimierung der Lebens- und Nutzungsdauer von Produkten (N 14.12.12, Grüne Fraktion) 
2012 P 12.3907 Ein Mittel gegen die Lebensmittelverschwendung (N 14.12.12, Chevalley) 
2013 M 10.3619 Intensive Palmölproduktion. Bekämpfung der umweltschädlichen Auswirkungen auf internationaler 

Ebene (N 6.6.12, de Bumann; S 19.3.13) 
2013 P 12.4021 Zusammenlegung Laborbereiche des Bundes. Bessere Ausnutzung der Ressourcen (N 22.3.13, Schnee-

berger; Punkt 2 angenommen) 
2013 P 12.4271 Besserer Infrastrukturschutz vor Steinschlägen, Erdrutschen, Fels- und Bergstürzen (N 22.3.13, 

Darbellay) 
2013 P 12.4196 Umgang mit dem Bären in der Schweiz (N 22.3.13, Rusconi) 
2013 P 13.3108 Fracking in der Schweiz (N 21.6.13, Trede) 
2013 P 12.3142 Differenzierte Ausscheidung und Nutzung von Gewässerräumen (N 26.9.13, Vogler) 
2013 P 13.3636 Stopp der Ausbreitung von invasiven gebietsfremden Arten (N 27.9.13, Vogler) 
2013 P 13.3924 Optimierung der Waldnutzung (N 13.12.13, Jans) 

Amt für Raumentwicklung 
2005 P 05.3393 Verursachergerechtere Verkehrsfinanzierung (N 7.10.05, Walker Felix) 
2008 M 07.3280 Für eine Agglomerationspolitik des Bundes (N 5.10.07, Kommission für Wirtschaft und Abgaben NR;  

S 22.9.08) 
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2009 P 09.3448 Überblick über die Umsetzung der Verkehrsprojekte (N 25.9.09, Häberli) 
2010 P 08.3017 Multifunktionale Nationalstrassen. Entlastung der Landschaft (N 8.3.10, Rechsteiner-Basel) 
2010 P 10.3483 Umnutzung von landwirtschaftlichen Bauten (N 1.10.10, Hassler) 
2011 M 08.3478 Raumkonzept Schweiz. Aufnahme von Bern als Metropolitanraum. Gesetzliche Grundlagen (N 22.9.10, 

Joder; S 1.6.11; Punkt 1 angenommen) 
2011 M 10.3086 Raumplanungsgesetz im Dienste einer produzierenden Landwirtschaft (N 18.6.10, Zemp; S 1.6.11) 
2011 M 10.3489 Umfassender Schutz des Kulturlandes in der Raumplanung (N 1.10.10, Hassler; S 1.6.11; Punkte 1  

und 3 angenommen) 
2011 M 10.3659 Raumplanung und wirksamer Schutz von Kulturland (N 17.12.10, Bourgeois; S 1.6.11) 
2011 M 10.3344 Beschleunigung der Bewilligungsverfahren bei Anlagen für erneuerbare Energien durch eine Koordinati-

onsgesetzgebung (N 15.6.10, Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie NR; S 16.3.11;N 
17.6.11) 

2011 P 11.3081 Verbesserung der raumplanerischen Rahmenbedingungen für den Agrotourismus (S 1.6.11, Imoberdorf) 
2011 P 11.3229 Nutzung des Untergrundes (N 17.6.11, Riklin Kathy) 
2011 P 11.3709 Neue flankierende Massnahmen betr. Bevölkerungswachstum? (N 19.9.11, Girod) 
2012 M 08.3512 Weg mit der überflüssigen Bürokratie im Gastgewerbe (N 22.9.10, Amstutz; S 15.3.12; N 24.9.12) 
2013 P 13.3461 Evaluation der Sachplanung des Bundes (N 27.9.13, Vitali) 
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